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I, Aelteste Geschichte. 

Die ersten Ansiedelungen in Prag. 

Wann die Juden nach Böhmen· kamen, lässt sich historisch nicht 
genau sicherstellen. Was wir darüber wissen, sind zumeist Vermutungen. 
Allem ·Anscheine nach ist die Einwanderung der Juden in Böhmen, 
wenn nicht schon vor. der Auflösung ihrer staatlichen Selbstständigkeit, 
gewiss nicht lange nachher zu suchen; denn schon zur Zeit des 
Bestandes ihres politischen Staates inJudaea befanden sich, da ihnen 
Julius Caesar das römische Bürgerrecht verliehen hatle 1) allenthalben 
Colonien im römischen Reiche, die sich bis Britannien hin erstreckten. 
In Deutschland findet man viel früher ihre Niederlassung. (Siehe 
Megilat Jochasun). · 

Dass die Juden schon im X, Jhhd. in Böhmen waren, wird nach 
Palacky durch die Raffelstätter Urkunde aus dem Jahre 903 be
stätigt: ,Judaei et ceteri mercatores, undecunque venerint, de ista 
patria vel de aliis patri (ut Baemanis vel Moravis) justum theoloneum 
solvant tam de mancipiis, quam de aliis rehus, sicut semper in pri
oribus. Goden und andere Handelsleute, sie kämen woher immer aus 
diesem oder jenem Lande (wie aus Böhmen oder Mähren) müssen den 
gebührenden Zoll von Sclaven oder anderen Sachen, wie es in früheren 
Zeiten üblich war - bezahlen). Im Jahre 906') wird den Juden der 
Weg über den Böhmerwald und über Passau nach Regensburg ver
boten. 

Viele Juden waren in Rom ansässig, viele dienten im römischen 
Heere. Wenngleich das Hauptheer, in welchem sie zahlreich waren, 
im Oriente stand, so ist es dennoch nicht unwahrscheinlich, dass die 
europäischen jüdischen Kolonisten in jenen Legionen eingereiht waren, 
die im nördlichen Europa operirten, Bojohemum, der hercinische Wald, 
Marobudum, konnten den Einwohnern des römischen Reiches, somit 
auch den Kolonisten oder Kriegern wegen der engen Beziehungen 
Marbuds und seiner Nachfolger zum römischen Hofe, nicht unbekannt 

1) flav. : lll, Ablh. Abschnitt 15, 
1) Lippert, Socialgeschichte Böhmens, Seite 65. 
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sein. In der Geschichte der Stadt Prag ,Düje müsta Prahy" schreibt 
W. V. Tomek: • Von der Einwanderung der Juden in Prag und 
Böhmen überhaupt fiudet sich nirgends eine genaue Nachricht vor, 
weil sie ohne Zweifel in sehr alter Zeit geschehen; J udcn mögen zur 
Zeit der Markomanen unter anderen Handelsleuten (negotiatores), 
welche aus dem römischen Reiche des Gewinnes halber zu dicse,1 bar
barischen Völkerschaften zu kommen pflegten, im Lande gewesen 
sein. In gleicher Weise waren sie schon zu Zeiten der heidnischen 
Völker in Böhmen unter den Slaven und genossen hier in den 
ältesten historisch bekannten Zeiten grössere Achtung und Freiheiten, 
als in jedem anderen Lande, wenn sie auch hie und da gehasst 
wurden; dies war aber kein Glaubenshass, weil das Judentum frei 
von aller Symbolik und der jüd. Cultus frei von allen in die Sinne 
fallenden Äusscrlichkeiten, den heidnischen, sinnlichen Cultus durch 
keinen Gegensatz irritirte, daher sie vermutlich als harmlose Einwan
derer mit der Bevölkerung auf manigfache Weise in Verkehr 
traten und sich durch verschiedene Vermittellungen in den untersten 
Schichten unentbehrlich oder doch nützlich machend, von. diesen 
unangefochten lebten. 

In einer Ansprache an die wegen gewaltsamer Taufe sich zur 
Auswanderung anschickenden Juden, warf der Kaüzler Bfetislavs 
II, 1098 ihren Vorstehern vor: dass sie nach dem Verbannungs
edictc Kaiser Vespasians arm und elend von Jerusalem abgezogen, 
und die, hier angehäuften Schätze des Landes anderswohin zu ver
schleppen beabsichtigen, Es knüpft somit der Kanzler die Einwande
rung der Juden unmittelbar an das Ereignis ihrer Niederlage durch 
Vespasian, und es stand vor 804 Jahren, gewiss nicht ohne damals 
bekannten geschichtlichen Anhaltspunkt, so beim böhm. Hofe wie 
beim Volke, die Meinung fest, dass die Juden nach ihrer unglück
lichen Katastrofe zu Jerusalem ihren Aufenthalt in Böhmen suchten 
und fanden. Nicht minder haben zu Kaiser Ferdinand I. Zeiten die 
Christen Prags in ihrer Fürsprache um Aufhebung des Ausweisungs
Edictes vom Jahre 155\l unter anderen das Motiv hervorgehoben, 
dass die Juden dieses Land vor Zerstörung ihres Tempels zu Jerusalem 
bewohnt hätten. (Emek habacha S. 111.) Die hastige Flucht, mit der 
sie aus dem Römerreiche zu entkommen trachteten, die Unwirtbarkeit 
der Gegenden, durch die sie pilgerten, die namenlosen Beschwerden 
einer solchen gefährlichen Flucht lassen au eh keinen Z weife I an 
den Worten des Kanzlers Raum, dass ihr Anlangen in Böhmen ein 
höchst elender Zustand gewesen sein _müsse. 

Aber eben dieser verwahrloste Zustand bei ihrer Einwan• 
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derung wird uns auf die 1. Spur ihrer Niederlassung leiten, welche 
nicht minder durch geschichtliche Daten unterstützt ist. · Bei dem 
Mangel jeder beweglichen und unbeweglichen Habe waren diese 
Unglücklichen, bar aller technischen Fertigkeiten, nothgcdrungen, 
einen Erwerb zu suchen, der vom Besitze aller Art unabhängig ist. 
Dieser Zustand war die natürliche Geburtsstätte des Schachers und 
Kleinhandels, des Vermittlerwesens, Beschäftigungen, die mit ihrem 
früheren auf heimatlichen Boden betriebenen Ackerbau, sehr contras
tierten, - waren gleichwohl ihre einzige Zuflucht und diese hatten 
nur bei etwas dichterer Bevölkerung fruchtbaren Boden, Es ist 
daher in der Natur der Sache gelegen, und bei dem Mangel an 
Städten, der Drang ihrer Lage sie dem Hauptorte des Landes 
zuführte, und in der That finden wir die ersten geschichtlichen 
Spuren derselben am Vysehrad. 

Die bürgerliche Stellung der Juden in Böhmen war seit ihrer 
Einwanderung bis zu den Kreuzzügen nicht blos eine günstiiere 
gegen die anderen Einwanderer, sondern sie behaupteten innerhalb der 
übrigen Bevölkerung eine gewisse Selbstständigkeit, hatten ihre eigenen 
Judenältcsten Majorus nati Judaei') von denen sie nach ihren besonde
ren Rechtsinstitutionen gerichtet und ihre gemeinsamen Angelegenheiten 
verwaltet wurden. 

Im Archive der Kirche zu Leitmeritz finden wir eine Urkunde 
aus dem Jahre 1057, welche von den Juden handelt, mit den Worten. 
Quicunque nobfüs·sive ignobilis, servus et ingenuis, Graecus aut Ju
daeorurn1 · sal sive alia quecunque adduxerit, de theoloneo decernimus 
(Wer hieher, Edelmann oder Nichtadeliger, Sclave oder Freier, 
Grieche, · Jude Salz oder andere Sachen bringt, ist verpflichtet den 
Zoll zu bezahlen). Dass die Juden ihre ersten Wohnsitze am 
Vysehrad hatten, ist durch eine uralte Rabbinats-Institution be
stätigt, welche bei Ehescheidungsbriefen, in denen nach rituellen 
Grundsätzen der Ausstellungsort genau nach dem Flusse, an welchem 
jener liegt, benannt sein muss, verordnet, die dem Ausstellungsorte 
Prag die Worte Y,!:l1J ,m ,v, Ni,!:l,n im ,v Niwrn wipn!li Nfl!l Ort. 
Mezigrade am Flusse Moldau und Botic') beigefügt werden müssen. 

Hieraus aber ist nicht undeutlich zu entnehmen, dass von den Juden 
der Vorzeit Mezigrado oder Vyseh.-ad am Boticbache die Grund
bezeichnung, Prag an der Moldau hingegen, als eine diesem Haupt
orte angereihte, neue Colonie angesehen wurde und in der Tat wurden 

') Cosmas 205. 
') Nach foges ,Altertiimer der Prager Judenstadt. 

1• 
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die Bestandteile Prags bis ins XII. Jhh, noch podhrady, suburbium, 
bezcichnct 1), Diese rituelle Institution rechtfertigt ausser allem Zweifel, 
dass der 1. Sitz der Juden am Boticbache (Vysehrad am vinni potok) 
war. Dass aber auch keine gangbarere Bezeichnung für den Haupt
fluss Prags bekannt war, beweist die von den damaligen Rabbinen 
bestimmte Bezeichnung Vltava. Jedenfalls bereichert uns diese rabbi
nische Vorschrift mit einer merkwürdigen uralten Benennung Prags, 
die bei dessen Entstehung allgemein gebräuchlich sein musste. Nach 
Ansicht vieler Geschichtschreiber 2) wird der frühere Bestand einer 
Stadt an der Stelle Prags, vor Libuschas Zeiten angegeben. 

Diese aus den alten rituellen Gebräuchen der Juden hervorgehenden 
Überlieferungen lassen auf eine Bekanntschaft der Juden mit Böhmen 
in d,er vorgeschichtlichen Zeit schliessen - ehe die Flussbenennung 
Moldau volkstümlich war. Es hatte aber die ursprüngliche jüd. Bevölkerung 
zu verschiedenen Zeiten aus Frankreich, Deutschland, Ungarn Zuwachs 
erhalten; je nachdem der böhm. Staat mit diesen Reichen in fried
lichen und freundlichen Verhältnissen stand'). 

Im Jahre 997 unter Boleslav II. dem Frommen, leisteten die 
Juden den Christen tapferen Beistand und Hilfe gegen die Heiden, 
von denen damal~ noch viele im Lande wohnten und die Christen 
oft überfielen und plünderten, so dass jene aufs Haupt geschlagen 
wurden ; dafür gestattete der Herzog den Juden auf die Kleinseite 
zu übersiedeln und hier eine Synagoge zu erbauen, vielleicht die 
erste Synagoge in Prag. 

Im Jahre 1067 gestattete Herzo~ Vratislav den Juden am Aujezd 
- das damals noch ein Dorf war - 12 Häuser anzukaufen und sie 
zu bewohnen und am 14. Juli desselben Jahres ühers.iedelten dle Hälfte 
derselben hierher. Er ve;lieh ihnen die gleichen Rechte wie den 
Romanen und Deutschen. ,Allein unter Spytihnev 1053 und 1059 wurden 
sie aus der Hauptstadt vertrieben, 

Herzog Wladislav bestimmte im Jahre 1076, dass nicht mehr als 
1000 jüdische Seelen in Prag leben dürfen; allein da ihrer bereits 
5250 waren, so mussten 4250 auswandern. Sie kehrten aber unter 
schmählichen Bedingungen wieder nach Prag zurück und die erste 
Ausnalunsverfügung - ein Stück gelben Tuches auf· ihrem 
G ew an de tragen zu müssen - war der Preis ihrer Rückkehr'). 

1) Tomek Düje PrazskC. 
') Buh Jochasin. Fol. 135. Schalscheles Hachkabala Fol. 93. Zemach David 

Tom 2. fol. 3. Palacky Gesch, Böhmens S. 89. 
s)' Menachem ben Israel Abschn. 14. 
') Chron. Neplach in Dobueri, hist. bohem T. II. p. 102. 
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Die Wallensteinische Judenchronik erzählt, dass die Fürstin 
Hilburg, Gemahlin des Fürsten Conrad zu ihrem Schwager, dem 
Herzog Vratislav folgende Worte sagte: Nirgends kannst du dich 
ja besser bereichern, als in · dem Burgfle~keit von Prag oder in der 
Gasse am Vyliehrad, Dort gibt es Juden, voll Gold und Silber, 
wohlhabende Kaufleute von allen Nationen, reiche Münzer und einen 
Marktplatz, wo deine Soldaten reiche Beute finden. 

Hajek behauptet in seiner Kronika lleska (Böhm. Chronik), dass 
die Besitznahme der innerhalb der Altstadt gelegenen Judenstadt durch 
die Juden im Jahre 1070 stattfand;' allein diese Besitzergreifung wird 
nicht genügend begründet durch die von ihm angeführte V crord
nung des Herzogs und nachmaligen Königs Vratislaw II., vermöge 
welcher wegen hoch. angewachsener Zahl der jüd. Bevölkerung die 
Uebersiedlung derselben in die Altstadt. (damals Neustadt) verfügt 
wu_rde; denn diese Uebersiedlung war nicht die ursprüngliche Besitz
ergreifung eines Platzes, sondern eine Verlegung der Fillalgenieinde, 
der Kleinseite in die altstädter Hauptgemeinde. Der Name eines 
aus der Kleinseite in die Altstadt. übersiedelten Juden Reichmann, 
der auf deutsche Abstammung hinweist, begründet die Vermutung, 
dass die Kleinseitner Judencolonie aus Einwanderern bestand, die 
zu Vratislav II. Zeiten zwischen 1061 und 1098 zugleich mit den 
christlichen Deutschen Einwanderern nach Böhmen kamen und die 
Uebersiedlung derselben fällt mit dem Gebote der Niederlassung 
der christl. Deutschen an das linke Moldauufer (St. Peter am Poric) 
zusammen. Diese Uebersiedlung von· der Kleinseite war aber keine 
V crtreibung, denn noch 1096 unter Herzog Bretislav II. sowie 1124 
unter Herzog Vladislaw I. finden wir da nicht nur eine israel. 
Gemeinde, sondern auch eine Synagoge, (die spätere Magdalenen
kapelle, jetzt Gendarmerie-Kaserne). Ein a!>_ermallger: Au!!_zug der 
Juden aus der Kleinseite fällt in das Jahr 1140, als Vladislaw II. das 
Prämonstratenser Stift Str~how über dem Kleinseitner Judenfriedhofe, 
von ihnen Berg Sion genannt, erbaute. Die Grabsteine dieses Fried
hofes wurden teils zum Grundbaue dieses Klosters, grösstenteils 
aber zum Unterbaue der Prager Brücke (Karlsbrücke) verwendet. 
Auch auf dem Platze, der gegenwärtig die Neustadt bildet, hatten 
sie· längst vor Anlegung derselben, Wohnsitze. Sie mussten überhaupt 
in der Gegend zwischen Vysehrad in Prag sehr zahlreich gewesen ·sein, 
denn einmal zeigt die eben erwähnte Tcxtierung des Scheidebriefes 
die Lage ihrer Wohnsitze zwischen der Moldau und dem Boticbache 1 
ein anderesmal besagt Hajeks Chronik dass sich schon zu König Wenzl 
I. Zeiten 1235 in der Nähe der Niederlassung na bojsti (an der 
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Wahlstätte d. i. am blinden Thore) zusammengezogen. Na bojisli sind. 
noch in neuester Zeit Reste jüdischer Grabsteine in Häusern eingemauert 
gefunden worden. Der factische Besitz jenes Grundes bis zum Prager 
Stadtgraben, war die Grundlage, auf welcher Pfcmysl Ottokar II.,. sie 
mittelst Privilcgium vom Jahre 1254 in den Besitz des hortus (cimiterium) 
Judaeorum (später Judengarten) bestätigte. Diese Niederlassung bestand 
schon im 12. Jhhdt. Nach V. V. Tomeks Deje prazske p. 4 VnyncjM 
ilidovske zahrade meli Zide vlaslni predmcsti od konce 11. stoleti. (Im 
jetzigen Judengarten hatten die Juden ihre eigene Vorstadt vom Ende 
des XI Jhh.) Dieser Besitzstand umfasste damals den ganzen Umfang 
zwischen den Prager Stadtgraben, der Brennten- und Breitengasse und 
gren1,te südlich an das Neustädter Rathaus. Sie halten daselbst nicht nur 
einen Begräbnisplatz, sondern auch Wohnhäuser. Bei Grundgrabungen 
in der Neustadt fand man zu verschiedenen Zeiten jüd, Grabsteine, 
deren im Jahre 1837 lctztgefundenen die Jahreszahl '1•p 1346 nachweist. 
Auch 1866 wurde beim Baue des Hauses Nr. 52 II ein Grabstein
splitter mit hebräischer Inschrift gefunden. Auch beim Baue des Mäd
chenlyceums. Die betreffenden Grabsteine sind im alten jüd. Friedhofe 
eingemauert. 

Diese Wohnsitze zwischen dem Vysehrad und Prag bestanden 
gleichzeitig mit der am Pol% und innerhalb der Altstadt gelegenen 
Judenstadt, letztere wurde im Laufe des XIII. und X[V. Jh. 1248-
1273, 1316-1344 durch wiederholte Ueberschwemmungcn und Br,ände 
verwüstet. Für die Zeit der Ansiedlung der Juden auf der Altstadt 
sind keine sicheren geschichtlichen Nachweise vorhanden. Nach 
Palacky soll ·die Josefstadt und der Friedhof zu Anfang des XII. Jhh. 
eine an die Moldau grenzende Vorstadt gebildet haben, Eben 
deswegen ist die Annahme berechtigt, dass den Juden in eben 
dieser Vorstadt und am Flusse, wo sie gewöhnlich ihre Nieder
lassungen suchten, dieselben schon viel früher gestattet wurden. Hiemit 
stimmt auch das Datum Ramsch. Chron. Nr. Sß, dass die Juden das 
Schiffergewerbe auf der Moldau betrieben, dessen Ausübung ihr 
Wohnsitz am leichtesten ermöglichte. Ein grosse,· Teil der Sal•• 
nitergasse, wie der Johannisplatz, war im XCV. Jhh. noch mit Wasser 
bedeckt. Es fehlen viele historische Documente und jüdische Quellen 
für eine kurze Zeit, da dieselben wahrscheinlich während eines 
Brandes im Jahre 1142, der die Judenstadt und die Altstadt ein
äscherte, verloren gingen. Solche Unterbrechungen in der Reihen
folge der historischen Urkunden traten in der Folge mehreremale 
ein, sehr empfindlich war de,· Pöbelaufstand des Jahres 1389. (Siehe 
weiter unten), 



Wegen <ler starken Übe1völkerung mussten die Juden den 
Vysehrad verlassen und in die Altstadt übersiedeln, es war dies eine 
Austreibung in optima forma. Seit jener Zeit bildete die Judenstadt, 
die spätere Josefstadt mit ihren Schulen, Synagogen und Friedhöfen 
das eigentliche Stammquartier der Juden. 

2. Die Kreuzzügler in Böhmen. 
Unter der Regierung Bfetislav II (1092) wurde der 1. Kreuzzug 

ausgerüstet. Im Sommer 1096 zogen die ersten Scharen unge• 
ordneter Krcuzzügler, wie sie Walter von Habenicht und Peter 
von Amiens gesammelt, ins gelobte Land. Einem furchtbaren 
Sturme gleich, der in Wäldern und Feldern wütet, überfielen 
sie die· Juden aller europäischen Länder. Auch nach Böhmen 
waren sie gekommen und· die Juden wurden vor die Alternative 
gestellt, sich entweder taufen zu lassen, oder zu sterben'). 
Bemerkt sei hier, dass es nicht böhmische Kreuzfahrer waren, die 
so herausfordernd an die Juden herantraten. Der damalige Bischof 
Cosmas in Prag tat, was in seiner Macht war, zum Schutze der 
Juden. Unglücklicherweise weilte der Herzog Bi'etislav ausser 
Landes. Vergebens war alles eifrige Zureden und Ermahnen des 
wohlwollenden Bischofs, vergeblich sein Hinweis darauf, dass eine 
solche gewaltsame Bekehrung zum Christentume den Kirchengesetzen 
widerspreche. 

Dem Bischof fehlte der Arm der weltlichen Macht, da der 
Landesfürst wie bereits erwähnt in Polen weilte. Das Prager 
Volk aber war mit den Handlungen der Kreuzfahrer einver
standen, oder hielt die eimrial vollzogene Taufe der Juden als 
rechtsgiltig. Als aber die Schar der Kreuzfahrer weiter gezogen 
war, verliessen die Juden den neuen, ihnen aufgezwungen Glau
ben und kehrten zu dem Gotte ihrer Väter zurück. Dadurch er
regten sie den Zorn der christlichen Bevölkerung, weniger der 
Kirchenbehörden, als des gewöhnlichen Volkes. Infolge dieser 
Verfolgungen beschlossen viele Juden Böhmen zu verlassen und 
in fremde Länder zu ziehen, wo man von ihren Zwangstaufcn 
nichts wusste, sie also unuehelligt liess. Vielen war es bereits 
gelungen teils nach Polen, teils nach Ungarn zu entkommen. Als 
sich _nun abermals eine solche Schar zusammengefunden hatte, die 
im Begriffe war, ·das gastlose Land zu verlassen, liess sich dies 
der Fiirst nicht ruhig gefallen, er betrachtete es als strafbare Ueber-

') Tomek I p. 113-14. 



8 

tretung und Verkürzung seiner Einkünfte. Als er nun von dieser 
1 Auswanderung der Juden Kenntnis erlangt hatte, gebot er seinem 

Kämmerer 1098 den Juden dieses ungeziemende Wegschleppen des 
Vermögens vorzuhalten und ihnen ohne Ausnahme ihr gesammtes 
Vermögen abzunehmen. Der Kämmerer erschien in Begleitung von 
Bewaffneten in der Altstadt, berief die Judenältesten und teilte ihnen 
den Auftrag des Fürsten mit, dass, nachdem sie arm ins Land 
gekommen waren, sie dasselbe wieder leer verlassen sollen. 
Darauf drangen die Bewaffneten in die Häuser. der Juden ein 
und nahmen mit, was sie vorfanden; nur etwas Getreide, dessen 
sie zum Lebensunterhalte bedurften, wurde ihnen gelassen. Soviel 
Geld als diesmal den armen Juden abgenommen wurde, erzählt 
Cosmas - trugen selbst die Griechen aus dem eroberten Troja 
nicht weg. Den Juden, die nicht auswanderten, blieb nichts anderes 
iibrig, als wieder dem Handel sich zuzuwenden, es war ja auch das 
Einzige, das ihnen gestattet war. Wir wollen hier nicht alle Gräuel 
und Verfolgungen anführen, denen die Juden in Böhmen wie in 
Deutschland ausgesetzt waren, Für jeden Tropfen Tinte, welchen die 
unterdrückten Juden jener traurigen Zeiten zum Niederschreiben 
von lieblosen Bezeichnungen für ihre Unterdrücker gebrauchten, sind 
vorher Ströme jüd. Blutes geflossen 1). 

Zum erstenmale lesen wir von einer Steuer, die den Juden 
vorgeschrieben war. Für den Mantel, den der Jude auf sich 
hatte, musste er an Hr.ückenmaut 1 h. für ein Schreibzeug, das er 
bei sich hatte, 2 Pfennige bezahlen. Wer gestohlene Kirchengeräte 
kaufte, wer mit einem christlichen Weibe Ehebruch beging, wurde 
verbrannt oder lebendig begraben, ebenso wurde der Christ, der 
mit einem jüdischen Weibe Ehebruch trieb, in gleicher Weise be
straft. Eines Anspruches auf bürgerliche Rechte der Juden wird in 
den ältesten Stadtrechten der Markgrafschaft Mähren erwähnt : Utrum 
in agendo et rcspondcndo .Judaeus posit dici vir probus 2). 

3. Svatopluk, Vladislav 1., Sobeslav II. 1173-1178 und Wenzel I. 
1230-1253. 

s.vatopluk gelangte im Jahre 1107 abermals zur Regierung, 
allein diese. Regierungszeit war sehr unruhig. Der deutsche Kaiser 
Heinrich IV. nahm sich des Herzogs Borivoj gegen Svatopluk 

1) Jelinek, Die Lehre des Judenthumes iiber die Beziehungen zu Nichtjuden. 
2) Jus municipa!e et montanum Iglaviense regis Venceslai I. ed. a 1. T. 

a Peithner: die natiirliche und politische Geschichte der böhm. u. mähr. Berg~ 
werke, (Wien 1780). 
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an, nahm letzteren gefangen. Er musste sich für 1000 Mark Silber 
loskaufen. Um nun diese grosse Summe aufzubringen, bedrückte er 
seine Untertanen, besonders jene unterhalb der Prager Burg. Cos
mas erzählt, dass nicht Abt und Probst - nicht Laie oder Jude, 
Handelsmann mit Tuch oder Verfertiger von Zithern, Krämmer 
u. s. w. verschont wurde, der nicht Etwas gegen seinen Willen aus 
seinem Gewölbe dem Herzoge geben musste, 

Unter der Regierung Vladislav I. 1110-1140 insbesondere 
während der letzten Zeit derselben, traf die Juden in ·Prag ein 
neuer Schlag. Bei der ersten Verfolgung am Beginn der Kreuz
ziige waren nicht alle Juden aus Böhmen ausgewandert, sie er
holten sich wieder und erwarben wieder ein bedeutendes V cr
mögen. Sie wurden für die Handlungen eines getauften Juden, 
namens Jakob Appeles, der am Hofe des Herzogs zu grossem Ein
Husse gelangte, - er war V crtrauter und Berater des Fürsten, verant
wortlich gemacht. NatürHch .konnte das nach der Anschauung der 
damaligen Zeit nicht mit rechten Dingen zugehen, deshalb wurde der 
Teufel ins Spiel gezogen. Der gehasste Emporkömmling endete 
nicht gut und er wurde auf Befehl des Fürsten eingekerkert und da 
er sehr viel Geld hatte - darauf kam es ja hauptsächlich an -:
wurde sein Vermögen confisciert und er natürlich getödtet. Wie erzählt 
aber Cosmas die Begebenheit! Nach diesem liess sich Jacob -
verblendet durch seine Macht und seinen Einfluss hinreissen -· ein~n 
christlichen Altar, der seit 1096 in der Synagoge (!!) gestanden, i,n 
der Nacht zerstören und die Reliquien der Heiligen hinauswerfen. Dadurcft 
bereitete er sich seinen Untergang. Die Juden aber mussten i~ 
die fürstl. Kammer 3000 Pfund Silber und 1000 Pfund Gold be
zahlen. Sie sollten den getauften Juden, der sich von ihrer Gemeh!
schaft losgesagt hatte - vom Tode loskaufen. Wir müssen es dem 
vernünftigen Leser überlassen, sich selbst ein Urteil zu bilden, ins
besondere wie es mit der Wahrheit solcher Angaben bestellt ist, 
die aus nicht jüdischen Quellen stammen. Vla<lislav benützte das 
Geld dazu, christl. Gefangene loszukaufen und verbot den Christen 
ferner bei Juden zu dienen. 

Sobeslav II. 1173-1178 verordnete, wenn ein Deutscher gegen 
einen Cechen Klage erhebt, habe ersterer 2 Cechen u'.tid 1 Deut
schen als Zeugen zu führen und umgekehrt, hat der Öeche 2 Deut
sche und 1 Cechen zu stellen. Das Gleiche galt für die Italiener und 
Juden. Immer gelang es den Juden in Böhmen sich aus der Nacht 
des Unheils wieder zu einem menschenwürdigen, gedeihlichen Dasein 

·· empor zu arbeiten; aber die Perioden der Ruhe und des Friedens 
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waren nur kurz bemessen, sie bildeten blos idillischc Episoden in der 
grosscn Judenschlächterei. 

Unter Wenzel I. 1235-1253 fielen abermals deutsche Kreuz• 
fahrer in Böhmen ein und verlangten von den Juden Geld, indem 
sie sich auf ein Privilcgium des Papstes beriefen. Allein die Juden 
verweigerten dies, weshalb sie von den Kreuzfahrern überfallen 
wurden, Der König aber hatte die Juden heimlich unterstützt, so dass 
,sich diese mit den Waffen in der Hand dem Feinde entgegenstellten 
und 200 Kreuzfahrer töteten. Ein böhm. Edelmann namens Zdeslav 
vergewaltigte eine jlidische Frau, diesen Schimpf wollte der Ehegatte 
derselbe·n · nicht ruhig hinnehmen, er tötete den Verführer. Da brach 
~in Stun;, g~gcn die Juden los, viele wurden vom Pöbel grausam 
geschlachtet. König Wenzel wollte dieses Verbrechen strafen, doch 
waren di_e Urhebc;, die Freunde des Getöteten Ritters aus dem 
Lande geflohen. Sie wurden zwar später begnadigt, durften aber 
nicht heimkehren, bevor sie sich mit den Juden nicht ausgeglichen 
hatten. 

4. Premysl Oltokar II. 
/ Trotzdem die römische Kirche die Juden hasste, verlieh ihnen 

Papst Innoccnz IV. dennoch seinen Schutz. In einer Bulle vom Jahre 
1253 verordnete er unter Strafe des Kirchenbannes, dass niemand 
einen Juden, der wo immer mit Bewilligung der landesfürstlichcn Be
hörden sich aufhält, zur Taufe zwinge, ihm Leides tue, ihn um sein 
Vermögen bringe, ihn in seiner Sabbatruhe störe, hic11t gegen ihn 
den Vorwurf erhebe, dass er Christenblut geniesse, ihn ntcht in sein er 
Andacht beim Gottesdienste störe oder seine Begräbnisplätze' ent
weihe. Diese Bulle des Papstes war von sehr gutem Erfolge. Prcmysl 
Ottokar ll. z. Z. auch Markgraf von Mähren bestätigte im Jahre 1254 
jene päpstliche Bulle und verordnete in seinem Statuta Judaeorum, 
dass die Juden hinsichtlich ihrer Gerichtsbarkeit unmittelbar dein 
Könige untergeordnet seien. Das Privilegium lautet: 1) Kein Christ solle 
<;inen Juden zur Taufe zwingen; will aber Jemand freiwillig ein Christ 
werden und erkennt man seinen Willen klar, so soll man denselben 
Juden durchaus nicht daran verhindern. Man soll die Juden an ihren 
heil. Tagen weder mit Stöcken noch mit Steinen betrüben. Wenn ein 
Christ einen Juden verwundet, muss er dem König zu Buss 12 Mark 
Goldes und dem Juden 12 M. Silbers 4_nd das Arztlohn geben, Ob 
ein Christ einen Juden zu Tod schlägt, den soll man peinigen als 

1) Schottky S. 315. 
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billig ist und dessen Gut soll dann dem König. gän~licµ verlalle!1 se.i~. 
Wenn .die Juden -nach ihrer Gewohnheit einen toten Juden. von• ein~r 
Stadt in die andere führen, so sollen . die. Mautner, ilieht_s ro'rd~rn, 
zwingt ihnen aber der Mautner etwas ab, so soll man ·ihn· ~trafen 
als einen Räuber, Ob ein Christ den Juden.:J.''.reithof · zerstreut· iode_r 
ausgräbt, der soll sterben des Todes und sein Gut soll an den K(faig 
fallen. Ob jemand freventlich wirft. auf de~ .Juden · S~liul, c'1~nri:s?lJ . 
geben dem Judenrichter 2 Pfund zur Busse. M3:n soll ihnen au5~19J!;~t 
vorwerfen, dass sie menschllches Blut benützen. ., , .. , ... :">•;!! ,,,., 

. Sämmtliche von Pfcmysl Ottokar IL den.Juden vi:,rli~\\rl'en Reffl;t.te 
wurden 1268 in einer besonderen Urkunde zusammengeJasst,,,!lieJ:i,js zum· 
Jahre 1765 im Manuscript aufbewahrt wurde. _l)fe)3_~n~di~ti~er·M9ncl).q · 

_ des Klosters Rajhrad in M~hrcn ~eabsichtigteri di~se Ur1f.un_de11,samwJ~ng 
clurcffäeri Druclf" zu··vcrBffentlichen; allein der kaiserl.. Jfofr;it, Frhr, 
von Senkenberg hatte dies bereits -24 Jahre früher. unternomnienl) 
Das Maµuscript . aüf Pergament enthält a) die Recht~,' · die König 
Wenzel I. 1,243 ·der Stadt Brünn verliehen u~d b) die Rechte di~ 
Kö~ig Premysl Ottokar II. den Juden in Mähre,n ve;·lieµ•~. Qiese· 
Urkunde von den Rechten der Juden ist in. diese·r , :Ba,mpilung 
aufgenommen (append: ri. mon~nient IV; B.) dieselbe Qrkunde sammt 
der B,ulle Innocenz IV. vom Jahre _1253„ von 'i>~em,_ysl Ottok~r, II. i~ 
Jahre 1254 und von Carl IV, 1356 bestätigt, ist im Manuscript im 
Buche Jus antiqum nmnicipale Bohemiae im Arcl1ivc der Stadt Prag 
aufbewahrt, · · 

Das Wohlwollen Pi'emysl Ottokars II. {Ur die . unterdrückten 
Juden dauerte nach seinem Tode ·leider nicht lange, im:nachfolgenden· 
Halbja:hrhundert kam es unter seinen ·Nachfolgern ganz in Vergcss~n
heit. VorurtheHe und Verfolgung!"n entstanden den Juden von allen. 
Seiten. Auf der Kirchenversa(nmlung zu Wien im Jahre t267 wurden 
strenge Vorschriften gegen die Juden beschlossen. 

Ein Menschenschlächter, · der fränkische Fleische·r Rintfleisch 
stellte sich a,; die Spitze einer zügellosen Herde und ermordete im 
J ahrc 1298 mehr als 2000 Glaubensgenossen, unter- der lächerlichen 
Beschuldigung, sie hätten geweihte Hostien geschändet. 

Ullrich von Neuhaus bekennt, dass er im Jahre 1294 vom Könige 
·Wenzel II. acht Juden mit ihren Familien für die Stadt Neubau~ u. z, 
mit-denselben Rechten, welche dem Kön:ge über die Juden zustehen, 
erhalten habe. Diese 8 Juden - nicht aber ihre Familienglieder oder 

1) Senkenbergs Urkundensammlung Leipzig 1765. 
'J Siehe H. Jireöek Codex Juris Bobemici !. p. 121-143. 
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ihre Bediensteten, durften allein Geldgeschäfte machen. Sollte einer 
von den acht Juden sterben, so dürfen nicht Landesjuden, sondern 
solche aus der Fremde sie e~setzen 1). 

Man beschuldigte die Juden des Meineides und des übermässigen 
Wuchers, dessen sie sich in Prag schuldig gemacht hätten. Deshalb 
gebot König Johann von Luxemburg : Wenn sich ein Jude von einer 
Beschuldigung nicht rechtfertigen könne, soll ihm - nach Justinians 
Gesetzessammlung - ein doppelter Eid aufgetragen werden, den er 
mit nackten Füssen auf einer frischgeschlachteten Schweinshaut stehend, 
barhaupt, ablegen musste. 

Der Jude durfte kein Geld auf Schuldurkunden leihen, sondern 
blos gegen Faustpfand, grundbücherliche Eintragungen von Schulden 
waren ihm nicht gestattet, da sonst der gesamte Schuldbetrag der 
königl. Kammer verfiel. 

Am 14. September 1332 bestätigte König Johann den Prager 
Kreuzherrn das Recht zur Einhebung einer Brückenmauth, worin 
ausdrücklich angeführt erscheint, dass jede Judenbraut, welche über 
die Brücke geht oder fährt, sowie für jede jüdische Leiche, die 
über die Brücke getragen oder geführt wird, eine Mautgebiihr von 
72 h zu zahlen ist 2). Im Jahre 1338 brach auf die Nachricht, dass 
die Juden in Kaurim den Leib des Herrn gemartert hätten, eine grosse 
Judenverfolgung aus. Im Jahre 1341 wurde der kg!. StadtBudweis die 
Erlaubnis ertheilt 3 Judenfamilien aufzunehmen, die für 10 Jahre von 
Abgaben befreit sein sollten ; aber die Stadt benützte diese Gelegen
heit und erhob von ihnen Abgaben, mit welchen sie die Schulden der 
Bürger bei fremden Juden bezahlten. Damit aber die Sache einträg
licher werde, wurden so viele Judenfamilien aufgenommen, dass sie 
eine ganze Gasse bewohnten und sich eine Synagoge errichteten. 
(Ueber Budweis siehe weiter), Wenn König Johann Geld brauchte -
was bei ihm sehr oft vorkam - liess er alles Gold und Silber, das 
er bei den Juden vorfand, einfach ins Münzamt iiberführen und um
prägen. Er liess eines schönen Tages die Juden im Prag und im 
ganzen Königreich gefangen nehmen, aus welcher Gefangenschaft sie 
sich erst mit ungeheueren Summen loskaufen mussten. Ebenso liess 
er 1339 auf einer Anzeige hin in einer Synagoge in Prag nachgraben 
und etwa 2000 M. in Gold und Silber beschlagnahmen, welche als 
Reste der am 24. und 26. April verbrannten Paramente gefunden 
wurden. 

1) Cod. Dipl. V. 11 u. 12. 
') Cod. pr. antiqu menlcp. reg. Boh Archiv des Prager Mag. 
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Wenn für die Grausamkeiten gegen die Juden kein anderer 
Grund zu finden war, sich die eigenen Taschen mit dem Gelde der 
Juden zu füllen, oder um sich sonst ihr Mütchen an denselben zu 
kühlen, wurden sie einfach beschuldigt die Ursache oder die Schuld 
an der im Jahre 134!) an vielen Orten in Böhmen herrschenden Pest 
oder anderer ansteckend.en Krankheiten zu sein und der gereizte und 
leicht erregbare Pöbel verbrannte die Juden scharenweise. 

5. Carl IV. 1346-1378 und Wenzel IV. 1378.-1419. 

Ein wohlwollender Monarch, ein wahrer Pater Patriae war 
Kaiser Carl IV. allen seinen Untertanen, a I s o a u c h den Juden. 
Er selbst bestätige 1356 die magna Judaeorum charta libertatum 
darunter auch die von Premysl Ottokar II. gegebenen Judenrechte, 
die bereits sein Vater Johann von Luxenburg bestätigt hatte. Auch 
Wenzel IV. bestätigte dieselben 1393. Diese Urkunden finden sich 
auf Pergament geschrieben im städt. Archiv - die auch die alten 
Landes• und Stadtrechte enthalten, und sind in Rösslcrs Altprager 
Stadtrecht Fol. 258 und bei Pelze! Wenzel IV. Urkundenbuch 124 
abgedruckt, in welchem auf Übertretung derselben 60 Mark Geld 
Strafe festgesettt wurde'). Er erteilt den Juden eine besondere Be
stätigung auf ihren Friedhof auf der Neustadt und auf die an den• 
selben angeba4ten Häuser. (Gedenkbuch der Neustadt vom gleichen 
Jahre Fol. G. 23. Bestätigt wird den Juden vnseren camerknechten in 
der alten stat zu Prage gesessen vnd allen anderen Juden in vnserem 
königreich zu Behem, die zu ihren freithof in der neven stat zu Prage 
gehören.• 

In der Gesetzessammlung. Majestatis Carolinac vom Jahre 1348 
Nr. 111 De solutione census per Judaeorum bestimmte Carl IV. dass 
die Juden, die hier ansässig wa~en oder ein Geschäft betreiben, mit 
ihren Abgab<;n mit vollem Rechte zur königl. Kammer gehören. 
Sollte .. sie aber jemand mutwillig behindern wollen, ihnen solches 
verwehren, solle jener als Gegner der königl. Majestät gestraft. Die 
juden aber waren trotzdem verpflichtet ihre Abgaben an die königl. 
Kammer zu zahlen, 

Nr, 112. De heriditatibus Judae.orum wird verordnet: 
Sollte ein Jude auf seine Schuld ein Pfand erhalten, darf er 

dasselbe ohne Bewilligung und Einverständnis· des Königs nicht ver
kaufen bei Strafe der Ungnade und Confiscation des Pfandes•). 

1) Urkunde bei Beokovsky. Hist. Boem. P. I. p. 415.) 
') Palacky, Archiv uesky, Band Vill, 
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Bei der Grün.dung · der Neustadt verlieh Carl IV. auch den 
Juden das Privilegium, sich auch hi~r ansiedeln zu dürfen, aber nur 
solche von der Altstadt und aus der Judengasse (Feber 1348), sie 
sollten auch die- 12-jäh-rige · Steuerfreiheit geniessen, wenn sie die 
Gebäude solid -- d. i. aus füein aufbauen lassen'). Sie machten aber 
von dieser Begünstigung keinen Gebrau~h, blos bei ihrem altertüm• 
lieben Friedhofe, im sogenannten Judengarten, Diese Häuser, sowie 
der Friedhof waren laut ausdrücklichen Zeugnisses vom Beginne des 
XV. Jhh. Eigentum aller Juden, der sowohl in Prag als im ganzen 
Lande wohnenden (Siehe: Grundlagen der alten Topografie von Prag 
·u. 70. Communitas Judaeorum wie es ums Jahr 1384 in Palackys 
Formelbuch in gleichem Sinne von den Prager und auswärtigen Juden 
lautet). flierher - auf diesen Friedhof ,- •wurden "die Leichen 
sämmtlicher Juden aus Böhmen zur Beerdigung gebracht. Das Haus 
des Juden Eleazar am Hünermarkte, jetzt St. Niklasplatz, Collegium 
des · Lazar und das Haus des Juden Jakob Kralik an der heiligen 
Geistkirche, Collegium des Jakob genannt, wurden von Carl IV. zu 
Universitätsschulen gekauft; in Welchen durch 37 Jahre gelehrt wurde, 
bis sie· 1385 durch König Wenzel IV. in das Johlin Rottlöwsche 
Haus - Cai-olinum nächst St. Galli- übertragen wurden. Im Jahre 
1357 verlie)l · ·Carl IV. den J ~den in Prag das Privilegium zur An
schaffung einer Fahne, welches Privileglum ihnen von Kaiser Ferdinand 
1. erneut wurde.. Nachdem dieselbe aber .später schadhaft .wurde, 
wurde. sie zu Ehren Carl VI. bei ·der Geburt des ]i:rzherzogs Leopold 
im Jahre 1716 renoviert, sie wird gegenwärtig in der Altneu-Sy11agoge 
aufbewahrt, Es war dies eine· Auszeichnung· für die Prager. Juden
schaft - etwa wie das goldene Porte d · Epee.s an die .Prager Bürger
schaft und es wurde . darauf grosses Gewi~ht gelegt. So wurden die 
Juden behördlich aufgefordert bein Einzuge Kaiser Ferdinand I. am 
5. Feber 1527 mit ihrer Fahne auszurü~ken·. Kaiser Rudolf II. zeichnete 
auch . die Meisel-Synagoge 1598 mit einem gleichen Ornamente aus. 
Bis gegen das Ende des 18. Jhh. behauptete sich diese Fahne in 
ihrem Vortritfs-Privilegium; ·seitdem aber begnilgte sie sich mit der 
hlossen Erinnerung an ihre ehemalige Wichtigkeit. Es w'urde nicht 
blos ·von Seite· der Juden, sondern auch vo·n Seite der Regierung 
auf Erhaltung dieser Fahne grosse~ Gewicht gelegt. Im Jahre 1716 
wurden nämlich die Vorsteher Iizchak Knina, Beer Koref und Jecheskel 
Karpel. von der Regierungskommission wegen Mangels gehöriger Ob-

1) Beide Privilegien dattiert vom 8, März 1348 sind von Petze! heraus
geg;eben in seinem Carl IV. 46, 49. 
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sorge für die Erhaltung dieser Fahne straffällig erkannt'). Getragen \I 
wurde sie von der jüd. Metzgerzunft nach Anordnung der Juden- j 
primators Simon Frank! aus Anlass der Geburt des k. k, Erzherzogs 
- später Kaiser Josef II, am 24. April 1741. (Siehe weiter ,Die 
Altneu-Synagoge !) 

Carl IV. traute seinem Schwiegersohne Rudolf IV. nicht recht, 
denn er fürchtete, letzterer trachte nach dem deutschen Kaisertrone. 
Im Lager zu Esslingen 1360 söhnte er sich· mit ihm aus. Am 
13. December 1360 verpflichteten sie sich zu Nürnberg in einem 
Vertrage, dass keiner die Juden aus dem Lande des Andern bei sich 
aufnehmen, sie beschützen oder ihnen Zuflucht gewähren solle. Kaiser 
Carl IV. führte 1367 Inquisition gegen nichtkatholische Schriften ein 2), 

dann an der Prager Universität, Censur für schriftliche und mündliche 
Vorträge. Schon 1408 wurde in Prag Wiklefs Schriften verbrannt, 16, 
Juni 1410 lässt Erzbischof Zbinek, Zajic von Hasenburg, in seiner 
Residenz auf der Kleinseite 200 · Bücher verbrennen'). 

Herzog Johann von Kärnthen veranlasste die Juden zur Aus
wanderung aus Böhmen, indem er ihnen am 27. März 1344 Steuer
freiheit versprach. Die Herrscher Hessen sich einen etwaigen Entgang 
an ihrem Einkommen von den Juden, falls sie dieselben, nicht selbst 
aus ·eigenem Willen aus dem Lande verwiesen, von· den· übrigen 
Untertanen vergüten; König Ladislaus bewilligte im Jahre 14.54 den 
königl. Städten Znaim, Oimütz,. Brünn und m, a, die Juden aus ihren 
Gebieten auszuweisen, dafür. hatte jede Stadt jährlich 40 Schock 
Silbergroschen in die königl. Kammer abzuführen. Es war ihnen aber 
nur mit grosser Anstrengung mögliCh diesen Betrag aufzubringen, so 
dass sie an den König bittend herantreten, ihnen diese Steuer nach
zusehen, was er auch· einzelnen Städten gewährte. Zu den den königl. 
Städten auferlegten Steuern wurden die hier wohnenden Juden nicht 
hereingezogen, sie mussten als Gemeinschaft aller Juden in Böhmen, 
- Prag und vom Lande - eine besondere Gesammtsumme in die 
königl. Kammer abführen, die dann aui die einzelnen Juden des ganzen 
Landes repartiert wurde. Zur Eintreibung dieser Judensteuer 
wurden 1388 jüdische Einnehmer bestimmt, und die städtischen und 
sonstigen Behörden mussten sie über Auftrag des Oberstburggrafen 
in ihrem Amte unterstützen, damit sich nieman·d von den Juden 
dieser Steuerleistung entziehe, Sie übernahmen die Beiträge gegen 

') Sclmdt VI. lib, IV. pag. 193. 
') Böhm. Gesellschaft der Wiss. J 785 S. 206. 
:1) Cochleus bist. Hussit. 
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Quittung .und beliessen sie bis auf weitere Befehle· bei sich, Die Be
hörden waren angewiesen den Juden bei dieser ·Gelegenheit bei der 
Eintreibung ihrer Schulden von den Bürgern u, s, w. behilflich zu 
sein, damit sie. keinerlei· Ausrede über verspätete oder versäumte 
Steuerzahlung vorbringen könnten. Die Juden bildeten seit jeher so• 
wohl in Prag als im ganzen Königreiche eine eigene Gemeinde. .Sie 
waren als Kammerknechte (servi camerae) sowohl in Prag als auf 
dem Lande der städtischen Gerichtsbarkeit entzogen und unterstan
den blas dem Könige und seinen Beamten d, i. zunächst dem Käm
merer. Streitigkeiten der Juden untereinander wurden von einem 
eigenen Richter {!udex _Judaeorum), den der König selbst durch seinen 
Kämmerer eingesetzt - entschieden. Auch eines Judenmeisters Ma
gister Jud'1eQrum wird zuerst im Gedenkbuche de~ Stadt Prag vom 
Jahre 1404 Fol. 73 erwähnt, es dürfte das die Bezeichnung für den 
Judenrichter sein. Es werden oft abwechselnd Juden und Christen· 
als Judenrichter genannt, mitunter 2, ein Jude und ein Christ, so dass 
etwa Streitigkeiten der Juden untereinander der Judenrichter, der 
Christ aber Streitigkeiten zwischen Juden und Christen zu entschei
den hatte, wenn der Jude vom Christen geklagt wurde. Wurde der 
Christ von einem Juden verklagt, so gehörte der Streit vor die 
städtischen Richter'). Im Jahre 1407 erscheint im Neustädter Ge
richtsbuche Fol. 160 Magister Lippm.ann als Index, Als Beisitzer bei 
diesen Gerichten waren die Judenältesten, in deren Händen die Ver
waltung der Gemeinde lag, Ihnen zur Hand stand der Schuldiener, 
etwa wie der Gerichtsschreiber den städtischen Richtern. Ein solcher 
Schuldiener' wiJd zuerst im Neustädter Gedenkbuche des Jahres 1403 
Fol. 59 ebenso im Jahre 1404 Fol. 73 genannt, Seine amtliche 
Stellung wird erst im Gedenkbuche des XVI. Jahrh .. bezeichnet. Nach 
dem Statute des Erzbischofs Ernst von Pardubitz konnte auch in 
gewisser Beziehung der Kirchenbann über die Juden verhängt wer
den. Wenn sich nämlich einer von den Juden gegen ein Kirchen
gesetz vergieng, verbot der Erzbischof den Christen jeden Geschäfts
verkehr mit den Juden, bis er sich dem geistlichen Gerichte unter
worfen. So geschah es einst in den ersten Jah1'en des Erzbischofs 
Johann von Jenstein einem Juden namens David• in Prag, der sich 
aus . unbekannten Gründen dem geistlichen Gerichte unterwerfen 
musste. Ausser solchen Strafen war der Verkehr mit den Juden all
gemein unbehindert. 

') Wenzeslaus quondam judex Judaeorum erwähnt im Jahre 1351 im Alt• 
ßlädler Briefe fol. 28, 
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Schon in den, ältesten Zeiten mussten die Juden eigene breite 
Hüte mit Krämpen und die Jüdinnen an der Stirne eine hervor
ragende Haarkrause tragen und einen Schleier, der den Kopf 
bedekte. In Stobbes „Die Juden in Deutschland• werden an mehreren 
Stellen, bes, auf Seite 27 4 über die besonderen Abzeichen, die die 
Juden an ihren Kleidern tragen sollten, belehrende Nachweisungen 
gegeben. Auch in der Revue des etudes juives Jahrg. 1882 ist ein 
bedeutendes Material über die sogenannten Judenzeichen gesammelt. 
In jüdischen Quellen wird der Judenzeichen selten gedacht, Der 
Verfasser des ~ua (II. S. 39) erwähnt der Judenhüte und der 
Radzeichen, welche die Juden in vielen Ländern tragen mussten. Auch 
bei Saniuel de Medina (Nr. 4 seiner Responsen) ist von den Juden• 
hüten die Rede. 

Bunte Kleider - wie sie damals getragen wurden - selbst 4 
theilg., wie überhaupt alle schreienden, grellen Farben, waren bei den 
Juden verpönt. Die schwarze Farbe war unter dem jüdischen Volke 
am meisten beliebt. Schwarz galt überhaupt in den ältesten jüdischen 
Zeiten als Trauerfarbe. Im Orient dagegen scheint man mehr der 
.Landessitte gemäss farbige Kleider getragen zu haben. Weil nun die 
.luden nicht die verschiedenen Sitten in Kleidern der Christen nach
ahmten, veranlasste die Letzteren zu dei: Annahme, dass die Juden 
eine specifisch jüdische Kleidung besässen und nach religiösem Ge
setze von derselben nicht abweichen durften, was ihnen in Zeiten 
der Gefahr zu gute kam, indem sie dann der Verkleidung sich be
dienten, um nicht als Juden erkannt zu werden. Im 14. u. 15. Jahrh. 
werden besonders einige Kleidungsstücke erwähnt, so die Gugeln - in. 
den jüdischen Quellen Kappa benannt - viele Uebergewänder mit 
Aermeln, welche die .. ganze Gestalt vom Kopf bis Fuss verhüllten .. 
Die Frauen trugen auch Mäntel, die weiter und länger waren und 
oben am Halssaume durch einen ,,Fürspan" oder Nuschki zusammen~ 
gehalten wurden. Auch Schmuckgegenstände von Gold, Silber, Koral
len und Bernstein trugen .sie. Am Kopfe hatten sie ein Kopftuch, 
den Schleier, Kettelhauben um das volle Haar zusammenzuhalten. 

Noch eines speciellen Festgewandes, das bei gewissen Gele
genheiten noch heute. angelegt wird, wollen wir erwähnen, es ist das 
Sargenes und Kittel. Vor dem Ausgange des Xm. Jahrh. wird. es 
schon erwähnt u. z. seidene mit Bild werk gestickte oder gewirkte 
Kittel. Im XV. Jahrh. scheinen besonders weisse Kittel bei Männern 
und Frauen beliebt zu sein. Sie deckten zumeist die ganze Gestalt und 
waren zuerst Festgewänder. Später und bis in die neueste Zeit wurde der 
Brauch eingeführt, solche am Versöhnungstage - wie die talmudische 

2 
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' Quellen als religiöse Vorschrift für diesen festlichen Tag .ein reines 
Gewand• aussprechen, zu tragen. Zum erstenmale findet man beim 
Verfasser des Rokeach, · das Sargenes unter den Gewändern für die 
Leiche erwähnt. Es bildet noch heute das obetste Gewand der er
waQhsenen männlichen Leiche. Am Versöhnungstage soll es das Herz 
des Menschen an den Tod erinnern und ihn ernster stimmen und 
demütig machen. 

Carl IV. starb 1378. - Sein Sohn und Nachfolger Wenzel IV. 
verordnete im Jahre 1379, dass die Juden in Eger, die sich darüber 
beschwerten, dass sie vor ihnen fremde Gerichte· gefordert und 
bedrückt werden, als königl. Kammerknechte nur dem königl; Richter 
der Stadt Eger Gehorsam schuldig seien. 

· Was die Person des Juden - als sachliches Eigentmn betrachtet 
und das fürer Person gehörige Vermögen betraf, konnte sie nicht 
schützen oder ihnen ihre Lebensruhe verbürgen. Stets wiederholen 
sich in dieser Zeit fürchterliche Verfolgungen und Blutvergiessen bei 
den Juden, sie wurden der Schändung der Hostien beschuldigt und 
dafür unbarmherzig hingerichtet. 

Eines der traurigsten Kapitel in der Geschichte des böhm. 
Judentums bildete der entsetzliche Pöbelaufstand im Jahre 1389. · 
Tausende von Juden wurden hingeschlachtet. Die ebenso unsinnige 
wie · infame Anklage der Judenfeinde zu allen Zeiten, · dass die 
Juden zu Ostern Christenblut tränken, wurde· schon damals von den 
Hetzern und Wühlern erhoben. Wie furchtbar das Gemetzel gewesen 
war, erkennt man aus der von dem Prager Rabbiner Abigdor Karo 
aus diesem Anlasse verfassten Selichot m,;i,r, ,, 111!, die am Ver
söhnungstage gebetet wird. Da heisst es :. Wer vermag sie zu 
schildern, die Leiden alle, die uns betroffen, wer sie zählen? Da 
trat die Weltordnung aus dem Geleise, die Unschuld Jiel als Beute 
der Bosheit ; denn, ach - die Staatsgewalt war gebrochen, der 
Glanz des Scepters war erbleicht. Am letzten Tage jenes Festes, 
das einst Erlösung brachte, flossen nun Blutströme, Ein ehrloser 
Pöbel tobte mit _Mordwerkzeugen, Bogen, Pfeil, Axt und Beil, als 
gelte es einen Wald zu fällen. Als Preis des Lebens wurde Abfall 
vom göttlichen Glaube_n bezeichnet, ihr folgte der unerbittliche 
Mordstreich. Allein auch unschuldige zarte Kindlein neigten ihren 
Nacken willig dem Mordstahle und der Marter hin. Nicht Alter, nicht 
Stand, nicht Geschlecht wurde verschont. Trostlos beklagen wir den 

· Tod von Vorstehern und Gemeinderepräsentanten, den Fall des 
frommen Rabbi, seines Bruders und einzigen Sohnes; kein Weiser, 
kein Gelehrter ersteht wie er; mit ihm ging Wurde und _Glanz zu 
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Grabe, Um der sicheren Schändung zu entgehen gab er, der greise 
Meister, der hochgeachtetste seines Volkes sich selbst den Tod. 
Sänger, Diener des Gotteshauses und Volksführer, sie alle nimm o 
Herr! als Blutzeugen hin. 

Die Wütheriche stürmten das alte wie das neue Bethaus und 
wehmutsvoll beklagen wir die hil'r verübte Verwüstung, Schändung 
der heil, mosaischen Gesetzesrollen. Die Bewohner des Altschul
Bezirkes fanden sich mit Familie und Gesinde im Gotteshause ein, 
und an heiliger Stätte fielen sie duech Schwert und Flamme. 
Gottbegeistert weihten sie sich freudig dem Opfertode. Raubet 
Silber, raubet Gold! kreischten die Raubmörder. Nicht dachten sie, 
dass es eine Sünde gäbe. Alles was im Blutbade fiel wurde ent
kleidet ; entblösst Jagen im Strassenkote wild durcheinander blutende 
Leichen von Säuglingen, Männern, Greisen, Jünglingen und Jungfrauen. 

Einige Geschichtschreiber geben die Zahl der Gefallenen auf 
3000 an. Dann wurden die Leichen der heil. Märtyrer mit ekelhaften 
Asern zusammengeschlichtet und mit den aus dem Pöbel Gefallenen 
zugleich dem Scheiterhaufen übergeben. Auch der Friedhof, die 
Frei· und Friedensstätte längst Verstorbener, entging der Verwüstung 
nicht; Gräber wurden aufgewühlt, Gebeine längst vermoderter 
Ahnen aus ihrer Ruhestätte gerissen, Grabsteine zerstört und Grab
denkmäler dem Boden gleich gemacht. 

Nur durch ausgiebige Förderung der beschränkten fürstlichen 
oder städtischen Finanzen gelang es ihnen für schweres Geld eine 
Erneuerung ihrer Schutzbriefe zu erlangen. So befreite Wenzl IV. 
die Bürger und Juden von Eger und dein Egerlande auf 5 Jahre 
von allen Steuern ~nd Giebigkeiten, weil sie ihm eine bedeutende 
Summe Geldes gaben; zwei Jahre später verlieh er den Juden einen 
Schutzbrief, der sie in Böhmen und im deutschen Reiche schützen 
sollte, da sie ihm als böhm. König als Bürgen gehörten') Im Jahre 
1399 wurden die Juden mittelst Verlautbarung des kg!. Kämmerers 
zu königl. Die\lern proclamiert und dadurch vor sicheren Verfolgungen 
geschützt. In Prag hatten sich einige Juden aus Zwang taufen lassen, 
kehren aber bald wieder zu ihrem angestammten Glauben zurück. Da 
gab der Erzbischof den ßefehl zu deren Verhaftung; sie entgingen 
der strengen Strafe nur dadurch, dass sie der kg!. Kämmerer als 
königl. Kammerknechte in Schutz nahm. Dafür wurde der königl. 
Kämmerer in den Bann getan und vot das erzbischöfliche geistliche 

') f. M, Pelze!. Biographie des Königs Wenzl IV. 1. Seite 242 wo diese 
Urkunde abgedruckt erscheint. 

2• 
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Gericht citiet;t, d_amit er sich seiner religiösen Gedanken und Hand
lungen rechtfertige; ) 

In Klosterneuburg wurde eine lange Zeit eine blutende Hostie, 
die natürlich die Juden gemartert hätten - ausgestellt und infolge 
dessen brachen abermals Judenverfolgungen aus. Die Kunde davon 
gelang auch zum Papste Benedictus, dieser beauftragte den Bischof 
von Passau die Angelegenheit strenge zu untersuchen und den 
Schuldigen strenge zu bestrafen; sollte sich aber . die Sache als ein 
Betrug herausstellen, solle der Betrüger hart bestraft werden, um 
filr das von ihm verschuldete Unheil zu büssen. Bischof Bernad von 
Passau kam dem Auftrage des Papstes nach und entdeckte wirklich 
den Betrug und den Betrüger, bestrafte letzteren und nahm die 
Hostie weg. 

Im Jahre 1410 bestätigte Wenzel IV. die Prager Juden in ihrem 
Friedhofe, sowie in dem daran gelegenen Orte, allein das konnte sie 
vor Verfolgungen, die sie später zu erdulden hatten, nicht schützen, 
Im Jahre 1411 erbat sich Bischof Conrad von Olmütz· die Begünsti
gung, dass alle länger als 10 Jahre lautenden Schuldurkunden der 
Juden vr.rnichtet werden sollen. Indessen begannen die Hussiten
kriege in Böhmen,· die lange Jahre das Land verwüsteten und viel 
Unheil über das Land brachten. Die böhm. Juden verhielten sich 
während dieser Kriege neutral, nur die bairischen Juden begünstigten 
die Taboriten durch Lieferungen•). Zu dieser Neutralität wurden 
die Juden durch Rabbinats-Rescripte aufg<'"fordert, die uns die Ramsch. 
Chronik Nr. 22 in einem Auszuge überliefert. Wir finden unseren 
Glaubensbrüdern bei gegenwärtigen Zustä.nden ernstlich ans Herz 
legen zu müssen, alle Religionsgespräche mit Nichtisraeliten aufs 
sorgfältigste zu meiden, und hiezu aufgefordert, solche so schnell 
als möglich abzubrechen, weil !Jicdurch nicht nur nichts Gutes ge
fördert, sondern vielmehr Ansichten verletzt werden, was Feindselig
keiten zur Folge hat. Wir geben uns der Hoffnung hin, dass ihr un
serer Ermahnung geneigtes Ohr leihen werdet. Die Ramschek. Chro
nik Nr. 116 konstatiert, dass eine Judengemeinde Böhmens, die mit 
ihren christlichen Mitbürgern sich am Kampfe gegen die Taboriten 
beteiligte, von letzteren ganz aufgerieben wurde. Die Huesitenkä111pfe 
Hessen die J udcn nicht unberlihrt, der Emek Habacha Seite 58 u. 1!)6 
bezeichnet die damalige traurige Lage derselben ebenso kurz als 
schrecklich: "Viele von denen, welche in den Krieg gezogen waren, 

•) S. Chron. Boh. inter Script. Boh. II. Pag. 465. ferner His!. Societ. Jesu 
Prov, Bohm. II Pag. 452. Siehe auch c•,,,o Nr. 56. 
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hallen sich vorgenommen, mit den Juden nach Willkühr zu verfahren, 
wenn sie wohlbehalten wieder nach Hause kommen werden, deshalb 
gerieten die Juden in grosse Angst". Es wurde ein dreitägiges 
.Fasten veranstaltet, und man verrichtete die am Versöhnungstage 
üblichen Gebete. Die Auspizien mussten sehr betrübend gewesen sein, 
wenn ( daselbst S. 196) Rabbi Nathan aus Eger seiner Frau aufgetra
gen hatte, auf ein verabredetes Zeichen seine Kinder zu schlachten. 
1421 kurz nach Zerstörung des Vyschrad, wurde die Prager Juden
stadt geplündert und viele Juden ermordet. 

Aber auch die Niederwerfung· des hussitischen Aufstandes war 
für die Juden von grossem Schaden. Kaiser Siegmund vertrieb, um sich 
der christlichen Bevölkerung gefällig zu erweisen, einen anselinlichen 
Teil derselben, welcher nach Volhynien auswanderte'). Der Schmer
zensschrei über diese vollführte, aber binnen Jahresfrist widerrufene 
Verbannung, findet ihren Ausdruck in dem von Rabbi Abraham, Sohn 
Abigdor Karos verfassten Gebete cn,:N •n,11 NlN nn•,c. Zugleich ent• 
hob er mittelst Majestätsbriefes vom 30, Juli 1436 christliche Schuldner 
ihrer Zahlungspflicht gegen die Juden•), 

Im Jahre 1473 wütete die Pest in allen Stadtteilen Prags (über
einstimmend mit Lupac anno 1473, 27. April, dann Anton Strnov ,Na
turbegebenheiten im Königreiche Böhmen" S. 63. Sie schonte weder Alter 
noch Geschlecht. Jede Familie hatte zahlreiche Verluste zu beweinen 
und manche war bis auf das letzte Glied ausgestorben. Von 7 
Gemeindevorstehern erlagen 5 der Seuche. Drei Vierteile der Be
völkerun·g wurden von der Seuche hingerafft, Leichen blieben, wegen 
M1ngel an Totengräbern, wochenlang unbeerdigt. Nachdem die Pest 
aufgehört halte, zählte manche.Synagoge kaum 20 Männer. Die vordem 
zahlreichen Gemeinden -- selbst am Lande - schmolzen zu einem 
geringen Häuflein zusammen., Darau!hin wurde von sämmtlichen Gemein• 
den Prags der Beschluss gefasst, sich zu einer Gemeinde zu vereinigen. 

Im Jahre 1422 den 9, März liess der Prager Stadtrath den gewal• 
tigen Agitator Johann ·von Seelat• enthaupten. Dadurch entstand ein 
gewaltiger Sturll\ aul das Rathaus. Die Schöffen und die Häuser der 
Ratsherrn, das Rathaus und der Magistrat wurden geplündert und 
_zum Schluss ging es wie gewöhnlich über die Juden her, die ebenso 
getötet und geplündert wurden, trotzdem hiezu kein Grund war; aber 
nach Gründen wurde ja nicht gefragt. , 

') Czaky II, Thei! S. 183. 
2) Dobner P. 4. Pag. 75. Auf die Hussitenkriege beziehen sich auch die 

nn,~c des Aron ben Simon Halevi. 
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6. Die Juden in Eger'). 
Die alte Reichsstadt Eger hatte ihre Juden. und ihr eigenes 

Ghetto, das im XIV. Jahrh. nach Massgabe der Lage der Gassen und 
sonstigen überlieferten Nachrichten die heutige Judengasse, Mordgasse, 
ferner die Brudergasse, in welcher der Judenhof lag, einen Teil der 
Dominikanergasse, in welcher sich der Eingang zur alten J udensyna
goge befand. Inmitten des alten Ghettos breitete sich der uralte jud, 
Friedhof aus. (Vergl. P. Anton Grassolds „Auszug aus der egerischen 
Chronik des Pankraz Engelhard von Haselbach und J. Kriegelstein" 
mit Zusätzen von Anton Grassold 1818. Seite 27. Manuskript im Stadt
archiv). 

Ei~e Bestätigung dessen, dass wirklich die Juden in diesen 
Häusern lebten, bilden die in vielen Kellern befindlichen, heute noch 
erkennbaren rituellen Frauenbädea oder "Tauchen" (Tuck genannt), 
Im Jahre 1391 zählte Eger 1199 Häuser und in diesen nicht viel 
Bewohner - weniger als heute (1875) und nach Grassold mehr als 
ein Drittel - nach Anderen zum vierten Teile von Juden bewohnt, 
was einer mutmasslichen Zahl von 2500-3000 Juden gleich käme, 
die in den engen Gässchen des Ghetto eingepfercht lebten, hier ihr 
Rathaus (d, i. der Judenhof), ·Synagoge, Friedhof, Seelenhof (Leichen
haus) und eine jiid.-theologische Schule (Beth hamidrasch) hatten und 
eine bedeutende Gemeinde bildeten. Sie durften wahrscheinlich aus 
Deutschland, speziell aus dell Rheingegenden, wo sie schon vor Chr. 
Geb. zur Zeit der Römerherrschaft sesshaft waren, nach Böhmen ge
kommen sein (siehe J. T. Herrmann, Geschichte der Israeliten in 
Böhmen, Einleitung Seite 12. Siehe auch Eingang dieses Buches; 
Hannah Adams, l. B. S. 221) möglicherweise als Negotiatoren im 
Heere Karl des Grossen, als dieser in den Jahren 805 und 806 Feld
züge gegen Böhmen unternahm und speziell am Egerflusse (V crgl. 
Chron. Moisiancense Venerunt ad fluvium qui vocatur Agare) drei 
Heeressäulen desselben sich vereinigten. Da nun das Egerer Ghetto 
in der Nähe des schwarzen Turmes, einem karolingischen Bauwerk 
und historischen Kern der Burg, um welchen sich später, gleich einem 
Kristallisationspunkte die Stadt Eger mit ihrem ältesten, gleichfalls in 
der Nähe des Ghetto gelegenen Marktplatze ansetzte, situirt war, also 
an einer Stelle, welche im Gegensatze zu dem jetzigen Marktplatze in 
der heutigen Lagerung der Stadt unstreitig als der älteste Stadtteil be-

1) Diese Mitteilungen entnehmen wir einem uns freundlichst zur Verfügung 
gestellten Aufsatze im Egerer Jahrbuch 1875 von Herrn Justizrat Dr. R.eichl in 
Eger. · 
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zeichnet werden muss, so ist daraus zu schliessen, dass die Juden in 
frühester Zeit, vielleicht schon bei Griindung der Stadt im X. Jahrh. 
sich hier niederliessen, da dieselben als Handelsbeflissene stets solche 
Orte aufsuchten, welche durch grösseren Verkehr ihre Handelstätigkeit 
begünstigen konnten, denn schon 1061 in der ersten und ältesten 
Nachricht iiber die Stadt wird ihrer als eines Comn;ierz, und Verkehrs
platzes Erwähnung getan. Kaiser Heinrich IV. schenkte im selben 
Jahre 1061 einem gewissen Otnant einen Strich Waldes bis an jene 
Strasse, welche von Eger ausläuft (usque ad illam viam, quae procedit 
de Egire. Monumenta Boica XXIX, 'S. 148) . 

. Zur Zeit der Herrschaft der Hohenstaufen (1149-1265) war 
Eger eine Stadt mit lebhaftem Handel und Verkehr, wozu gewiss 
die Geschäftstätigkeit der Juden das Ihrige beigetragen, welche 
schon damals eine bedeutende Gemeinde gebildet haben mochten, 
da ihre Synagoge bei dem grossen Brande 1270 gänzlich zerstört 
wurde (Pröckl I. B. S. 26). Diese Nachricht über den Bestand 
einer Synagoge im Jahre 1270 ist überhaupt die älteste Kunde, 
die sich über die Anwesenheit der Juden in Eger erhalten; doch 
fliessen von da ab 1270-1S50 die Quellen über die Geschicke 
der Juden bis zu jenem schrecklichen Aufstande, den der Pöbel 
ohne Wissen des Stadtrates am Gründonnerstag des Jahres 1350 
wider die Juden erhoben, sehr spärlich. Unter den Chroniken, 
die dieses traurige Ereignis schildern, dürfte die im ,Auszug aus der 
egerischen Chronik des Pankraz Engelhard von Haselbach und Jere
mias Kriegelstein mit Zusätzen von Anton Grassold 1817" · Manuskr, 
im Stadtarchiv S. 27, enthaltende Darstellung eine der zutreffendsten 
sein, die wir hier passender Weise einschalten wollen: ,,Als am grünen 
,Donnerstag (1850) in der Franziskanerkirche ein Mönch von dem 
,Martertode des Erlösers predigte, erhitzte sich die Phantasie eines 
.Kriegsknechtes so sehr, dass er ein Kruzifix vom Altare nahm und 
"die Anwesenden aufforderte, diese Peinen (sie) an den Juden zu 
"rächen. Worauf sich das Volk zusammenrottete, und alle bisher in 
.der Stadt wohnhaften Juden ermordete, so dass nur ein einziger, 
.namens Meyer, mit dem Leben davon kam, der sich in den Ab
,;zugskanal versteckt hatte. Damals bewohnten die Juden mehr als 
»den dritten Teil der Stadt, nämlich den Judenhof, die Judengasse, 
,Rosen-, Brüder- und einen Teil der Langengasse. Das jetzige Lieb
"frauen Kirchlein war ihre Synagoge und sie hatten vor dem Uber
.tore einen eigenen Begräbnisplatz. Obschon der Unfug ohne· Mit• 
"wissen des Rates, verübt wurde, so musste man doch dem Könige 
,einige Tausend Schock als Geldbusse erlegen, und der obberilhrte 
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,Jude Meyer behielt das Ansässigkeitsrecht iu Eger, wie denn auch 
.bis heut zu Tage ein einziger Jude dieses Recht geniesst". Wenn 
nun die Juden 1350 den dritten Teil der Stadt innehatten und eine 
grosse Gemeinde hier bildeten, so lässt dass schliessen, dass es 
vielleicht Jahrhunderte bedurfte ehe sich ein solches Gemeindewesen 
entwickelte. 

Aus der Inschrift eines Grabsteines, der 1845 in der alten Sy, 
nagoge aufgefunden, und der weiter unten des Näheren erörtert wer
den soll, geht nämlich hervor, dass schon 3 Jahre nachher (nach 
1350) wieder eine Judengemeinde in Eger bestanden habe, .da die 
daselbst am 1. April 1353 verstorbene Jüdin Kejle, die Tochter des 
Josua, auf den jüd, Friedhofe begraben und ihr dieser Grabstein ge
setzt wurde; ebenso hätte Kaiser Carl IV. 14 Jahre nach diesem 
Exzesse, in einer vom 6. November 1364 datierten Urkunde in wel
cher er den: Egerer Juden ihre Synagoge sammt Friedhof bestätigt 
und bestimmt, dass sie dieselben ewiglich mit all den Freiheiten be
sitzen sollen, wie sie dieselben schon von Alters her inne gehabt, 
nicht • von den Juden vnser stad Eger" sprechen können, wenn eben 
nicht eine Judengemeinde daselbst bestanden hätte. Wir lassen die 
Urkunde - die älteste (Es soll eine noch ältere Urkunde aus dem 
Jahre 1322 ·vorhanden sein!) vorhandene und zugleich einen der wich
tigsten Pergamentbriefe über die Juden in Eger ihrem vollen Inhalte 
folgen: 

• Wir Karl von gots gnaden Romischer Keiser zu allen czeiten 
merer des reichs vnd Kunig zu Beheim Bekennen uffinlich an diesem 
briefe vnd tun kund alln luten die yn sehn odir horen lesen. W an 
die Juden vnser stad czu Eger die Judenschole vnd den Judenfriedhoff 
von dem Edlen Albrecht. nothaft von dirstcin genczlich vnd zu male 
gelcset han Also daz nyman mit der Judenschole. ·vnd yrme frithofe 
z·u dune hat dem die Juden alleine douon han Wir mit wohlbedach
tem mute mit rechter wizze vnd von vnsz kuniglicher macht zu Be
heim denselben Juden ,czu Eger yre Juden schole vnd fritthof be
stediget vnd confirmeret vnd bestedigen vnd confirmeren yn die 
gnedechliche mit Kraft dicz briefes vnd wollen daz die vorgen: J u
den die iczunt zu Eger sind oder in kunftigen cziten dar kommen 
die vorgen J udenschole vnd frithoff eveclichen besiczen vnd habun 
sulln in allem dem rechte vnd in aller friheit als sie die von alders 
besezzin vnd gehabet han, darumb gebieten wir allun vnsernn vntanen 
vnd getruven bestetichn (sie) bei vnsen hulden daz sie die vorgen: 
Juden an der egen vnscr gnade nicht hindn noch irren sulln indhei
nerwis mit verkund dicz briefes versiegelt mit vnser keiszlichcn 
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llfaiestad Insiegel gebn czu spiemberg noch cristis geburt dritczen
hundt Jahre darnoch in dem vierundsechczigsten Jare an der ne
hesten mitwochn noch aller heiligen Tag. 

Vnser Reichen dem Nunczenden vnd des keisztums in dem 
czehenden J are. 

p. d. de Koldicz 
Bnd de firdebey• 

Dies sind sprechende Beweise, das viele Juden diesen Aufstand 
überlebt haben, indem sie sich während desselben verborgen l1ielten. 
oder in benachbarte Judengemeinden, wie Königswart, (wo urkundlich 
1454 Juden vorkommen) flohen, nach eingetretener Ruhe aber ihr 
Hab und Gut, insoweit derselbe nicht gewaltsam ocupirt worden war, 
wieder in Besitz nahmen. Eine solche widerrechtliche Ocupation 
scheint durch Albrecht Nothalt von Thierstein bei der Synagoge und 
dem Judenfriedhofe platzgegriffen zu haben, da nach der erwähnten 
Urkunde vom Jahre 1364 die Egerer Juden genannte Objekte gegen 
ein Entgeld einlösen mussten. Derartige Gewalttätigkeiten des 
Pöbels im Geiste seiner fanatischen Zeit waren nicht blos in Eger, 
sondern a1Icnthalben in Böhmen und Deutschland vorgiekommen. 

Aus jenen mittelalterlichen Zeiten des Bestandes einer grossen 
Judengemeinde in Eger im XIV. Jhh. haben sich bes: durch den 
Eifer Egerer Geschichtsfreunde - darunter bes. der Inspektor und 
früherer Archiwar Vinzenz Prökl (geb. 1804 zu Harkenberg) mehrere 
hebräische Inschriften bis auf den heutigen 1'ag erhalten. Unter 
diesen Denkmäi~rn sei vor Allen jener Inschriftstein hervorgehoben, 
der im Hofgebäude des C. Vogel in der Ros~ngasse W. 390 in 
einem Trumcau des 1. Stockwerkes eingemauert sich vorfindet, dessen 
Inschrift lautet : 

mw mn ~11 mn 11J111ti n,11 i•Nti iJn 1yro11p> p,ii jM~ 901• ,, i'Nll ,no 
nn•,i,:i, · n1m:i ,11 11•:i 7,,ii, m11pip:i, 0•,00,, ,n.,,,,, y,:i•p:i r•p. Rabbi 
Meier, der Sohn Josefs, von Priesterlichem Stamme, genannt Rabbi 
Meier, gab sich direkt (begufou mit seinem Körper) und indirekt 
(ubeschlicho) Mühe, hin vom Anfange dieses Jahres bis jetzt im Jahre 
107=1347 christl. Zeitrechnung Geld zu sammeln, Vorlesungen zu 
halten, Gesetzesrollen und Grundstücke zu erwerben behufs Verwen
dung zum Gotteshause. (Nach Kreisrabb, M. Sachs). 

Da urkundlich der Bestand einer zweiten Synagoge in Eger 
nicht nachgewiesen werden kann, so dürfte obige Sammlung des 
R. Meier sich auf den Wiederaufbau, der im Jahre 1270 abgebrannten 
Synagoge beziehen, deren Bau 1350 äusserlich schon Wf'it fortge
schritten sein ~usste, weil ferner nach obiger Urkunde vom 6. Nov. 
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1364 der Einlösung der Judenschule von Albrecht Nothaft ausdrücklich 
Ewähnung geschieht - aber erst 1375 war der Bau derselben ganz 
vollendet, was aus einer noch erhaltenen Inschrift der alten Tempel
ruine hervorgeht, Er war in schönsten gotischen Stile erbaut, 45 
Fuss lang u. 22 Fuss _breit. Die Inschrift lautete: c:,ivi J'lO~ n•:,p llllV 

f'l~M, d. i. im Jahre 135 wurde dieses Gebäude vollendet; das Jahr 
135 gleicht den Jahre 1375 ehr. Zeitrechnung. 

Nach zeitweiliger Verbannung der Juden aus der Stadt Eger 1480 
wurde diese Synagoge 1468 zu einer christl. Kirche, der Maria-Himmel
fahrtkirche geweiht, _geriet aber in Verfall, musste im Jahr 1817 der 
Dachstuhl der alten Kirchensynagoge und der Turm abgetragen 
werden und 1889 stürzte das schutzlose Kirchengewölbe ein. 

Nach 2 alten Pergamentbriefen aus den Jahren 1658 und 1723 
war der Judenhof - das ehemalige jUd. Rathaus, wo die jüd. 
Gemeindeangelegenheiten von den 3 Judenmeistern -- Vorstände: 
(magistri Judaeorum) welche die Egerer Judenschaft _hatte, die nicht 
blos -Kultusangelegenheiten, sondern auch die Civiljustitz verwalteten; 
dieser Judenhof aber war in den vorderen Judenhof, wo der 
Rabbiner seine Wohnung hatte, und in den hinteren Judenhof, der 
als Seelhof, Leichenhof benützt und woher die Leichen auf den rück• 
wärtsliegenden Gottesacker gebracht wurden - geteilt. Der uralte 
j üd. Friedhof, gegenwärtig ein schöner Blumengarten, der sich 
inmitten des alten Judenviertels ausbreitet, bildete im XIII. u. XIV. Jhh. 
gewissermassen das Centrum des Gheto. Nicht weit davon - rechts 
- stand 1410 das urkundlich erwähnte Tanzhaus, wie scilche auch 
in Deutsct,land häufig genannt wurden, offenbar ein Vergnügungslokal. 

-der Israeliten. 
Nach dem Exzesse gegen die Juden im Jahre 1350 lösten die 

Israeliten diesen Friedhof (zugleich mit der Synanog.e, wie bereits 
erwähnt) von Albrecht Nothaft· ein, und wurden laut oben mitgeteilter 
Urkunde von Carl IV. in dessen Besitz bestätigt; weitere urkund
liche Nachrichten über diese Örtlichkeit sind bisher fast gar nicht 
aufgefu_nden worden, 

Alle in der neueren Zeit hier entdeckten Grabsteine wurden 
ausserhalb der Stadtmauern aufgefunden, es dürften allem Anscheine 
nach hier 2 jüd. Begräbnisorte gewesen. sein und zwar 1 im Gheto 
und 1 vor der Stadt, Die Inschriften der ausserhalb der Egerer 
Stadtmauern aufgefundenen Grabsteine rühren aus der zweiten Hälfte 
des XIV. (Lob t 1378, Bruschlin t 1896), bis gegen das Ende des 
XVII. Jahh, (Salomon t 1668, Frau des Rabbi Mich! t 1694) her -, 
sämmtlich nach dem Aufstande 1350, Ein einziger Grabstein, der im 
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Jahre 1845 in der Ruine der alten Synagoge. gefunden wurde weiset 
auf den alten Friedhof im Judenviertel hin, Es ist der Grabstein jener 
Kejle, welcher nach dem Aufstande auf die Anwesenheit der Juden 
gleich nach dem Exzesse von 1850 hinweist. Die Inschrift lautet : 
•111111;-r 9,11, p•D, l"'P !C!'l ,., 01•:i rr110 rr11111m• rr•, n:i 11,•p nie •1:1 'll, = 
Hier liegt begraben die Frau Kejle, Tochter des Herrn Josua (starb) 
am 26. Nissan des Jahr 113 kleiner Zahl im 6. Jahrtausend; d. i, am 
1. April 1358 christl. Zeitrechung. 

Unter die wertvollsten· Documente, welche das Archiv der Stadt 
Eger birgt, zählt auch das Stadtgesetzbuch, das durch eine ununter
brochene Reihe von 6 Jahrhunderten, vom Jahre 1352 beginnend, eine 
Zusammenfassung des damals geltenden lokalen Rechtes, das sich 
die Stadt selbst, wie Nürnberg, Augsburg und andere Reichsstädte, 
durch den Bürgermeister, Rat, die Sechsunddreissiger und die Ge
meinde gegeben hat. Beim Durchblättern derselben finden wir hin und 
w·icder zerstreute Daten über die Juden, da man nach jener blutigen 
Katastrophe von Gründonnerstag des Jahres 1350 doch nicht alle 
Sorgfalt für dieselben vergessen, sondern sie wieder unter den 
Schutz der Gesetze gestellt, und ihre Interessen wahrgenommen 
hat. So bezeuget dieses Gesetzbuch vom 10. September 1352 beginnend, 

· Bestimmungen bezüglich ihrer Wohnplätze, des Baues ihrer Häuser, 
ihrer Aufnahme in die Stadt und ihres persönlichen Schutzes ent-
haltend s. z. B. Seite 24 : · 

Wir der Burgermeister vnd die Burger des Rates der Stat 
czu Eger haben in ganczen Rate vns des bedacht durch rechten 
gemeinen nucz vnd sein des alle eintrechtichlich vber ein komen, 
daz kein Jude hie czu Eger nu filrbaz hie vor an der gazse, die 
genannt ist die alten Juden gazse, von des hermansheckels haus 
hinauf die gazse auf vnd auf vnd von dem leren Chuntzel die ...• 
hier bricht das Stadtgesetzbuch an, zeigt eine bedauerliche Liicke; 
es fehlen 7 bis 8 Blätter - warum, - man hatte Ursache sich 
der Untat (1350) zu schämen und wollte die hierauf bezliglichcn 
Dokumente vertilgen. Das Stadtgesetzbuch enthält auch Bestimmungen 
über die Aufnahme fremder Juden in die Stadt, sie lauten : 

Ez schol auch dehein Jude hie zu Eg' zu Jude empfangen 
werden, ez geschech danne, in offein Rat vor dem Burg'meister 
vnd vor dem von rat vnd schuln allzeit der Burg'meister vnd die 
vom Rat di vir Maister der Juden besenden vor e, der selbe Jude 
zu Jude empfangen werde vnd sich an denselbn vir Maistern der 
Juden ervaren, ob der selbe Jude der stat fugsam sei oder nicht. 

Demnach sollten Bürgermeister und Stadtrat, wollten sie Jeman-
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den als Stadtjuden aufnehmen, sich vorerst an den Vorstand der 
Egerer Judenschaft, der in der Mitte des X[V. Jhrh, aus den soge
nannten vier Judenmeistern (magistri Judaeorum) bestand und 
seinen Amtssitz . im jüdischen Rathause, dem heutigen Judenhof 
hatte, wenden und genaue Recherchen über den Aufzunehmenden 
einzuholen, ob derselbe fugsam sei und erst dann, wenn die erlangten 
Auskünfte Bürgschaft gewährten, dass er fügsam sei, d. h. sich voll
kommen und unbedingt den Stadtr.cchtcn unterwerfe, sollte dieser 
J u<le in öffentlicher Sitzung von dem Bürgermeister und Rat förmlich 
als Egerer Stadtjude aufgenommen werden. Jede andere Art der 
Ansässigmachung von Juden im Weichbilde der Stadt war als unge
setzlich somit strengstens. verboten und bezweckte offenbar, die mit 
so vielen Förmlichkeiten verbundene Aufnahme, gleichsam als 
Schranke die Stadt vor einer Ueberflutung ungebetener jüd. Con
currenten ·zu schützen. 

Hingegen genossen die Aufgenommenen und bereits Ansässigen 
des Schutzes der Stadt. Sie werden auf den Handel und Geldge
schäfte angewiesen, sie genossen das odiose Vorrecht Zinsen und 
Zinseszinsen nehmen zu dürfen, danach förmlich zu Wucherern ge
stempelt. Sie sowohl als die Klöster wurden oft gepresst, um von 
ihnen Geld zu erhalten. Gegen solche Vorgänge setzte das Egerer 
Stadtgesetzbuch Seite 8 fest; 

,Ez sehullen auch weder vrouven noch mm zu aller keiner zeit 
mit soelden mit droe noch mit bit den Clöstern noch den Juden 
gelt ab erdringen." 

Nach dem tragischen Wendepunkte ihres Geschickes im Jahre 
1350 wahrscheinlich im Folge Einflusses Carl IV. traten bessere 
Zeiten für die Juden ein, die Gemeinde blühte rasch wieder empor, 
der Stadt und dem Könige Wenzel IV. mit reichen materiellen Kräf
ten unter die Arme greifend, bis schliesslich wieder ein drakonisches 
Gesetz Kaiser Siegismund sie im Jahre 1430 aus der Stadt verbannte. 
Nachstehend lassen wir noch eine Urkunde Kaiser Carls IV, folgen, 
die als ein Zeichen, als Beitrag zur Handhabung der Gerechtigkeit 
par excellence dieses Herrschers dienen soll. 

Das lateinische Original befindet sich im Archive der Stadt Eger 
und lautet; 

.Karolu.s, D. g. R. R. s, A. et B. R, notum facimus uni
versis quod licet alias populus civitatis Egrensis crrore vulgari 
concitus et isanieus indeliberate, et sensu reprobo J udeos ibidem, 
camero nostre seruos fatue presumptionis audacia, non absque gravi 
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nostre Regalis camcre prejudicio, peremetit resque et substantiani 
ipsorum fuerit demolitus, tarnen majores civitatis, qui de huiusmodi 
patrato excessu, sicut manifeste percepimus, continao doluerunt, ut 
majestatis nostre am recuperavalerent, et erranti mulo nos propicani„ 
olis aditum, inuenire, nobis et ~acro imperio pro huis~odi sie patrato 
excesso salisfecerunt ad plenum et nostre Celsitudinis beneuolentiam 
merurerunt, idcirco animo deliberato, non per errorem aut improvide 
sed anno nostrorum Principum, Baronum et Nobilum consilio prcce
dente, dictis ciuibus, uniuersitati, hercdibus et suciessoribus ipsorum 
in perpetuum nostro Imperi et successorum nostrorum nomine puta 
Romanorum vel Boemie Imperatorum vel Regum, uniuersum et om, 
neS excessum hujus modi in nece sine peremtione Judeorum patra
tum, sinc de majorum certa, secentia vel ignorantia aut queuis alio 
modo commissum de singulari nostre Majestatis fanore presentribus 
indulgenius, nulla nobis vel nostris successoribus Romanorum et 
Boemia imperatoribus sine rcgibus iuris actione impeditione sine 
arrestatione aduersus eosdem eines uniuersitatem heredes et succes„ 
sores ipsorum occassione talium excessum sine culparum amplius re• 
seruata sit. Presentium sub nostre majestatis sigillo testimonio litera
rum. Datum Nuremberg anno Doncini Millesimo Trecentisimo quin• 
quagesimo Jubilco, Indictione tertia, decima quinta kalendas Junii 
Regnorum nostrum anno quarto." 

Deutsch: ,,Wir Carl von Gottes Gnaden römischer König, immer 
Mehrer des Reiches und König von Böhmen, machen Allen bekannt, 
dass, gbgleich das Volk der Stadt Eger nicht anderes als durch all
gemeinen Irrtum aufgestachelt, und unsinnig beraten mit tadelnswerter 
Gesinnung die Juden daselbst, unsere Kammerknechte in der Ver
messenheit einer einfältigen Annahme und nicht ohne schweren 
Nachteil für unsere königl. Kammer getötet und deren Hab und Gut 
zerstört hat, so haben doch die Vornehmeren der Stadt, welche 
vernommen haben, sofort betrübten, auf dass sie die Gnade unserer 
Majestät wieder erlangen möchten und gleich dem Volk Zutritt zu 
Unserer Gunst fänden, Uns und den dem heil. römisch-deutschen 
Reiche für den derartig begangenen Exzess zur Gränze Genugtuung 
geleistet und unserer Hoheit Wohlwollen verdient - weshalb wir 
wohlerwogenen Mutes, nicht aber aus Irrtum oder unbedachtsam, 
sondern nach vorausgegangener reiflicher Beratung mit unseren 
Fürsten, Baronen und Edlen den genannten (Egerer) ·Bürgern, der 
Gemeinde, deren Erben und Nachfolgern auf immerwährende Zeiten, 
sowohl in Unserem, des Reiches als Unserer Nachfolger Namen, 
nämlich (puta) der römischen Kaiser und böhm. Könige, allen und 



30 

jeden Exzess, welcher auf diese Weise durch die Ermordung und 
den Untergang der Juden ohne sichere Kenntnis und in Unwissenheit · 
del' Vornehmeren, oder auf welche andere Weise immer begangen 
wurde, aus besonderer Unserer kaiserl. Gunst mit diesem nachgesehen 
haben, ohne das von Uns oder Unseren Nachfolgern den römischen 
Kaisern und böhm. Königen ein Klagerecht, ein Eingreifen und eine 
Verfassung gegen diese Bürger, die Gemeinde oder deren Erben ·und 
Nachfolger aus Anslass dieser Exzesse oder Vergebungen vorbehalten 
werde. 

Zeuge dessen gegenwärtige Urkunde mit Unserer Majestät 
Insiegl, 

Ausgestellt zu Nürnberg im Jahre des Heren 1350 am 16. Mai, 
Unserer Reiche im vierten Jahre." 

7. Die Regierungszeit der Jagellonen'). 
Die Regierung der Könige Wladislav (1471-1514) und Ludwig 

der Jagellonen zeichnet sich dadurch aus, dass in Folge des Sinkens 
der kg!. Macht" ein grosser Teil der kg!. Rechte und Einkünfte in 
die Hände der Stände übergingen und in Folge dessen entstanden , 
im socialen Organismus wichtige Veränderungen zum Schaden der 
bürgerlichen Bewohner. Zu den Rechten des Königs zählte man seit 
jeher das sogenannte Judenregal, d. h. diese zu halten und aus ihren 
verschiedenen Geschälten Nutzen zu ziehen'). Die Juden wurden als 
Diener der kg!: Kammer (servi camerae regi) betrachtet, waren also 
königlich unter dem Schutze . des Königs und seinen Beamten stehend 
betrachtet, ob sie in Städten, auf königl. Gütern, in besonderen Gas
sen oder Ansiedelungen oder auf privaten Herrschaftsbesitzungen 
übersiedelten, dürften dies jedoch nur mit königl. Bewilligung tun 
und waren ausser ihrer Herrschaft auch dem Könige steuerpflichtig. 
Der König gewährte_ ,;liesen ,seinen" Leuten seinen Schutz beim 
Handel und der Spirituserzeugung. Je grösser der Ertrag des_ 
Wuchers oder der Zinsen war, desto grösser war der Antheil aus 
diesem Gewinne für den König. Der Jude wurde förmlich genötigt 
grosse Wucherzinsen zu erheben um an die königl. Kammer grösserc 
Beiträge abführen zu können. Dadurch machte er sich aber beim 
Volke ver hasst. Während den Hussitenkriege und des späteren In-

1) Nach J. ö. Celakovsky, Beiträge zur Geschichte der Juden zui Zelt der 
Jagellonen.· Prag 1898. 

') Dieses Regal beruht auf jenen Privilegien, die Pfentysl Ottokar II. 1254 
11miversisjudaeisin regno nostro et domino« nannte, und ,In welchen die Schädiger 
der Juden »dissipatores camerae nostri« genannt werden. 
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terregnums wird ihre rechtliche Stellung darin geändert, dass jene 
Rechte, die der König über sie ausgeübt, jetzt auf die Städte und 
Stände iibergiengen. Unter König Georg von Podl\brad aber. kam 
das Regal wieder zur Geltung-. Unter den Jagellonen aber änderte 
sich nach und nach alles wieder, Das Judenregal übergeht aus den 
Händen des Königs immer mehr und mehr in die Hand der Stände 
und dadurch verschlimmerte sich das Rechtsverhältnis der Juden, da 
sie jetzt gezwungen waren statt einem, mehreren Herren zu dienen 
wodurch sie in eine sehr schiefe Stellung zu der übrigen Bevölkerung 
kamen. Das XV. Jahrh. war überhaupt für die Juden eine Zeit grosser 
Verfolgungen und Bedrückungen im ganzen Westen und in Mittel
europa. Herzog Albrecht V. von Ocsterreich, der Schwiegersohn 
Kaiser Siegmunds vertrieb 1426 die Juden für immer aus Oesterreich 
unJ aus der Stadt }g!filt, Unter seinem . Sohne, König Ladislaus 
~Ul', kam Johann I~, ein Franziskanermönch, der. später 
heilig erklärt wurde, schrieb über die Gewalt des Papstes, wodurch 
er sich bei Papst Nikolaus V. beliebt machte und von diesein zur 
Abhaltung de1di.'.irclienjulilläums -für-·1450, im Jahre 1451 nach Schle
sien beordert wurde. Er verstand seine Mission dahin, dass er Be
schuldigungen gegen die dortigen Juden ausbrachte, alle einkerkerte, 
die meisten. verbrennen oder austreiben Iiess, selbst viel_t,_ __ Städte 
Mährens wurden nicht geschont. Zu Skalitz in Böhmen wurden über 
dergleichen Agitationen 1453 sämmtliche Juden geplündert, ihre Häu
ser verbrannt, ihr Friedhof zerstört; aber das eigentliche Ziel, die 
Bekehrung der Juden wurde nicht gefördert. Die Stadt Ungar.-Hra
disch erwarb am l 3. Juni 1454 von dem jungen Könige daiPrivile

gium, dass sie die Juden nicht austreiben musste, sondern mit ihren 
Einkünften ihne11 abgetreten wurden. 

Ueber .die sociale Stellung der Juden (erzählt Schles: 403, 6). 
welche sich in allen Ländern genau in dem Masse veroesserte, in 
welchem die allgemeine Bildung vorwärts. sch~itt, musste diesem 
Grundsatze zu Folge in Böhmen während des XV. Jahrh. eher 
schlechter als besser werden. Verachtung und Hass der höheren 
Stände, Aberglauben und Verfolgung seitens des niederen Volkes 
ertrug der Jude zu allen Zeiten mit unnachahmlicher Geduld (Urteil 
eines Christen)! diese neuerdings auf die Probe zu stellen, war das 
XV. Jahrh. mit seinem. entwickelten Feudalismus und seine Verwil
derung der untere11 Volksschichten ganz geeign.et. Nach dem Hussi
tenkriege entstand im Bürgerturm den Juden ein geschworener 
Feind. Diese antijödische Pest drang in diesem Jahrhunderte oft nach 
Böhmen. - Kaiser Maxmilian vertrieb sie über der Bitte der Stände 
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nur in wenigen Städten und Herrschaften der Unitarier zur Ausfüh
rung. Ein grosser Teil des Adels erhob keine Beschwerde dagegen, 
wenn der König die Juden aus seinen königl. Städten vertrieb, ja. 
sie forderten ihn oft hiezu auf; aber sie aus dem Lande zu vertrei
ben gab er nicht zu. Den König um die Juden bringen, die doch 
für ihn eine grosse Einnahmsquelle bildeten, war. den Ständen nicht 
unangenehm, besonders zu Zeiten grosser finanzieller Nöten. 

Solange König Wladislaw .. nur in Böhmen herrschte - er war 
durch den Vertrag von Olmütz 14 76 gezwungen dem Könige Mathias 
die Herrschaft über die ~inverleibten Länder abzutreten _;;;/ war sein 
Verhältnis zu den Juden ein gleich günstiges, wie unter seinem Vor
gänger Georg von Podebrad, und .di.,"- juden erfreuten sich unge
störter lliihe, "wa·,, .. schon daraus hervorgeht, dass die Judenältesten 
in Prag im Jahre 1478 freiwillig die Zustimmung zur Auflösung ihres 
Friedhofes und Umwandlung desselben in eine Gasse gaben, dagegen 
war den Juden wieder gestattet eine Anzahl Häuser in der Grube 
(v jame) also in der Mitte der Neustadt, käuflich zu erwerben, Im 
Jahre 1483 fiel das Volk wieder über die Juden her und raubte und 
plünderte was sie an Gold, Silber, Juwelen und sonstigen Wert
sachen besassen. Allein im darauffolgenden Jahre 1484 verhandelte 
und beschloss der Landtag zu Kuttenberg, dass den Juden der 
Schaden, den sie bei der Plünderung erlitten, vergütet werden müsse 
und dass die Juden, die auf Grundlage ihrer Rechte im Lande 
wohnen auch dort erhalten werden sollen, Dadurch wurden den J u
den ihre alten Privilegien, die ihnen König Ladislaus im Jahre 1454 
bestätigt hatte - anerkannt. König Wladislaw, dem die Juden be
deutende Summen jährlich zahlten, und ausserdem in finanziellen Nöten· 
aushalfen, war daran gelegen, dass jene Rechte der Juden zum Han
del und Wucher, wodurch sie sich bereichern konnten - vornehm
lich im Interesse des Königs, der diese Erträgnisse stark in Anspruch 
nahm, aber zum Nachteile der Juden, da dadurch die Missgunst des 
Volkes zu spüren bekamen, aufrecht blieben. Während der Abwe
senheit des Königs aus dem Lande begann sich die Stelluog der 
Juden zu verschlimmern. Die höheren Stände sowohl, als die Städte 
begannen ihre Privilegien zu umgehen, indem sie sie zu verschiedenen 
Geldleistungen widerrechtlich zwangen. 

Als König Wladislaw einige Monate wieder in Prag weilte, 
bestimmte er am 19. Mai 1497 neben der Erneuerung der alten Pri
vilegien, die Art und Weise, wie die Juden den Christen Geld borgen 
dürfen. Diese Verordnung erschien zur Zeit als Jenec von Janovic 
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Oberstburggraf und Siegmund von Chmelcic Burggraf am königl. 
Schlosse in Prag waren. Aus dieser Zeit wurden besondere ,Juden
register• aufbewahrt, die s, Z. beim Bui·ggrafenamte geführt wurden'). 
Die Aufzeichnungen in denselben datieren vom 20. Juni 1497 bis 
Oktober 1560. Unter den Schuldnern der Juden kommt auch der Name 
des Oberstburggrafen vor. Die in diesen Registern eingeschriebenen 
Gläubiger sind zumeist Juden aus Prag, aber <1uch solche aus Budweis, 
Jaromef, Kolin, Leitmeritz, Laun, Pisek, Saaz, ferner aus Rakonit;, 
Welwarn, Komotau, Strakonitz, Chlumetz, ja auch aus Troppau. Es 
wurden die Bekenntnisse der Schuldner aus dem Herrn- und Ritter
stande, . auch städtischer Schuldner ~ingeschrieben, die „ehrlich und 
rechtlich• diesem und jenem Juden schuldig zu sein sich bekannten, 
mitunter ihre Güter verpflichteten. Am 7. Septemb.er 1497 verordnete 
der König aus Ofen, dass der Hofrichter Georg Berka von Duby die 
Gerechtsame der Juden in Prag und der Unterkämmerer Albrecht vo_n 
Lobkovic jene der vom Lande übernehme und trug beiden auf, ·die 
betreffenden Juden unter ihre.n Schutz und ihre Verwaltung zu nehn:ien. 
Die stets schwankende Gesetzgebung in Betreff der Juden, hatte einen 
ungewissen Rechtszustand für sie zur Folge, der manchem von den 
höheren ·Ständen vorteilhaft erschien, aber in den Städten war das 
Volk gegen·die Juden erregt. Die Juden waren gezwungen ihr Heil 
in anderer· Wei.se zu suchen, sie suchten und fanden Schutz bei den 
herrschaftlichen Aemtern und Gerichten. Dies betrachteten die Städte 
als Verrat an ihrer Sache, da die Juden hier zumeist und in grösserer 
Anzahl wohnten, sie wurden deshalb von den Städten verfolgt und 
in ihren Rechten und Gewerben verkürzt. Den Anfang machte die 
Stadt Eger, die sich bereits im XIV. Jahrh. in dieser Richtung her
v·ortat•). Die Juden bildeten hier seit alten Zeiten einen Teil der 
Stadtgemeinde, deren Privilegien sich deutlich auf die Juden bezogen. 
Während der Hussitenkriege wurden de,· Stadt grosse Steuern auf• 
erlegt, sie zogen auch die Juden zu diesen Zahlungen heran, die sich 
aber dagegen wehrten. Der Stadtrat wusste gleich Hilfe, indem er 
sich vom König Siegmund durch einen Majestätsbrief vom 5. Öktober 
1430. das Recht verschaffte, die Juden aus der Stadt zu vertreiben, 
weil sie nich~ mit der Stadt tragen wollten. Das bewegliche Vermögen, 
Pfänder und Schulden wurden ihnen gelassen, aber ihre Häuser, Höfe 
und der Friedhof verfielen· der Gemeinde und die Synagog·e wurde 
i11 eine Marienkirche verwandelt'). Da begannen die Juden mit ·der 

') Diese Register sind im Archive des böhm. Museums aufbewahrt. 
') Reich!, Denkmäler des Egerer Ghetto im Egerer Jahrbuche, Seite 96. 
') Grad!, Chroniken der Stadt Eger. 
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Stadtgemeinde zu unterhandeln, und wurden endlich am 19. Feber 
1431 wieder in Gnaden aufgenommen, nachdem ihnen früher alles 
Geld abgenommen worden war. Sie behielten zwar ihre als verfallen 
erklärten Häuser, mussten aber die Hälfte des Kaufschillings dafür 
bezahlen. Schule und Friedhof, sowie ihre Privilegien blieben in ihrem 
Besitze. König Siegmund gab aus Basel vom 24. Feber 1434 seine 
Zustimmung dazu, dass sie die Juden wieder aufnehmen dürfen und 
von ihnen nach Möglichkeit Nutzen ziehen können wie früher. Seit 
jener Zeit wohnen die Juden im Frieden in Eger'). Unter König 
Wladislaw aber trübte sich das Verhältniss wieder, der gute aber 
wankelmütige König erteilte der Stadt Eger am 7. Juli 1497 das Recht, 
die Juden abermals aus der Stadt Eger und dem Egerlande zu ver
treiben. 

König Ladislaus übertrug im Jahre 1457 der Gemeinde Pilsen 
die Einkünfte von den Juden; aber die Gemeinde beschloss im Jahre 
1493 und 1501 die Geldgeschäfte der Juden bedeutend einzuschränken, 
wie dies der Landtag von Böhmen 1494 verordnet hatte. Allein das 
genügte der Gemeinde Pilsen nicht, sie sann auf Anderes. Sie wollte 
die Juden austreiben und dazu fand sich die erwünschte Gelegenheit 
bald. Einzelne Juden au_s dem Städtchen Hostau wurden der Teilnahme 
an einem Kirchendiebstahle an der dortigen Kirche beschuldigt, aber 
was nicht zu beweisen, durch Zeugen zu erhärten war, dazu verhalf 
die Folter. Unter dieser bekannten die armen Angeschuldigten, was 
man nur wollte; ja sie beschuldigten die Pilsner Juden, dass sie ihnen 
hiebei als Helfer behilflich waren. Nun war der erwünschte Grund 
da und der Rat der Stadt Pilsen wandte sich an den König Wladislaw, 
der mittelst Rescriptcs dtto Ofen den 1. November 1504, dieses ge
stattete. Trotzdem waren einzelne Juden in Pilsen verblieben, bis auch 
diese nach dem grossen Brande vom Jahre 1507 genötigt waren, die 
Stadt zu verlassen, 

In Budweis hatten die Juden auch sehr viel zu dulden. Das Volk 
wurde auf sie gehetzt, sie wurden überfallen, ihres Vermögens beraubt 
und dann getötet (1503). Viele Juden flüchteten aus der Stadt und 
begaben sich unter den Schutz des Unterkämme, ers Albrecht von 
Lcskovec. Am 13, Januar und 14. Februar 1504, trug Wladislaw aus 
Ofen dem Rate der Stadt Budweis strenge auf, dass er es nicht ge
statte, dass den Juden ein Unrecht zugefügt werde, sondern dass er 
sie in der Stadt vor allen Verfolgungen beschützt wissen wolle, Er 
warnte die Bürger von Budweis davor, dass durch eine solche Ern-

1) Gradl,~Privilegien, Seite 25. 
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pörung gegen die Juden ein Bürgerkrieg und viele andere Übel ent• 
stehen könnten. Es führe hiezu die Erfahrung, dass, wenn das Volk 
sich gegen die Juden erhebe, auch die Klöster, Kaufleute und Ge
werbetreibenden nicht verschont würden, Allein der König, erschreckt 
durch die Mitteilungen, die die aus Budweis an ihn nach Ofen ent
sandte Deputation der Bürger mündlich und schriftlich überbrachten 
und ohne die Angelegenheit, wie es die Privilegien der Juden vor
schrieben, einem unparteiischen königl. Gerichtshofe zur genauen 
Untersuchung zu übertragen, gab dem Rate der Stadt die Bewilligung 
die Juden wegen der gegen sie, wie leider so oft fälschlich erhobenen 
Blutbeschuldigungen, mit dem Feuertode zu bestrafen und die andern 
aus der Stadt zu vertreiben, und dass die Stadt Budweis für ewige 
Zeiten von den Juden frei sei. Den 20, November lti06 gab er den 
Abgesandten zwei Urkunden mit, in denen er dem Rate auftrug alle 
Juden, die dieser bösen Tat teilhaftig, bewusst und schuldig wären, 
in den Kerker zu werfen, sie ohne Säumen und sonder Gnade nach 
dem Gesetze durch Feuer zu strafen. Die denselben geraubten Juwelen, 
Gold- und Silbersachen in ein Fass zu geben, dasselbe auf das Rat
haus zu bringen und dort aufzubewahren, und selbes dann samt Inhalt 
seinem Sekretär Dr. Augustin und dem Protonotar Nikolaus Kremensky 

• der böhm. Hofkanzlei auszufolgen, da er sie diesen zweien als Be
lohnung für treue Dienste geschenkt habe. Aber die geflüchteten Juden 
führten nachher lange Prozesse. 

In den Gerichtsbüchern des Prager Burggrafenamtes aus dem 
Jahre Hi07 im Archive des böhm. Museums (Sign. 1 G · Blatt 1. F.) 
15 liest man : Den 29. Oktober Hi07 sagte Sebastiar; Trinar aus 
Böhm.-Budweis aus, dass das Weib des Juden Kuziel vor mir in das 
Fass einen Beutel getan, dieses Fass gehörte einem Juden namens 
lsak Uher (vielleicht Ungar?) in diesem Fasse hatte benannter Uher 
seine Juwelen aufbewahrt, das Fass blieb bei mir 2-3 Tage, dann 
kamen die Herren zu mir ins Haus, geboten mir, ihnen das Fass zu 
geben und nahmen es in ihren Besitz, 

In demselben Gerichtsbuche aus dem Jahre 1507-1509 auf Blatt 
8 A liest man ferner die Zeugenschaft von 4 Personen bei dem Burg
grafenamte am 6. Oktober 1607 in der Rechtssache des Juden Kuziel 
gegen den Bürgermeister und Rat der Stadt Böhm.-Budweis abgelegt, 
Ich kam - so heisst es dort wörtlich - mit einem Briefe des 
Kanzlers Sr. Majestät nach Böhm.-Budweis, übergab den Brief dem 
Herrn Bürgermeister Kaspar Tumochar hinter der Kirche ; bekam 
während drei Tage keine Antwort, da gieng ich aufs Rathaus, musste 
dann mit den Herren ins Gefängnis gehen, wo sie mir den gefolter-

3' 
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ten Juden Kuziel übergaben. Die Herren sagten zu ihm - dem Juden: 
Jude Kuziel, was dein Gut betrifft, das dir abgenommen wurde, sollst 
du wieder alles haben, was verlangst du dafür? 400 Schock Groschen! 
Sie sagten ihm alles zu. 

Wofür hatten die Juden in Budweis diese Verfolgungen und 
Todesstrafen zu erleiden? Eines Mordes, an einem jungen christlichen 
Mädchen begangen zu haben, beschuldigte sie ein Hirte in der Nähe 
von Bud weis, bei Gratzen - durch eidliche Aussage. Unter der Folter 
und ihren übermenschlichen Qualen sagten die armen Opfer alles, 
was der Richter von ihnen verlangte, selbst den Tod zogen sie den 
Qualen der Folter vor, Beschuldigt waren einzelne, aber alle Juden 
von Budweis mussten für die ihnen angedichtete Freveltat büssen, 
wie dies ja noch an der Schwelle des XX. Jahrh. geschieht. 

Was half es, dass dieser Hirt nach Jahren auf seinem Sterbe
bette sich selbst des falschen Zeugnisses angeklagt und auch den 
Mörder des armen Opfers nannte, der war bereits tot. Am 12. De
cember 1505 erlitten die zehn eingekerkerten Juden den Feuertod und 
im Januar 1506 wurden noch weitere 14 Juden verbrannt. Die übrigen 
wurden aus der Stadt vertrieben, viele ertranken auf der Flucht im 
Flusse und das gesamte Vermögen der Juden wurde c<mfisciert. Hören 
wir das Urteil unbefangener christlicher Schriftsteller, so z. B. zunächst 
das Gerichtsbuch der Stadt Brünn aus dem Jahre 1353, wie es sich 
dort über die ·Folter und derdu,:-;h dieselbe erpressten Geständnisse 
äussert, (Übersetzung aus dem XVI. Jahrh.) ,Den Gemarterten sollte 
nie oder selten geglaubt werden, weil ein Geständniss durch die Folter 
unsicher und unwahr, das Recht täuschend" ist. 

"Weil viele der Gefolterten durch Geduld und Ausdauer der 
Folter nicht mehr achten, dass die Wahrheit oft unter keiner Bedin
gung von ihnen zu erfahren ist, Andere wieder sind vou Ungeduld 
so überwältigt (soll wohl heissen Schmerzen), dass sie alles sagen, 
ja sogar das, worüber sie gar nicht gefragt worden, sie lügen, 
um nur der Folterqualen los zu werden, oft klagen sie auch 
andere Personen an" 1). überzeugende Gründe gegen die Tortur, 
die als ein Denkmal eines altertümlichen wilden Gesetzes, führen 
Beccaria und . V oltairc an, Öelakovsky schreibt in seinem bezogenen 
Werke wörtlich: "Wer aufmerksam und unparteiisch, ohne Vorein
genommenheit die Aussagen dieser gefolterten Juden liest, wird sich 
leicht ein Urteil bilden von de~ Art und dem Werte der damaligen 

1) Lateinische Text von Rössler. »Die Rechtsdenkmäler« II, Seite 327. Ein 
böhm. ·Text von Brikci, Städterecht, Cap. LXIX, Ausgabe böhm. von JireCek, S. 
355, Koldin. Ebenfalls Ausgabe von Jirei\ek. 



87 

Gerichtsbarkeit. Diese Bekenntnisse liessen. sich denen der Verfolgung 
der böhm. Bruder zur Seite stellen, oder den Bekenntnissen der ge
folterten Hexen, die über sich Dinge aussagten, die allem menschlichen 
Verstande zuin Hohne waren. Die Folter .war lange Zeit ein furcht
bares Werkzeug in den Händen des Despotismus,. unterstützt von 
abergläubischen und gewissenlosen Menschen ; allem Rechtsgefühle 
widersprechend, trotzdem wurde solchen Geständnissen Glauben ge
schenkt". König Wladislaw genehmigte Alles, ja er verbot jede An
klage gegen den Rat der Stadt Budweis bei dem Oberstburggrafenamte 
von Prag auf Herausgabe der confiscierten Güter, die nach Recht und 
Gesetz ihm zufielen, die er dann nach seinem Belieben verschenkte. 
Allein das königl. Wort hatte zu jener Zeit keinen so grossen Wert, 
die Juden wussten sich zu helfen. Sie begaben sich in den Schutz 
mächtigerer Herren, besonders unter den des Kanzlers Albrecht von 
Kolovrat und erlangten beim Burggrafenamte Verhaftsbefehle gegen 
die Bürger von Budweis und zwangen dadurch den Stadtrat von 
Budweis zur ·Bezahlung ihres erlittenen Schadens, 

Diese traurigen Vorfälle blieben nicht ohne Folgen für die Juden 
in Prag und anderen Städten. Die Macht des Königs sank, die der 
Stände und Stäµte erhob sich, Der Rat der Prager Altstadt eignete 
sich immer mehr Rechte zu, besonders in Hinsicht auf die Juden auf 
der Altstadt, und sah es seht• ungerne, wenn sich ein königlicher 
Beamte ·111 die Angelegenheit der Prager Juden einmengte. Die aus 
den Städten des Südens vertriebenen Juden siedelten sich in Prag an, 
der Stadtrat verlangte nun, dass sich die Juden überhaupt unter ihre 
Gerichtsbarkeit begeben, Sie sandten zu Anfang des Jahres 1507 eine 
Gesandschaft zum König nach Ofen, da endlich leisteten die Juden-

. ältesten den Eid, dass sie sic:4 unter die Gerichtsbarkeit· des Rates 
und dec. Schöffen stellen und ihnen als · die von Sr. Majestät einge
setzten Herren auch Abgaben und Schutzgelder zahlen wollen. Das 
missfiel aber dem Könige, der dadurch in seinem Einkommen ver
kürzt wurde, da er dieselben seinem obersten Schreiber Nikolaus von 
Hofic für schuldige Interessen verschrieben hatte, Er stellte sich des
halb auf Seite der Stände, unterstiitzte diese in ihrem Streite mit. den 
Städten, Er gebot mittelst Rescriptes vom 21. Mai 1508 dem Oberst
burggrafen Z<!enek Le·o von·· Rozmital (Rosental) und dem Burggrafen 
Heinrich Tunk! die Juden unter ihr~ Gerichtsbarkeit zu ziehen und 
den Juden wurde geboten nur diesen und keinem anderen Beamten 
zu gehorchen. Die aus Prag ohne Einwilligung des Königs übersiedelten 
Juden wurden aufgefordert, innerhalb zwei Monaten nach Prag zurück
zukehren bei sonstigem · V e.rluste Ihrer Häuser und ihres Vermögens, 
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' f' 
das sonst dem Herrn v.on Rozmital und de&sen Burggrafen Tunkt zu-
fallen sollte. 

Aus den städtischen Juden sollte nach Ansicht des Rates der 
Altstadt nicht königliche sondern ständische Juden werden. Es war 
für sie von grossem Vorteil, dass das Strafrecht über sie, die Juden
ältesten und nicht die Räte cler Altstad.t auszuiiben hatten. Auf den 
Landtagen zu Prag am 30. Sept. 1509 in Anwesenheit des Königs 
und in Kuttenberg 20, Februar 1510 wurde darauf gedrungen, dass 
die Juden nicht in Böhmen geduldet werden sollen, alle drei Stände 
verlangten energisch deren Austreibung. Die Juden aber wiesen dem 
Könige ihre Privilegien, die sie von den früheren Königen und den 
böhm. Ständen erhalten hatten, dass sie nach diesen - fii r a 11 e 
künftigen Zeiten nicht aus der böhm. Krone vertrieben 
werden dürfen und so bestätigte ihnen der König diese ihre Pri
vilegien bei seiner Abreise aus Böhmen von ~~ aus am. 10. März 
1510 und gebot, dass die Juden bei diesen Privilegien erhalten und 
nicht bedrückt werden sollen. Anfangs Mai 1514 verleiteten einige 
Herren und Grundbesitzer das arme· Volk zu einem Aufstande wider 
die Juden. Ein fürchterlicher Sturm erhob sich gegen sie,. aber die 
Ratsherren besetzten die Tore der Judenstadt und vereitelten diesen 
ruchlosen Plan. Die Urheber desselben dachten, dass der Pöbel zuerst 
gegen die Juden, dann aber über die Klöster und Kaufleute herfallen 
werde und .dadurch den König zum Einschreiten gegen die Stadt 
Prag veranlassen werde. Schon damals erkannte man - schreibt Ce
lakovs)cy •- dass nicht derjenige der beste Freund des Volkes sei, 
wer die rohen Leidenschaften desselben entflammt und zu unüber
legten Taten verleitet. Die Stellung der Juden wurde aber je weiter 
immer ärger ; hielten· sie zu den Pragern, wurden sie draussen verfolgt, 
hielten sie zu den höheren Ständen, wurden sie aus den Städten ver
wiesen ; stellten sie sich in den Schutz des Oberstburggrafen und 
anderer Herren, wurden ihre Glaubensgenossen von den Stadtgemein
.den verfolgt. 
'· Endlich kam der langersehnte Augenblick der Ankunft des 
jungen Königs Ludwig nach Böhmen, die Juden hofilen, dass er seine 
Rechte über sie erneuern und ihnen mindestens den nötigen Schutz 
gewähren werde. Etwa 600 Personen mit dem Oberrabbiner an der 
Spitze beteiligten sich an dem Empfange und betrachteten es als eine 
grosse Gnade, das der junge König die Tora berührte. Der einberu
fene Landtag bewilligte dem Könige am 2. Mai die Steuern vom 
Vermögen und dazu von allen Juden, ohne Rücksicht darauf, wessen 
Untertanen sie waren, die sehr viel zu zahlen· hatten, Alle Juden 
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des ganzen Königreiches Böhmen, ol, sie in Prag, in anderen Städten, 
Städtchen, Dörfern und Einschichten angesessen sind, haben von ihrem 
Vermögen von jedem Schock 2 Groschen, die zur Miete wohnenden 
von jedem Schock 1 Groschen zu bezahlen, so lautete der betreffende 
Landtagsbeschluss. 

Am 3. März 1523 enthob der König den Zdcnek Leo von Roz• 
mital vom Amte eines Oberstburggrafen, dadurch verlor derselbe alle 
Einkünfte die er von den Prager Juden hatte, denn diese blieben jetzt 
unter städtischer Hoheit. In der Folge besorgten dann stets die ört• 
liche Verwaltung der Judenrichter und die jüd. Gemeindeältesten, welche 
der Stadtrat einsetzte und ihnen oblag ferner die Gerichtsbarkeit über 
die Prager Juden. Aber im' Jahre 1525 wurde Zdenek Leo von Roz
mital wieder in sein Amt als Oberstburggraf eingesetzt, er strebte 
sofort darnach, die Verordnung, dass seine Einschreibungen über die 
Prager Juden, wie auch über die vom Lande wieder ihre Giltigkeit 
erlangen, wie sie vor dem Jahre 1522 bestanden, d. h., dass er ihre 
Einkünfte, wieder bekomme. So war von dem sogenannten Judenregal 
fast gar nichts geblieben. Ein grosser Teil der Juden in Prag und auf 
dem Lande gelangte in das Verhältnis der erblichen Untertänigkeit 
und unter dem Schutz der Stände und Städte. Unter solchen Ver
hältnissen kamen sie unter die Herrschaft der Habsburger. 

8. Die Juden in Kolin im XIV. Jahrh. 
Von den am Lande wohnenden Juden bildeten bereits im 14.' 

Jahrh. jene von Kolin ein~ eigene Gemeinde, da sie an Zahl hier -
nach Prag - die grösste war. Der Judenältesten gab es hier blas 3, 
welche vom Stadtrate bestätigt .waren und diesen oblag die Gerichts
barkeit in kleinen jüdischen Streitigkeiten. In 2 Stadtbüchern vom 
Schlusse des 14. J ahrh., die nur pragmatisch, die Bezeichnung 
liber contractum I und II tragen, werden die Namen der hier wob- _ 
nenden und handeltreibenden Juden, sowie die von ihnen bewohnten 
Häuser angeführt. Für eine bereits vor längerer Zeit stattgehabte 
A-nsiedelung der Juden spricht die ,plathaea judaeorum•. Der Juden' 
platz. Es wohnten jedoch hier die Juden mit den Christen vermischt, 
denen, viele Häuser, wie die zahlreichen Eintragungen beweisen, ge• 
hörten. Die Juden dagegen scheinen auch ausserhalb der plathaea 
viele Häuser besessen zu haben, Noch heute existiert eine aus alten, 
meist schon baufälligen Häusern bestehende Judengasse, als Erinne
rung an die_ plathaea judaeorum, die aber gegenwärtig meist von den 
ärmsten Juden bewohnt ist. In Kolin siedelten sich die Juden so 
zahlreich an wegen der Nähe der königlichen Bergstadt Kuttenberg, 
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wo sie sich nicht ansiedeln, ja nicht aufhalten durften. Nur an 
Markt- und Gerichtstagen durften sie die Stadt betreten, wenn sie 
vorerst eine Bollette (siehe weiter) gelöst hatten. Als sie aber im 
Jahre 1527 anfingen öfter nach Ktittenberg zu kommen, war die ganze 
Stadt in Aufruhr und der Stadtrat beschloss deshalb, dass jeder 
Jude, der ausser am Markttage nach Kuttenberg kommt, eingesperrt 
und was bei ihm gefunden wird, soll ihm abgenommen werden'). 

Eine grosse Zahl der Eintragungen in Kolin betriffi: die Ge
schäfte der Juden,· für einen gewissen Zeitraum sind dieselben sogar 
in einem besonderen Anhang ,Acta Judeaorum" überschrieben, zu
sammengestellt. Die Rechtsverhältnisse der Juden sind günstig, sie 
geniessen bürgerliches Recht. Die bei ihnen contrahierten Schulden 
W'irden durch sämmtliche Güter des Schuldners sichergestellt. Ver
pfändungen von Vieh kommen vor, der Magistrat verpfändet sogar 
r:inmal ein Gewand an einen Juden. 

Es werden am Anfange nur wenige Namen genannt, wie Duchne 
und Ester, Isak u. David, Muschea, Helius, Ribka Jeklins, Jerschom, 
Sehend], Sloma, Daniel, Muschlin, Malka, Jakob Lazar auch der 
Blinde genannt, Nachman Ruhen. Ueber ihre Familienverhältnisse er• 
fahren wir blos: Ribka (Rapka) bat Söhne für die sie ein Haus kauft, 
Muschlin ist der Sohn des blinden Lazars; Nachmann dürfte seinen 
Geschäften nach der Reichste gewesen sein, denn er besitzt 2 Häuser, 
von denen er 1 seinen Kindern überlässt und für sich nur eine Kam
mer vorbehält - vielleicht die Laubhütte. , 

Aus dem liber contractum I und II wollen wir noch einige Na• 
men anführen. Liber contractum I beginnt im Jahre 1879 bis 1398 ; 
hier kommen vor Namen, wie Jaxo Breslabus (Breslauer), Mixo Sar
tor, Hinz Hammer, Mikus Ssaffer, Nie. Katz (Fleischhauer), Mertl 
Guldensatl, Henil, Fleischhauer bei Hanrici, (Heinrich Breslau er) Ba
ruch, Bernher, Henl, Lazar Judeos, Marso Pint, Lipart, Fleischhauer, 
Ginzl Nemczh, Jurist u. v. a. 

Liber contractum II von 1373-1393 enthält: Endul, Fleischhauer, 
Mixo Sartor übertrug sein Haus an Duchne et Hester. Isak et David 
Judaei, Liphart, Nachmann Judeo et suis heredibus, Michovicz Ruhen 
Judeo, Isak Judeo, Muschce Judeo, Helii Judeo, Leb Tendelo, Henri• 
cus Insacos, Hanr Strohmeyer, Subak Mertil, Michmann, Lazar Jude
um, Sophia relicbar Graupenerine, Isak et Robka Judeis, Lazarus Ju
deus, Ditel Meleczer, Jerschom Judeo, Nachman et David Jarscho. 
Sämmtliche Eintragungen sind in lateinischer Sprache, auch die Acta 

') Archiv Kutnoh. bib, decret. ruh. fol. 28 Jahrgg. 1530 - erneut fol. A. 29. 
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Judaeorum, Acta Nachmani, Acta Slome Judaei, Acta Lazari, Judei 
Ceci, Acta Lazari u. s. w. 

Noch heute zählt die jüd, Gemeinde in Kolin zu den ältesten 
und grössten, hier hatten auch hervorragende Rabbiner gewirkt und 
eine grosse Zahl von Schülern um sich versammelt. So wirkte hier 
Daniel Frank und in letzter Zeit Dr. Guggenheimer, ein hervorragen
der Gelehrter und streng gläubiger Jude, Schwiegersohn des verstor
benen Rabbiners S, R. Hirsch in Frankfurt am Main. 

9. Gemeinde-, Gerichts-und Steuerverfassung der Juden im XVI. 
und XVII. Jahrh. 

Sämtliche Juden im ganzen Lande Böhmen, inclusive der in Prag 
wohnenden, bildeten eine einheitliche Organisation, deren Centrum 
in der Altstadt Prags war. Das Einsetzen der Judenältesten in Prag 
war ein Recht der königl. Kammer, das sie jedes Jahr ausübte. Nur für 
kurze Zeit - bis etwa 1538 - hatte König Wladislaw dieses Recht den 
Schöffen der Altstadt übertragen. In dem bezeichneten Jahre schreibt 
der König aus Wien an die Räte der Altstadt: ,So wie wir in frü
heren Zeiten Euch das Einsetzen der Judenältesten in Prag iibertragen, 
so geben wir Euch bekannt, dass wir aus triftigen Gründen unserer 
Kammer das Recht, das Einsetzen der Judenältesten von Euch nehmen 
und befehlen unserer Kammer, dass sie die Juden in allen ihren An
gelegenheiten in Schutz nehmen'). ))Jeher die sonstigen eigentlichen 
rechtlichen Grundlagen der Gemeindeorganisatian der Judengemeinde 
in Prag in weltlicher und religiöser Hinsicht sind leider wenige Nach
richten, Urkunden erhalten, nur hie und da kommen vereinzelte 
Berichte vor. Es dürfte das seinen Grund darin haben, dass nicht 
nur durch häufige Brände der privaten und öffentlichen Gebäude, son• 
dern auch durch Confiscation und Autodafes, von denen wir später 
erzählen werden - nicht nur sämtliche jüdischen Bücher ohne Aus
nahme, sondern auch sonstige Urkunden vernichtet wurden. Es kommen 
wohl, hie und da einzelne Bemerkungen yor, in denen die Namen der 
J udenältesten Baschima, Judenrichter, Schulmeister und Kantoren 
genannt werden, nirgends aber wird etwas über ihre Tätigkeit mit
geteilt. Im Jahre 1520 wird als Judenrichter ein gewisser Isak und 
1437 ein gewisser Isak Pinkas als Schulmeister (Magister scholae 
Judaerum) genannt. Der Judenältesten gab es 20. Den Oberrabbiner 
wählten sich die Juden, aber der Kaiser oder die Kammer mussten 
diese Wahl genehmigen. Im Jahre 1604 baten die Judenältesten den 

') Statthalterei-Archiv Missio Nr, 20, fol. 44. 
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Kaiser, er wolle die Wahl ihres Oberrabbiners (R. Efrojim Lenczycz), 
da der bisherige Oberrabbiner R. Löwe ben Bezallel alt, kränklich 
und ruhebedürftig sei, und um seine Enthebung vom Amte selbst 
nachgesucht habe - gnädigst bestätigen. Sie hätten in ihren neuen 
Oberrabbiner grosses Vertrauen, da er ein sehr gelehrter Mann sei, 
in der Gemeinde keine Verwandtschaft besässe, deshalb bei Gerichte 
unparteiisch seine Entscheidungen treffen werde, dazu ein ehrenvoller 
Charakter sei. R. Efrojim Lenczycz wurde wirklich - wie wir später 
lesen werden - Prager Oberrabbiner. Bis zum Jahre 1609 gab es 
in Prag fünf Synagogen. Zu den ansehnlichsten Gebäuden der Juden
gasse gehörten die Schule und die Synagoge. 

Die Altneusynagoge - von der wir später meht lesen werden 
- stammt allem Anscheine nach aus dem 13. Jahrh., wogegen die Vor
halle ihres groben, aus unbehauenen Steinen hergestellten Gewölbes 
wegen, auf ein viel höheres Alter hinweist. Die innere Einrichtung 
dieser Synagoge weist auf spanische Juden hin ; die gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Namen deuten auf aus Polen eingewanderte Juden. 
Die Prager Stadtbücher führen wiederum Namen als vom Rheine, 
aus Dänemark und aus der Türkei eingewanderter Juden auf. Auf dem 
Judengarten war ihr Friedhof, wohin die Leichen der in ganz Böh
men verstorbenen Israeliten überführt und begraben wurden. Auf der 
Altstadt durften sie nicht begraben werden, sondern hinter der Stadt. 

An die Prager Judenältesten wandten sich die Juden vom Lande 
mit allen ihren Angelegenheiten; diese Centralinstitution bewährte 
sich besonders dann, wenn der wo immer wohnende Jude in Böh'. 
men in seinen Rechten verkürzt und von dem Ortsgerichte verfolgt 
wurde, da wandte er sich unter den Schutz der Prager Judenältesten, 
welche sein Recht bei den Herrn des Prager Schlosses zu verteidigen 
wussten. 

Im Jahre 1560 gab cs in Prag 2 Tore zur Judenstadt, die aber 
nicht gesperrt werden durften. Nachdem die Juden nur in der Juden
gasse wohnen durften, die jüdischen Familien sich hier und durch 
Zuzug anderer Familien sehr vermehrten, entstand eine grosse Not 
in Wohnungen und wir finden deshalb wie sehr sich diese mit den 
kleinsten Räumen begnügen mussten und deshalb Häuser, Wohn° 
räume, Vorhäuser, ja Kammern und Keller teilten. So entstanden 
die bekannten Judenteilhäuser, voll grösserer und kleinerer Löcher, 
Gänge und Treppen. In den Prager Stadtbüchern lesen wir, dass ein 
Jude sich die ,oberen Zimmer• im Hause, ein anderer den fünften, 
vierten Teil, ein folgender blos eine Stube mit Keller und Kammer, 
ein anderer eine Stube mit Hof u, s. w. kaufte. Markus Auerbach 
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kaufte sich im Jahre 1591 eine halbe Hinterstube und Vorhaus für 
100 Schock Groschen, Juda Angel gab 1594 seinen Sohne Angel und 
dessen Weib Kolde den fünften Teil einer Stube und eine Kammer, 
Während 1599 in Prag die Pest wütete, wurde den Juden unter 
strenger Strafe verboten auszugehen, besonders nicht auf den Ring
platz u, durften nur in neuen, reinen Sachen handeln.' 

Wie in anderen Ländern, strebten die Herrscher auch hier dar
nach die Juden durch Zwang zum Chrislentume zu bekehren, in Prag 
wurde ihnen befohlen jede Woche einmal in die J esuitenkirche zu 
kommen und hier eine katolische Predigt des Jesuitenpaters Lohelius 
anzuhören'). 1630 wurde die Verordnung verschärft, Strafen für die 
Unterlassung angedroht, auch Kinder mussten die Predigt besuchen. 
Diese Plage zieht sich bis ins XVIII. Jahrh. unter ziemlich drolligen 
Vorkommnissen fort; so wurden. z. B. die Schlafenden durch un
sanfte Berührungen geweckt, es wurde dem Mangel an Bekehrungserfolgen 

. nachgespürt, und will gefunden haben, dass viele Anwesende die 
Ohren mit Baumwolle verstopft hatten u. s, w. wodurch das Phänomen, 
wieso die unwiderstehlichen Reden und Beweise für das Christentum 
ohne Erfolg geblieben seien, seine Lösung gefunden haben soll. Die 
Fürsorge des apostolischen Stuhles erstreckte sich auch auf die Bü
cher der Juden. Clemens V. erneuerte die von seinen Vorgängern 
Gregor IX., Innocenz IV., Clemens IV., Johann XXII., Julius III., Paul 
IV, u. Gregor XIII. herausgegebenen Bullen über die jüdischen Bücher, 
eigentlich hebräischen, damit sie nichts enthalten sollten, was nur 
einigermasscn gegen das Christentum, seine Confession, seine Bischöfe 
und Priester gerichtet wäre. Die Jesuiten erlahmten nicht in ihrem 
Eifer. Der Prager Erzbischof Zbynek Berka erneuerte im Jahre 1605, 
wie dies 'früher 1348 Ernst, der I. Erzbischof, getan, das Verbot, dass 
die Christen nicht in die Synagoge bei Trauungen und anderen Fest
lichkeiten eintreten dürfen. Alle Schritte, die da unternommen wurden, 
die Juden zu bekehren, waren erfolglos. Der Jude konnte und wollte 
nicht jener Liebe glauben, die ihm so schön gepredigt, aber nichts 
weniger als schön gegen ihn gehandhabt wurde. 

Die Grundl"ge der Rechte und Ordnungen der Juden in Böh
men - in Prag wie am Lande - als Angehörige einer Gemeinde, 
waren stets die Privilegien des Königs Premysl Ottokar II. aus dem 
Jahre 1254, Diese wurden von König Ladislaus. gleich im 1. Jahre 
seiner Regierung 1464 vom Neuen bestätigt. Die Juden wurden stets 
als unmittelbare Untergebene der königL Kammer betrachtet und 

1J Schmied hist. soc, Jes, in Boh, p. 156. 
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standen unter der Gerechtsame der königl. Kämmerer, so dass die 
städtischen Ämter über sie keine Macht hatten. Nur wegen V erbre
chen wurden die Juden wie andere Bewohner vor dk städtischen 
Gerichte gestellt, Der Judenrichter musste ein gelehrter Rabbi sein, 
da er nach rabbinischen Gesetzen richten musste. Das jüdische Ge
richt tagte in der Synagoge, wodurch diese unverletzt - (mistem 
frydnim) wie den Christen das Rathaus - ward. Jede Störung des 
Ortes (Art. 1) wurde mit einem, an den Index Judaeorum zu ent
richtenden Pönale von 2 Mark Silber bestraft. Vom Judengerichte 
pflegte eine Berufung an das Altstädter Gericht zu sein. Aber als im 
Jahre 1526 der Magister Abraham und ein solcher aus Kolin eine 
Rechtsache des Welwarner Juden David zu seinen Ungunsten ent
schieden hatten, und dieser die Appellation an den Bürgermeister und 
die Ratsherren ergriff, sprach Magister Abraham: Nachdem von un
serem Gerichte nach jüdischem Rechte keinerlei Berufung in Streit
sachen zwischen Juden stattfinden kann, beantrage ich, dass es bei 
dem einmal erflossenen Urteile verbleibe. Und die Richter ent
schieden so ! 

An der Spitze der polit. Verwaltung stand der Gemeindeprimus 
~,,pn w11, als Präses des Gemeindevorstandes. Es war aber dieser 
pol. Senat in allen seinen Funktionen von dem Rabbiner-Collegium 
beeinflusst und musste in Übereinstimmung mit letzterem vorgehen. 
Nach dem Eintritte des lerdinandeischen Gemeindestatuts wurden 2 
jüd. Senate gebildet. Richter erster Instanz, hielten täglich in den 
Abendstunden öffentl. Sitzungen. (Im 18. Jahrh. in den ebenerdigen 
Localitäten der Hochsynagoge). Sie urteilten über Streitigkeiten von 
minderem Belange und wurden durch eine Eintrittstaxe von einigen 
Pfennigen von den streitenden Parteien entlohnt. 

Ungeachtet dieser geringen Entlohnung für ihre Mühewaltung 
war ihre entschiedene Unparteilichkeit sprichwörtlich geworden und 
Züge ihres Charakters umgaben sie .mit dem Glorienscheine der Un
fehlbarkeit, so dass eine Appellation an die 2. Rabbinats-Instanz zu 
den Seltenheiten gehörte. 

Das Collegium Rabbinicum oder Dajanim mit dem Vorsitzenden 
1"~11 Oberrabbiner an der Spitze war Appellationsinstanz gegen Er
kenntnisse der 1. Instanz, entschied aber als Tribunal erster Instanz 
über Gegenstände von höherem Belange, Gegen Erkenntnisse des Co!!. 
rab. ging die Berufung im Civilrechtsstritte an das k. k. Appellations• 
gericht, in Ehesachen an d.is f. e. Consistorium. 

So lange in Böhmen ein Landrabbinat bestand, war das Co!!. 
rab. zugleich die Berufungsinstanz gegen Entscheidung jiidischer 
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Lokalgerichte sowohl in Böhmen als auch derjenigen angrenzenden 
Provinzen, in welchen kein eigenes Landrabbinat bestand. So finden 
wir in den Resten der Ramscheck'schen Chronik oft appellatorische 
Entscheidungen über unterrichterliche Ei'kenntnisse, sowohl böhmischer 
als auch oberösterreichischer Rabbinel". 'Nach Aufhebung der rabbi
nischen Jurisdiktion l 781 war dem Prager Co!!. rab. bis in die neueste 
Zeit der Name Oberjuristen als Erbteil geblieben, welche das Volk 
unrichtig Appellanten nannte. 

Im Jahre 15[6 schwuren die Juden einfach: Ich nehme das auf 
mich bei meiner Seele und Glauben, auf die 10 Gebote und bei Ver
lust meiner Seele; später wurde dieser Eid geändert, und es schwur 
der Jude als Zeuge mit bedecktem Haupte mit dem Gesichte nach 
Osten gekehrt. Die 2 Finger erhob er nicht. Bei Gericht war der Eid 
mit geringen Aenderungen folgendermassen: Ich schwöre bei dem 
lebendigen Gotte, der Himmel und Erde, das Meer und alle Dinge 
erschaffen, der die heil, zehn Gebote durch seinen Diener Moses am 
Berge Sinai gegeben; dass ich in der Rechtssache nur die Wahr
heit sagen, nichts verheimlichen werde, weder zu Gunsten noch zu 
Ungunsten Jemandes, unter dem höchsten Fluche.! Handelte es sich 
um ein Verbrechen, worauf die Todesstrafe folgen sollte, ward dem 
Eide noch folgender Schluss beigegeben: Wenn ich anders täte, 
komme über mich jene Strafe, die da kam über Dathan und Abira.m, 
die bei lebendigem Leibe in die Tiefe versunken, dazu helfe mir Gott, 
welcher alle Geschöpfe und alle Welt durch Feuer richten wird 1). 

Der Jude musste die rechte Hand bis zum Knöchel in das Buch des 
alten Testamentes -- die Tora - legen und auf sich alle Flüche 
und Strafen herabrufen, die in der Tora enthalten sind, er schwur 
bei Gott, der da heisst Adonaj, Jehowah, Elohim alles in sehr weit
läufiger Weise. (1557), 

Die Judenältesten wurden von jedem Diebstahle verständigt, und 
mussten jeden solchen in der Synagoge mit der notwendigen Ver
mahnung veröffentlichen. Da die Diebe diese Verordnung kannten, 
trugen sie ihren Diebstahl weder zu den Juden, noch zu den Gold
arbeitern. Als unehrenhaft wurde es befunden, wenn die Redner den 
Juden in ihren Rechtssachen einen Rat erteilten, doch konnte der 
Advokat, der dem ,Juden seinen Rat für teueres Geld verkaufte, nicht 
verf~t werden. 

Prager Judenältesten hatten ausser der Gerechtsame über 

') Wörtlich am Deckel des kleinseitner Gerichtsbuches Nr, 1126. Der älteste 
bekannte Judeneid aus dem Anfange des XIV, Jahrh. findet sich in Palackys For
melbuch II. 6, 
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die Juden in Prag und am Lande, auch deren politische, religiöse 
und Steuerangelegenheiten zu versehen. Als nämlich die Juden im 
Jahre 1567 mittelst Landtagsbeschlusses zur Steuerzahlung herange
zogen wurden, repartierten die J udenältesten dieselbe auf sämmtliche 
Juden im Lande, ebenso, wenn den Juden auferlegt wurde eine 
Steuer unter einander aufzubringen, sammelten die Judenältesten diese 
von den Juden aller Orten ein, selbst . unter Drohungen'). Iin Jahre 
1672 wird den Juden in Böhmen aufgetragen, die vom La;1dtage be
willigten Steuern den Judenältesten abzuführen. Im .Jahre 1618 betrug 
die Judensteuer 18.000 Taler. 

Als einst - 1508 - die Juden sich weigerten den Ältesten die 
Steuern pünktlich und in Ordnung zu bezahlen, wurden diese darüber 
so erbost, dass sie die Steuern überhaupt nicht weiter einheben wollten. 
Die Prager Richter waren aber sofort mit der Strafe bei der Hand, 
sie sperrten den Juden kurz die Synagogen. Darüber erzählt der Jude 
Josef Maly bei dem Kammergerichte: Kdyz s11 naii starsf nedali 
uroku pan6m Staromestskym, skrze to kazali su nam ikolu zamknuti, 
i bylo jest mim toho velmi Hto, ze sme nemohli panu Bohu shföti vedle 
naseho obyceje i sli sme k mfstru nasemu tu,iti toho, 011 m\m povedel 
kterak mime iiiniti, kdyz se starsf k tomu nemajf a nezbirajfl I rekl! 
Zberte vy! I stalo se tak, dali nam star1ti cedule od koho co mame 
vzfti i tak sme zbirali i chodili smc po domfch a koho sme koli kde 
nalezli musil mim dati. (Nachdem unsere Aeltesten den Altstädter 
Herren keine Interessen gaben, geboten sie uns die Synagoge zu 
sperren. Es tat uns sehr leid, dass wir Gott nicht nach unserer Weise 
dienen konnten, wir giengen zu unserem Meister und fragten ihn, was 
wir tun sollten, wenn die Aeltesten nicht einsammeln wollen, Er sagte: 
Sammelt selbst ! So geschah es, sie gaben uns ältere Zettel von wem 
wir etwas nehmen sollen; wir gingen von Haus zu Haus und wo wir 
jemanden trafen, der musste uns geben). 

Auf dem Landtage wurde 1522 beschlossen, dass jede einhei• 
mische Familie 1 Groschen zu bezahlen habe. Im Jahre 1567-1569 
musste jeder über 10 Jahre alte Jude 48 und ein jüngerer 10 Gro• 
sehen bezahlen. Am Lande hatte er 141/, Groschen zu bezahlen; von 
1569-1573 musste jeder zwanzig Jahre alte verheiratete Jude 2 
Dukaten und '!, Schok Groschen, ein jüngerer verheirateter 1 Dukaten 
und 42 böhm. Groschen zahlen. Diese Steuer wurde später auf 2 
ungar. Dukaten und für den jüngeren aul ein halben Dukaten erhöht 
und schliesslich 1579-1580 wurde diese Steuer verdoppelt, 

1/ Statthalterei-Archiv Nr. 84.333. 
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Die Stände gönnten einander die von den Juden einzuhebenden 
Schutzgelder nicht, wie sich Zd/lnek Leo von Rozmital 1514 deutlich 
äussert, indem er sagte: Die Juden sind wohl des Königs Untertanen 
und Steuerzahler und auch vieler der Unsrigen und nachdem von den 
Juden einige hunderte Schock zu bekommen sind, kann es nicht an
genehm sein, wenn einer von dem anderen darum gebracht wird 1), 

Im Jahre 1509 musste Johann von Raskovic dem Nicolaus Trcka von 
Lipa 10 Schock Groschen dafür bezahlen, dass er einen Juden von 
Mestec geschlagen, Zdenek Leo von Rozmital verlangte von den 
Brüdern Fremut 2000 Schock Groschen, weil sie ihm in Saaz einen 
erblichen Juden wegnahmen. Der Rath von Leitmeritz, der da wusste, 
dass er von Podivin auf Pischtan kein Geld dafür bekommen könne, 
dass er den städtischen Juden Eli 1514 geschlagen, liess ihm sagen, 
dass er, sobald er in die Stadt kommt, ordentlich durchgeprügelt 
werden wird. 

Ferdinand I. entschied über die Klage der Stadt Saaz: die 
Juden, die andere Herren wählen als uns, werden von Wenzeslai 
aus dem Lande verwiesen'). Die königlichen Juden konnten hier 
weiter verbleiben, die ständischen mussten zu ihren Ständen über
siedeln. 

10. Fernere Schicksale der Juden im XVI. und XVII. Jahrhundert. 
Im Jahre 1490 wurde die Krönung Wladislaw II. zum Könige 

von Ungarn gefeiert, wobei die Juden in Prag einen eigenen Umzug 
auf dem altstädter Ringe veranstalteten, Als der König dann 1497 
aus Ungarn nach Prag kam, giengen ihm die Juden auch entgegen, 
sangen dabei schöne Lieder. Die Fahne derselben, schreibt 
Hajek - war rot und auf derselben war der Schild Davids und 
Salomons Siegel. Unter seiner Regierung hatten die Juden, wie oben 
erzählt - viele Demütigungen und Verfolgungen zu erdulden. Es ent
stand ein Aufruhr und der beutelustige Pöbel schlug zuerst auf die 
Juden, nachdem er früher die Schöffen gefangen genommen hatte, 
raubte in Klöstern und bei Juden und nahm was er nur an Gold und 
Silber, teuerem Pelzwerk, zumeist Pfänder, die bei den Juden erlagen, 
vorfand, wodurch die Schuldner der städtischen und höheren Stände 
den grössten Schaden erlitten. 

Während dieses Aufstandes befand sich König Wladislaw mit 
seinem Hofstaate zu Trebitsch in Mähren, er war über diese Nach-

1) Archiv cesky. Böhm. Archiv VII 667. 
2) Cop. Statthalterei-Archiv Nr. 5. Seite 222. 
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richt sehr erbittert .und heschloss dafür Rache zu nehmen. Die Prager 
versprachen den Juden alles zurückzugeben, was sich wo befinden 
sollte. Der Vertrag mit dem Könige wurde am 24. September 1484 
geschlossen, nach welchem sie der königl. Kammer den Schaden 
vergüte~ sollten, den derselbe durch die Beraubung der Juden erlitten 
hatte, Die Stände beharrten darauf, dass den Juden das Leihen auf 
Schuldscheine und Register eingeschränkt werde. Der König aber 
schützte die Jude!\. die sich an ihn gewandt, mittelst Urkunde vom 
29. August 1500. Auf dem Landtage vom Jahre 1501 wurde wieder 
über die Juden verhandelt, dass sie überhaupt im Lande nicht ge• 
duldet werden sollten, Dem Könige gelang es die beiden Stände der 
Herren und Ritter dafür zu gewinnen, dass die Juden mit Rücksicht 
auf ihre Privilegien von den alten böhm, Königen bei der Krone von 

..Böhmen verbleiben sollten, 
Trotz allen Reichtumes, und allen gesetzlichen teuer bezahlten 

Schutzes, war der Au(enthalt der Juden nirgends in Böhmen benei· 
denswert. Ueberall wurden sie von Zeit zu Zeit verfolgt und ge
quält, dass,. es ein wahres Wunder ist, dass sie das Alles überstan
den. Bei jedem Anlasse ging es über die Juden los, 

Der Rat der Stadt Pilsen erbat sich 1504 von Wladislaw das 
Privilegium, dass kein böhm, König die Juden 'in Pilsen einführen 
dürfe und dass sie die bereits ansässigen austreiben dürfen, was der 
Rat auch getreulich tat. 

Aus Iglau wurden sie 1426 aus dem Grunde vertrieben, weil sie 
angeblich mit den Hussiten hielten, 1436 vertrieb sie König Siegmund 
wieder, um sich den Hussiten gefällig zu zeigen, 1506 wurden sie in 
Budweis verfolgt, aber auch in Saaz, Leitmeritz, Raudnitz u. in Prag 
wurde in gleicher Weise mit ihnen verfahren, · Einige der Urheber 
jener Massacre wurden wohl bestraft, den Richtern von Saaz u, 
Leitmeritz, wurde die höchste Ungnade u. Zorn des Königs ausge
sprochen.1) Die Juden führten gegen sie Klage beim königl. Gerichte 
u. dieses verurteilte die Städte den Juden jeglichen Schaden zu 
vergüten. 

Die Juden wurden des Einverständnisses mit den Türken be
schuldigt, dass sie von ihnen Geld angenommen, dass sie Feiers• 
brünste gelegt. Im strengen Winter obigen Jahres .hatten Räuber viele 
Städte u. Dörfer Böhmens eingeäschert. Dieser schändlichen Tat 
wurden die armen Juden beschuldigt, viele derselben eingekerkert u. 
gefoltert. In diesen grausigen Qualen bekannten sie sich zu Allem, 

') Ryblöka. Star. bist. 1. 270. 
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was nur die Richter wollten. Daraufhin beschloss der Landtag die 
Juden des Landes zu verweisen, wozu der König von Speier aus 1542 
seine Einwilligung gab; nur wenige durften · da bleiben, die jud. 
Schulden einzutreiben und die verwaisten Güter zu verkaufen. Diesmal 
zogen sie ernstlich weg, grosse Scharen mit Wagen fuhren nach 
Polen, Der König gebot zwar mittelst Geleitsbriefes, dass sie .. auf 
ihrem Wege geschützt werden sollen, aber ihre Begleiter im Vereine 
mit anderem Gesindel beraubten sie, selbst Bewohner von Braunau 
und Polic und der umliegenden Dörfer überfielen sie bei dem Dorfe 
Kerhartic, töteten und beraubten sie. Die meisten wurden dann vor 
Gericht gestellt und hingerichtet, Viele der ausgewanderten Juden 
kehrten wieder zurück. Dieser Geleit wurde vielen Juden auf 3 
Jahre verlängert, nach Ablauf dieser Frist abermals. Viele waren 
überhaupt da geblieben zur Eintreibung der. Schulden, andere wegen 
Krankheit, diesen wurden verschiedene Diener bewilligt z. B. · 2 Can
toren, Schulmeister, Torwächter, Nachtwächter, ein.· Fleischer der . '/. 
Koscherfleisch ausschrotet.e, Totengräber, Spitalsweiber u. m. gL Per v 
allgemeine .Geleit• lautete aber auch gegen jährliche Kündigung, in 
demselben wurde den Juden in Prag aufgetragen, dass sie statt der ., 
bisher gezahlten 300 Schock Gr., da ihre Zahl jetzt viel grösser 
sei - 500 Schock Gr. ohne Widerrede zu zahlen haben. Dieses 
grosse Geleit mittelst Majestätsbriefes vom Jll.hre lö49, auf Pergament 
geschrieben, wurde der kgl. Kammer zur Aufbewahrung und Vollstrek
kung übergeben. 

Kaiserin Anna, Tochter Wladislaws II. (v. Polen) Königs von 
Böhmen legte auf. ihrem Sterbebete beim Kaiser Ferdinand I. eine 
Bitte um Schonung der Juden ein.1) Allein schon 1557 wurden sie 
wieder ausgewiesen, aber 1558 wurde ihnen mittelst 28 Mandaten 
Termin bis Georgi gewährt.•) Den armen Auswanderern ergieng es 
diesmal gerade so schlecht, wie den ersten; auch sie wurden aus
geplündert u. gemordet, trotz kgl. Auftrages sie nicht zu berühren. 
Alle für. schweres Geld erkauften Geleite halfen ihnen nichts. In einem 
unglücksseligen Augenblicke schwur König Ferdinand I. die Juden 
auszutreiben. Gegen den Schwur des Königs half alles Bitten nichts, 
bis sich ein aufopferungsvoller Mann in der Person des Mordechai 
Zemach, Sohn des vorzüglichen Buchdruckers Gerson Katz entschloss, 
eine Reise ·nach Rom zu unternehmen u. den ~J'ius)Y, _ _i:u_ bitte_n, 
dass dieser den König• seines Eides entbinde. Der milde Papst ge• 

'J Zemach Dawid u. Emek Habacha. 
') Statthalt, Archiv. Miss. Nn. 49, 234. 

4 
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währte die Bitte des Juden Mordechai, en\band den König seines 
Eides und die Juden durften im Lande bleiben. \Im Jahre 1567 erhielten 
sie besondere Gnadenbriefe, so von Maxmilian 'i:\'r::7'.mJahre 1577 und vor
nämlich von Ferdinand II. 1) dass sie weder aus Prag noch aus dem 
Königreiche vertrieben werden dürfen. Bald nach Einführung des 
Jesuitenordens in Böhmen wurden über Y eranlassung des Papstes Paul 
Caraffa 80 wiener Zentner jüd. Bücher als censurwidrig abgenommen 
und nach Wien geführt. (Gans I, dann Men. ben Sa!. hal. 18. Abth.) 
Im Jahre 1630 wurden alle jüdischen Buchdruckereien gesperrt u. 
erst 1633 wieder geöffnet. Zugleich wurden bei Privaten viele Schriften 
confisciert. Dem Gemeindenotar Rah. Moses Lichtenstadt wurden die 
ihm abgenommenen Schriften erst mittelst Magistr.-Bescheid vom 14. 

Jänner 1634 zurückgestellt, 

11. Drei Privilegien Ferdinands .1. und dessen Nachfolger. 
Von den verschiedenen Privilegien, die Ferdinand I. den ,Tuden 

verliehen, seien hier folgende im Original vorgeführt: 

I. -1546 5. Mai Breslau'), 
Cisar Ferdinand I. porouci radam komory ceske, aby zide, kteri 

glajtu cisarskeho nemaji v Praze trpeni nebyli. 
Ferdinand z Bozi milosti Rimsky, Uhersky, Cesky etc. kral, infant 

v Hispanii, arciknize Rakousky a markrabie Moravsky, 
Statecni verni nase mili: Jakos smevam na ten cas zidy Prazske 

do komory nase k opatrovani a zpravovani poruciti racili, ive-
0deti vam <lavame ze jsou Prazane na nas vznesli ze by drahne 
zidöv v Praze, kteri glajtu od nas nemajl, byti mNi, protoz vam 
por6cieme pfikazujic, jaki vas toto psani nase dojde, abyste od toho 
dne ve dvou nedelich pofad zbehlych vsem zidöm z Prahy kterizkoli 
od nas glajtu nemaji vystehovati se roskazali; pakliby kteri. pres to 
zuostali, ved~ti vam davame, :le sme Prafanom Staromestskym prika
zati racili, aby ty vsecky zidy z mesta vyhnati dali a jich dele 
netrpeli. I znajic jist6 vuoli nasi byti, tak se jakz vam psati racieme 
zachovejte jinace necinfce. Dano v Vratislavi v stredu po nede)i pro-
vodni leta 154ö. Ferdinand, 

Uebersetzung: 

l. Kaiser Ferdinand I befiehlt den Räten der böhm. Kammer, 
dass die J udcn, welche kein kaiserliches Geleit haben, in Prag ferner 
nicht geduldet werden sollen. 

l) Weingarten. fasci: div. juris Seite 233. 
') Orig. Statlhalt. Archiv. 
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Ferdinand von Gottes Gnaden Römischer, Ungarischer, Böhmi
scher etc. König, Infant von Spanien, Erzherzog von Oesterreich 
Markgraf .von Mähren etc. 

Liebe Getreue I Da wir Euch seinerzeit die Prager Juden der 
böhm. Kammer zum Schutze und zur Verwaltung gnädigst empfohlen 
haben, so geben wir Euch zu wissen, dass die Prager uns kundgetan, 
haben, es seien in Prag viele Juden, welche kein Geleite haben. Da 
wir nun nicht wollen, dass in Prag irgend welche andere Juden 
wohnen, als die, welche von uns ein Geleit haben, so tragen wir· 
Euch auf und befehlen, sowie dieses unser Schreiben an Euch 
gelangt, binnen zwei Wochen allen Juden in Prag, welche von 
uns kein Geleite haben, aufzutragen, sie mögen aus Prag wegziehen ; 
sollten aber trotzdem welche bleiben, so geben wir Euch. zu wissen„ 
dass. wir den Altstädter Pragern den gnädigen Auftrag erteilt haben, 
sie mögen diese· sämmtlichen Juden aus der Stadt austreiben lassen 
und sie nicht länger dulden. Und da Ihr nun wisset, dass unser be
stimmter Wille so ,ist; wie wir Euch geschrieben haben, so richtet 
Euch darnach und tuet nicht anders. 

Gegeben Breslau; Mittwoch nach dem weissen Sonntag 1546, 
Ferdinand. 

II. 1546 Regensburg 9. Juli (Statthalterei-Archiv). 
Cisal' Ferdinand poruci komol'e c.eske, aby vsiehni zidc!, ktefi 

glajtu cisafskeho nemaji z Prahy se vyst~hovali. · . 
Ferdinand z Bozi milosti Rlinsky, Uhersky, Öesky et kral, Infant 

v Hispanii, arciknize Rakousky, markrabie Moravsky etc. 
Statecni verni naili mill. Vöd~ti vam davame, ze jsou na nas opet 

Praianc! staromestsl s velikou obtiznostl, vznesli, kterak v.!idy vice ilid
uov do Prahy. ktefü zadneho glajtu od nas nemaji, pi'ibyva se ;,.1 
ponizenosti nas prosle, abychom to casn~ pro uvarovani dali!fch tez
kosti, kterezby skrze ty zidy povstati mohly, opati'iti racili. I v paam~ti 
mame, i1e sme vam pfed tim z Vratislavi'i psati a poruciti racili, abyste 
se tem ziduom ktel'iz glajtu od nas jakz dotöeno nemeji ve ctyfech 
nedellch vystehovali rozkazali, nie kudy jest toho pominuto vMeti 
neracieme. Protoz vam poroucieme prisne prikazujic a tak konecne 
mili racieme, abyste hned, jak vas toto posani nai!e dojde, bedliv~ vy
hledati dall, kteri zidc! od nas glajtu nemajl a tem vsem zidom, kteriz 
tak glajti'lv od nas nemajl se vist~hovati rosknzali a zadnc!ho o tom 
neiletl'ili a nei!anovali ani jakych dalsich vymluv jim pod zadnym vy
my,lenym zpusobem dopo11i!t~li a pl'i tom starMm ziduom· oznamili : 
jestllzeby kteryho zida mezi sebou,· jeztoby glajtu od nas nemel, 

4• 
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trpMi a o tom neoznamili, tehdy ze jim glajt nas obecni dany vyz
dvihnouti a spolu s jinymi z Prahy vsecky vyhnati roskazati racieme. 
I znaj(c jistu vuoli a konecne pfikaiani nase byt, tak se zachovejte 
jirnice nikoli necinice. 

Dano v patek po svatem Prokope leta 1546. 

Ferdinand. 

(Uebersetzung). 

II, Kaiser Ferdinand I. gebietet der böhm, Kammer, alle Juden, 
welche kein kaiserl. Geleite haben, aus Prag auszutreiben. 

Ferdinand. von Gottes Gnaden Römischer, Ungarischer, Böhmi• 
scher etc. König, Infant von Spanien, Erzherzog von Oesterreich und 
Markgraf von Mähren etc. 

Liebe Getreue l Wir geben Euch zu wissen, dass die Altstädter 
Prager wiederum bei uns grosse Klage erhoben haben, dass die 
Zahl der Juden, welche kein Geleit von uns haben, in Prag immer 
mehr zunimmt, und dass sie in aller Untertänigkeit uns bitten, wir 
mögen bei Zeiten Vorkehrungen treffen, damit weitere Beschwerden, 
welche durch diese Juden entstehen könnten, vermieden werden. 

Wir erinnern uns auch, dass wir bereits früher aus Breslau zu 
schreiben und anzubefehlen geruht haben, Ihr möget den Juden, 
welche, wie erwähnt, kein Geleite von utJS haben, binnen vier Wochen 
auszuziehen anbefehlen, aber inwiefern dies unterlassen wurde, ge• 
ruhen wir nicht zu wissen. Deshalb tragen wir Euch auf und befehlen 
Euch strenge und geruhen für endgiltig zu halten: Ihr habet sofort, 
sowie dies unser Schreiben zu Euch gelangt, eingehend untersuchen 
zu lassen, welche Juden kein Geleite von uns haben, und habet allen 
jenen Juden, welche solch 'ein Geleite von uns nicht haben, das Weg
ziehen zu befehlen, keinen von ihnen zu verschonen oder nachzu
sehen noch auch was immer für Ausflüchte ihnen unter irgendwelchen 
ersonnenen Ausreden zu gestatten und hiebei den Aeltesten der 
J uclen anzuzeigen, wenn sie irgend einen J uclen, der von uns kein 
Geleit hat, unter sich dulden und ihn nicht anzeigen, so werden wir 
ihnen das von uns im Allgemeinen gegebene Geleite nehmen und 
wir werden anzubefehlen geruhen, dass sle selbst sowie die anderen 
alle ausgetrieben werden. Da Ihr nun wisset, das dies unser bestimm• 
ter Wille und endgiltiger Auftrag ist, so richtet Euch darnach und 
handelt keineswegs anders. 

Gegeben Freitag nach St, Procopius 1546. 

Ferdinand. 
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III. Um 1546 (Abschrift im Prager Stadtarchiv Lib. rer. mem. I. 226), 

Glait od Slavne Pameti Cisare Ferdinanda Prvniho ziduom dany. 

My Ferdinand etc. oznamujeme tfmto listem vsem, ze jsme z 
prfcin hodnych ziduom Prazskym y jinym ktefü na ten cas v kra• 
lovstvf ~asem ceskem jsau - jichz poCet muzskeho pohlavi v Praze 
N. a N. osob v domc N. (?) a v jinych mestech a mesteckach v 
krajich v dotecenem kralovstvi ceskem take muzskeho pohlavi summa 
jest N. a N. osob, yakz ty vsecky osoby zidovske obojiho pohlavi v 
obzvlastni Registra nase jsou zejmena poznamenani a jeden veytach 
nebolizto Registrik tech ziduo popsanych jest pfi Canzellai'i Nasi 
kral. Öesk. sehovan a druhy exemplaf do komory dan - Gleyt 
nas svobodny bez (1jmy cely a dokonaly pi'ed mocy ku pravu dati 
raliili a Umto listem s dobrym rosmyslem nasim gistym vedomim 
s raddau nasich milych moczy kralovskou v Öechach davame chtice 
tomu konecne, aby ten poliet ziduv weys polozeny 1 s zenami a detmi 
vsemi, kterez nyni maji neb jeste miti budau obojiho pohlavi, pfi 
tomto gleytu a bezpelienstvf nasem pfed moci ku pravu bez pferuseni 
zachovani byti, kteryzto gleyt nas svobodny yakz nyni dotceno pred 
mocy ku pravu tßm vSem svrchu psanim Zidum stelle trvati a tiZ 
zidev Praze y vjinych krajich v kralovstvi nasem ceskem dokud byd
leti a zustati maji, dokud bychom jim v case celem uplne pofad 
zbehlem tohoto gleytu naseho kralovskeho vypovediti rozkazati nera
liili. Nez kdyby jim ten Gleyt od nas, dediliuv nasich a budauczych 
kraluv ceskych kazdeho casu, kdyzbychom jich dele v zemi miti 
nechteli, v czase vypovedeni byli a rok se jim napred vedeti dalo 
tehdy maji a povinne budau ty vsickni zide objiho pohlavi, coby jich 
kolivek tehdaz v Praze neb na jinych mistech v kralovstvi nasem 
iieskem kdezkolivek bylo, po vyjiti toho jednoho roku uplne pofad 
zbl:hleho y hned beze vseho a vselijakeho dalsfho prodlevani, nes
nazy a odporüv se vslm statkem svym ven z kralovstvi naseho ces
keho se vytrati, vystehovati a vystehovati a vyhostiti, 

Pakliby ktery pres ten cas ulozeny toho jednoho roku dale v 
Praze neb v liasto psanem kralovstvi nasem Öeskem shledan neb 
postizen byl, ten kazdy zid aby nam, dedicum nasfm budaucym kralum 
ceskym hrdlo y vsacken statek swuj beze vsi milosti propadl. 

Jakz jsau nam take pfedesleho easu zide Prazstf kazdeho roku 
do komory nasi kralovske platy na 300 kop gr. Cesk : spravovali y 
ponevadz nyni mnohem vetsi pocet nad pfedesli tlich ziduv jest, chcem 
aby nam tyz zide nynejsi y budaucy, dokudz v Praze a v tomto 
kralovstvi budau, 500 kop. gr. Öesk, bez veymluw do komory nasi 
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spravovali a to rozdilnl pi'! Svatem Bozi(?) tolikez pul tretiho sta 
kop. gr. c vydavali a vydavati povinni byli. Protoz pl'isne pfikazu
jem vsem obyvatelum a poddanjm naslm, ze vsech stavllv kralovstvi 
naiieho Ceskeho a zvlaste Prazanum nynejsini a buddacim vernym miljm 
aby ste vejs jmenovani pooet iiduv z zenami a detmi jich obojiho pohlavy 
pi'! tom gleytu a zvlastnlm bezpeci v ochrano ndi kralovske pl'ed mocy ku 
pravu meli drzeti a neporusitelne zachovati, zadnych jim v tom pfekazek 
necinice ani komu jinemu cinit! dopoustejice pod uvarovanlm hnevu 
y nemilosti kralllv na!lich Ceskych, azby kdo tomuto glejtu naiiemu 
odporen byl. Viak take to konecno jmiti racime, aby viichni ti zide 
v listu a gleytu tomto nailem postavenf vilelijak gleytovne a pokojno 
se zachovavali a lidi lichvami neobyczejnjmi ncobtHoval~ nez take 
se pi'! tom, jakz jest jfm pl'edeille na jiste spusob zivnosti jich vyme
i'ena, drzeli pod uvarovanim nemilosti naiie kralovske dodicuw naiilch 
a budaucych kralllv ceskjch y pokuty propadenj. Take tomu chceme 
aby zi'izene raddy komory nasim kralovstvi ceskem, verny mily z 
poruceny naseho zidy stariil katdeho roku, dokudz o kralostvi tomto 
tyz zide zustanon, sadili a obnovovali a tak to na miste naiiem opa
trovali, aby tyz zide starili, ktei'iz tak jednoho kaildeho roku yakz 
dotcleno od zl'lzenych rad komory nasi usazeni budau, yako starili a 
predni zide, jine zidy v tomto gleytu obsazene, pokudz zasluzne a 
spravedlive jest, s,>udlli, spravorali a obce neustikali, tak aby dobry 
fad a sovrnost mezy nimi byla, a kazeme, aby take zide Prazilti jis
tan summu penez za tento gleyt do Cancelafe dali a spravili. Pro
toz maji jini zide, ktefiz prve v tu summu utazeni nebyli tem ifü!um 
Prazskjm, ktei'i tu summu polozili, a dily sve eo na ne dati prijde 
tilm neprodlene take zaplatlli, aby v tom sovrnost se zachovavala . 
. A nad to nade vsecko toto nam dedicum nasim a budaucim kralllm 
ceskym obzvlastne pozllostavujem, kdyzby ktcry zid z toho vejil po
loieneho poctu umfel neb se z zemi vystehoval, vypoveden byl aneb 
jakoliv~k se z toho kralovstvl vybral, aby na miste toho zadneho 
zida iineho do Pra~y ani do kralovstvze tohoto nepfijimali pod nifad
nym vymyslenym spllsobem a pi'ikritym, leczbychom my dedicove 
nase neb budaucy kralove ceski vMome k tomu povoliti a gleyt naii 
kralovsky .obzvlastne te osobe neb tem osobam dati raoili a to pod 
stracenim a propadenlm tohoto gleytu naseho. Tomu na svedomi. etc. 

(Uebersetzung). 
III. Kaiser Ferdinands 1. glorreichen Andenkens Geleit für die 

Juden. 
' Wir Ferdinand etc. geben mit diesem Schreiben allen kund, 
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dass wir ans wichtigen Gründen den Prager Juden und auch den 
übrigen welche derzeit in unserem böhmischen Königreiche sind -
deren Anzahl männlichen Geschlechtes in Prag N. N. Personen und 
N. N, Witwen (P) und in anderen Städten und Städtchen im Lande in 
dem genannten böhm. Königreiche gleichfalls männlichen Geschlechtes 
N. N. Personen und N, N. Witwen, so dass die Summe der Juden 
männlichen Geschlechtes N. N. ·Personen ist, wie diese sämmtlichen 
jüd. Personen beiderlei Geschlechtes in unserem besonderen Register 
dieser beschriebenen Juden in der Kanzlei unseres böhm. König
reiches verwahrt und das zweite Exemplar in unserer böhm. Kam

. mer für künftige Zeiten in Verwahrung gegeben ist - unser freies 
Geleite unbeschränkt, ganz und vollständig • vor Gewalt zu Recht" 
zu geben geruht haben und mit diesem Brief nach guter Erwägung 
und nach sicherem Einvernehmen mit den Räten unserer lieben 
Stände des Königsreiches Böhmen geben, da wir endgiltig wollen, 
dass die oben bestimmte Zahl der Juden sammt Weibern und Kin
dern, welche sie jetzt haben und noch haben werden beiderlei Ge
schlechter, bei diesem unserem Geleit pnd Sicherheit • vor Gewalt 
zu Recht" ohne Unterbrechung belassen werden soll und diese Juden 
in Prag und den. anderen Gegenden in unserem böhm. Königreiche 
solange wohnen und belassen werden sollen, bis wir ihnen in der 
ganzen Zeit unser königliches Geleite aufzukündigen geruhen werden; 

Wenn aber ihnen dieses Geleite von uns, unseren Erben und 
den künftigen böhmischen Königen jederzeit, wenn wir dieselben nicht 
weiter in unserem Lande dulden wollten, bei Zeiten aufgekündigt 
werden sollte und ihnen das ein Jahr vorher kund gemacht werden 
würde, so werden alle diese Juden beiderlei Geschlechtes, soviel 
ihrer zu dieser Zeit in Prag und an anderen Orten in unserem böhm, 
Königreich, wo immer sein sollten, verbunden und verpflichtet sein, 
nach Ablauf dieses einen ununterbrochenen laufenden Jahres sofort 
ohne Weiteres und' ohne irgend welche weitere Verzögerungen,· 
Schwierigkeiten und Widersprüche mit all ihrer Habe aus diesem 
unserem böhm. Königreiche sich zu entfernen, auszuziehen und fort
zugehen. Wenn irgend einer über diese auferlegte Zeit dieses einen 
Jahres weiter in Prag oder in unserem oft erwähnten böhm. König
reiche aufgefunden oder angetroffen werden sollte, so soll ein jegli
cher solcher Jude uns, unseren Erben den künftigen böhm. Königen, 
mit Leib und sämmtlicher Habe ohne alle Gnade verfallen sein. 

Und so wie uns auch in früheren Zeiten die Prager Juden jedes 
Jahr in unsere Kammer Zahlungen von 300 Schock böhm. Groschen 
geleistet haben und da jetzt die Anzahl dieser Juden viel grösser 
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ist als früher, so wollen wir, dass uns diese Juden, die jetzigen sowie 
die künitigen solange sie in Prag und in diesem Königreiche sein 
würden, 500 Schock böhm, Groschen ohne Widerrede in unsere 
Kammer in zwei Raten zu 250 Schock leisten sollen. 

Deshalb tragen wir_ allen Bewohnern und Untertanen sämmt
licher Stände unseres Königreiches Böhmen und insonderheit unseren 
Lieben Getreuen jetzigen und künftigen Pragern auf, dass Ihr die 
oben genannte Zahl von Juden sammt Weibern und Kindern beiderlei 
Geschlechtes bei diesem unserem Geleite in besonderer Sicherheit, 
in Schutz unserer königlichen Macht halten und unwiderruflich be
lassen, ihnen hierin keinerlei Beschwer bereiten und auch keinem 
Andern eine solche zu bereiten erlauben sollet, bei Vermeidung 
unseres Zornes und unserer königL Ungnade unJ sicherer Bestrafung 
den uns und unserer Erben und zukünftigen böhm. Königen, wenn 
Jemand diesem unserem Geleite sich widersetzen sollte. 

Zuletzt aber wollen wir es auch so haben, dass diese sämmt
lichen Juden, welche in diesem unserem Geleitbriefe enthalten sind, 
sich auch in jeder Richtung gemäss diesem Geleite und ruhig verhalten 
und das Volk nicht mit ungewöhnlichem Wucher beschweren sollen, 
sondern sich hierin so verhalten sollen, wie es ihnen bereits früher 
in Bezug auf die Art und Weise ihres Erwerbes vorgeschrieben 
worden ist, bei Vermeidung unserer königl. Ungnade sowie unserer 
Erben und künti:igen böhm. Königen und bei Strafe. 

Auch wollen wir, dass die Räte unserer Kammer in unserem 
Königreiche Böhmen nach unserem Auftrag Judenältestc jedes Jahr, 
solange diese Juden in unserem Königreich bleiben, bestellen und er
neuern und dies an unserer statt so einrichten, dass die Judenältesten, 
welche jedes Jahr, wie bereits erwähnt, von den bestellten Räten 
unserer Kammer eingesetzt werden als Aelteste und Vorsteher der 
Juden, soweit sie in diesem Geleite inbegriffen sind, nach Gebühr 
und ge,·echt richten und verwalten und die Gemeinde nicht 
bedrücken, so dass Ordnung und Eintracht unter ihnen herrsche; 
wir befehlen auch, dass auch die Landjuden, welche anfangs zu 
der Summe nicht herangezogen wu:·den, den Prager Juden, welche 
jene Summe abgeführt haben, die Anteile, welche auf sie entfallen, 
unverzüglich auszuzahlen, damit auch hierin Eintracht erhalten werde. 
Ueber dies alles bt:>halten wir uns vor, unseren Erben und künftigen 
böhm. Königen insonderheit vor, wenn irgend ein Jude aus der oben 
beieichneten Anzahl sterben oder aus dem Lande ziehen, ausgewiesen 
werden und wie immer aus diesem Königreiche sich entfernen sollte, 
dass an seine Stelle kein anderer Jude nach Prag noch . auch in 
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dieses Königreich unter keinerlei Vorwand auf keinerlei ausgedachte 
Weise aufgenommen werden sollte - es sei denn, dass wir, unsere 
Erben und künftigen böhm, Könige wissentlich einwilligen und unser 
königliches Geleite insonderheit dieser Person oder diesen Personen 
zu geben geruhen sollten und dies unter Verlust und Verfall dieses 
unseres Geleites 1), 

U rkund dessen . . . 

Wir lassen hier noch einen 

IV. Geleitbrief des Mose ben Gersons, Buchdruckers in Prag 

(aus dem k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Kaiser Ferdinand I. 
Reichsregistratur vol VI , .) folgen: 

Moses Sohn des Gerson Katz, Begründers der jüdischen Buch
druckerei in Prag, Bruder des berühmten Mordechai Katz. 

Moyse Juden Buechdrugkhers zu Prag glait. 
Wir Ferdinand u. s. w. bekhennen unnd thuenn khundt menigelich, 

das wir Moises Buechdrucgkher Juden alhie in unserer stat Prag in un
ser unnd des Heilligen reichs, auch unnserer erblande frey gestragkh 
sicherhait und glait gegeben unnd mitgetailet haben, Geben ime 
auch solch unnser unnd des reichs, auch unnsers hauss Öster~ 
reichs sicherhait unnd glait aus Römischer khuniglicher unnd fandts
fürstlicher macht wissentlich in crafft diz briefs, also -das der gcmelt 
Moises Bucchdrugkher allennthalben im heilligen reich auch anndern 
unnsern Fürstenthumben unnd lannden frey sicher Hanndlen wanndlen, 
die stet, märgkht, dörffer, gericht unnd gebiet, auf wasser unnd lannde 
frey sicherlich besuchen, khauffen, verkhaullen, hanndtierung treiben 
und seine waaren seiner gelegenhait nach hin unnd wiederfüeren soll 
unnd mag von allermeniglich unverhindert unnd ungeirrt, doch das er 
sich entgegen glaittlich unnd one allen argkhwon hallte, das er auch 
khein wuecherlichc hanndticnmg treibe unnd von sejnen waaren die 
gcbürenden orten cnntricht unnd be,alle, alles bis auf unnser wolge
fallen unnd widerruffen. Unnd gebieten darauf allen und jeden etc. 
unnd wellen, das sy obgemcllten Moises Buchdrugkhern bey diesem 
unnserm unnd des reichsJrey sicherhait unnd glait vestigklich hanndt
haben ine desselben obgeschribenermassen frecoen, gebrauchen und 
gcniessen lassen unnd dawider mit nichte dringen, aufihallten noch 
beschwären, solches auch niemannts annderm zu. thuen gestatten, in 
khain weise, als lieb ainem yeden sey unnser unnd des reichs ungnad 

1J 1542 - April, wurden die Juden über Beschluss der Stände bis auf 15 
Familien aus dem lande vertrieben (Snömy ceske, Böhm. Landtagsbeschliisse I, 541). 
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und straff zu vermeiden, das mainen wir ernnstlich. Mit urkhundt diz 
briefs, geben auf unnserem kuniglichen sloss zu Prag am neunund
zwanzigsten Tag septembris anno 1561 im fünffunnddreissigsten. 

Ferdinand I. starb im Juli 1664; seine Nachfolger Maxmilian II., 
Rudolf II. und Matias bestätigten den Juden die alten Frei• 
heiten, 1527, 1667, 1677, 1611, aber die Verbesserung ihrer Lage 
vollzog sich nur sehr langsam. Die königl. Freibriefe, die mit schwerem 
Gelde erkauft werden mussten, waren nicht im Stande den religiösen 
Fanatismus, den Aberglauben und den gehässigen Neid der Juden• 
feinde auszurotten. 

Im Jahre 1541 wurde das Gerücht ausgesprengt, die Juden hätten 
die vom Kaiser getroffenen Kriegsanstalten an die Türken verraten 
und die grosse Feuersbrunst dieses Jahres durch gedungene Mord
brenner veranlasst. Die in Folge dessen vom Landtage beschlossene 
Landesverweisung kam jedoch nur teilweise zur Ausführung und wurde 
schon 1544 auf Verwendung vieler Vornehmen des Reiches widerrufen. 
Allein schon waren die Juden zu grossen Schaden gekommen. Mehrere 
Prager, die dem Auswanderungsbefehle sich gefügt hatten, wurden 
bei Braunau ausgeplündert und in einigen Landstätten erlitten die 
Juden die schmählichste Behandlung. 

Die Leitmeritzer vertrieben die bei ihnen ansässigen Juden mit 
Gewalt, die Saazer aber plünderten die Wohnungen der Unglücklichen 
und vergnügten sich damit, die bis aufs Hemd Entkleideten aus ihren 
Häusern zu verjagen, In beiden Städten wurden die Rädelsführer mit 
dem Tode bestraft. 

Ein neuer höchst gefährlicher Feind erwuchs den Juden in den 
Jesuiten'), die sich bald nach ihrer Einwanderung mit allem Eifer 
auf die Christianisierung der Juden warfen. Sie scheinen auch den 
zweiten Ausweisbefehl von 1561 angeregt zu haben, der aber nicht 
2ur Ausführung kal}I. Allein alle ihre Mühe zur Bekehrung der Juden 
war erfolglos, nicht die Alten, nicht die Jungen folgten ihre Ermah
nung. Erzherzog Maxmilian verbot ihnen in der Nähe der Bergstädte 
zu wohnen und sich dort blicken zu lassen. Im Jahre l 611 Hessen 
sich 500 jüd. Jünglinge unter die Kriegsschaaren einreihen, die die 
Alt- und Neustadt gegen die Passauer verteidigten. Zu Begi~n des 
XVII. Jahrh. gab es im ganzen Lande, Prag inbegriffen, nur 382 Juden
häuser und nach der Kopfsteuer zu schliessen, wären damals in 
Böhmen nach Gyndelys Berechnung 4000 Juden gewesen. 

Die Schlacht auf dem W eissen Berge, welche für alle Nicht-

1) Schlesinger, GesChichte Böhmens, Seite 504. 
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katoliken so verderbliche Folgen hatte, verschlimmerte das Schicksal 
der Juden nicht so sehr, als man glauben sollte. 

Kaiser Ferdinand II. suchte in seinem Bekehrungseifer zwar auch 
sie für den katol. Glauben zu gewinnen, wandte aber nicht jene 
Zwangsmassregeln gegen sie an, wie gegen die Protestanten. · 

Im Übrigen erneuerte Ferdinand II. den Israeliten die ihnen von 
seinen Vorfahren verliehenen Rechte und fügte noch manche rieue 
Freiheiten hinzu, nam~ntlich bestätigte er 1627 ihnen den Besitz der 
1623 in der Judenstadt erkauften Häuser. 

Ferdinand III. erneuerte und vergrösserte zwar auch die Rechte 
der Juden, suchte aber ihrer immer grösseren Ausbreitung dadurch 
entgegen zu treten, dass er auf dem Landtage 1650 bestimmte, es 
dürften die Juden an keinem anderen Orte sich aufhalten, als an dem
jenigen, wo sie am 1. Jänner 1618 ihren Wohnort gehabt hatten, 
oder wo ihnen seit jener Zeit der Aufenthalt durch ausdrückliche 
landesfürstliche Bewilligung gestattet worden war. Mit Teplitz wurde 
eine Ausnahme gemacht, hier durften auch solche Juden wohnen, die 
vor 1618 daselbst ansässig waren. Die Judenstadt in Prag zählte 1680 
318 Gebäude; und 1689 äscherten französische Mordbrenner, welche 
der französische König Ludwig XIV. nach Böhmen sandte, nicht 
nur Trautenau, Braunau und Klattau, sondern auch einen Teil der 
Hauptstadt ein. Die ganze Judenstadt und 407 Häuser der Alt• und 
Neustadt giengen in Flammen auf. Fünf dieser Mordbrenner, darunter 
einer namens Prochaska, wurden gefangen genommen, ihnen die Finger 
mit glühenden Zangen abgezwickt und sie sodann dem Elemente über
liefert, durch welches sie so grossen Schaden angerichtet hatten. Im 
Jahre 1708 entstanden über 300 neue Häuser, die von mehr als 12,000 
Juden bewohnt waren. Mittelst Patent von 1708 wurde das Einwan• 
dern fremder Juden ausserordentlich erschwert und 1727 l:iestimmt, 
dass ein verehelichter Jude das Inkolat nur an einen einzigen Sohn 
übertragen und nur dieser sich verehelichen dürfe, die andern aber 
aus dem Lande ziehen sollen. Dass ihre Existenz auch später noch. 
nur an einem Faden hing, sollten sie selbst unter der Regierung der 
Kaiserin Maria Theresia erfahren. 

Ferdinand III. starb im April 1657, da aber Ferdinand IV. der 
gekrönte, erstgeborene Sohn vor seinem Vater 1654 gestorben war, 
folgte dessen anderer Sohn Kaiser Leopold 1657-1706, der gleich
falls die böhm, Krone empfangen hatte, seinem Vater in der Regierung. 
Obwohl nichts weniger als kriegerisch gestimmt, hatte er eine Menge 
Kriege 2u bestehen. Ihm folgte 1705 sein erstgeborener Sohn Kaiser 
Josef I, von 1705-1711. Er setzte allenthalben Kommissionen ein, 
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zur Untersuchung der Gebrechen und betrieb die Vorarbeiten zu den 
beabsichtigten Reformen mit aller Eile. Er hatte die ganze Zeit seine 
Aufmerksamkeit dem spanischen Erbfolgekriege zu widmen. Er starb 
1 711 an den Blattern im 33. Lebensjahre. 

12. Berühmte Männer jener Zeit. 
A. R a b b i A b i g d o r K a r o. 

Dieser Rabbi stand wegen seiner Gelehrsamkeit und wegen seines 
ascetischen Lebenswandels bei seinen Zeitgenossen und lange nachhe,· 
in dem Rufe der Heiligkeit; sein Grab war und ist ein Wallfahrtsort, 
zu welchem sowohl Einzelne als auch ganze Gemeinden bei ungltick
lichen Ereignissen pilgerten. Er war Augenzeuge jenes blutigen Mordens 
vom Jahre 1389 und hat die Hauptmomente desselben in einer ßlegie 
n11,.nn ,, .n11, die später dem Ritualgebete des Versöhnungstages ein
verleibt wurde, niedergelegt. Wir haben derselben bereits oben er
wähnt. Ga! ed (Seite 2) führt aus Luzzatos Mitteilungen die Nachricht 
an, dass dieser Rabbi am Hofe Wenzel IV. sehr in Gunst gestanden 
sei. Die Familie Karo, von welcher schon in der Mitte des XII. Jahrh. 
in der rabbinischen Litteratur mehrere Koriphäen genannt werden, 
stammt nach Rappoport (Vorw. z. G. Ed.) aus Frankreich, Der letzte 
Descendent derselben, der nachweislich in Prag lebte, war sein Ur
enkel Prager Oberrabbiner ,1iJ•~11 n•,o 1~ on,~11 n•,o dem ausser grosser 
Berühmtheit in rabbinischen Wissenschaften auch anderweitiges aus
gebreitetes Wissen nachgerühmt wird. Auch auf dem alten jüd. Fried
hofe zu Wien befinden sich Grabsteine dieses Namens. 

R. Abigdor starb im Jahre 1439. 

B. R a b b i G e d a I j a, S o h n S a l o m o s, A r z t u n d V o r
s te her der AI t s c h u I s y n a g o g e in Prag. 

Obwohl die Prager Judengemeinde zu keiner Zeit Mangel an 
Ärzten hatte, die sich durch Wissenschaft und humanitäres Wirken 
ein ehrendes Andenken sicherten, wir somit viele solcher Namen 
anführen könnten, wenden wir doch dem Dr. Rabbi Gedalja unsere 
Aufmerksamkeit zu, weil sein gefeierter Name mit einem folgenschweren 
Unglücke in geschichtlicher Verbindung steht, das seine düsteren 
Schatten über alle Zukunft ausdehnt, 

Das Baseler Concilium hatte ausser seinen anderen Sorgen, noch 
Zeit sich mit der Judenverfolgung zu beschäftigen, u. zw. Zwangsweise 
Anhörung von Bekehrungspredigten, Kleiderabzeichen, jeden Verkehr 
zwischen Christen und Juden zu untersagen, Christen dürfen sich weder 
jüd. Aerzte noch Ammen, nicht jüd, Knechte bedienen, Juden dürfen 
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nicht ärarische Zölle· und Mauten pachten, nicht mitten in Städten, 
oder nahe an diesen wohnen u. s. w. (Chron.-Menachem ben Salomo 
Halevi). Es erwiesen sich ·aber in der Folge alle gegen die Juden und 
Judentum in Angriff genommenen Quälereien und Repressivmassregeln 
mehr als Förderungs- denn als Hinderungsmittel. 

Ob mit der Isolierung der ,Juden gleich von vornhinein die Ab
sicht verbunden war, sie auch geistig herabzudrücken, sie durch Ver
bildung ihrer Lebens- und Religionsansichten der Welt als Karrikatur, 
eben so hässlich als unbrauchbar darzustellen - wer kann dies er
gründen? 

In den Staaten, wo die Baseler Beschlüsse nicht festen Grund 
fassten und die Rechtsverhältnisse der Juden noch irgend welchen 
Boden hatten, gieng es mit dem beabsichtigten V crnichtungswerke 
nicht recht vorwärts. Dem Bekehrungswerke standen die schützenden 
Freibriefe als unbequeme Hemmschuhe entgegen, Es mussten diese 
Rechtsinstrumente widerstandsunfähig gemacht werden, wenn das Gottes
werk (!) gelingen sollte. Es wurde gegen Juden und Judentum heftig 
demonstriert, @le Confiszierung und Vernichtung aller ketzerischen 
Schriften, wozu natürlich auch die jüdischen gezählt wurden, kam als 
religiöser .Akt in Flor, Dies war die Handhabe, um in den lang
ersehnten Besitz aller jüd. Schriftschätze, sowohl weltlichen als reli
giösen Inhaltes, zu gelangen, So erzählt die Ramscheckische Chronik 
Nr. 41 ganz umständlich, eine in Prag von der Geistlichkeit unter 
militärischer Assistenz vollzogene Beschlagnahme a II er bei Juden 
vorhanden gewesenen Papiere, Pergamente, Bücher und Schriften, in 
welche unter anderen Vermächtnissen auch die a n s e I t e n e ii··. 
Werken und Handschriften reichen zwei Bibliotheken, 
die des Landesnotars Rabbi S_amuel, sowie Doktors 
Rabbi Gedalja mit einbezogen wurden, Aber nicht blos 
auf wissenschaftliche, und in öffentlichen Instituten, als Synagogen, 
Lehrhäuser, Gemeinde-Archiven befindlich gewesenen Schriften be-· 
schränkte sich die Beschlagnahm_e, der heilige Eifer drang auch in 
Zimmer, Küehe, Keller, Gewölbe und Boden · aller Priva~en, und nahm 
unter erbaulichen Beschimpfungen, liebevollen Mishandlungen und 
wohlwollenden Androhungen weiterer Qualen gegen jede Verheim
lichung, alles ohne Rücksicht auf Inhalt, was an Papieren· und Per
gamenten vorhanden war, unter heiligen Schutz, machte in allen 
Räumen tabula rasa. Diese schauerlich fromme Tat, wenn sie über
haupt ausser ihrer niederschmetternden, vernichtenden Wirkung noch 
eine Erhöhung des· Eindruckes fähig war, wurde noch durch die un• 
schuldige Grausamkeit illustriert, dass der heilige, Recht, Wissenschaft 
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1 und zum grossen Teile auch materiellen Wohlstand vernichtende 
\ Confiscationsact, ad majorem Dei gloriam, während des Gottesdienstes 
'am Versöhnungstage vollzogen wurde; und es wird von dem 
Chronisten betont, dass die Ueberraschung ohne alle Voranzeichen 
plötzlich eintrat. 

Das Schicksal der abgenommenen Schriftschätze, deren Depo
\situm, sowie die Gewalten, welche hierüber verfügten, blieben in un~ 
ilurchdringliche Finsterniss gehüllt, Nachdem dieses gottgefällige Werk 
yollzogen, die Fortschleppung von angehäuften Papiermassen und 
fergamentrollen, die durch mehrere Tage zahlreiche Transportmittel in 
Anspruch nahm, beendigt war, g·ab es unter den Prager Juden weder 
ein gedrucktes noch geschriebenes Blatt. Es büssten somit Gemeinde 
wie Private unter Einem, alle durch ein Jahrtausend erworbenen ge
schichtlichen, wissenschaftlichen und rechtswirkenden Urkunden ein, 
um nie wieder in deren Besitz zu gelangen, 

Der einzige Trost, den die Gemeinde von der Regierung auf 
ihre tränenvollen Reklamationen bekam, war die Beschwichtigung, 
dass sich dergleichen Vorgänge nicht wiederholen würden. 

Dadurch wird das Rätsel gelöst, weshalb die berühmte Prager 
Judengemeinde aller schriftlichen Dokumente ihrer früheren Geschichte 
wie ihrer erworbenen Rechte entbehrt; deshalb ihre späteren Ge
schichtschreiber und Chronisten nur aus fremdländischen Schriften, 
oder parteiischen, gegen sie eingenommenen Quellen schöpfen müssen, 
wenn sie auf Ereignisse vor dem XV. Jahrh. zurückgreifen wollen. 

Die israel. Gemeinde in Prag, die auf diese Weise ihrer rechts
wirkenden Privat• und Gemeindeurkunden, aber auch aller geistigen 
Nahrung beraubt war, musste bei den israel, Gemeinden von Rom, 
Stambul, Buda, Wien, Worms, Speier und Venedig um Zusendung von 
Büchern zum Tituellen Gebrauche und der zum Elementarunterrichte un
entbehrlichen Bücher betteln. 

Rabbi Gedalja starb im Jahre 148ll. 

C. Morde chaj M e i sl, Kaiser 1. Rat und Pr im at o r, 

Mordechaj ·(Markus) Meisl, Sohn des Samuel Meisl, geboren in 
Prag 1528, gestorben 1601 ist eine jener geschichtlich merkwiirdigen 
Persönlichkeiten, welche sich durch Talent, Biederkeit und Verdienst 
aus der ungünstigsten Lebensstellung zu Reichtum, Ansehen und Ehren 
emporarbeiteten. Der mit Meisl gleichzeitig in Prag lebende Chronist 
David Gans entwirft in seinem ,,, MQll .zemach David" von Meisl 
folgendes Bild: Von Mordechaj Meist, Mäcen der Wissenschaft, Heros 
desr Wohltätigkeit, • Vater der Armut, unermüdlichem Gönner seine 
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Volk~s, Freund seiner Glaubensbrüder, Haupt des Kaufmannsstandes, 
dessen· zahlreiche Verdienste eine grössere Würdigung verdiente, sei 
diese Skizze zum Andenken an die uns erwiesene Liebe und Woltaten 
gewidmet, die auch fernen kommenden Geschlechtern erhalten bleibe. 
Da ihm Kindersegen versagt blieb, heiratete er jedes Jahr zwei arme 
Waisenmädchen aus und erbaute aus eigenen Mitteln die prächtige 
Hochsynagoge, spendete viele Thora-Rollen, goldene und silberne 
Ritual-Geräte fur Prag. Die heil. Gewänder seiner Spende, obwohl 
sie durch die Zeit Jllld schlechte Verwahrung sehr gelitten hatten, 
strotzen noch heut zu Tage von Perlen und Edelsteinen und sind 
noch immer die kostbarsten, die es in Prag giebt, 

Während der Wirren, die der Meiselsche Erbschaftsprozess in 
der Verwaltung des Meiselschen Nachlasses heraufbeschwor, giengen 
auch die wertvollsten Votivgeschenke, die die Meiselsche Familie 
den Synagogen spendete, durch Treulosigkeit verloren, Der Synago• 
gendiener Chajim Engelsberger, begünstigt durch die Verwirrung in 
der Verwaltung, liess sich zu ansehnlichen Synagogendiebstählen 
hinreissen. Von der gegen ihn von der Gemeinde erhobenen An
klage rettete er sich durch die Taufe, die in Rakonitz an ihm voll
zogen wurde, gieng dann nach Wien und verteidigte sein Verbrechen mit 
dem Fanatismus der Juden wegen seiner christl, Gesinnung. Er gelangte 
bei Kaiser Ferdinand III. zu Amt und Ansehen. Allein er erfreute sich 
dessen nicht lange, denn am 6. August 1642 wurde er wegen Verun
treuung und Lästerung seines neuen Glaubens grausam hingerichtet. 

Aber auch andere Länder, Polen, Jerusalem bedachte er ; er 
erbaute ein Krankenhaus für Arme und Sieche; das israel. Kranken- · 
haus wurde bereits 1565 gegründet, von Meisl erweitert und zum Teil 
fundiert, von welcher Fundation dieses Spital bis zur Gegenwart Ein
künfte bezieht; er liess auf eigene Kosten die Judenstadt mit Steinen 
pflastern und erbaute die nach ihm benannte Meisel-Synagoge. Ge-. 
lehrte beschenkte er reichlich, sein Tisch war ein Sammelplatz für 
Dürftige, den Hausarmen machte er die Feiertage durch reichliche 
Vlktualienspenden zu Festtagen, unbemittelten Gewerbsleuten gab er 
unverzinsliche Vorschüsse, er versah die Mehrzahl 'der jüd. Stadt
armen mit ganz gleicher Bekleidung. Aber auch seinen beiden Frauen 
gebührt Nachruhm. 

Als im Jahre 1542 der Landtag den Beschluss fasste, die Juden 
aus Böhmen auszuweisen, weil sie im strengen Winter obigen Jahres 
der Brandlegung angeklagt wurden und unter den grausigen Qualen 
der Folter sich dazu bekannten und König Ferdinand, der Bruder 
Karls V. diesen Beschluss bestätigte, sollten alle Jude_n im Laufe von 
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2 Monaten Böhmen verlassen. Da kam eiligst Josef Loans ben Gerson, 
Rosheim genannt, vom Kaiser Maxmilian I. zum Vertreter .und Be
schützer aller deutschen Juden ernannt, nach Prag. Bevor er jedoch 
eine Audienz bei Ferdinand erlangen konnte, war die den Juden ge
gebene Frist verstrichen und in Prag waren kaum 10 jüd. Familien 
noch. Rosheim fiel vor dem Könige in die Knie, umklammerte dessen 
Füsse und bat tränenden Auges, dass er diesen Befehl widerrufe, 
Der Befehl der Auswanderung wurde widerrufen und die Auswanderer 
durften wieder in ihre Heimat zurückkehren. In Prag. wurde wieder 
eine grosse Judengemeinde begründet, Der edelmütige Vertreter der 
Juden Josef Loans Rosheim starb im Jahre 1556 und den Judenfeinden 
fand sich wieder Gelegenheit zu unbehinderten Verfolgungen. Ins
besondere war es~-"'!ILCaraffa, der im Jahre 1559 den Auftrag 
zur Confiscation aller Gebetbiicher und jüd. Schriftwerke in Prag gab 
und etwa 80 Wiener Zentner (ca, 160 Pfund) wurden nach Wien weg• 
geführt, Ferdinand hasste die Juden und bemühte sich bei seinem 
Bruder deren Austreibung durchzusetzen, was ihm endlich im Jahre 

. 1561 gelang, Alles Bitten, alle Fürsprache des Adels, der königl. 
Prinzen, der Hinweis auf den grossen materiellen Schaden des Staates 
an Steuern und Giebigkeiten, half nichts. Ferdinand berief sich auf 
einen in einem unbewachten Augenblicke geleisteten Eid zur Aus-. 
treibung der Juden und er als König dürfe doch nicht meineidig 
werden, Papst Paul war im Jahre 1559 gestorben und Pius IV. ward 
sein Nachfolger, Der Prager Besitzer einer jüd. Buchdruckerei -
eine solche wurde bereits 15 l1l von einem Nachkommen einer Vene
tianischen Druckerfamilie namens Katz errichtet - Mordcchaj Zemach 
ben Gcrschon, ein edler Mensch, unternahm die Reise nach Rom 
und erwirkte bei dem' Papste Pius IV. dass er Ferdinand seines Eides 
gegen die Juden entbinde, was er auch tat, (Siehe Seite 60) Die 
Juden durften .wieder nach 'Prag zurückkehren, aber die Prager Juden• 
gemeinde war zerrüttet, die tristen Verhältnisse die da herrschten 
verursachten eine .grosse Demoralisation; die reichen und intelligenten 
Juden kehrten nämlich nicht wieder in ihre Heimat zurück, da war 
ein energischer, intelligenter Mann, ein hochherziger, Mensch, namens 
Mordechaj Meisl, der Retter in der Not. Er kam zur Erkenntniss', 
das dem Elende nicht durch Almosen beizukommen sei, er borgte 
vielmehr den arbeitsfähigen Leuten Geld, als sie irgend ein Geschäft 
unternahmen, Im Jahre 1590 wurde das Judenviertel in Posen ein 
Raub der Flammen, wodurch der grösste Teil der dortigen Juden
gemeinde materiell zu Grunde gegangen war, sofort sandte Meisl 
10,000 Taler zur Linderung der Not, 
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Der Register ,zap!sna zidovska • (nach dem Lumir) - eine beim 
Prager Oberstburggrafenamte im original verwahrte Handschrift -
enthält über Meise! nachstehende Data: ,In der 2. Hälfte des XVI. 
Jahrh. lebte in Prag der Jude Markus (Mordechus) Meise!, welcher viele 
Jahre Primator und Aeltester der Judengemeinde war, grossen Han
del trieb und Geschäftsverbindungen mit Personen höherer und nie
derer Stände hatte, ihnen Waren oder auch bare Gelder in grossen, 
auf viele tausend Schock sich belaufende Summen auf Judenzinsen 
vorstreckte. Ausserdem leistete er oft selbst Sr. kaiserl. Majestät 
treue und erspriessliche Dienste, indem er für den kaiserlichen Hof 
und anderweitige Staatsbedürfnisse Waren und bares Geld in grossen 
Summen verlieh. Gleiche Dienste leistete er den kg!. böhm. Ständen 
zur Bezahlung des den Türken, dem Hauptfeinde der Christenheit, 
entgegen zu stellenden Heeres. Insbesondere wurde Meist sehr oft 
zu solchen Dienstleistungen in den Jahren 1693 und 1598 von der 
kaiserl. Kammer und den böhm. Ständen herangezogen ; denn in die
sen Jahren wurden aus Böhmen zahlreiche Transporte nach Ungarn 
gegen die Türken entsendet. Die kg!. Kammer aber hatte nicht ge, 
nügende. Barschaft zur Bestreitung der Kriegsbedürfnisse und die 
Kreissteuerämter blieben mit ihrer Abfuhr im Rückstande". 

Meise! gehörte zu jenen seltenen Erscheinungen, denen Reich
tum blas ein willkommenes Mittel zur Wohltätigkeit und seinem Her
zen durch edle und hilfreiche Handlungen 'Genüge zu verschaffen. 
Den Bemühungen Meisels gelang es, der jüdischen Gemeinde in Prag 
wieder ihre Autonomie zu erlangen, die sie früher genossen, sie er
langte wieder die Freiheit zur selbständigen Besetzung der Gemeinde
funktionäre. Aber auch noch viele andere Unzukömmlichkeiten ordnete 
er als Primator selbst. Er war so glücklich, in seiner .Gattin Eva, 
(einer Tochter seines befreundeten Arztes) eine ihm nicht nur eben
bürtige, sondern auch '.ganz würdige Stütze zu finden. Die ihm an
vertrauten .öffentl. Angelegenheiten und das Gemeindeamt, versah er 
mit Eifer, Klugheit, Biederkeit und Gewissenhaftigkeit, er übte Werke 
der Barmherzigkeit in grosser Menge, machte sich um die religiöse 
Bildung seiner Glaubensgenossen durch Errichtung von Schulen und 
Synagogen, verdient. 

' Die Zusätze zu der Chronik Emek Habacha (Seite 141, von R. 
Josef Hakohen, deutsch von Dr. M. Wiener, Leipzig 1858,. reichen 
bis 1563 und von einem nachfolgenden Herausgeber bis 1605 er
gänzt) notieren : ,In Prag lebte damals ein Jude, Namens Mordechai 
Meise!, ein sehr freigebiger und angesehener Mann, der bei der Re
gierung Zutritt hatte, weil er bei dem kaiserlichen Fürsten im besten 

5 



66 

Rufe stand. Er hatte eine Frau, aber keine Kinder, Als er alt ge
worden war und betagt ( er starb im Alter von 73 Jahren), war der 
Ruf seiner Biederkeit weit verbreitet nnd Mordechai war angesehen 
am Hofe des Kaisers und beliebt bei der Menge seiner Glaubens
genossen". 

Wegen seiner Verdienste um den Staat erhielt er unter dem 
14. April 1592 einen Majestätsbrief von Rudolf II., datiert vom Prager 
Schlosse, in böhm. Sprache ; ferner einen Majestätsbrief in deutscher 
Sprache d, d. Prager Burg 22. Dezember 1593 ( siehe Lumir 1858) 
nachstehenden Inhaltes: ,Da Markus Mcisl stets und überall beflissen 
war, nach Möglichkeit und Kräften sowohl seiner kaiserl. Majestät als 
auch dem ganzen Königreiche Böhmen mit Geld und anderen Diensten 
beizustehen und weil weder bei diesen Diensten noch anderweitig gegen 
denselben irgend eine unredliche und unehrenhafte Handlung hervor
gekommen, so bewilligen Sr. kaiserl. Majestät ihm die ganz besondere 
Gnade, sowohl ihn selbst, Markus Meisl, als auch seine Ehegattin und 
beider Vermögen unter allerh. kaiserl. und köuigl. Schutz zu nehmen, 
über sie die allerh. schirmende Hand auszubreiten und allergnädigst 
zu verordnen: In dem Falle, als es sich ereignen sollte, dass irgend 
ein Uebeltäter christl. Glaubens, selbstverständlich aus Bosheit und 
Rache, gegen ihn, Markus Meisl, eine Beschuldigung erdichten sollte, 
so soll weder auf Meisels Person noch auf dessen Eigentum gegriffen 
werden, sondern es soll ein solcher Fall schleunigst zur allerh. eigenen 
Kenntnis seiner kaiserl, Majestät, in Abwesenheit Sr. kaiserl. Majestät 
aber an den k. k. Statthalter des Kgr. Böhmen geleitet werden, und 
Sr. kaiserl. Majestät wollen diese Sache mit den höchsten Landes
beamten und königl. Landesräten in aufmerksame und wohlerwogene 
Ueberlegung ziehen, und hiebei mit möglichster Gründlichkeit und 
Rechtlichkeit vorgehen lassen•. 

• Weiter bewilligen Sr. Majestät die besondere Gnade, dass 
Markus Meisl seines hohen Alters und seiner· gebrechlichen Gesund
heit wegen nicht meht verpflichtet werden kann, das von ihm bisher 
bekleidete Gemeindeamt fortzuführen, wenn ihm solches von der jü
dischen Gemeinde neuerdings übertragen werden wollte; es sei denn 
dass er sieh freiwillig zur Uebernahme des Dienstes entschlösse". 

Majestätsbrief in böhm. Sprache d. d. Prager Burg, Mittwoch nach 
Occuli, 23. Decemb. 1598 lautet: 

Sr, kaiserl. Majestät Kaiser Rudolf II in Erwägung der geschickten 
und treuen Dienste, die Markus Meise! bisher leistete und noch fort
während leistet, in Erwägung des gutächtlichen Einratens der kaiserl. 



.und Land~beamten geruhen zu beschlies~en, dem A!lsuchen I'jteiscls 
zu willfahren _und demselb.en mittelst gegenwärtigeµ Maje~tätsbriefes 
nicht nur die ihm bisher verliehenen Gn_aden zu beotätigen, _sondern 
ihn auch mit neuen u, zw. solchen Freiheiten und Rechten zu begn;i
digen, welche bisher noch keinem .Prager Jqden ertheilt wurden; 

l. Markus Meisl wird berechtigt mdentlic_he Schulc!scheine aµf 
jeden Betrag .von grossjährigen Personen anzunehmen, die auch ver
sichert _werden können; 

2. Wenn er beim Oberstburggrafenamte ein registrirtes Ueber
einkommen auf einen. bestimmten Betrag eingeht, so muss geg~n.deµ 
säumigen Schuldner. die Exekution hinausgegeben und _ihm, dem Juden 
Markus Meise! vom Prager Burggrafen und ,dessen Atr.'.e ohne ,Wider
streben und Aufschub zu,r Einbringung. des Ausstandes jede Hilfe .ge-
leistet werden, · 

3. Ebenso können Waren- und Geldforderungen des Ma,rkµs 
Meisl mittelst ordentl. Schuldschein~• beim Amte -des Prager .K,anz
lers hinterlegt werden, diese kann er nach seinem Belieben weit~r 
cediren, und können von jedem nachherigen, rechtmässigen Eigentume 
ohne alles und jedes Hindernis einbringlich gemacht werden. · 

Nebst vorerwähnten wollen Se, kaiserl. Majestät auch darin willi• 
gen, im Fall nach dem Tode des Markus Meise! aufrichtige 4nd un
verdächtige Forderungen_ vorkommen würden, da_ss.seine Gattin, .Erben· 
und Rechtsnachfolger die Schuldner ;rns . allen Ständen bel;ingen 
können. 

Se, kaiserl. Majestät geruhten ihm die . Gnade zu erzeigen, dass 
er bei voller Gesundheit und am Totenbette über sein _Vermögen ver
fügen könne nach seinem Belieben; falls er ohne Hinterlassung eines 
Instrumentes oder Unordnung .sterpen sollte, so mögen sein~ Erben 
und nächsten Blutsverwandten den Nachlass ohne alle Hindernis 
teilen. 

Dieser letztere Majestätsbrief, indem dem Meisd die. freie Ver
fügung über sein Vermögen ausdrücklich zugesprochen, konnte seine 
Sorge zerstreuen; allein als er 1601 'starb, nahm die Angeleg,;,nneit 
eine ganz an<lere Wendung. Trotz Majestätsbriefes liess der ,Kaiser 
nach Meisels Tode all sein Vermögen mit Beschlag l)ehmen, man trug 
aus seinem Hause mehr als 60,000 Mark Silber. Nach ei~em schrlft• 
lichen _Berichte in der .k .. k. Wieller Hofbibliothek dtto. Prag 23. April 
1601 wurde am Sabbate durch den Herrn v. Sternberg d. Z. Präsi
denten ut der Beheimsche Kammer ins Haus gefallen .und alles, was 
vorhanden. nehmen lassen. 61.6.250 fl. in, Gold- u~d-Silbermünzen '.Wurden 
auf die Beheim.sche Cammer geliefert. 

5' 
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Es widerstrebt jedem richtigen Urteile, dass der Kaiser. dem 
Meise! S Jahre vor seinem Tode das ausdrückliche Recht einräumt 
unbehindert über sein Vermögen zu verfügen, doch, kaum war er ge
storben, wird sein Vermögen ohne Rücksicht auf die Witwe und an
dere Blutsverwandte einfach confisciert. Diese Untat musste selbst 
bei der damals bestandenen Rechtslosigkeit der Juden, im Hinblicke 
auf Meisels nicht erschlichene - sondern über Beratung und mit Zu
stimmung der höchsten Autoritäten auf Grundlage notorisch bekannter 
Verdienste erflossenen .Privilegien - in Staunen setzen. Allein die 
Untersuchung ergab, dass diese im Namen des Ärariums, ja sogar 
angeblich ini Namen des Kaisers begangene Frevel keineswegs der 
Regierung noch dem edlen Monarchen zur Last fällt. Die Untersuchung 
gegen Philipp Lang 1608-1610, der als ,erster Kammerdiener Ru
dolfs II. der allmächtige Günstling des Kaisers war, durch Miss• 
brauch seiner Stellung die schauerlichsten Gräuel beging, zeigt, dass 
er diesen Frevel inszenirt und durchgeführt hat. Durch seine verbrc
. cherischen Schleichwege wurden Justizmorde, Einkerkernngen, Berau
bungen und Ungerechtigkeiten aller Art verübt. Er bedurfte keiner 
schriftlichen Ermächtigung seines kaiserl. Herrn, sein blosser Befehl 
galt den eingeschüchterten Regierungsorganen als Notwendigkeit. 

Worte Kheyenhüllers VIL über Lang: ,Dieser (Lang) stand uriter 
den schlechten. Leuten, denen Rudolf viel Gewalt gegeben, obenan ; 
er hat es durch seine Anhänger dahin gebracht, dass die Kammer 
eigentlich bei ihm gewesen sei und alle zu ihm hätten täglich kommen 
müssen ; gleich als wäre er der Kaiser, wer dies unterlassen, sei vor 
Verfolgung nicht sicher gewesen. Lieber, habe es geheissen, in des 
Kaisers, als in Langs · Ungnade fallen." 

In dem Kriminalprozesse, der gegen Lang geführt wurde, sagt 
weiter Hieronimus Schönfeld, ·kaiserl. Kammertürhüter, über die ~tel
lung, den Einfluss und Vorgang Langs aus: Niemals habe Lang: bei 
erteilten Befe)llen des Kaisers Namen gebraucht, sondern jederzeit 
gesagt : Das will ich I Diesen und jenen will ich vom Dienst bringen, 
ich will ihn zum .Profosen und ins Gefängnis schicken. 

Es erfolgten zwar wäh~end und nach einer Prozedur, die sich 
beinahe das ganze XVII. Jahrhundert durchzieht, Rückerstattungen an 
den ~eiselschen Erben. 

162ö folgte ihm seine zweite Gattin ·Frumet ins Grab nach. 

D; R a b b i L ö w e b. e n B e z a I e 1. 

Zu den bedeutendsten und bekanntesten Rabbinen des· XVI. 
Jahrh, gehört R. Löwe be~ Bezalel - auch der hohe Rabbi Löw 
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genannt. Nach Megilas Jochasin (herausgegeben von Maier Perls in 
Prag 1718) wäre R. Löwe im Jahre 1512 in Worms geboren. Schon 
frühzeitig wurde er in die Wissenschaft des Talmuds nach damaliger 
Sitte eingeführt. Trotz seiner strengen Frömmigkeit und seines asce
tischen Lebenswandels beschäftigte er sich mit Mathematik, Physik 
und Philosophie. Sehr balc;I ward er als rabbinische Autorität anerkannt, 
indem ·er im Alter von 28 Jahren zum. Landesrabbiner von Mähren 
mit dem Sitze in Nikolsburg erwählt wurde, welches Amt er von 
1553-1573 würdig versah, Mit aller Kraft strebte er darnach, das 
Gemeindeleben und das Talmudstudium in Mähren zu heben und zu 
beleben. Er liess alle alten Statuten der jüd, Gemeinden in Mähren 
sammeln, ergänzte sie mit eigenen Bestimmunge.n und bestätigte sie 
dann. Sie enthielten besonders die Wahlordnung für Landes- und 
Kreisvertretungen und die Steuereinhebung, sowie Beschränkung im 
J<;leiderluxus, Von Nikolsburg kam er nach Prag', wo er 11 Jahre bis 
1584 (von 1584-1588 scheint er in Posen • gewesen zu sein), kam 
dann wieder 4 Jahre von 1588-1592 als Rector der von ihm gegrün- o; 

deten Talmudschule (Klaus) nach Prag. /,' 
Allgemeine Sensation rief seine Unterredung mit Kaiser Rudolt 

II. am 23. Feber 1592 hervor, deren Inhalt aber bisher Geheimnis f .' 

ist. Sie durfte wohl nicht erfreulicher Art gewesen sein, was daraus ) 
'zu schliessen sei, dass er kurz darauf Prag verlies~, er kehrte aber 
wieder bald''- im Frühjahre 1597 - zurück und wurde zum Ober- 1 

rabbiner von Prag ernannt, welches Amt er bis zu seinem Tode be
kleidete, 

Das Leben Rabbi Löwe's wurde, wie das der meisten hervor
rag!lnden Persönlichkeiten früherer Jahrhunderte, durch manigfache 
Sagen glorificirt. So war im Volke allgemein der Glaube verbreitet, 
Rabbi Löwe habe sich einen Golem (homunculos) fabriziert, dem er 
durch seine Kamea (Amulet) Lebensgeist eingehaucht und den er 
dann zu verschiedenen Zwecken verwendet hätte, Am Sabbath jedoch 
sollte auch dieser Golem ruhen, weshalb ihm der Rabbi regelmässig 
jeden Freitag Nachmittag die Kamea abnahm und der Golem war 
tot. Eines Freitags jedoch, da der Rabbi von mannigfachen Berufs
geschäften in Anspruch genommen war, vergass er im Drange der 
Geschäfte dem Golem die Kamea abzunehmen und das Malheur war 
fertig. Der Golem ward wütend, entwickelte eine staunenerregende 
übernatürliche Körperkraft und richtete in wenigen Minuten heillosen 
Schaden an. Man rief rasch Rabbi Löwe herbei, teilte ihm das Vor
gefallene mit, zum Glück hatte man in der Alt-Neu-Synagoge noch 
nicht den Sabbat eingeweiht, daher der Rabbi noch Zeit gewann, den 
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G·olem unschä:dlich zu machen. Er riss, ihm rasch die Kamea aus dem 
Munde und der Kolos stürzte leblos zusammen. In Prag begann R. 
Löwe seine litterarische Tätigkeit auf dem Gebiete des Commentars 
· zu Raschi im Pentateuch, unter dem Titel ,Gur Arje" 1578, vier 
·Jahre später ·gab er sein 2. Werk ,Gewuros haschem", philosophische 
und agadische· Abhandlungen über den Exodus aus Egypten heraus, 
insbesondere beschäftigte er sich mit der Pesach Hagada und den 
Vorschriften des Pesachfestes. In Posen erschien von ihm ,Nesibot 
Scholaum (Pfade des Friedens). Von 1598-1600 gab er fünf Bü
cher ,Tiferes Jisroel" über den Vorzug der Thora ,Necach Jisroel" 
von der Gefangenschaft und der Zeit des Messias, ,Beer hagulo" 
einige Stellen aus dem Talmud und dessen Verteidigung gegen ves
schiedene Verleumder; ,,Or chodosch" über das Buch Esther und 
Purim, ,Ner Mizwo" über die Chanukafeicr. Er stiftete im Vereine 
mit Rabbi Elieser Aschkenasi (1564) und 1573-1609 die Nlt''ip n,Jn 
c•ion 11,,,~i Heiliger Verein zur Ausübug unvergcltbaren Wohltuns 
in Prag, die bis zum heutigen Tage besteht. Rabbi Löwe ben Beza
lel starb 22. August (18. Elul) 1609 und im Mai 1610 - 12. Ijar 
st~rb seine Frau, !leide liegen auf dem alten Prager Friedhofe be
graben. Er hinterliess 2 Söhne, Samuel und Jekthiel, ein 3. Sohn 
starb in seinen jungen Jahren. Von seinen. Schwiegersöhnen waren 
bekannt, Isak Koben, hervorragender Taimudist, dann Simon Brandeis, 
Vorsteher der Prager Cultusgemeinde, Isak Koben starb 1624 und 
hinterliess. 2 Söhne, Chajim Koben, Rabbiner in Frankfurt a, M, und 
später in Posen, Neftali, Rabbiner in Lublin und eine Tochter Eva, 
die an den Rabbiner Samuel Ilachrach in Worms verheiratet war. 

Ein Zeitgenosse des hohen Rabbi Löwe, war R. David Gans 
geboren 1541 in 'Westfalen. In seiner Jugend besuchte er die Talmud
schule des Rabbi Elieser Treves in Frankfurt a. M., später kam er 
nach Krakau, wo er im Hause des Rabbi Moses Isserles freundlich 
aufgenommen wurde. Isserles veranlasste ihn, dass er sich auch dem 
Studium der Profanwissenschaften, wie Geographie, Geschichte, Ma-

j themalik und Astronomie, widmete, Er betrieb diese Studien fleissig 
,,' . und war als er 1564 nach Prag kam, mit Keppler und Tycho de 

Brabe, dem Astronomen Kaiser Rudolfs II., befreundet. Seine bekann• 
testen Schriften sind: seine Weltgeschichte von der Erschaffung der 
Welt bis 1592, unter dem Namen .,Zemach David", ,Nechmad Ena• 
jim" und „Nezach Enajim" über Geographie und Astronomie. Er er
reichte ein Alter von 72 Jahren und ·starb am 22. August ·161 ll in 
Prag und wurde auf dem alten Friedhofe begraben, 
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E. R. E{rajim Lenczycz. 

Der Nachfolger· des h. Rabbi Löwe im Amte des Oberrabbi• 
nates ·zu Prag - der schon während der 6 letzten Lebensjahre des 
R. Löwe- dessen Adlatus war - wurde nun der per Acclamation er
wählte R. Salomon Efraim Lenczycz. Er kam 1604 nach Prag und 
bekleidete dieses Amt bis zu seinem 1619 erfolgten Tode. Die Samm
lung seiner noch heute gekannten Predigten • Olelot Efrajim" und 
,Kle Jokor• zeigen von seiner grossen Gelehrsamkeit, von Scharf
sinn und edlen Charakter. Auch •als Verfasser von 3 Selichos, Eie 
eskero, Lecho Adonaj hazdoko und Tolaas Jakob al tirei, ist er be
kannt. Er plaidirte stets für Ruhe, Anstand und Weihe beim Gottes
dienste, Bitter beklagt er diese Unordnung in seinem Werke Amude 
schesch. Er ruft aus: Wir werden zum_ Gelächter und Gespötte in 
den Augen der Andersgläubigen; die da oft in unser Gotteshaus 
kommen, um zu sehen, wie Israel seinen Gott ver~hrt. Wenn sie nun 
Augenzeigen der hier herrschenden Unordnung und Unanständigkeit 
sind, so machen sie sich lustig über unseren Gottesdienst und ziehen 
unsern Sitten und Bräuche ins Lächerliche. Kann man sich einen 
grösseren Chilul haschem denken? Auch gegen die damals in _Prag.üb
lichen Chiluk, pilpulistische Vorträge, wandte er sich ,in scharfen: 
Worten. 

F. R a b b i J e s a i a s H a I e v i H u r w i t z. 

Während der Wirksamkeit R. Ephrajim Lenczycz wurde der be
rilhmte R. Jesaias Hurwitz, geb. 1670 - ein Sohn_ des hochgelehrten 
R. Abraham Hurwitz, er stammte aus einer alten, gelehrten Rabbiner
famllie, - zum Mitgliede des Prager Rabbinatscollegiums e_rnannt._ In 
jungen Jahren schon schrieb er ZU dem Werke seines Vaters. ,;Emek 
beracha" Anmerkungen. Er war ein Schüler des Rabbiners Salomon 
ben Jehuda Löbisch in Posen. Seiner hohen Geistesgaben, sowie seiner 
grossen Frömmigkeit wegen, wurde er von grossen und achtbarsten 
Gemeinden zum Rabbiner erwählt. Er kam zuerst nach Posen, von 
da nach Frankfurt a. M., einer der bedeutendsten und würdigsten Ge
meinden Deutschlands. Vom frühen Morgen bis -zum späten Abend 
war. er von Talmudjüngern umgeben, die aus allen · Richtungen der 
Windrose herbeigekommen waren, kam nach Krakau, Wien_ unc! _dann 
nach Prag. Sein Vater_ R. Abraham Hurwitz war iiln · Schuier des 
Rabbi .Moses Isserls, hatte sich durch Veröffentlichimg mehrerer 
Werke wie ,Emek Beracha" .Jesch, Nahlin" und ,Berit Abraham• 
einen Namen gemacht. 
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R. Jesaias folgte einem ehrenvollen Rufe nach Krakau und nach 
einiger Zeit k,am er nach Wien und von da nacli Prag. Hier wirkte 
er von 1614 bis 1619 als Rabbiner und von 1619-1621 als Ober
rabbiner der Prager Gemeinde. Da den Juden in damaliger Zeit, in
folge des dreissigjährigen Krieges, in Deutschland keine Ruhe ge
gönnt war, so entschloss sich Jesaias wie viele andere seiner Zeit
genossen, seinen Rabbinatsposten zu verlassen und nach dem heil. 
Lande aus,uwandern, 

Gegen Ende 1621 verlicss er Prag und langte nach einer drei
monatlichen Reise in Jaffa an. Bei seiner Ankunft wurde er von den 
Vertretern der Jaffaer Jsraelltengemeinde ehrfurchtsvoll begrüsst. Der 
Vorsteher, der das Glück hatte, diesen frommen, hochverehrten Lehrer 
Israels zu beherbergen, lud ihn ein über den Sabbat hier, bei ihm zu 
bleiben, wozu auch R. Jesaias seine· Einwilligung gab. Als jedoch die 
Stunde des Abschiedes herannahte, hielt der Vorsteher an ihn eine 
Ansprache, lud ihn ein seine (des Vorstehers) Wohnung zu besichtigen. 
Doch da sollte er einige trübe und traurige Augenblicke erleben, 
Der Vorsteher - Akiba hiess er -- war ein einstiger Diener (Schames) 
des R. Jesaias als er noch in Frankfurt a. M. war, hatte sich als 
solcher an dem Eigentum seines Brotgebers vergriffen, und war als 
Strafe dafür zum Tode verurteilt worden. Jesaias bemühte sich seinen 
einstigen Diener auf den er sehr viel hielt, den er aber nicht ganz 
von der Strafe loskaufen konnte - wenigstens vom schmählichen 
Tode als Verbrecher zu retten. Die Gerichtsbehörde entschied, dass 
über vieles Bitten des Rabbiners seinem Diener die Todesstrafe zwar 
nachgesehen sei, allein ein Glied musste ihm vom Leibe genommen 
werden. R. Jesaias bat ferner, es möge dem Diener gestattet sein, 
sich selbst das Glied zu wählen, das ihm abgenommen werden sollte. 
Mit. Freudentränen und Dankbarkeit für diese Begünstigung sagte er, 
dass ihm das linke Ohr abgenommen werden solle, was auch geschah. 
Nach dieser Operation verliess er Frankfurt a. M. und ging nach 
dem Oriente. 

R. Jesaias hatte an den Vorfall ganz vergessen ; . hier sollte er 
aber daran unangenehm erinnert werden, denn als sie in ein letztes 
Zimmer kamen, das durch seine Leere im Gegensatze zu den übrigen 
sehr reich ausgestatteten Zimmern, auffiel, es enthielt bloss einen 
Schreibtisch mit den notwendigen Schreibutensilien und ein scharf ge
schliffenes Schlachtmesser, verkündete der Vorsteher nun dem 
Rabbiner, das seine letzte Stunde geschlagen, das er sein Testament 
niederschreiben solle, denn hier müsse er sterben. R. Jesaias hielt das 
für einen dummen Scherz, und als Ausbruch eines Wahnsinnanfalles 
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des Vorstehers. Al,;'· er aber sah, dass dieser Ernst mache, bat er 
ihm Zeit zu lassen das Sündenbekenntnis • Widu" ablegen zu dürfen, 
was ihm der Vorsteher gestattete, . Während der Rabbi die üblichen 
Gebete in herzzenreissender Weise recitirt hatte, näherte sich ihm 
der Vorsteher, hob seine herabhängende Locken empor und sagte 
zum Rabbi: Sieh her auf dieses Ohr, das mir über deine Anzeige von 
der Gerichtsbehörde abgenommen wurde. Ich bin dein gewesener 
Diener Akibe : nicht um dich zu kränken habe ich dir diese Stunde 
bereitet, sondern damit du diese . einzige Sünde, die du im Leben be
gangen, abbüssest und sündenfrei den geheiligten Boden Palästinas 
betrittst. Vergnügt reiste jetzt Rabbi Jesaias, nachdem er sich bei 
seinem einstigen Diener für diese vohlwollende Absicht bedankt hatte, 
nach Jerusalem, wo er von der deutschen Gemeinde zum Rabbiner 
erwählt wurde, 

Doch auch hier sollte er keine Ruhe finden, denn bald nach 
sei_ner Ankunft wurde er auf Befehl des Pascha in den Kerker ge
worfen, damit für ihn'.nun sicher ein Lösegeld erpresst werde. Nach seiner 
Befreiung aus dem Kerker verliess er Jerusalem und zog nach Tiberias, 
wo er 1624 sein unfangreiches Werk Sehne luchos Labris (Scheluh) 
vollendete. Dieses enthält Sittenlehren und Vorschriften über religiöse 
Bräuche. Er empfiehlt darin die Jugend zunächst in der Bibel zu 
unterrichten, dnmit sie vor dem Talmudunterrichte gründliche Kenntnis 
der Bibel besitze .. R, Jesaias starb 1630. 

G. Jakob Ba s c h e w y v o. q_ Treuen b er g. 

Der erste Jude, der in Böhmen in d~n Adelstand erhoben· wurde, 
war Jakob Baschewy von Treuenberg, früher Jakob Schmiles genannt. 
In allen ämtlichen Urkunden des Kaisers Ferdinand II. wird. seiner 
als Diener und Hofhändler erwähnt. Kaiser Ferdinand II. bestätigte 
nicht blos jene Privilegien, die sich Baschewy wegen seiner Verdienste 
um des Haus Habsburg erworben, sondern er erhob ihn in den erbli
chen Adelsstand des heil. römischen Reiches deutscher Zunge mit dem 
Prädikate von Treuenfels. Dieses Adelsdiplom, das bis heute in einem 
Archive einer Prager Synagoge aufbewahrt Ist, dattiert vom 18. Jänner 
1622, von Ferdinand II. als römischen Kaiser und vom September 
1623 als böhm. König und trägt ausserdem die Unterschriften des 
böhm. Kanzlers Zdenek Popel von Lobkowitz und des bekannten 
Geheimschreibers Philipp Fabritius. Der Hauptinhalt derselben ist in 
Kürze folgender: In Berücksichtigung des ehrlichen Betragens und der 
treuen Dienste,. welche Baschewy der kalserl. könlgl. Kammer durch 
seine .. gesunden Ansichten in Hinsicht des Regals und Intradien ge-
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leistet und bis heute leistet, nehmen wir ihn, dessen Ehegattin, Kinder 
und sein Gesinde )n unseren besonderen Schutz und unsere besondere 
Obhut, bestätigen nicht bloss die ihm von unseren Vorgängern Rudolf 
1590 und Mathias 1611 erteilten Privilegien, sondern wir .geben noch 
viele andere dazu, Wir bewilligen ihm, seinen Nachkommen und Erben 
überall in den Städten, ob in denselben Juden wohnen oder nicht, 
auch in Prag, Wiel) oder wo immer mit seinen Frauen, Kindern und 
Dienstboten, Häuser kaufen und öffentliche Geschäfte aller Art im 
Grossen wie im Kleinen zu betreiben. 

Er für seine Person und alle sein Vermögen und Habseligkeiten 
von allen Arten Abgaben befreit und seine Waren wenn er hinter 
dem kaiserl, Hofe zieht, seien von den Mautgebühren befreit. 
Ferner ist ihm und seinen Nachhommen ein Wappenschild ge
stattet bestehend aus einem schwarzen Felde mit 8 roten Sternen 
und einen blauen Löwen, dessen er sich als Siegel im Handel und 
Privatverkehr oder wo immer bedienen kann, schliesslich werden ihm 
alle Ehren und Vorrechte, die allen im heil. römischen Reiche leben
den Adeligen zukommen, zuerkannt. Wir erteilen ihm diesen Adelstitel, 
dass sowohl er als auch seine Nachkommen dieses Prädicates in Un
terschriften, Titel und Siegeln zu benützen berechtigt seien. Er hat 
auch endlich das Recht keinem anderen Gerichtshofe, sondern direct 
dem Hofmarschallamte zu unterstehen. Das wäre der erste und älteste 
jüdische Finanzier, dem der Adelstand verliehen wurde. Er wurde 
im Mai 1634 in J ungbunzlau beerdigt. 

Er war Besitzer mehrerer Häuser in der Prager Josefstadt. Zur 
Zeit Kaisers Ferdinand ll. wurden über Anraten des Paul (später 
Grafen) von Michna 1621 Taler von geringerem Gehalte geprägt, 
welche Zwangskurs hatten und später (Pat. v. 28. Decemb, 1623) ge
gen vollwichtige eingelöst wurden. Diese gelangten zunächst an 
Treuenberg für Hoflieferungen und wurden so weiter verbreitet; daher 
sie im Volke Schmiles Taler genannt und zu dem Glauben Anlass 
gaben, er habe das Münzregal in Regie. 

111 den letzten Jahren seines rühmlichen Lebens verfolgten den 
Jakob v. Treuenberg verschiedene Unglücksfälle. Es wurde ihm .nach
getragen, dass er während der Revolution treu zur Dinastie stand, 
.i'uch die Angelegenheit der sogenannten Schmiclestaler wurde dazu 
benützt, um ihn im Volke zu discreditieren. Innerhalb der israel. Ge
meinde geriet er in einen Strudel von Gemeindezerwürfnissen, die sich 
in Prag aus Anlass des Processes,· des mit ihm verwandt,an Ober
rabbiners Jomtof Lippman Heller Wallerstein <~1ra er 111cc1m entwickel
ten. 1629, 1630 befand er sich noch in glänze□ den, Verhältnissen, so 
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dass er diesem zur Geldstrafe verurteilten Rabbi 2000 fl. schenken 
konnte. Bald darauf wurden seine Verhältnisse nach Innen und 
Aussen erschüttert. Durch die im Regensburger Reichstage 1630 er
folgte Enthebung des Herzogs von Friedland wurde die Liquidierung 
für Armeelieferungen verzögert und er geriet plötzlich in Stockung 
und wurde am 22, Feber 1631 insolvent. Er begab sich nach Jicin, 
wo sich die Rentämter des Herzogs von Friedland befanden, um 
hier Verrechnungen zu pflegen; der 1634 plötzlich erfolgte Tod des 
Herzogs und die hierauf erfolgte Gütcrconfiskation desselben, vollen
deten das Schicksal Treuenbergs, er überlebte jenen nur wenige 
Wochen. 

Die Verflüchtigung des Wohlstandes hatte auch die Zerstreu
ung seiner Familien zur Folge. Seine Gattin war ihm im Tode vor
angegangen, sie starb 1623 und wurde auf dem alten Prager Fried
hofe begraben. 

Die Familie Basehewy stammt aus Italien. In Triest und V cnedig 
leben noch Glieder derselben. 

H. R a b b i L i p p m a n n H e 1 1 e r. 

Rabbi Lippmann Heller, Verfasser des ~,r.i ci• l11!lCll1, der Sohn_ 
des Nathan HeUer, wurde in Wallerstein im Fürstentume Ansbach im 
Jahre 1579 geboren. Er wurde, da sein Vater 19 Jahre alt, vor der 
Geburt des Sohnes gestorben war, bei seinem Grossvater Rabbi Moses 
Wallcrstein erzogen und erhielt in Prag seine weitere rabbinische 
Ausbildung. Lippmann erregte in Folge seiner grossen Gelehrsamkeit 
au[ dem Gebiete der profanen Wissenschaften, ungewöhnliches Auf
sehen. 18 Jahre alt, wurde er zum Rabbinats-Assessor und Leiter 
einer Talmudschule ernannt, welche Aemter er 28 Jahre lang würde
voll bekleidete. Im Jahre l 625 wurde er zum Rabbiner der Cultus
gcineinde Nikolsburg ernannt, aber kaum 6 ·Monate hatte er hier 
gewirkt, als er auf das Rabbinat von Wien berufen wurde. Hier er
warb er sich die allgemeine Liebe und Hochachtung, 2 ·Jahre später 
- 1627 - wurde Heller zum Oberabbiner von Prag ernannt. Hier oblag 
ihm als Überrabbiner, Vorsitzender jener Umlagskommission zu sein, 
welche die jährl. Kriegssteuer von 40.000 fl. auf die Prager Juden zu 
repartieren hatte. Dadurch erwarb er sich viele Gegner, die ihn der 
Parteilichkeit ziehen und ihn, der sein Amt in uneigennützigster Weise 
verwaltete aus Rache verleumdeten und beim Kaiser denunzierten, 
als hätte er in einer seiner Schriften die christl. Religion verletzt. 

Der Kaiser erteilte dem Statthalter den Befehl, den Rabbiner 
Heller in Fesseli:, nach Wien zu befördern. Dem Gemeindevorstande 
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von Treuenberg, der bei der Behörde in hohem Ansehen stand; ge
lang es nach langem Bitten den Statthalter zu veranlassen, dass Heller 
ungefesselt und ohne Bewachung nach Wien reisen durfte, jedoch 
musste der Gemeindevorstand für ihn bürgen. Er erschien vor dem 
Kanzler, der fün hart anfuhr und ihm Vorwürfe machte wegen seiner 
verletzenden Aeusserungen gegen die christl. Religion, liess ihn in 
den Kerker abführen zwischen gemeine Verbrecher, Der Wiener isr. 
Gemeinde gelang es, ihn von dieser unwiirdigen Gesellschaft. bald zu 
befreien, dass ihm ein besonderes Zimmer eingeräumt wurde. Trotz 
seiner glänzenden Verteidigung und Beweisen seiner Unschuld wurde 
das Urteil gefällt, dass er zwar den Tod verdiente, dieser aber durch 
die Gnade des Kaisers in eine Geldstrafe umgewandelt wurde; 12.000 
Taler sollte er erlegen. Den Bemühungen der Juden gelang es, dass der 
Kaiser statt des riesigen Betrages von 12.000 Talern in ein Lösegeld 
von 10.000 II. einwilligte, die in Ratenzahlungen geleistet werden durf
ten. Am 14, August 1629 wurde er nach 40-tägiger Haft in Freiheit 
gesetzt. Seines Prageramtes wurde er trotz seiner nachgewiesenen 
Unschuld verlustig erklärt. Er selbst erzählt in seiner Schrift 0 Megi
lat Eba" über den Grund seiner Leiden folgendes: ,Am Fasttage Gedalja 
ging ich zu einem beim Kaiser beliebten Hofmanne, dessen Für-

.' sprache beim Kaiser zu erbitten, dass das Urteil, nach welchem ich 
zu keinem Rabbineramte zugelassen werden sollte, aufgehoben werde_. 
Der Beamte erwiederte mir freimütig: für die Geldstrafe habe ich nie 
gestimmt; die Absetzung vom Amte geschah auf meine Veranlassung, 
weil mir hinterbracht wurde, du hättest dich vor dem Statthalter von 
Prag gerühmt, mich während deines Aufenthaltes in Wien in gelehr
tem Gespräche der Unwissenheit und des. Irrtums uberwiesen zu 
haben,• Ich antwortete darauf, dass meine Abreise von Wien nach 
Prag allgemein bekannt sei, sie war kurz vor dem Osterfeste, als der 
Statthalter von Böhmen seit mehreren Monaten gestorben war. Er 
erkannte daraus sein Unrecht, bedauerte aber, dass er für mich nichts 
tun kann; ich möge mein Glück anderswo versuchen um eine Rab
binerstelle. Er wolle mir anderweitig behilflich sein und ermahnte 
mich zur Geduld.• 1631 folgte er einem Rufe als Oberrabbiner von 
Niemirow in Podolien, wo er 3 Jahre segensreich wirkte und dann 
nach Wladimir in W olhynien in gleicher Eigenschaft gieng, um im 
Jahre 1643 der einstimmig erfolgten Wahl als Oberrabbiner von 
Krakau zu folgen, wo er sich df!r langersehnten Ruhe wie der all
gemeinen Liebe, Hochachtung und Verehrung erfreute. Er wirkte zum 
Heile urid zum Wohle seiner Glaubensgen6ssen und pflegte hier der 
Wissenschaften. Am 9, August wurde Heller i~ Alter von 75 Jahren 
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von seiner irdischen Laufbahn abberufen. Ein unzerstörbares Denkmal 
·aber hat er sich durch seinen Commentar zur Mischna ~,ro 01• r,,co,n 
errichtet. 

13. Weitere Erlebnisse der Juden des XVI. und XVII. Jahrhundertes. 
Zu Anfang des 16. Jahrh. trat endlich ein Schritt zum Besseren 

in ßen· Schicksalen der Juden Böhmens ein: .Sie wurden jetzt 
nicht mehr ohne Untersuchung, bios auf irgend eine Anzeige hin, 
verurteilt. Da zeigte es sich, dass alle Verfolgungen und Bedrückun
gen ausser im religiösen Hasse im (ieschäftsneide ihren Grund ·hatten, 
da gegen sie gar nichts erwiesen werden konnte, das als Ursache 
zu ihrer Bedrückung gelten konnte. Die bö.hm. Stände überzeugten 
sich, dass durch das Bestreben der Juden, durch ihr Bemühen im 
Handel ein bedeutender Absatz der Feldfrüchte ins Ausland ging, wo
durch dem Lande viele und nahmhafte Vorteile erwuchsen. Deshalb 
wurde am allgemeinen Landtage im fahre 1501 beschlossen, den Ju
den eine offeue Urkunde auszustellen, in welcher ihnen· die Versi
cherung erteilt wurde ,da s s sie auf e w i g e Zeiten b e i der 
Krone Böhmens zu verbleiben haben und wenn 
s i c h Einer von ihn e n g e g e n die Ge s et z e d c s Landes 
vergeht, soll er selbst, nicht aber die Gesamtheit 
der Juden gestraft werden. König Wladisla1v hatte diese 
Urkunde mittelst Majestätsbriefes bestätigt und versicherte feierlichst, 
dass sie bei ihren von früheren Herrschern und Ständen des König
reiches, bei ihren Freiheiten erhalten und dass sie niemand aus dem 
Lande vertreiben durfe. 

König Ferdinand I., Maxmilian II. (1567), Rudolf H. (1577), 
Mathias (1611) bestätigten alle diese Privilegien und insbesondere 
den Landtagsbeschluss von 1501. Trotzdem beschloss der Landtag 
abermals im Jahre 1541 die Austreibung der Juden, welcher Beschluss 
aber 1544 widerrufen wurde. König Ferdinand II. bestätigte ihnen im 
Jahre 1627 nicht bloss diese Privilegien, sondern er erweiterte mit 
königlicher Freigebigkeit die von seinen Vorfahren verliehenen, weil 
ihm die Juden bedeutende Summen zur Kriegführung widmeten und 
sich zu einem ferneren jährl. Beitrage von 40.000 fl. in die königl. 
Kammer verpflichteten. )\lach Inhalt dieser. Urkunde konnten die J u
den von dieser Zeit an gleich anderen Kauf- und Handelsleuten die 
Wochen- und Jahrmärkte besuchen, ihre Geschäfte betreiben, sie 
durften nicht mehr zu höheren Mautgebühren und Zöllen herangezogen 
werden, als die Christen; ferner wurde ihnen der Aufenthalt in allen 
Orten, auch an solchen wo der königliche Hof seine Residenz auf-
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geschlagen hatte, -gestattet, sie .durften Gewerbe betreiben und 
schliesslich -wurden sie in dem Besitze ihrer in der Prager Judenstadt 
erkauften Häuser bestätigt. Nur ein Ungemach hatten sie zu bestehen. 
Ferdinand II. strebte danach - ~ie es auch in anderen Staaten der 
Fall war - die Juden zum Christentum zu bekehren, unter Andro
hung grosser Strafen gegen diejenigen, die sich von d~n Bekeh
rungspredigten ferne hielten. Der Ertrag dieser Strafgelder wurde 
jenen zugewendet, die sich taufen Hessen. Zu dem Zwecke wurde im 
Jahre 1622 von Albrecht Wenzel Frhrn. von Waldstein, Gouverneur 
von Böhmen, später Herzog von Friedland, eine Stiftung zur Unter
stützung jüd. Kinder, die sich taufen Hessen, errichtet. Das Grund
kapital jener Stiftung bestand aus 10.000 f!., welche die Prager Ju• 
den als Loskauf für einen zum Tode verurteilten Juden, der von einem 
Soldaten gestohlene, gewirkte Teppiche gekauft hatte, erlegt hatten'). 
Der erwartete massenhafte Übertritt zum Christentum traf jedoch 
nicht ein, aber ein starkes Aufblühen des Gewerbes, das ehedem nur 
auf einen kleinen Kreis Gewerbetreibender beschränkt war, trat 
ein, Auf dem Landtage vom Jahre 1593 wurde bestimmt, dass die 
Juden nur gegen 6°/0 Zinsen auf Schuldurkunden leihen dürfen, bei 
Verlust der gesammten Schuld; falls ein von einem Christen bei ihm 
erliegendes Pfand verfiel, musste dasselbe beim Amte hinterlegt werden') 
und durften keine Schuldurkunden als Pfand genommen werden. Sonst 
wurden die Juden in ihren Darlehensgeschäften nicht g~stört, ihre 
V crhältnisse besserten sich nach und nach, weshalb sie auc_h gerne 
ihre llürgerpflichten erfüllten. Als in der 1. Hälfte des XVIL Jahrh, 
schwedische Heere der Hauptstadt sich näherten, wetteiferten die 
Juden mit den anderen Bürgern in lobenswerter Weise und waren 
mit Recht stolz auf den bürgerlichen Ruhm,· den sie so erwarben. 
(R. Juda Löw verfasste in hebräischer Sprache eine Geschichte die
·ses .Krieges, welche Prof. Josef Christ. Wagenseil in die lateinische 
Sprache übertrug und in seinen Exercitat varii argumenti Nr. III. in 

· Altdorf, 1687 herausgab), 
Ferdinand m. bestätigte 16:48 nicht blos jene Privilegien, welche 

seine Vorfahren den Juden gewährt hatten, sondern er erweiterte 
dieselb~n noch, indem er ihnen gestattete in allen königl. Städten, 
Orten und Krongütern z_u wohnen und durften ohne Einwilligung des 
Königs aus ihren Wohnorten nicht .ausgewiesen werden. Sie er)1ielten 
das Recht öffentliche Verkaufsläden _auf ·Marktplätzen und an öffent-

1) CerVenka, Notitia convitorum S. I. Pragal' opud S, Bartholomeum 8. 
Pragae 1761 p. 60-63. 

'J Reserv: 12. Mai 164t. 
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liehen Orten in der Judenstadt Getränke zu verkaufen, Handwerke 
mit Ausnahme von 3, wenn sie solche allein ohne christliche Gehilfen 
versahen, betreiben. Auch in Gerichtssachen wurde ihnen mancherlei 
Erleichterung gewährt, so z. B. konnte gegen sie eine Klage beim 
Magistrate in Prag oder am Lande bei den Herrschaften eingebracht 
werden, was bis dahin nicht möglich war, es durfte nicht wie ·bisher 
bei einem Prozess mit der Execution begonnen werden. 

Den Juden war es bei Strafe von 30 Schock Groschen und 
zweimonatlichen Kerker verboten, christl. Dienstboten zu halten, im 
Wiederholungsfalle wurde er mit Landesverweisung und Einprägung 
.eines Brandmals bestrnft. Wer seine Schulden nicht bezahlte und an
deren Verpflichtungen nicht nachkam, wurde am Spielberge (Brlinn) 
dngesperrt. 

Zu den scheinbar begründeten Vorwürfen der Arbeitsscheu, oder 
mindestens der Scheu vor schweren Arbeiten, welche den Juden bis 
in die neueste Zeit gemacht werden, sei hier einiges zur Entkräftung 
dieser Beschuldigung nach Hormeyers Archiv 1826, Nr, 144, Seite 
233 angeführt. 

a) Der Prager Domdechant, später Bischof, Geschichtschreiber 
Cosmas (t 1125) wusste noch als Erbauer der Burg Podivin bei Se
kirkostel in Mähren, von welcher die Stadt noch heute Podivin heisst, 
den Juden Podiva nachzuweisen: ,Castrum ibidem situm in media 
aqua Zunitka nomine Podivin dictum, a conditore Podiva ,Judeo". 

b), Ramscheck, Chronik 42 beklagt das Unglück, welches sich 
im Eisenhammer zu Oderamberg (1) zutrug, wobei 9 Judenarbeiter 
verbrannten. 

c) Daselbst 126: Im königl. Mlinzamte zu Prag wurden die jüd. 
Arbeiter erst aus Anlass des allgemeinen Judenausweisungs-Ediktes 
entlassen (zwischen 1419-1430). 

d) Daselbst 133: Bil<lhauer Samuel Josef Vigelas (im 15. Jahrh.) 
stand bei dem kunstliebender, Adel in solchem Ansehen, dass seine 
Erzeugnisse selten bei hochgestellten Personen fehlten, und die Arbeit 
seines Meisels bald mit Silber aufgewogen wurde; 

e) Daselbst 86 : Das Rabbinat zu Prag verordnet im 14. Jahrh., 
dass die jlidischen Moldauschiffer schon nach dem Vespergebete ·am 
Vorabende des Sabbates ihr Geschäft einzustellen, und solches an 
diejenigen christl. Stellvertreter zu übergeben haben, die ,für sie a.n 
Sabbat und Feiertagen eintreten. ' 

Wir haben hier aus ganz fern von einander liegenden Zeiten, 
sowie von verschiedenartigen Gewerben geschichtliche Zeugnisse liber 
jUd. Tätigkeit vorgeführt, deren uns gei weitem mehrere vorliegen, 
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Es wurde aber diese Tätigkeit aus religiöser und volkswirtschaftlicher 
Weisheit nicht nur beschränkt, sondern ganz unterdrückt, wie in der 
angeführten Chronik wiederholt die Industrie lähmende Regierungs
verordnungen vorkomnlen u. z. : 

Daselbst 10: Von nun an sind bei strenger Ahndung und unter 
keinem Vorwande Juden als Maurer bei Erbauung oder Ausbesserung 
von Kirchen und Kapellen zuzulassen, Handlangerdienste jedoch dürfen 
sie dabei verrichten. 

Daselbst 26 im 15. Jahrh. : Es ist schon früher unerlässlich 
befunden worden, Euc.h Juden die Ausübung der Handwerke sammt 
und sonders zu verbieten. Obwohl von dieser schon lange bestehen• 
den Anordnung nicht abgegangen werden kann, so war weder bei 
deren Erlass noch jetzt gemeint, dass ihr nicht dasjenige verfertigen 
dürfet, was ihr für Mitglieder Eures Glaubens brauchet, sondern es 
ist darunter zu verstehen, dass ihr nicht für Christen arbeiten, bauen, 
zimmern, schmieden, nähen oder was sonst immer Namen haben mag, 
sollet. Ihr dürfet also ~ und Eures Gleichen nähen, gerben, 
Brot backen, Bier brauen, schmieden, Fleisch hauen, weben, zimmern, 
bauen, hämmern und wie es sonst heisst und Namen hat. Es haben 
Eure Aeltesten dafür zn haften, dass keiner die von Euch VP.rfertigten 
Sachen an Christen verkaufe, in welchem Falle das durch Eure Hände 
zu Stande gebrachte nicht nur weggenommen, sondern auch überdies 
unnachsichtlich mit der Strafe belegt werden soll, womit solches bis 
jetzt verpönt gewesen. 

Wenn hier noch Jemandem die Arbeitsscheu der Juden als ein 
angeborenes Nationalgebrechen erscheint, für den gibt es freilich 
weder Belehrung noch Ueberzeugung vom Gegenteile. 

Zu König Wladislaw II. Zeiten (1471-1514) war alle und jede 
jüdische Gewerbetätigkeit schon längst eingesargt, er bewilligte ihnen 
dafür (Patent Prager Schloss !497 vor heil. Dreifaltigkeit) ausgedehnte 
Befugnisse zum Leihwesen - sagen wir Wucher - wodurch sie wie 
oben bemerkt, bei den Christen erst recht verhasst wurden. Ebenso 
verbot später Carl V. mit der ausdrücklichen Motivierung, da sie weder 
liegende Güter noch Hantirungen, Aemter und Handwerk bei Christen 
haben noch treiben dürfen. 

Kaiser Ferdinand II. wollte dieser Brachlegung der Menschen
kraft abhelfen und so verordnete er dto. Wien 12. August 1627: 

Da· auch unter ihnen (Juden) Einer und der Andere ein Hand
werk lernen wolle, seien sie hiezu zuzulassen, dass sie ihre Nahrung 
unbehindert von christl. Handwerkern suchen, aber nur unter sich. 
Sollte durch frühere Vcrordn.ungen etwas dem gegenwärtigen Privi-
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legiutrt zuwider verordnet sein, so sollen diese Verordnungen gegen
wärtiges Privilegium in nichts präjudiciren u. s .. w. 

Als nun unter Kaiser Ferdinand III. die Juden sich anschickten 
die erlernten Gewerbe zur Ausführung zu bringen, turbulirten die 
Zünfte dagegen, und wiesen darauf hin, dass es ad e) heisst unter 
sich - also eine Beschränkung der Gewerbe auf Verkehr zwischen 
Juden ttnd Juden. Nach ununterbrochenem 21-jährigem Kampfe beider 
Streitteile erfolgte endlich von Kaiser. Ferdinand III. dto. Prager 
Schloss 8. April 1648 die Bestätigung des friiheren Privilegiums und 
wurden etliche Punkte deklarirt, erklärt und erläutert; u. zw. 

Sollen (Juden) keine christl. Gesellen ha.lten, die verfertigten 
Waren nicht auf der Gasse sondern im Jud.entandclmarkt und 
Judengassen offen feil haben. So siechte die jüd. Industrie abermals 
dahin, und musste wegen Mangel an Lebenslicht im engen Raume 
ihres Ghettos verenden. 

Das Judenpatent von 1797 .Gewerbetreibende Juden sind dem 
christl. Bürger gleich zu behandeln" war ein Anflug von Gerechtigkeit 
und gesunder Nationalökonomie, bei Aufrechthaltung der Judensteuer, 
dann der Beschränkung auf Ghetto und konfessionsgleiche Hilfsarbeiter 
blass ein ungreifbares Nebelbild. Nun wo lag die Arbeitsscheu I Im 
Juden oder im Gesetze? 

14. Die Juden in Lieben'). 
Im königl. Landesarchive in Prag ist eine Urkunde hinterlegt, 

welche die Aufschrift trägt: Consignation der Juden bei der Herr
schaft Lieben. Sie stammt aus dem Jahre 1733. Der Grossgrundbesitz 
Lieben gehört gegenwärtig der Prager Stadtgemeinde, welche den
selben im Jahre 1661 von dem Besitzer, dem Grafen Nostitz, gekauft. 
In diesem Jahre finden sich daselbst 12 Judenchaluppen (Häuschen), 
die Schutzgelder, welche die Juden alljährlich zu e_ntrichten haben, 
betragen 150 Schock meissn. Ferner zahlen die Juden für ein der 

· Obrigkeit gehöriges Haus, welches sie mietweise benützen, 25 Sch. 
42 g., 6 d. Das damalige Dorf Lieben ist nach Tomeks .Geschichte 
Böhmens" eines der ältesten Dörfer und dessen Entstehung so alt; 
dass es gewissermassen als Expositur der Prager Judengemeinde galt. 

Das Privitegium lautet') : 
Ich, Johann Hartwig Graf von Nostitz u. s. w. thue kund u, s. 

w. Demnach die unter meinem Schutze auf meiner Herrschaft Lieben 

') Böhm. histor. Zeitschrift von Prof. Dr. J. Goll und Dr. Rezek. Jahrg. II. 
') Abschrift im Prager Stadtarchiv 132, Die Abschrift trägt in hehr. Cursiv

schrift den Vermerk: ip',~i~p ~~~ r'\Q0Ml ~Mil !C 0ii,',11Mit i•il~•', ipi !Mt !Qt•i!l'~M. 

6 
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an der Moldau im Kgr. Böhmen verbleibenden u. wohnenden Juden 
mich zum ö!Ttern in gebührlichem Gehorsam. bittlich angelangt, be
wendet, sie wie auch ihre nachkommenden Juden. also. zu versehen, 
damit sie bei ihrer Wohnung und Nahrung auf gedachter meiner 
Herrschaft Lieben. sowohl jetzo unter Meiner u. den Meinigen als auch 
künftighin Meinen Erben und Erbnehmern in dieser Herrschaft Lieben 
nachkommenden Inhab.ern nicht allein sicher und ruhig verbleiben, 
sondern auch in allen ihren Angelegenheiten wider männigliche Ver
hindernisse .u. Eintrag in obrigkeitlichen Schutz .u. Schirm erhalten 
werden möchten, solche ihre inständige u. billigmässige Bitte ich ihnen 
Vorweigern kennen (!), sondern ihnen . kraft dieses meines offenen· 
Briefes und Privilegien vor mich und meine Erben und Erbnehmer so 
jetzige und künftige Juden allda au Lieben wie auch ingleichen ihre 
Nachkommen nachfolgender Gestalt befreien, begaben und privi
legieren darnebst allen und jeden meinen jetzigen als auch künftigen 
Haubtleuthen, Beamten und Herrschaftsofficieren, wie ingleichen meinen 
daselbstigen Unterthanen für uns Ernstes Befehlende, sie dabei aller
dings ungehindert verbleiben und dieselbe geniessen zu lassen, son
dern auch sie in meiner und der Meinigen auch künftigen Erben vor 
jedermanniglich zu schützen und abgehender, beschirmender Hand zu 
halten, damit die Juden sich dessen wirklich zu erfreuen haben sollen 
Mahlen dann auch mein endlicher Wille und Meinung ist. 

I. Dass ihnen, sowohl jetzigen als künftigen allda zu Lieben 
wohnenden Juden ihren Erben und Erbnehmern allerseits freistehen 
solle und zugelassen sein sich ihrer erbauten Schulen, Begräbnissen, 
aller jüd. Ceremonien, die solche von altersherrühren, ohne männig
lichen Eintrag und Vorhindernis zu jeder Zeit geziemend in alle Wege 
und Wesen ohneweigerlich zu gebrauchen und wollen weder sie noch 
ihre Erben und Erbesnehmer auch nachkommenden Juden dörffen 
vordringen und vorstossen 1 sondern von jetzo bis zu ewigen Zeiten 
solche ihre Juden Schollen, Begräbnisse denen Juden gelassen und 
zum wenigsten verändert werden in keinerlei Weiss und Weg; im 
Falle auch einige Strittigkeiten ihrer Ceremonien halbe vorfallen möch
ten, solle die Erlaubnis darüber nicht meiner alldasigen Beamten 
sondern denen daselbten Eltisten Juden oder aber denen Prager 
Rabbinern zugelassen sein, 

II. Bin ich gewöllet, dass ihre Häuser und Cräme, da sie jetz
und erbaut und noch künftig erbauen und aufrichten möchten, in das 
Amtbuch . allda bey meiner Herrschaft Lieben zu ihren und zu ihrer 
Nachkommenden besserer Sicherheit und Genüssung jedesmal ordent
lich ~ingeschrieben und Vortrumt(!) werden solle. 
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II[; Damit si.e sich unter solchen meiner jetzigen und· künftigen 
wohlmeinenden Schutzhaltung desto besser und sicherer ernähren 
können möge hiermit, diese meine gebenden Privilegien vor mich 
und meine Erben und Erbnehmer auch nachkommende Liebnauer 
Obrigkeit ihnen jetzigen und künftigen Juden allda in Lieben in aller 
Werk erlauben; dass sie sich allerhand Gross• und Kleinvieh schlachten, 
dasselbe ungehindert zu Prag unter die Juden, wie sie ihrem Vor
gehen nach sie dessen hier sollen gebraucht haben, oder aber zur 
Stelle auf meiner Herrschaft Lieben wiesonsten, wo sich die Gele
genheit begeben und zulassen- mochte, öffentlich ohne einzigen Ein
trag und Verwahrung können, mögen und sollen. 

IV. Thue ich gleichergestalt ihnen jetzigen und künftigen Juden 
allda zu Lieben hiermit allerdings erlauben, dass sie auf alle Form 
und Weiss in diesem Königr. Böhmens wohnende Juden der landes
gebräuchigen Uebrigkeiten und Verordnung gemäss alle ihre Gewebe, 
Nahrung und Handlung, Handwerker und Commercien, nach der 
Ehlen Maass und Gewicht ohne männglichen Eintrag führen und treiben 
sollen. 

V. Sollen auch die jetzigen Juden allda zu Lieben in das Rentamt 
daselbst alle Jahre von Hi56 Jahre inclusive Ein Hundert Schock Meiss
nisch abzuführen schuldig sein. 

VI, Zu Vollend inwährend der Ausfertigung dieser meine Privi
legien über jetzige auf meiner Herrschaft Lieben sich befindlichen 
ohne Zahl Juden nehrer und soviel als vor alten Zeiten her gebrä'lch
lich gewesen wohnhaftig sein und besetzen wollten, sie ins gemeinsam 
also nicht allein jährlich 150 Schock Mcissn. sondern auch von den 
Bewohnten auf der Herrschaft Lieben eigenen Unkosten erbauten 
Häusern noch absonderlich jährlich 30 Groschen ohne einzige Ver
säumnisse willig und gehorsam bei unausbleiblicher Bestrafung ab
zuführen verbunden sein, vom Dato aber führohin die jetzige Liehe
nauer Juden einige Juden ohne der Beamten im Schloss Vorbewusst 
aufnehmen; doch aber die jüd. Gemeinde daselbst ihr Gebrauch auf
nehmende Gebühren nicht damit benommen werden soll. 

VII. Das die jetzigen und künftigen Juden allda zu Lieben sammt 
ihren Erben und Erbnehmern ausgenommen k. k. Landescontribution, 
so auf einen Juden pro Rata den pragerischen Q~ar~ae der Propor
tion und da es (Lücke) nachkommen möchte, sonst unter jetzigen Prae
text mit etwan erwärtigen erdenklichen Rebus pratus(?) wie solche 
und Mehrere den Namen haben mögen, weder von mir, meinen Erben, 
u. Erbnehmer noch denen etwa nachkommenden Liebenauer Obrig
keiten beschwert oder belegt noch solche denen jetzigen und künf-

6' 
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tigen Haubtleuten und Beamten hiermit mein ernstlicher Befehl ist, 
dass sie obangezeigtermassen gegen Vorzeigung dieser Privilegien in 
allen vorhergehenden und auch folgenden Punkten die Juden pro
tectiren und zu schützen emsig sein sollen; 

VIII. Und ich ferner die Freiheit ihnen i<rtzigen und nachkom
menden Juden zu Lieben erteile und statuire, dass einige Juden allda 
einiges betreffen will, es wäre dann dass es eine Criminalsache an
treffe, allsogleich unverhörter mit Arrest belegt, sondern dass klagen
der Christ ernstlich seine Klage bei den daselbst verordneten Juden 
Eltisten anzubringen, wann ihm selbige keine Ausrichtung thäten, also 
dann vor dem Hauptmann und Schlossbeamten den Juden zu conve~ 
nieren beschieden und alleda, was Recht ist, nach Befund soll ver
wendet werden - und sonderlich. 

IX. Sollen die zu Lieben wohnenden Juden, so oft sie ihre 
Eltisten wählen, jederzeit meinen Beamten dazu berufen und soll da
bei sein gegenwärtig, ihre gethane Wahl nach Befinden zu con
firmiren. 

X. Zum zehenden Punkt und Schluss soll es mit offt bedeuten 
jetzigen und künftigen Juden zu Lieben in allem und jedem was in 
obspecificierten Punkten per expressum nicht vermeldet, davon I. 
Röm. Kays. Maj. alle nidere Erbkönigreich Boheimb wohnenden Ju
den allergnädigste Privilegiengenuss zur schuldig gehorsamsten 
Folge gehalten werden, um dessenwillen wir auch gedachte von jetzt 
bis in Ewigkeiten in unverrückter Krafthabung auch viel vermelten 
jetzigen und nachkommenden Juden zu Lieben ewigen Vorweis und 
Geniessung haben, ich die Privilegien und Freiheiten eigenhändig 
unterschrieben und mit meinem gräfl. Petschaft wissentlich hier unten 
anhändigl drucken lassen. 

So geschehen und gegeben in der kg!. kleinen Stadt Prag, 25. 
Monathstag Septembris im Jahre 1656. · 

In Lieben gibt es einen uralten Friedhof, auf den hier sich vor
findenden Grabsteinen kommen Namen, wie Roubicek, Borovicka, 
Sojka u. a. vor, die da bezeugen, dass die Juden in Böhmen einstens 
auch ganz böhmisch warr.n und dass ihr Judentum mit dem Deutsch
tum erst in späterer Zeit vereinigt wurde. Das Judenviertel am Ufer 
der Moldau, wohin alle Ueberschwemmungen zunächst reichen, hat 
seinen alten Charakter bisher bewahrt, nur dass die Bewohner jener 
elenden Häuschen nicht mehr blos Juden sind. Die jüdischen Hau
sierer gehen von hier nach Prag und kehren oft spät in der Nacht 
in ihre Wohnungen in Lieben zurück. Die Carolinentaler Judenge
meinde bildete sich im Jahre 1848 in der Weise, dass sich die hier 
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wohnenden Juden von der Gemeinde Lieben, wohin sie bisher ge
hörten, trennten ; trotzdem sich letztere hartnäckig dagegen wehrte, 
Aber die Cultusgemeinde Lieben blieb doch und besteht bis heute. 
Die Juden in Böhmen waren seihst im XVIII. Jhrh. noch immer Un
tertanen ihrer Herrschaften, auf deren Besitz sie sassen ; aber eigen
tümliche Untertanen, welche Corporationen mit eigenen Statuten bil
deten, sie waren eine Gemeinde in der Gemeinde, teilweise etwas 
mehr beschränkt, als die Christengemeinde, anderseits genoss sie · r 
gewisse Vorrechte. Erst Kaiser Josef II., der einen Idealstaat ins 
Leb.en rufen wollte, griff auch in die Einrichtungen der Judengemein
den ein, mit dem festen Vorsatze die Juden zu Staatsbürgern mit 
gleichen Rechten und Pflichten, wie die · chrlstl. zu machen, dass sie 
ihre Kinder in die Christenschulen schicken konnten ; ihre eigenen. 
Schulen mussten nach dem Muster der christl. eingerichtet sein. 

In Lieben lebten im Jahre 1788 90 jüd. Familien, zumeist Arme, 
nur, wie in. einer beigefügten Rubrik angegeben ist, hatte ein gewisser 
Markus Schirmacher aus dem Geschlechte Jakobs mit seiner Gattin 
Salomena ein Jahreseinkommen von 500 fl., Abraham Roubicek 106 fl. 
Die Juden von Lieben waren meist Eingewanderte aus Ungarn, 
Oesterreich u. Polen. Nach· damaligem Judenrechte durfte stets nur 
der älteste Sohn sich In seinem Geburtsorte ansetzen, die anderen 
mussten ihr Glück in der Welt suchen, Daher die Beweglichkeit des 
jüd. Elementes. Die jüd. Familienväter in Lieben nährten sich·zu.meist 
vom Handwerke, sie waren Schneider, Schuster, Barbierer, Hutmacher, 
Glaser, Seiler, einer war Schirmmacher und wieder einer goss Blei 
zum Schiessen. Zwei Familienväter waren Stadtträger, einer Laden
diener. Mit der Feder verstand umzugehen, d. h. schreiben konnte 
Moses Lazar; Vorsänger der Judengemeinde und Abraham Moses. Die 
Gemeinde war dem Kreisrabbinate in Kaul'im untergeordnet. Von da 
übersiedelte der Kreisrabbiner Jak. Haller als .das Amt desselben 
1848 dort aufgelöst wurde, nach Carolinental, wo er vor einigen Jahren 
starb ; die Stelle wurde nicht mehr besetzt; da die Kreisrabbinate 
in Böhmen überhaupt auf dem Aussterbeetat waren und heute gar 
nicht mehr bestehen. Im Jahre 1788 gab es in Lieben 156 Häu
ser (Schaller, Topographie des Kaul'imer Kreises), im Jahre 1890 
waren hier 682 Häuser mit 12.526 Einwohnern, In Lieben wurde im 
Jahre 17 49 der riihmlichst bekannte Pädagoge Herz Homberg geboren, 
der 1842 als Inspektor der jüdischen Schulen in Böhmen, gestorben, 

Die Josefstadt - früher die Judenstadt genannt,. war. wirklich. 
ein Teil der Altstadt, ja als die Altstadt mit der Neustadt und der 
Kleinseite zu einer Stadt vereinigt wurde, wurde die Josefstadt zur 
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Altstadt gezählt. In der Wirklichkeit war die Josefstadt von der 
Altstadt durch Mauern und Tore getrennt und die in die Altstadt 
führenden Gassen waren abgesperrt. Bis zu einem gewissen Grade 
hatte die Judenschaft ihre eigene Gemeindeordnung bis zum Jahre 
1850, wo sie als V. Viertel zu den übrigen 4 Stadtteilen ange• 
schlossen wurde. Den Namen Josefstadt erhielt sie von Kaiser 
Josef II., der mit vollem Rechte der Regenator der böhm. Judenheit 
genannt zu werden verdient, sie war s. Zeit nur von Juden bewohnt, 
sie war der Schauplatz der Leiden· und nur weniger Freuden der 
Prager Juden. Hier concentrierte sich das jüd. Leben Prags, hier 
waren seine Gotteshäuser, seine Schulen, sein Begräbnisplatz, sein 
Rathaus. Heute sind die Juden über alle Sladteile zerstreut, nur eine 
kleine Minorität ders~lben lebt noch hier. Die engen Gassen und 
Gässchen, selbst alle Stätten des · Gottesdienstes, viele denkwürdige 
Gebäude verfielen dem Spaten, der Assanierung, verschwinden vom 
Erdboden um grossen Zinspalästen Platz zu machen. Das altertümliche 
Prag ist seinem Untergange geweiht. 

15. Schicksale der Juden unter Maria Theresia (1740-1780). 
In einer in Wien 1788 erschienenen Schrift ,Soll der Jude Soldat 

sein" wird erzählt: Im Jahre 1742 und 1743 gestattete der Prager Ober
rabbiner Jonathan Eibenschitz (geboren 1690) mit noch anderen Rab
binen, dass die Juden am Versöhnungstage an der Befestigung der 
Schanzen in Prag arbeiten dürfen. Er selbst ging diesen V a:,erlands
verteidigern init gutem Beispiele voran, ermahnte und eiferte sie zur 
Arbeit und Ausdauer bei derselben an, tröstete und sicherte denen, 
die den Heldentod für das Vaterland starben, das ewige Seelenheil 
und die ewige Glückseligkeit zu. 

Die Juden bewiesen auf diese Weise ihren Patriotismus durch 
Opfer an Gut und Blut, es war also zu erwarten, dass sie dafür in ihren 
alten Rechten und Privilegien geschützt werden. Allein das gerade 
Gegenteil geschah. Am 22. December 1744 erschien aus der Prager 
Statthalterei (Veröffentlicht im Diarium Nr. 4 aus des Jahre 1744) 
folgender Erlass 1 ,Ihre königliche Majestät, unsere allergnädigste 
Frau verordnete mittelst hier eingelangter Zuschrift vom 18. Decem
ber, dass Sie aus sehr wichtigsten Gründen beschlossen, dass künftig
hin kein Jude in dem Erbkönigreiche Böhmen geduldet werden dürfe 
und in Folge dessen: 

I. Am letzten Tage des Monats Januar 1745 darf sich kein 
Jude in den kön. Städten Prags aufhalten, da er sonst mit Militär
gewalt ausgewiesen wird. 



87 

2, Damit er über sein Vermögen, das er bis letzten Jänner nicht 
wegführen konnte, verfugen könne, wird ihm dazu ein Endtermin von 
6 Monaten gewährt - also bis Ende Juni 1745, - er darf sonach 
mit Bewilligung des königl. Commissärs vom Laude und von der 
Umgebung Prags nach Prag zwar kommen, aber hier niemals über
nachten, 

3. Nach 6 Monaten d. i. Ende Juni 1745 haben die Juden Böh
men zu ver]assen. 

Gegeben am Prager Schlosse, den 22, Dezember 17 44. 
Es war ein harter Schlag, 'der auf einmal die seit Jahrhunderten 

so schwer Verfolgten traf, Die Kaiserin kam übrigens selbst bald zur 
besseren Einsicht, nahm ihren Vertreibungsbefehl zurück und gestat
tete den Juden, die sich teilweise schon zur Auswanderung bereit 
hielten, den weiteren Aufenthalt in Böhmen, Sie durften später in 2 
Stunden von Prag entfernten Orten wohnen, nicht aber in den kön, 
Städten Nimburg, Königgrätz, Pardubitz, Elbekosteletz, Melnik, Be
raun, Elbogen, Saaz, Laun, Brüx, Kommotau, Leitmeritz, Aussig, Pil
gram, Krumau, Neuhaus, Pisek, Wodnian, Mies, Rokytzan, Kaurim, 
Taus, Klattau, Pilsen, Schüttenhofen, Sobeslau, Wittingau, Tabor, 
Budweis u. Chrudim. 

Der Chronist Abraham Trebitsch erzählt in seiner Schrift "Koroth 
haitim" wie sich die Juden in Prag au ihre Glaubensgenossen in Eng
land, Holland, Polen und in der Türkei gewandt, dass sie bei ihren 
Regierungen bittlich werden, damit letztere sich bei der Kaiserin 
Maria Theresia für sie verwenden. In Schlossers Weltgeschichte 
XVIII. und XIX, Jahrh., wo von der Krönung Maria Theresias und 
den verschiedenen Reformen, die sie eingeführt, erzählt wird, heisst es, 
dass über Intervention des englischen und holländischen Gesandten 
der strenge Befehl zur Austreibung der Juden aufgehoben wurde, 
Die Ausweisung der Juden aus Böhmen blieb leider nicht vereinzelt, 
sie wurden auch aus anderen Kronländern vertrieben ; aber nirgends 
war der Termin dazu ein so kurzer, als in Böhmen. Alle Landes
regierungen bekamen den Auftrag, die aus Böhmen vertriebenen Ju• 
den, nicht bei sich aufzunehmen, was anderswo nicht geschah. So. z. 
B. siedelten sich die aus Wien ausgewiesenen Juden in Mähren an. 
Schliesslich werden politische Gründe als Ursache für eine so grau
same Verfolgung der Juden angeführt. Man beschuldigte sie des 
Landesverrates, war aber nicht in der Lage auch nur den kleinsten 
Beweis dafür zu erbringen; im Gegenteile, die königl. Statthalter 
sandten die besten Berichte über ihre Treue und Ergebenheit für 
das Land und die Kaiserin. U eber die traurigen Verhältniese die 
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damals im Lande und im Reiche herrschten, berichtet Arneth in sei
nem Werke ,Maria Theresia, die ersten Jahre ihrer Regierung" es 
war keine Disciplin im Heere, im October 17 42 zogen 2000 Croaten 
(Soldaten) welche ihre Regimenter und Fahnen verlassen hatten aus 
Wien. in ihre Heimat. Der böhm. Adel huldigte den fremden Ein
dringling, jener Adel, welchen die Kaiserin in jeder Weise 
ausgezeichnet, ihm Aemter uud Würden, ja Vermögen ver
liehen, Nicht nur, dass sie dem neuen Herrscher dienten, sie 
bemühten sich, seine Macht in Böhmen zu befestigen. Das zeigte 
sich am deutlichsten in der Untersuchungskommission, die da nach 
der Vertreibung des Churfürsten Karl Albert von Baiern aus Böhmen, 
eingesetzt wurde. Es wurde erwiesen, dass z. B. der Vorsitzende die
ser Commission Gral Johann Ernst Schafgotsche auf seiner Herrschaft 
im Königgrätzer Kreise dem Churfürsten als König von Böhmen hul
digen liess, Der Erzbischof von Prag Graf Manderscheid und sein 
Domkapitel, der Adel und Bürger waren desselben Vergehens be
schuldigt. Die Grafen Kinsky, Kaunitz und m. A. mussten sich recht
fertigen. Die Untersuchungskommission fand fast nichts Strafbares. 
Die Angeklagten wurden in ihre früheren Amter eingeführt, nur den 
Juden bot man keine Gelegenheit sich von dem ihnen angedichteten 
Verbrechen zu reinigen, sie wurden vor keine Untersuchungksommis• 
sion gestellt ; dafür aber wurde ihnen eine frei willige (? !) Gabe von 
150.000 fl. auferlegt, lange Bärte und gelbe Tuchläppchen waren 
ihre Auszeichnungen. 

Am 15, Mai 1745 wurde ihnen der Aufenthalt am Lande in 
Böhmen auf unbestimmte Zeit gestattet, weil angeblich ihr Credit 
mit dem Credite der anderen Staatsbewohner verknüpft war, insbe
sondere aul die Fürsprache des böhm. Kanzlers einerseits und der 
Holkammer ( das gegenwärtige Finanzministerium) anderseits, in dem 
darauf hingewiesen wurde, welche verheerende Folgen die Austrei
bung einer so zahlreichen Klasse von Bewohnern auf Handwerk und 
Gewerbe ausüben würden, auf viele · Millionen wurde das Defficit im 
Staatshaushalte berechnet; auch die Humanität wurde berührt, indem 
darauf hingewiesen wurde, dass es unter ihnen sehr viele Kranke 
gebe, die nicht weggehen könnten, es fehle an Raum für sie, an
steckende Krankheiten und Sterbfälle werden die Folgen sein, wenn 
sie in ungesunden Wohnungen ohne Unterschied des Alters und 
Geschlechtes eng beisammen wohnen müssten. Bei alldem bekennt 
sich der Kanzler selbst, er sei kein Philosemit. Wie gross muss das 
Unglück gewesen sein, wenn ein solcher Mann nach seinem eigenen 
Geständnisse sich trotzdem der Juden annimmt! 
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Die Kaiserin war tief gekränkt darüber, dass ihr so viele Feinde 
und von allen Seiten erstanden, und dass ihr, die ihr angelobte 
Treue, in so schändlicher Weise gebrochen wurde. Sie wollte strafen 
und die armen Juden mussten die Prügelknaben abgeben; dieser nahm 
sich Niemand an, Zu dieser Zeit lebten in Prag 1196 jüdische Fa
milien, welche mehr als 7000 Seelen zählten, ausser diesen waren 
noch 473 fremde Familien und 112 solcher, .die keine Steuer zahlten. 
Die Vertreter der Juden überreichten daher eine untertänigste Bitte 
um Herabminderung des Betrages, welcher von folgenden Vertretern 
unterschrieben war : Abraham Israel Duschenes, Abraham Pressburg, 
Löbl Abcles, Arje Fanta, Selig Thein, Salamon Koref, Löbl Foges, 
Sine Fauvcrs, Simche Popper, Zachar. Kassowitz, Ansehe! Grünhut, 
Joachim Toderl, David Bischitz, Wolf Reach, Moses Tausek, Fertel 
Mislop, Jakob Ausch, Salamon Bondy und Abraham Ascher, einen 
Rabbiner hatte die Gemeinde Prag damals nicht. Im Jahre 1746 nahm 
sich die Statthalterei abermals der Juden an, diese weitläufige Ur
kunde trägt das Datum, Auf der Prager Burg den 5. April 1746 und 
trägt folgende Unterschriften: Johann Ernst Graf v. Schafgotsche, 
Wenzel .Frhr, von Czyken, Wenzel Graf v. Lobkowitz, Johann Frhr. 
v. Goltsch Aber erst am 29. Juni 1748 bewilligte die Kaiserin den 
Juden längeren Aufenthalt u. · z. auf 10 Jahre für eine jährliche Ab
gabe von 204,000 fl. für die ersten 5 und 205.000 II, für die letzten 
5 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist bewilligte sie ihnen eine weitere Frist. 
Die Juden kehrten wieder nach Prag zurück, erlangten wieder ihre 
Rechte und Freiheiten, nur durften sie die schweren Arbeiten nicht 
durch christliche Dienstboten verrichten Jassen, Arzeneien aus ihren __ 
Apotheken nicht Fremden verabreichen, ihr.~. G~l'.!ete ausserhalb der 
Synagoge nicht verrichten, den kathol. Priestern wurde die Einhebung 
von:_ Gebühren von den Juden-Trauungen nicht gestattet, die Erst
-geborenen durften heiraten und die Zahl der gestatteten Ehen wurde 
auf 40 festgesetzt'). Die Erlaubnis zur Rückkehr der Juden nach Prag 
war eigentlich eine Geld- und Magenfrage, eine nationalökonomischc. 
Die Juden wollten nicht bloss essen und trinken, sich bekleiden, 
sie wollten auch Rohstoffe, Früchte und andere Waren kaufen, durch 
ihren Handel hoben sie den Wohlstand des Landes. Dem konnte 
weder die Kaiserin noch jemand Anderer aus dem Wege gehen. 
Die Statthalterei in Prag wies ferner darauf hin, dass die Juden in 
Prag schon 995 den Christen gegen die Heiden beigestanden, dass 

') Erlass vom 14. Jänner 1747, Statthalterel Decret von 28. April, circulan
dum von 30, Jänner und 7. Oktober 1748 und 18. Jänner 1749. 
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laut Beschlusses des Landtages vom Jahre 1501 die Ju
den bei der Krone von Böhmen ohne Verfolgung und 
Austreibung für ewige Zeiten geduldet werden müssen. 
Diese Privilegien wurden von den böhm. Königen und späteren 
Kaisern von Oesterreich bestätigt, Kaiser Ferdinand II. hatte sie er
·neuert und erweitert, Ferdinand III. vermehrte diese Privilegien ex me
ritis für tapfere Verteidigung gegen die Schweden. Die Statthalterei 
beruft sich auf Rechtsgrundsätze und nicht auf Gnade, aber die 
Stellung der Juden in Böhmen wollte nicht besser werden, es wur
den ihnen z. B. Steuern auferlegt unter deren Last sie dem Unter
liegen nahe waren. 

Im Jahre 1753 lebten in Böhmen abermals 5383 Familien, davon 
in Prag 1144 und 4239 am Lande. In Mähren lebten 5442 jüd. Fami
lien. Im November des Jahres 1748-·zahlten die j;,a;n im -Böhmen 
17.583 fl. 20 kr. an Steuern. Im Jahre 1757 forderte die Kaiserin die 
Statthalterei in Prag auf solche Juden zu bezeichnen, die einer kaiser
lichen Auszeichnung würdig wären. Es wurden der damalige Ober
rabbiner Ezechiel Landau, dessen Stellvertreter Salomnn Koref, der 
Primator Israel Frank! und Dawid Kuhe als solche bezeichnet. Am 
Abende ihres Lebens - es dauerte sehr lange bevor die herzensgute 
Kaiserin, die ja selbst eine ebenso treue und zärtliche Gattin als 
Mutter war, sich überzeugte, dass sie mindestens hinsichtlich der 
Juden nicht gut beraten war, dass ihnen Verrat am Vaterlande und 
der Dinastie gänzlich ferne lagen und liegen - gewährte sie den 
Juden doch mehrere Rechte und Freiheiten im Handel und Gewerbe, 
der· Besuch der kathol. Schulen wurde ihnen zur Pflicht gemacht, wo 
keine speziellen jüd. Schulen waren, endlich wurden sie noch 1780 
auch zu einigen Ämtern zugelassen. 

16. Kaiser Josef II. (1780-1790) 

Die Regierungszeit dieses Regenten Oesterreichs kann nicht blos 
für die unterdrückten und verfolgten Juden in Böhmen, sondern für 
alle Völker des weiten Oesterreich, eine Zeit der Morgenröte, des 
Wiedererwachens des gesammten Lebens, des Völkerfrühlings mit 
Recht genannt werden. );:s gibt in der ganzen österreichischen Ge
schichte keine volkstümlichere Gestalt als die des Kaisers Josef II. 
Und mit vollem Rechte hat das Volk diesen grossen Kaiser zu sei
nem unvergesslichen Lieblinge erhoben, und mit gerechter Entriistung 
legt es entschiedene Verwahrung ein gegen jene giftigen Schmähreden 
welche unlautere Dunkelmänner seit jeher gegen ihn nicht unter
drücken konnten. Josefs Charakter war durch und durch edel; seine 
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Absichten war.en so rein, wie die Tugend, und seine kilhnen Entwurfe 
verrieten nur die ideale Natur des freisinnigen Volksmannes auf dem 
Trone. Nicht durch glänzenden Waffenruhm wollte sieb der Kaiser 1 

Auszeichnung erringen ; sein Streben war ein weit schöneres und er• 
habeneres. Die schädlichen Fessel der Vorurteile auf allen Punkten 
zu bekämpfen, mit Einem Worte, sein Völk so glücklich als möglich 
zu machen, das galt ihm als die würdigste und · höchste Pflicht eines 
Herrschers. 

Gleich in den ersten Jahren seiner Herrschaft zeigte er sich 
als philosophischer Gesetzgeber und gekrönter Staatsmann, indem er 
seinen Dienern und Beamten, in deren Hände er die Durchführung 
seiner gerechten und wohltätigen Institutionen legte, ein Beispiel und 
Belehrung gab, indem er es aussprach, das es den Juden in Böhmen 
an der nötigen Bildung und erlaubten Gewerben mangle, damit sie 
nützliche Glied1>r des · Staates würden. 

Rasch hob er alle erniedrigenden, den Geist bedrückenden Ge
setze, die den Juden von den anderen Staatsbilrgern trennten, .den 
Unterschied im Gewande 6. Mai (1781) und anderen äusseren Zeichen 
auf ,die den Juden einen Unterschied der Kleidung und der Tracht 
oder besondere äusserliehe Zeichen auflegen,. zu beiseitigen seien.• Im 
October 1781 gab er das Toleranzpatent heraus, Infolge der allge, 
meinen Gerichtsordnung von 1781. und Regelung der Gerichtsbarkeit 
im Jahre . 1784 wurden di,e Juden den allgemeinen Gesetzen unters 
worfen, sowohl die jüd, Prozessordnung (Hofd. von 1 7. März 1 783) 
als auch die separaten Judengerichte (Hofd. von 27. Mai 1786) auf
gehoben. Als Vorläufer des Toleranzpatentes traten am 31. Oktober 
1787 das Hofdekret wegen Aufhebung der Leibeigenschaft und das 
Hofdekret vom 3. December 1782 ein, welches den Juden den vollen 
freien Schulbesuch, das Wohnen bei Christen, die Zulassung zu pro• 
fessionellen Gewerben zugestand, Um den Unter den Juden herrschen
den Jargon in ihrer Spra·che zu beseitigen, ·verordnete er unter Strafe 
der Ungiltigkeit und Ablehnung der amtlichen Unterstützung, Verträge, 
Schuldscheine, Testamente, Rechnungen, Handelsbücher, Zeignisse, 
mit einem Worte, dass Alles, was gerichtliche und aussergerichtliche 
Sachen waren, in der deutschen Sprache der Landesämter niederge
schrieben sein mussten. 

Es ist höchstwahrscheinlich, das Kaiser Josef II. anlässlich der 
Hungersnot in Böhmen 1771 als er nach Prag. eilte, um der armen 
verzweifelten Bevölkerung Hilfe zu bringen, den alten Friedhof besucht 
hat. Es ist Tatsache, dass der edle, hochherzige Fürst den hungernden, 
unglücklichen Insassen des Ghetto ebenso· Land und Nahrung gewährt 
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hat, wie den übrigen Notleidenden Prags. Seinen Besuch in der Prager 
Judenstadt hat der Maler Katzler in einem ergreifenden monumen
talen Bilde verewigt. Dem herrlichen Monarchen wird es zum ewigen 

·' Ruhme angerechnet werden, dass er keine Vorurteile kennend und 
nur dem Zuge seines Herzens folgend gegen den bisherigen Gebrauch, 
die Aufnahme der jiid. Kranken in's Hospital und die Einbeziehung 
der bedürftigen Juden in die öffentl. Beteilung anordnete - ein glän-
zendes Zeugnis für seine Toleranz ablegend. · 

Auch eine Leihmaut über die zeitweise Einlassung der Juden in 
die kg!. Städte wurde' unter der Regierung Ladislaus des Nachge
borenen (posthumus) bestimmt. In einer Verordnung vom,Jahr 1725 heisst 
es: ,Zu sicherer Collectier~ng der Judenleihmaut seyend auch einige 
Zettel und z. indisdincte pr. 15 Kreuzer gedruckt worden, welche zu 
verhindern des Unterschleifes gestempelt werden sollen, So oft als 
ein Jude in die Stadt geht, so wird ihnen der Mautner gegen Zah
lung einen solchen Zettel mit aufschreibung des dati und des Juden
nahmens ausfolgen lassen, welchen er bei dem Austritt ausser der 
Stadt dem Thorschreiber übergibt, dieser aber einen Ries daran 
machet und den also kassierten Zettel dem Mauthner zustellt. Falls 
ein J ud in der Stadt ohne solchen _auf selben Tag Lauthenden Zettel 
angetroffen werde, so soll man ihm also baldt dem Stadt Richter zu 

, führen und in Triplo exequiren• (mit der dreifachen Taxe des Zettels 
bestrafen). Kaiser Josef hob auch diese Leihmaut 1782 auf, 

Auch dem jiid. Schulwesen widmete er seine besondere Auf
merksamkeit. Er verordnete weiter das Dekret von 12. Jänner 1782 
welches ihnen die Erlangung der [l_oktorate. zµsic!!_e.@,, 

Am 13. Februar 1782 erschien das Toleranzpatent selbst, das 
in 16 Punkten den Juden die volle Emanzipation gewährt und von 
einem wunderbar menschlichen und edlen Geiste erfüllt ist, der sich 
gleich in den Einleitungsworten offenbart. Dort sagte Kaiser Josef II., 
da~s es seit dem Antritte seiner Regierung ihm vor allem daran ge
legen sei, dass alle Untertanen ohne Unterschied der Nation und 
Religion an dem öffentlichen Wohlstande gemeinschaftlichen Anteil 
nehmen, ,,eine gesetzmässige Freiheit geniessen und auf jedem ehr
baren Wege zur Erwerbung ihres Unterhaltes• kein Hindernis finden 
sollten. Der Geist des unvergesslichen Toleranzpatentes nahm von 
den Bestrebungen der Zeit allmählich Besitz und liess das Gesetz für 
Menschenwürde und Gleichberechtigung verheissungsvoll auch in den 
Städten erstarken, in denen vorher engherzige Unduldsamkeit ge
herrscht hatte. 

Er verordnete, dass bei den jiid. Hauptschulen die einzelnen 
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Klassen nach dem Lehrplane der entsprechenden öffentlichen Haupt. 
schulen einzurichten seien, unterstellte dieselben der Aufsicht der 
Landesschulbehörden ohne Hintansetzung oder Beleidigung ihrer Con
fession und ihres Gottesdienstes, Wo die Juden schon ihre Schulen 
hatten, wurden sie genötigt befähigte Lehrkräfte ihrer Confession 
nach Bedürfnis der Schulen anzustellen und behufs deren gesetzlicher 
Ausbildung mussten sie die öffentlichen Hauptschulen besuchen, um 
sich hier die vorgeschriebene gesetzliche Befähigung anzueignen. Der 
La,ndesschulaufsicht wurde aufgetragen darüber zu wachen, dass die 
vorgeschriebene Lehrmetode an den jüd. Schulen eingehalten, dass 
die Lehr- und Lesebücher den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen 
und dei1en der jüdischen Confession entsprechend hergestellt werden, 
die Sittenlehre nach den philoso.phischen Moralgesetzen unterrichtet 
werde. Zum Unterrichte im Rechtschreiben, in der Sprachlehre, Geo
graphie, Geschichte und Geometrie wurden die Lehrbücher der öffent
lichen katholischen Schulen vorgeschrieben. Eine Einmischung in den 
Religionsunterricht, Gottesdienst und andere Gebräuche der Juden fand 
nicht statt, sonst blieb es den Eltern freigestellt ihre Kinder in die öffentli
chen Schulen zu schicken, alle Bücher zu benützen und mit Einschränkung 
der Censur nach dem Druck zu benützen") die jüdischen Studierenden 
wurden zu allen Studien zugelassen, Zu jener Zei_t war es den Juden 
nicht gestattet, Landwirtschaft zu betreiben. 

Kaiser Josef II. hob dies Verbot auf, gestattete den Juden als 
Pächter den Boden zu bearbeiten, besonders sollte dies neuer Boden 
sein, und sollten sie denselben mit eigener Kraft bewerkstelligen, 
bloss in den ersten zehn Jahren war es ihnen gestattet die Mit
hilfe christlicher Dienstboten in Anspruch nehmen zu dürfen, alle 
Handwerke, die freien Künste, den Handel auch im Grassen unter 
Beobachtung der hiefür geltenden allgemeinen Vorschriften zu betrei
ben. Gebäude und Kaufgewölbe auch ausserhalb der Judenstadt zu 
erwerben und sogar zum Kriegsdienste, allerdings vorläufig nur als Stück~ 
und Fuhrknechte wurden sie zugelassen. Die Bezahlung doppelter Gebüh
ren-, Gerichts- und Leibzoll wurde ihnen nachgesehen und zur Zeit 
der Märkte durften sie überall, mit Ausnahme der Bergstädte, wohnen. 
Judenkinder zu taufen, bevor man die Ueberzeugung gewinnen konnte, 
dass -sie -dlesen Act verstlinden, war .verboten. Die bürgerlichen Streit-

'.,a.chen der juden-wurden der allgemeinen Gerichtsordnung untertsellt 
und von der ersten Instanz konnten sie zur zweiten appellieren, religi• 
öse Streitigkeiten wurden nach ihren eigenen Gesetzen geordnet, Erb-

") Hofdekret vom 16. Mai und 12. Oktober 1781 und 2. November 1785. 
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schaftsangelegcnheiten wurden am Lande bei jener Herrschaft ver
handelt unter deren Schutz sie standen; die Gebühren wurden von 8 'auf 
1 fl. herabgesetzt, die Ehegesetze der Juden wurden den allgemeinen 

, Gesetzen gleichgestellt. Die Erwerbung von öffentlichen oder ära
rischen Gebäuden, die bis dahin den Juden nicht gestattet war, wurde 
ihnen bewilligt, wenn sie dieselben· zu Fabriksunternehmungen ver
wendeten, allen Grosshändlern wurde der Aufenthalt ausserhalb der 
Judenstadt, sowie Kaufläden, und Gold- und Silberarbeiten wurde 
ihnen gestattet, ebenso wurde die Verpflichtung der einheimischen 
Juden für die Aufnahme fremder Juden 1000 Dukaten bezahlen zu 
müssen, behoben. Jedem jüdischen Familienvater, als Oberhaupt der 
Familie, den Vormündern wurde aufgetragen ihren Familien und Mün
deln überhaupt jeder ledigen männlichen Person, die nicht mehr unter 
der Macht des Vaters stand, einen Familien- und Beinamen anzuneh
men, ledige Personen -weiblichen Geschlechtes trugen den Familien
namen des Vaters bis zu ihrer Verehelichung, dann nahm sie den 
Beinamen ihres Ehegatten an bis zu ihrem Tode. Alle Beinamen nach 
dem zeitweiligen und dauernden Aufenthalte, alle Jargonnamen waren 
verboten. Die Matriken über Geburts-, Ehe- und Sterbefälle mussten 
in deutscher Sprache geführt werden. 

Ohne höhere Bewilligung durfte kein Jude ins Ausland zum Be
hufe von Studien reisen, da ihm hiezu in Böhmen hinreichende Ge
legenheit geboten war, Die Steuerleistung wurde verbessert, anstatt 
der vielen verschiedenen Steuern, wie Vermögens-, Speisen-, Kapitalien
Schutz- und Handelssteuern u. s, w. wurden Familiea-, Vermögens-, 
und Nahrungssteuern eingeführt, Die Zahl der Familien wurde von 
8541 auf 8600 bewilligt. Zu früh für sein Volk, zu früh für die 
Menschheit starb Kaiser Josef II. 1_790. Er bleibt dennoch unvergess
lich allen. seinen Untertanen, bi:,sonders den Juden. 

Sein Nachfolger Kaiser L~~- richtete seine Aufmerksam
·keit auf jene Menschen, die für begangene Verbrechen und Ueber
tretungen zur öffentlichen Zwangsarbeit verurteilt waren und befreite 
sie an Sabbat und Feiertagen von der Strafarbeit. und verordnete, 
dass den Juden in Kranken- und Strafhäusern die vorgeschriebene 
rituelle Kost verabreicht werde. (Siehe weiter unten). Er war es, der 
den Juden gestattete den Doctorgrad zu erlangen und als öffentliche 
Anwälte die Parteien vor den Gerichten zu vertreten. Trotzdem die 
Eli~tze für die Juden denen der anderen Confession gleichge
stellt wurden, stellte sich doch mit der Zeit die Notwendigkeit eini
ger Verbesserungen ein, die auch Kaiser Leopold durchzuführen 
angeordnet. Es wurden auch gewisse Verwandtschaftsgrade als be-
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schränktes Verbot aufgestellt, so z. B. wurde dem Witwer nicht 
gestattet die Schwester seiner verstorbenen Frau oder Verwandte 
derselben in auf• und absteigender Linie ohne behördliche Dispens 
zu heiraten, das Gleiche galt auch für die Witwe, die den Bruder 
des verstorbenen Mannes, den Sohn oder Enkel des Bruders oder 
Schwester ohne behördliche Dispens heiraten durfte. Die gesetzlich 
geschlossene Ehe konnte nur durch den Scheidebrief nach talmud
ischer Vorschrift getrennt werden, wenn die Ehegatten sich des Ehe
bruches schuldig machten. 

17. Kaiser Franz II. 
Ein erhabenes denkwürdiges Beispiel der Regicruag des unver• 

gesslichen Kaiser Josef II. bildete in kurzer Zeit die Regierung Kaiser 
Franz II. Um die Juden in Böhmen nach bestimmten, gut durch• 
dachten Grundsätzen immer mehr dem Wohle des Staates und der 
bürgerlichen Gesellschaft nützlich zu machen, verordnete Franz II, 
über die böhm. Juden, dass alle . Verordnungen in betreff der religiö
sen Gebräuche, Unterrichts- und Gemeindeangelegenheiten den Ver
hältnissen der Bewohner, der Ernährung, der politischen und Gerichts
behörden, den Pflichten gegen den Staat in eine gleichförmige Ver
fassung gebracht werde. Im Jahre 1821 verordnete der Kaiser, dass 
den Juden seiner Staaten gestattet sein solle, wie bisher ihre Gebete 
in hebräischer Sprache abzuhalten, weise hinzufügend, dass die Ge
bete gleichzeitig in die jedesmalige Landessprache übersetzt werden 
sollten. So schaffte er alle Unterschiede der Gesetzgebung, welche 
damals zwischen Juden und Christen in Böhmen in der Ausübung 
ihrer religiösen Gebräuche im Verhältnisse zur allgemeinen Laudes
".erwaltung standen, ungestört und ungehindert konnten sie diese 
ausüben. Durch die Hofdekrete von ·1827 und 183ö wurde dem Israe- _\ 
liten der Erwerb von Realitäten i~mer noch sehr erschwert. Das 
Judensystem von 1797 knüpfte an die freiheitlichen Einrichtungen 
Kaiser Josef II an und hob wiederum einige von den noch beste• 
henden Ausnahmssatzungen in Bezug auf Gemeindeverfassung auf. 
Wir lassen im Nachfolgenden dieses Judenpatent in seinen wichtigsten 
Teilen folgen. 

18. Gesetzliche Verfassung der Jnden in Böhmen im XVIII. Jhrh. '). 
Um die Judenschaft in Böhmen nach den angenommenen Grund

sätzen der Duldung, der bürgerlichen Bestimmung immer näher zu 

1) Kostetzky, System der polit. Gesetze Böhmens. 1. Theil, Prag 1816. 
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bringen, damit die Gesetzgebung den Unterschied, den sie bisher 
zwischen den christlichen und jüd. Untertanen zu beobachten genö
tigt war, endlich ganz aufzuheben in den Stand gesetzt würde, wur
den den in dieser Absicht getroffenen Vorbereitungen folgende be
stimmtere Vorschriften beigefügt (Pat. vom 3. Aug. 1797). 

I. Ab schnitt. 

Religion. 

Die gesammte Judenschaft soll in Ausübung ihrer väterlichen 
Religion und ihrer angeerbten Gebräuche, so weit als solche mit den 
allgemeinen Landesverordnungen und diesem Gesetze nicht in Wi
derspruche stehen, durchaus frei und ungehindert sein (Eb, § 1 ). 

Wo zu den Religionsübungen eine Synagoge oder ein zur Ver
richtung des öffentl. Gottesdienstes bestimmtes Privathaus besteht, 
werden solche beibehalten und wird sie auszubessern oder wieder 
neue zu erbauen bewilligt. Auch wird das Kreisamt, wenn die Fami
lien zahlreich genug und die nötigen Kosten zu tragen im Stande 
sind, die Erbauung einer Synagoge erlauben. Wenn aber eine einzelne 
Familie die Erlaubnis zu erhalten wünscht, für sich allein zur eige
nen Bequemlichkeit, das Gebet in ihrem Hause mit Aufstellung der 
Thora zu verrichten, hat dieselbe dafür zum Besten der jüd, Normal
schulen eine jährliche Tax von 50 fl. zu zahlen. 

Diese Erlaubnis soll aber in keinem Falle weiter als auf diese 
Familie und ihre Hausgenossen sich erstrecken (§ 11). Unter derlei 
Privatschulen, für welche die Taxe mit 50 II. zu bezahlen ist, werden 
jedoch nicht öffentliche Synagogen, oder öffentliche Bct?äuser, die 
von langen Jahren bestehen, und wozu jedem Juden der Zutritt ge
stattet ist, sondern nur jene Privatschulen verstanden, wo eine Fa,-
milie oder eine zu einer anderen Gemeinde und zu einer bestimmten 
Synagoge zugeteilte Gemeinde, um nicht in die allgemeine Synagoge 
gehen zu müssen, eine Privatschule, und darin ein Minjan oder 
Versammlung von 10 Personen zum Gebete mit Aussetzung der 
Thora hält. (V. vom 28. März l 799). 

Für die hier Landes bestehenden dreierlei Gattungen jüdischer 
Bethäuser werden folgende Taxen festgesetzt: 

1. Für die Erlaubnis zur Errichtung einer ordentlichen wirk
lichen Synagoge, oder eines Judentempels bewendet es bei der, in 
der General-Taxordnung vorgeschriebenen Taxentrichtung von 1000 II. 
und der jährl. Abgabe von 100 II. an den Kameralfond, doch dürfen 
die Gemeinden im Fall eines Synagogenbaues jene Mässigung ansu• 
chen, welche ihre Lage und erwiesene Umstände als billig darstellen. 
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2. Für die Bestellung eines die Synagoge ersetzenden Gebet
zimmers in einem Privathause mit Aussetzung der Thora soll ein für 
allemal die Tax mit 100 fl. zu Handen des Kameraltondes entrichtet 
werden, und dieser Taxentrichtung haben auch alle schon bestehen
den derlei Gemeindebethäuser zu unterliegen, die sich mit keiner tax
amtlichen Quittung über diese entrichtete Bewilligungstax ausweisen 
können. 

3. Endlich sollen die Familien-Schulen zur Entrichtung der im 
vorstehenden § vorgeschriebenen jährlichen Taxe mit 50 fl. zu dem 
jüd, Schulfond verpflichtet bleiben (Hofd. vom 18. Nov. 1800). 

Diese Taxentrichtung erstreckt sich jedoch nicht auf jene Bet
häuser die schon vor dem Jahre 1786 erwiesenermassen bestanden 
haben, von jenen hingegen, die seit 1786 nämlich seit der erfolgten 
Taxordnung mit Bewilligung der Landesstelle erbaut worden, ist die 
Tax normalmässig vorzuschreiben und einzubringen, insofern sich die 
Parteien über die geleistete Zahlung nicht ausweisen können. (Hofd. 
vom 9. Juli 1801). 

Bei angesuchter Taufe jener Juden, die über 18 Jahre alt, somit 
in Rücksicht der Religion sui juris sind, sollen die Taufwerber jeder
zeit von demjenigen, der sie taufen will) dem Kreisamt zur Wissen
schaft angezeigt werden; uei noch nicht erreichtem 18, Jahre der 
jüd, Taufwerber hingegen ist nach dem bestehenden (hier nachfolgen
den) Verordnungen vorzusehen (V. von 22. Sept. 1800). 

Wenn von einem jüd, Ehepaar der Vater zur kathol. Religion 
übertritt, sind auch alle seine Kindet beiderlei Geschlechtes, welche 
noch vor der Taufe des Vaters geboren sind, jedoch die annos di
scretionis noch nicht erreicht haben, ebenfalls zu taufen, und in der 
kathol. Religion zu erziehen. Bleibt aber der Vater beim Judentum, 
und die Mutter tritt zur kathol. Religion über, so haben die Kinder 
ohne Unterschied des Geschlechtes der Religion des Vaters insolang 
als dieser lebt, zu folgen, nach dessen Tode hingegen, und wenn von 
seiner Seite kein jüdischer die Versorgung der Kinder über sich 
nehmender Grossvater vorhanden ist, bleibt der kathol. Mutter un
benommen, ihre Kinder, welche die annos discretionis noch nicht 
erreicht haben, ohne Unterschied des Geschlechtes in der kathol. 
Religion zu erziehen (Hofd. vom 19. Feber 1790). 

Uebrigens dürfen zwar auch jüd, Eltern ihren Kindern die Ueber
tretung zur kathol. Religion nicht verwehren, doch ist ein Judenkind 
ebenermasscn nicht eher zu taufen, als bis man versichert ist, dass 
es die hinlängliche Erkenntnis, und entweder einen übernatürlichen 
oder aus Ueberzeugung erfolgten Antrieb zur Taufe habe, wozu we-

7 
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der Furcht noch Anlockung, noch was immer für eine Leidenschaft 
die Ursache gegeben hat, welches jedesmal untersucht werden muss ; 
w e i I es der R,e I i g i o n an guten Christen, nicht aber 
an Getauften g e I e gen i s t. (Hofd. von 31. März 1783). 
Ueberhaupt darf kein Judenkind vor Erreichung des 18. Jahres ge
tauft werden, es wäre denn, dass ein Judenkind von einem solchen 
Alter, wo es zwar das Gute von dem Bösen zu unterscheiden im 
Stande ist, das 18. Jahr aber noch nicht erreicht hat, aus eigenem 
Antriebe auf dem Sterbebette die Taufe verlangte. (Hofd. vom 30. 
Okt. 1789). 

Der Landesstelle wurde jedoch, ohne vorstehendes Normale 
eben aufzuheben, die Befugnis eingeräumt, aus wichtigen Ursachen, 
in Ansehung jener Judenkinder, welche das 14. Jahr bereits zurück• 
gelegt haben, die Dispcnsion zu erteilen, in anderen Fällen hingegen 
soll jedesmal die bes. höchste Bewilligung eingeholt werden (Hofd. 
von 21. Oct. 1791). Endlich ist auch allen Hebammen und Accou
cheurs die Taufe der Judenkinder gänzlich, also auch dann die Not
taufe unter Strafe untersagt, wenn etwa aus den Umständen der 
Geburt oder die Schwäche des Kindes für das Leben desselben 
wirkliche Besorgnisse entstehen sollten, weil derlei Kinder immer 
den Eltern gehören, und es also diesen allein zustehen kann, sie 
taufen zu lassen oder nicht (Hofd. vom 12. April 1787). 

II. Abschnitt 

Unterricht (Bücher, Lehrer). 

Sowohl zu dem öffentl. Gottesdienst, als zum Privatgebrauchc 
sind keine anderen Religionsbücher erlaubt, als welche entweder von 
der Censur der hebr. Schriften und Bücher mit Zuziehung jüd. Lehrer 
untersucht und zugelassen worden sind, Nach 3 Jahren sind auslän
dische Religionsbücher gar nicht mehr zu gestatten (§ 15). Da die 
israel. Jugend, besonders auf dem Lande die Gelegenheit nic-ht hat, 
den religiös-moralischen Unterricht in Schulen einzuholen, so wurde 
auf höchstem Befehl ein eigenes Lehrbuch verfasst und solches durch 
die Rabbiner und Religionsweiser in den Synagogen und Privatbet
häusern mit dem Bedeuten zu verkündigen befohlen, dass vom 1. 
Jänner 1813 anzufangen, keinem jüd. Jüngling oder Mädchen die Be
willigung zur Ehe werde erteilt werden dürfe, bevor sie nicht eine Prü
fung über dieses Leh, buch in Gegenwart eines kreisämtlichen, eines Ma
gistrats- oder Dominicalbeamten, dann des Rabbiners oder Religions
wej~crs ausgcstanclcn, und dabei bewiesen habrn werden, dass sie 
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von den religiös-moralischen Grundsätzen und Pflichten in <lern Mass 
unterrichtet seien, um solche auch ihren Kindern einflössen zu können. 
(Hofd. v. 14. Feber 1811. V. v. 3. Decemb. 1812). 

Jeder Judenversammlung, die einen Rabbiner hat,, ist gegen 
Entrichtung der vorgeschriebenen Kameraltax erlaubt, eine eigene 
Begräbnisstätte, oder einen sogenannten Gottesacker zu haben, und 
dazu von der Herrschaft oder von der christl. Gemeinde den Grund 
zu erkaufen. Immer aber muss die Begräbnisstätte nach allgemeiner 
Vorschrift, ausser dem Wohnort errichtet und daher dem Kreisamte 
vorher darüber die Anzeige gem,cht werden. (Pat. § 12). 

Den Juden wird die Lesung aller von k. k. Censur erlaubten 
Bücher gestattet ; dahingegen müssen sie zur Einfuhr fremder Bücher 
weil eine eigene jüdische Buchdruckerei in Prag vorhanden ist 1 

jedesmal die Erlaubnis besonders ansuchen und die fremden einfüh
renden, so wie die in ihrer Druckerei aufliegenden Bücher der k. k. 
Censur unterworfen. (Hofd. vom 19. Octob. 1781). 

Denjenigen, welche kostbare hebräische Werke verlegen, wird 
der Verschleiss dieser Werke durch Privilegien auf 10 und mehrere 
Jahre sichergestellt, auch sobald von einem Buche ein hinlänglicher 
Vorrat zur Bedeckung des inländischen Bedarfes vorhanden ist, die 
Einfuhr aus dem Auslande alsogleich untersagt werden und zur 
Vorbeugung aller Contrebande wird sowohl der vorhandene inlän
dische Vorrat, als auch die neu zu druckenden hebräischen und 
jüd. Bücher mit dem ordentlichen Mautstempel bezeichnet, und diese 
Vorteile sind auch den christlichen Buchdruckern, welche den Druck 
hebräischer oder jüdischer Bücher unternehmen, zuzusichern (Hofd. v. 
25. Sept. 1789). 

Um ähnliche Bannflüche, wie ihn der Frankfurter Rabbiner auf den 
Nachruck des jüd, Gebetbuches Machsor erlassen hat, ausser Kraft 
zu setzen, und deren Ve, breitung in den k. k. Erbländern zu ver
hindern, wird der Landesstelle aufgetragen, durch ein eingenes Cir
culare kund zu machen, und insbesondere die Rabbiner anzuweisen, 
dasselbe in den Synagogen ihren Glaubensgenossen deutlich und 
nachdrücklich zu erklären, dass jeder Bannfluch insolange ungiltig sei, 
als die Regierung dessen Giltigkeit nicht erkennt, und dass jene, 
welche einen solchen Bannfluch unter der Hand verbreiten, mit einer 
Geldstrafe von fiO Reichstalern, welche dem Anzeiger zugewendet 
wird, oder nach Umständen mit körperlicher Züchtigung belegt; die 
Rabbiner oder sonstigen Religionslehrer aber, die sich unterfangen 
sollten, denselben in Schulen, Synagogen oder sonst wo öffentlich ver
künden zu lassen, sofern sie Ausländer sind, ausser Landes geschafft, 

7' 
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die Eingebornen aber ihres Amtes entsetzt werden sollen (Hofd. v, 
25. Mai 1808). 

Den zusammen an einem Orte oder in mehreren benachbarten Orten 
, wohnenden Juden steht frei, zu ihrer gemeinschaftlichen Religions

übung sich entweder einen Rabbiner zu halten, oder ohne denselben 
zu bleiben. Die Bestimmung seiner Besoldung ist ihrem freien Ein
verständnisse ganz überlassen und jeder einzelne derselben ist be
fugt sich von dem Beitrag auszuschliessen, Soll jedoch an einem 
Orte, wo bis jetzt kein Rabbiner war, ein solcher aufgenommen 
und angestellt werden, so muss vorläufig die Anzeige dem k. Kreis
amte uud von diesem der Landesstelle gemacht, und von denselben 
die Bewilligung abgewartet werden (!i 2). Obgleich zum Rabbiner 
nicht eben einer aus den wählenden Familien genommen werden 
muss, so muss er doch immer ein Inländer sein. Schon gegenwärtig 
kann zum Rabbiner niemand gemacht werden, der sich nicht über die 
Kenntnis des deutschen Schulunterrichtes ausweiset, und auch 
sonst nicht als Mann von unbescholtenem Wandel und guten Sitten 
bekannt ist. Vier Jahre nach Erlassung des gegenwärtigen Gesetzes 
aber kann niemand zum Rabbiner gemacht werden, der nicht auch 
die philosophischen Wissenschaften, das Naturrecht und die Ethik 
(Sittenlehre) auf einer erbländlschen Universität mit gutem Fortgange 
gehört hat, und darüber glaubwürdige akademisr.he Zeugnisse beibringt. 
(!i 3). 

Die vollzogene Wahl muss binn_en 4 Wochen auf dem Lande, 
von der Ortsobrigkeit dem Kreisamte, in der Hauptstadt Prag von 
der Judengemeinde dem Stadtmagistrat zur Bestätigung angezeigt 
werden. 

Einen besonderen eigenen Talmudlehrer zu bestellen wird nicht 
bewilligt, sondern gleich bei der Wahl eines Rabbiners ist darauf 
Bedacht zu nehmen, dass derselbe auch den talmudischen Unterricht 
zu geben fähig sei (§ 5). Alle Talmudlehrer ausser den geprüften 
Rabbinern haben aufzuhören (V. v. 15. Feber 1 798). 

Die bisherigen Haus- u. Religionslehrer sind noch ferner befugt 
den Unterricht in der hehr. Sprache u. Elementarreligionsunterricht zu 
geben, damit ein von ihnen unterrichteter Knabe, wenn er bei einem 
Rabbiner zum Talmudsstudium zugelassen wird, auch schon die nöti
gen Vorkentnisse besitze, nur s_oll keiner, der nicht mit glaub• 
würdigen Zeugnissen erweisen kann, schon vor dem Patent v. 3. 
August v. J. den Elementarreligionsunterricht gegeben zu haben, ohne 
ein Zeugnis des Rabbiners über seine Prüfung u. Fähigkeit im Hebräi
schen u. den Religionsgegenständen u. ohne 2. Zeugnis über den 
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deutschen Schulenunterricht, als Haus- oder Religionslehrer geduldet 
werden. Die Schüler können auch ohne politisches Studium zum Talmud
unterrichte gelangen, wenn sie nach dem § 14 eine schriftlche Erlaub
nis des Schuloberaufsehers in Prag, oder des Kreisschulkommisärs 
auf dem Lande erhalten, die ihnen nur dann zu Teil werden kann, 
wenn sie in dem deutschen Schulunterricht einen Fortgang gemacht 
haben. (Hofd. v. 12 Juli 1798). Auf die Uebertretung des Verbotes, 
dass kein Jüngling zum Unterricht im Talmud ohne schriftliche Erlaub
nis des Schuloberaufsehers zugelassen werden soll, haben die Schul
oberaufseher zu wachen, u, die Uebertreter dem Kreisamt anzuzeigen 
die sie nach Beschaffenheit der Umstände zu bestrafen haben. (Pat. 
v. 3. August 1797 § 14). 

Die Religionsweiser oder Schulsänger, der sogenannte Schames 
und andere Unterdiener können auf eben die Art wie die Rabbiner, nach 
Gutbefinden bestellt werden, müssen aber immer aus den sie bestellen
den Orten sein. Auch können solche nach Verhältnis der Anzahl und 
Vermögensumstände der Orte entweder ordentlich besoldet, oder 
durch andere Vorteile jährlich belohnt, diese Besoldung oder Belohnung 
aber wird genau bestimmt und von dem Kreisamt bestätigt werden(§ 6). 

Zu dem Amte eines Religionweisers oder Schulsängers zu ge
langen ist 3 Jahre nach Ausfertigung dieses Patentes die Kenntnis 
des deutschen Schulunterrichtes immer aber ein Zeugnis von guten 
Sitten erforderlich. Diese Zeugnisse sind dem Kreisamte und in der 
Stadt Prag dem Magistrate vorzulegen, und nur nach genauen 
Prüfung derselben ist die Wahl zu bestätigen, (§ 9), 

Fremde, im Lande herumziehende Prediger und Schulsänger sind 
nirgends zu dulden, sondern als Landstreicher anzusehen und zu he• 
handeln (§ 8). Alle Ausländer, welche unter dem Vorwand dem Studien 
zu obliegen, als Hauslehrer den Nahrungserwerb der Eingebornen 
schmälern, sind ausser Land zu schaffen, jene aber, welche aus anderen 
erbländischen Provinzen gebürtig sind, binnen 3 Monaten in ihre 
Geburtsörter, und an die Schutzobrigkeit zu verweisen. (V. von 30. 
,länner 1807). 

Schulen, 

Da zum Ziel genommen worden auch die jüd. Nation durch 
bessere Unterweisung ihrer Jugend und durch Verwendung zu Wissen
schaften, Künsten und Handwerken dem Staate nützlicher zu machen, 
so wird erlaubt und verordnet, da die tolerierten Juden in denjenigen 
Orten, wo sie keine eigene deutsche Schulen haben, ihre Kinder in 
die christl. Normal- und Realschulen schicken sollen, um in diesen 
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wenigstens das Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. (Schul
codex 23 § 19). 

Da die Verbesserung der Moralität bei der jüd, Nation grössten
theils von der guten Erziehung u. Bildung des weibl, Geschlechtes 
abhängt, und wenn diese vernachlässigt wird, jene sich schwerlich 
oder nicht erreichen lässt, so ist besonders auf die Abschickung der 
jüdischen Mädchen in die öffentl. Schulen eifrigst zu sehen und die 
Eltern, Vormunden u. s. w. dazu alles Ernstes mit unnachsichtlicher 
Verhängung der festgesetzten Strafen zu verhalten. (§ 26). 

Ueberhaupt soll in Absicht auf das Schulschicken und die Strafe 
des doppelten Schulgeldes zwischen Juden und Christen kein Unter
schied gemacht werden. Der nachlässige Schulbesuch der jüd, Jugend 
ist um so mehr nachdrücklich zu ahnden, da sonst das üble Beispiel 
der jüd. Eltern oder Vormünder, den christl. gleichsam zur Recht• 
fertigung ihrer Nachlässigkeit dienen würde, Wenn die bestimmten 
Strafen nicht wirksam genug sein sollen, so sind sie mit empfindlichen 
Geld- und Leibesstrafen in erforderlichem Masse zu verschärfen (§ 28). 
Ucbrigens sollen die jüd, Kinder, welche die christl. Schulen besuchen 
in Absicht auf ihre Übungen und Meinungen in der Religion nicht 
beirrt werden, u, die Freiheit haben bei dem Religionsunterrichte und 
bei dem Gebete sich von der Schule zu entfernen, (§ 21 ), 

Die jüd. Schulen sind nach den für andere deutsche Schulen 
bestehenden Vorschriften anzulegen. (Pat. § 13), Wo den Juden die 
Errichtung eigener Schulen gestattet wurde, unterliegen diese eben 
derselben Oberaufsicht, welcher alle anderen deutschen Schulen unter
stehen, jedoch ohne mindeste Beirrung ihres Glaubens und Gottes
dienstes. (§ 21 ). 

Ihre Lehrer müssen, wie die Lehrer der Katholischen und 
/\katholischen, in der Lehrart vorsch.riftsmässig unterrichtet sein, sie 
mögen entweder bei einer Schule angestellt werden oder nur Privat
unterricht bei einzelnen Familien erteilen wollen. (§ 23). Vermöge drs 
Jud.-Pat. § 17 haben die Juden, welche sich dem Lehramte widmen 
wollcn 1 um die vorgeschriebenen Metode zu erlernen und sich zu 
ihrer Bestimmung tauglich zu machen, die Hauptschule in Prag zu 
besuchen und dort, wo sie arm sind, eben die Aushilfe, wie die 
christl. Präparanden zu geniessen, Bei den jüd. Schulen sind übrigens 
die nämlichen Schulbücher zu gebrauchen, Insoweit aber diese zu 
ihrem Gebrauch wegen des Glaubens und Gottesdienstes nicht geeignet 
sind, wird ihnen gestattet, eigene zu verfassen und zur Genehmigung 
vorzulegen. (§ 24). 

Es haben die Schuldistriktsaufseher auch die in ihren Bezirken 



103 

befindlichen jüd. Schulen zu untersuchen, den Religionsunterricht 
jedoch keineswegs zu beirren, sondern sich nur insoweit in die Kenntnis 
desselben zu setzen, um überzeugt zu sein, dass nichts den Toleranz
gesetzen Widriges vorkomme. (Schulcod. §. 32). 

Besuch der Gymnasialschulen. 

Den Judenkindern ist die Besuchung der Gymnasien und hohen 
Schulen erlaubt, die Gelegenheiten zur Ausbildung einer Nation zu 
vermehren. Dieser Absicht wegen, sollen die Gymnasiallehrer den 
sich bei ihnen meldenden Eltern anständig begegnen und· sie ver
sichern, dass ihre Kinder weder Mishandlungen noch Beirrungen in 
der Religion ausgesetzt sein, dann aber in Ansehung der juden
·kinder noch Folgendes beachten: 

1. Sind die Judenkinder .ohne irgend eine Ausnahme zu machen, 
gleich den Christenkindern in die lateinischen Schulen zuzulassen, 
sobald sie mit dem Zeugnisse einer Normal- oder Hauptschule ord
nungsmässig versehen sind. Jedoch sollen die Eltern erinnert werden, 
dafür zu· sorgen, dass ihre Kinder stets anständig und reinlich ge
kleidet, auch ohne alle äusseren Unterscheidungszeichen, welche den 
übrigen Knaben zu Spöttereien Anlass geben könnten, in der Schule 
zu erscheinen, dann aber 

2. werden die Lehrer nicht nur durch eigenes unparteiisches 
und liebreiches Betragen, ihren Schülern das Beispiel einer anstän
digen Begegnung und Verträglichkeit geben, sondern auch die christl. 
Jugend von Zeit zu Zeit hierzu ermahnen und die dagegen Han
delnden mit in die Augen fallenden Strafen belegen, 

3. sind dieselben niemals an solcl1en Tagen zu berufen oder 
zum Schulbesuch zu verbinden, an denen entweder bei der christl. 
Jugend gottesdienstliche Uebungen gehalten werden oder auch bei 
den Juden eine Religionsfeier einfällt (Hofd. v. 14. Dccemb. 1782). 

Besuch der Universitätstudien. 

Da den Juden kein Mittel benommen sein soll, sich zu nützlichen 
Staatsbürgern auszubilden, so sollen sie gleich allen christlichen 
Jünglingen nebst den mindern lateinischen, auch in den· philosophi• 
sehen, juridischen und medizinischen Studien, mit Ansnahme des 
katechetischen Unterrichtes, den Zutritt haben und mit den übrigen 
Schülern auf gleichen Fuss behandelt werden. (§. 17). 

Die jüd. Studenten sind so, wie alle andere, fähig, die Stipen
dien aus den Unterrichtsgeldern zu geniessen. (Hold. v. 20. August 
1786). Sie sollen auch zu Erhaltung der Doklorswürde sowohl im 
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juridischen als medizinischen Fache nach vorgenommener Prüfung 
und praestitis praestandis fähig sein. (Hold. v. 12. Jänner 1782). 

Sie können daher zwar nicht doctores juris canonici, wohl aber 
wenn sie alle praestanda prässiren, doctores juris civilis und zugleich 
Advokaten werden und in dieser letzten Eigenschaft Juden und 
Christen vertreten, (Hold. v, 25. October 1790), 

X III, Abschnitt. 

Führung teutscher Namen. 

Die Judenschaft in allen Provinzen ist zu verhalten, dass ein 
jeder Hausvater für seine Familie, der Vormund für seine Waisen 
und eine jede ledige, weder in der väterlichen Gewalt, noch unter 
einer Vormundschaft stehende Mannesperson vom 1. Jänner 1788 . 
einen bestimmten Geschlechtsnamen führen, das weibliche Geschlecht 
im ledigen Stande den Geschlechtsnamen ihres Vaters - verheiratet 
jenen ihres Mannes annehmen - jede einzelne Person aber ohne 
Ausnahme einen teutschen Vornamen sich beilegen und solchen zeit
lebens nicht abändern solle. 

Alle bisher in der jüd. Sprache oder nach dem Orte, wo sich 
einer entweder beständig oder auch nur auf eine Zeit aufgehalten 
z. B. Scholaum Teplitz, Joachim Kolin üblich gewesene Benennungen 
haben gänzlich aufzuhören (Hold, 12. und 13. December 1787). 

Bei Einführung gegenwärtigen Patentes musste jeder Hausvater 
den für seine ganze Fnmilie und jede einzelne Person den für sich 
angenommenen bestimmten Vor- und Geschlechtsnamen an die Orts• 
obrigkeit, wo er zu wohnen oder sich aufzuhalten befugt war, schrift
lich anzeigen, mit der Bemerkung, von welchem Geschlecht er her
stamme und welchen Namen er zuvor geführt habe. Mit dem l. Jän
ner 1788, müssen die Beschneidungs- und Geburtsbücher ohne 
Ausnahme in teutscher Sprache geführt, dann· alle Geborne, Ge
storbene und Getraute eben nicht anders, als mit den teutschen 
Vor- und ihrem auf immer angenommenen Geschlechtsnamen ein
getragen werden. Auch hat diese Anordnung auf die bis letzten 
December 1787 von der gesammten Judenschaft unter dem bisherigen 
Namen ausgestellten Urkunden keinen Einfluss auf was für Art immer 
die Unterfertigung geschehen. (§. 6.) 

Auf die Uebertretung sind folgende Strafen gesetzt: 
a) Derjenige Rabbiner, der mit dem 1. Jänner 1788 anfangend 

die Geburts-, Trauungs• und Sterbefälle nicht in teutscher Sprache 
und nicht nac.h den bestimmten Namen einträgt oder die Bücher 
nicht in teutscher Sprache /iihrt, wird zum ersten Mal mit 50 fl. 
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bestraft, das zweite Mal aber sogleic_h seines Dienstes entlassen und 
für dienstunfäh!g erklärt. 

b) Derjenige ohne Unterschied des Geschlechtes, der seines 
auf beständig angenommenen teutschen Vor• und Geschlechtsnamens 
sich künftig nicht, sondem eines anderen Juden Namen gebraucht, wird 
ebenfalls mit 50 fl. bestraft; ist er aber unvermögend, wird er aus allen 
k. k. Staaten sammt seiner Familie abgeschafft. Doch haben alle auch 
unter einem anderen Namen von ihm ausgestellte Schuldscheine und 
Verbündlichkeiten, wenn er dessen überzeugt wird, gegen denselben 
immer zu gelten. (§. 7). 

c) Allen Juden ist auch die Veränderung ihres einmal angenom
menen Namens (in einen andern teutschen Namen) unter Strafe von 
12 Ducaten untersagt. (V. v. 3. Juli 1794). 

d) Alle diese Strafgelder sollen mit einer Hälfte dem jüdischen 
Domestikalfonde eines jeden Landes mit der anderen aber demjenigen 
zufallen, der so einen Unterschleif entdeckt und angezeigt hat. (Pat. 
v. 23. Juli 1787). 

IV. Abschnitt. 

Be vö lkerungss tand. 

Die 'Zahl der jüd. Familien wird nach der Bestimmung vom 
Jahre 1789 auf 8600, Familien festgesetzt, welche Familienzahl 
nicht vermehrt werden soll (§ 26). 

Daher soll in der Regel einer jüd. Familie nur in denjenigen 
Orten, wo im Jahre 1725 Juden geduldet wurden, Aufenthalt gegeben, 
die im vorstehendem § bestimmte Zahl der Familien aber nie über
schritten werden. Zu dem Ende hat das Gubernium sich darüber von 
allen Orten des Königreiches ein documentirtes Verzeichnis vorlegen 
zu lassen, und es zu berichtigen, auch jedem Dominium zu seiner 
Richtschnur einen Auszug davon zuzustellen (§ 27). 

In einer berechtigten Familie ist dem erstgebornen Sohne auch 
bei Lebzeiten des Vaters, niemals aber dem zweitgebornen, oder 
dem Enkel zu heiraten gestattet. 

V. Abschnitt. 

Nahrungswege. 

Da die öffentliche Verwaltung zum Zwecke nimmt, die Juden 
zu vollkommen nützlichen Bürgern und des Schutzes, den ihnen der 
Staat gewährt, würdig zu machen, so sind ihnen überhaupt alle ehr
baren Nahrungswege eröffnet, welche den christl. Untertanen gestattet' 
werden (§ 43). 
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Um sie gewissermassen vom unbeschäftigten Leben ferne zu 
halten, sind ihnen Pachtungen von Schenkhäusern und Zehenden, sie 
mögen wem immer gehören, überhaupt, wie auch die Pachtungen 
von Mahlmühlen untersagt; wenn jedoch auf dem eigentümlichen 

' Hause eines Juden die Schenkgerechtigkeit haftet, oder wenn er in 
der Judenstadt eine bestimmte Schenke hat, darf er dieselbe betrei
ben. Von Pachtung einer Gerichtsbarkeit sind die Juden ebenfalls 
ausgeschlossen (§ 44),. Die Ausschliessung der Juden erstreckt sich 
auch auf die Salniter und Pulvererzcugung, sowie der Handel mit 
diesen Artikeln (Pat. L v. September 1801 § 4 u. 19). Auch ist den 
Juden aller Salzhandel und alla minuta Verschleiss eingestellt und 
den Obrigkeiten sub poena actionis fiscalis die diesfällige Verpach
tung zu Handen der Juden verboten. (V. v, 26. April 1787 und 2. 
Jänner 1807), 

Ebenso bleibt den Juden in Böhmen der Getreidehandel unter 
Strafe der Confiscation, oder wenn dieses nicht mehr vorhanden des 
Wertserlages auf unbestimmte Zeit verboten (Pat, 1. 5. Juni 1805. 
Hofd, v. 28. Deccmbcr 1806). Den Landjuden ist nur das selbst er
zeugte Getreide gegen Certificate zu Markte zu bringen erlaubt. 
Dieses Handelsverbot erstreckt sich auch auf Heu und Stroh (V. v. 
7. u, 26, September 1810). 

Dagegen bleibt der Judenschaft erlaubt, obrigkeitliche Griinde 
zu pachten, jedoch unter der Verbindlichkeit dieselben mit eigenen 
Händen, oder durch andere Juden zu bearbeiten (§ 46). 

Weiter wurde erklärt, dass die Befugnis Christenhäuser zu kau
fen, nicht im Allgemeinen stattfinde, und in jedem Falle von dem 
Guberinium über die erhobenen Umstände Bericht erstattet werden 
solle, ob der Kauf bewilligt werden könne oder nicht (Hofd. v. 16. 
Nov. 1786). Es komme den Juden weder nach dem vorigen noch 
dermaligen Judenpatent die Befugnis zu, bürgerliche Häuser in den 
Städten erbeigentümlich an sich zu bringen (Hofd. v. 31. Mai 1798) 
und sind jene Obrigkeiten oder Magistrate, welche den Juden das 
uneingeschränkte Eigentum einer Realität zu erwerben gestatten, mit 
der Strafe des Kaufschillings jener Realität, so die Juden an sich 
gebracht haben, zum Armenfond des Ortes unnachsichtlich zu bele
gen, dann jede von den Juden auf solche Art gesetzwidrig an sich 
gebrachte Realität einzuziehen und zum Besten des Armenfonds zu 
versteigern (Hofd. v. 14. Nov, 180'1). 

Ja der Jude ist berechtigt, Wechselstuben und Grosshandlungen 
z1:1 errichten, wenn er die hiezu nötigen Kenntnisse ausweiset. Der
gleichen sind sie auch förmliche Handlungen mit inländischen und 
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erlaubten ausländischen Waren mit Bewilligung der Landesstelle, zu 
errichten befugt. Sie können auch einzelne Artikel als Potasche, 
Leder u, dgl. und auch den Trödelhandel erhalten (§ 46). 

Das Hausieren ist den Juden in der Stadt und auf dem Lande 
gestattet, jedoch so, dass in der Stadt Prag alte Waren und Kleidungs
stücke, auf dem Lande aber auf die im Hausierungspatcnte bestimmte 
Artikel; nur mit solchen Waren, die keinem bcsondern Verbote -
wie Bücher - unterliegen. (V. v. 27. December 1798), 

Bei allen Arten von Handlungen müssen die Juden ordentliche 
Handlungsbücher in teutscher Sprache führen, bei Verlust der Hand
lungsbefugnis. 

Den Juden stel,en ferner auch alle Arten von Commercial- und 
Polizeigewerben offen, sie sind von christl. Meistern als Lehrjungen 
aufzunehmen und zu Gesellen zu befördern. Wenn sie sich über die 
vorgeschriebenen Eigenschaften ausweisen, erhalten sie auch die 
Meisterschaft und als Meistern wird ihnen gestattet, bes. jüdische 
Jnnungcn oder sogenannte Reichzünlte mit Vereinigung mehrerer 
Gewerbegattungen zu errichten. 

Diejenigen, welche zu keinem der vorerwähnten Nahrungszweige 
die Geschicklichkeit oder das Vermögen besitzen, dürfen bei Hand
lungen in Diensten treten, oder als Taglöhner arbeiten, und ist in der 
Stadt Prag auch eine von dem Guberinium zu bestimmende Zahl 
Lastträger eigens zu diesem Verdienste zu berechtigen. (§ 49.) 

Diejenigen Juden, welche sich mit Enthaltung von allem Waren
handel und von wucherlichen Verleihungen dem Ackerbau widmen, 
und solchen mit eigenen Händen betreiben, wie auch diejenigen, welche 
ein ordentliches Zunftgewerbe nach dm bestehenden Vorschriften 
und Zunlteinrichtungen durch 3 Jahre betreiben, endlich jene, welche 
'sich freiwillig dem Militärstande widmen, alle bürgerlichen Vorteile 
wie den Christen gegönnt sein, und sie folglich weder in Ansehung 
der Heiraten, noch in Ansehung der Abgaben anders als die Staats
einwohner gehalten werden. Diese Begünstigung ist jedoch nur 
persönlich, erstreckt sich nicht auf die Kinder, 

Bei so vielen der Judenschaft nunmehr eröffneten ehrbaren 
Nahrungszweigen, ist es umso billiger, dass die im Allgemeinen wegen 
Müssiggäni;er, Landstreicher und mutwillige Bettler, sowohl als wegen 
wahrer Armen getroffenen Verkehrungen auch in Ansehung der Juden 
strenge gehandhabt werden. 

Jede jüdische Gemeinde hat daher für die Verpflegung ihrer 
A rmrn ebenso zu sorgen, wie es bei den christl. Gemeinden üblich 
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ist, Da wo die Juden mit den Christen zusammen leben, haben erstere 
auch zur Unterstützung der Lokalarmen beizutragen, dafür haben die 
Juden an den Lokalversorgungsanstalten gleichen Anteil. (§ 53.) 

VI. Abschnitt. 

Ehesachen. 

Die Ehen der Juden sind nur gestattet, wenn er in eine er
ledigte Familiennummer einrückt und 

1. Der Bräutigam nicht unter 22 und die Braut nicht unter 
18 Jahre alt sein - dies ist durch Beschneidungsattest des Bräutigams 
und das Zeugnis der Hebame nachzuweisen. (V. v. 16, Oktober 1797). 

)!, Dass Beide, wenn sie nicht im Jahre 1716 das 16. Lebens
jahr erreicht hatten, sich über den Fortgang in der Normalschule 
mit Zeugnissen ausweisen, und sich ausserdem einer Prüfung bei dem 
christl. Schulen-Oberaufseher, nach dem neuen Sittenlehrbuch unter
ziehen. (§ 292). 

3. Dass sie sich über einen der Nahrungszweige, welchen das Patent 
bestimmt, ausweisen, nebst diesem aber auf dem Lande ein Vermögen 
von wenigstens 300 fl., in der Stadt Prag aber wenigstens 500 fl. 
glaubwürdig ausweisen. 

4. Dass sie endlich zur Verehelichung, der sogenannten Himmels
stellung, mittelst Einschreiten der Obrigkeit bei dem Kreisamte um 
die Bewilligung ansuchen, welcl1es die Entscheidung der Landesstelle 
einzuholen, vorher aber die über obige Erfordernisse beigebrachten 
Beweise genau zu prüfen hat, (§ 22.) 

6, Dass der Brautwerber durch ein ämtliches Zeugniss seinen 
ehemaligen und seinen angenommenen neuen Vor- und Geschlechts
namen, wie auch den Namen und Aufenthaltsort seiner Braut beweise. 

Es darf ferner von keinem jüdischen Heiratswerber ein Gesuch 
angenommen oder gar der Landesstelle einbegleitct werden, wenn 
solches nicht mit dem Einschreiten des obrigkeitlichen Amtes oder 
Magistrates versehen ist, sind die Einschreitungen genau vom Kreis
amte zu prüfen, ob er alle vorgeschriebenen Erfordernisse belegt 
habe und ob selbe keinem Bedenken unterliegen. Jedesmal ist auch 
anzugeben, ob die Brautleute Böhmen oder Ausländer (wozu auch 
Mahrer gehören) (V. v. 20. November 1801) seien. 

Da den obrigkeitl. Aemtern und Magistrate für die Wahrheit 
und Richtigkeit ihrer ämtlichen Zeugnisse und Berichte, sowie für die 
genaue Befolgung gegenwärtiger Vorschriften haften, haben sie darüber 
genaue Erhebungen zu pflegen. 

Die notwendigen Zeugnisse, mit Ausnahme der Schulzeugnisse 
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dürfen nur von hiezu befugten Personen ausgestellt sein und müssen 
selbe auch von der Wahrheit ihrer .Angaben überzeugt sein, und vor 
der Obrigkeit oder dem Magistrate diese Wahrheit bezeugen, was 
dann auf dem Zeugnisse anzumerken ist unter Beidrückung des Amts
siegels und der Unterschrift zu bestätigen, Auch mit den Unterschriften 
der Zeugen auf den Zeugnissen ist gleicher Art vorzugehen und ist 
bei jeder solcher Unterschrift nebst Namen auch Stand und Charakter 
desselben samt Wohnort und Hausnummer anzugeben. 

Hinsichtlich des Nachweises des angegebenen Vermögens wurde 
bestimmt, dass sich die Brautleute auszuweisen haben, ob es in barem 
Gelde, Waren oder einem jüd. Hause besteht, wovon sich die 
Magistrate und Wirtschaftsämter überzeugen müssen, damit sich der 
Bräutigam gegen die Steueranlage nicht entschuldigen könne, dass 
ihm das versprochene Heiratsgut nicht zugekommen sei. Es müsste 
also das von Heiratsbewerbern angegebene Vermögen entweder bei 
Gericht oder Amt erlegt oder dessen wirkliche Sicherstellung ge
richtlich erhoben werden. (V. v. 26. Juni 1804.) 

So oft ein Erstgeborner auf die Familienstelle seines Vaters 
heiraten will, muss er nachweisen, dass a) der Grossvater nicht mehr 
am Leben, b) der Heiratsbewerber ein E, stgeborner sei und c) dass 
der Vater den Heiratskonsens von der Landesstelle erhalten habe. 
(d) Muss die Erstgeburt des Bräutigams auf unzweifelhafte Art mittelst 
Auszüge aus den Beschneidungs- oder Geburtsbüchern, der ordent
liche Führung den Judenrabbinen bereits durch Hold. v. 31. Mai 1734 
und 25. November 1779 befohlen worden, nachgewiesen werden. 

Heiraten der Zweitgebornen, - diese erhalten die Bewilligung 
zur Ehehimmelaufstellung: a) wenn eine berechtigte Familie ohne 
Zurücklassung eines männlichen Abstämmlings ausstirbt - eine Familie 
erledigt wird und die Grundobrigkeit sie wieder besetzen lassen will, 
b) wenn die Grundobrigkeit den Zweitgeborenen auf Abschlag der, 
tür das Land zu ersetzenden 642 Judenfamilien als Familianten an
nehmen will. 

Die Drittgebornen und alle weiter Geborene können nach 
Pat. §. 51, die Heiratsbewilligung für ihre Person ohne dass 
die Kinder darauf Anspruch erheben können erhalten, wenn sie sich 
a) freiwillig dem Militärstande widmen und hiezu tauglich befunden 
werden, b) die sich ausschliesslich mit Ackerbau beschäftigen und 
c) nach de1_1 bestehenden Vorschriften und Zunftseinrichtungen ein 
ordentliches Zunftgewerbe durch 3 Jahre betreiben. 

In Ansehung der Ehe als eines bürgerlichen Vertrages, der 
Grade Yon Blutvc,wardschaft und _der Ehedispensen ist auch nach 
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den bürgerlichen Gesetzen und den in Ausübung stehenden Vor
schriften zu achten §. 34. 

Zur Schliessung einer giltigen Ehe, müssen die Verlobten die 
Bewilligung von dem Kreisamte bewirken, in dessen Bezirke sich die 
Hauptgemeinde befindet, welcher ein oder der andere Teil ein
verleibt isl §. 124, 

Die Verkündigung der Judenehen, muss in der Synagoge oder 
im gem,·inschaftlichen Bethause; wo aber kein solches besteht, von 
der Ortsobrigkeit an die Haupt- oder besondere Gemeinde - an drei 
nach einander Sabbat- oder Feiertagen mit Beobachtung der iti 
den §. §. 70-73 erteilten Vorschriften geschehen. 

Die Trauung muss von dem Rabbiner oder Religionslehrer 
(Weiser) der Hauptgemeinde des einen oder anderen verlobten Teiles, 
nachdem sie sich mit den erforderlichen Zeugnissen ausgewiesen 
haben, in Gegenwart zweier Zeugen vollzogen werden. Der Rabbiner 
oder Religionslehrer kann auch den Rabbiner oder Religionslehrer 
einer anderen Gemeinde zur Trauung bestellen. §. 127. 

Die vollzogene Trauungshandlung hat der ordentliche Rabbiner 
oder Rcligionsweiser in der Landessprache in das T, auungsbuch 
einzutragen auf die in den §. §. 80-82 vorgeschriebene Weise, die 
beigebrachten Zeugnisse dem Trauungsbuche anzuheften, 

Die Rabbiner oder Religionslehrer, welche die Trauungsbücher 
nicht nach der Vorschrift des Gesetzes führen, sind mit einer an
gemessenen Geld- oder Leibesstrafc zu belegen, von ihrem Amte zu 
entfernen und für immer als unfähig zu demselben zu erklären. 

Durch den Uebertritt eines jüd. Ehegatten zur christl. Relig-ion 
wird die Ehe nicht aufgelöst, kann aber aus den §. §. 133-135 ge
gebenen Ursachen aufgelöst werden. 

Die Geburts• oder Beschneidungs-, Trauungs- und Sterberegister, 
müssen in teutscher Sprache geführt und alle Gebornen, Gestorbenen
und Getrauten nicht anders als mit dem teutschen Vor- und Geschlechts
namen eingetragen werden. Der Rabbiner, der diese Register nicht 
in teutscher Sprache führen sollte, ist zum l. mal mit 50 fl. zu be
zahlen, das 2. mal sogleich seines Dienstes zu entlassen und für 
dienstunfähig zu erklären, (Pat. vom 23. Juli 1787). 

Die Trauungs-, Geburts- und Sterbelisten sind unter der Aufsicht 
der kath. Ortspfarrer und Seelsorger unter eidlicher Pflicht zu führen 
und mit jedem Vierteljahre der Obrigkeit in Abschrift zu überreichen,§. 9. 

Die Rabbiner haben niemals auf blossc Vorzeigung des Tax
zettels über erhaltene Heiratsgestattung die Zusammengebung zu ver
anlassen, 
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vn. Abs C h n i t t. 

Judenwohnung, Co n s c r i b i er u n g, U e b er sied l u n g und 
Auswanderung. 

Die Kreisämter haben darauf zu sehen, dass ausser den gesetz
lich bestimmten Fällen nirgends eine Judenfamilie oder auch einem 
einzelnen Jude Aufenthalt gegeben werde, (§. 39). Jeder Jude, der 
seinen Aufenthalt auf eine Zeit ver1ässt, muss mit einem die Mars::h
rute enthaltenden Passe und wirtschaftsämtlicher Erlaubniszettel ver
sehen sein. (Verord. v. 22. März 1 792). Ueberhaupt ist ohne Pass, 
Urlaubszettel oder Kundschaft niemandem, auch nm· über die Nacht ge
stattet (V. vom 22. März 1792) von seinem Wohnorte sich zu entfernen. 

Den Prager Juden ist die Ucberziehung aus der Prager Juden
stadt in die Christenstadt ohne Gube, nialbewilligung unter 20 Rthler. 
Strafe und im Falle dessen Zahlungsunfähigkeit; einem angemessenen 
Arrest nicht erlaubt und den Hausbesitzern aber die Aufnahme eines 
solchen Juden unter 10 Rthl. Strafe verboten, (V. v. 16. Juni 1796). 

Zu Marktzeiten ist der Judenschaft gestattet in den Städten 
gleich den Christen sowohl bei Tag als in der Nacht wohnen zu 
dürfen. (Hofd. v. 5. Jänner 1782). Auch ist die Miete eines Ge
wölbes auf dem Markte oder einem anderen Orte der Stadt, dem 
Juden, welcher von der Grundobrigkeit die Erlaubnis erhalten hat, 
ohne die Entscheidung einer höheren Behörde zu bedürfen, zuzulassen. 
(Hofd. vom L März 1787). 

Ohne einen Entlassschein von ihrem verlassenden Schutzorte 
darf keine Obrigkeit einen Juden, er ·sei ledig oder verheiratet, bei 
Strafe von 6 Ducaten an- und aufnehmen. (V. v. 3. Juli 1794). 

Fremde Juden können die Ansässigkeit in Böhmen nur unter 
der B'edingung erhalten, dass die Lokalzahl nicht überschritten und 
hat der Eintretende für das Land ein Vermögen von wenigstens 
10.000 II. und für Prag mit 20.000 fl. auszuweisen. 

Die Auswanderung einzelner Juden oder ganzer Familien ist 
gegen Entrichtung des gesetzmässigen Abfahrtsgeldes gestattet. Er 
hat sich mit der Grundobrigkeit, der Gemeinde und falls er Gläubiger 
hat, mit diesen abzufinden. Die Bewilligung ~ur Auswanderung wird 
vom Kreisamte von der Landesstelle eingeholt. 

VIII. Abschnitt. 

Ge mein d e ver fass u n g. 

Eine eigentliche Judengemeinde besteht nur in Prag. Auf dem 
Lande gehört jeder jüdische Einwohner als Untertan zu derjenigen 
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Behörde, welcher derselbe bisher in Rücksicht auf Gerichtsbarkeit und 
obrigkeitliche Rechte zugeordnet war. Auf dem Lande können also 
nur insoferne jüdische Vereinigungen sein, als sich mehrere Juden 
wegen ihrer Religionsverhältnisse, Religionsübung und wegen eines 
gemeinschaftlichen Rabbiners dazu freiwillig gesellen. 

Aber auch wegen Beschaffung der Religionsbedürfnisse, als 
Unterhaltung und Beleuchtung der Synagoge, Verteilung des Oster
mahles, Anschaffung des Paradiesapfels, Besorgung des Frauenbades, 
Besoldung der Synagogendiener, Vorsänger, Rabbiner u. s. w. steht 
es jedem einzelnen Juden frei, der Vereinigung, folglich der Leistung 
angemessener Beiträge beizutreten oder sich davon auszuschliessen. 
Daher sind auf dem Lande keine jüdische Gemeindevorsteher not
wendig, jedoch wird da, wo eine Synagoge vorhanden ist, ein Syna-
gogenvorsteher gestattet (§ 18). · 

Zu einem Gemeindevorsteher in Prag kann nach Verlauf von 
6 Jahren kein anderer gewählt werden, als der über den erhaltenen 
deutschen Schulunterricht sich auszuweisen vermag. Vor diesem er
hält aber derjenige den Vorzug, der zugleich über die vollendeten 
philosophischen Studien giltige Zeugnisse beibringen kann (§ 19). 

Die Wahl geschieht nach folgender Richtschnur : 
1. Alle 3 Jahre am 15. September und wenn an diesem Tage 

ein jüd. Feiertag einfällt, am nächstfolgenden Tage, wird die Wahl 
vorgenommen. Die Bestimmung des 1. Wahltages wird der Landes
stelle überlassen, 

2. Zur Wahl sind sämtl. Hauseigentümer der Gemeinde zu er
scheinen berechtigt. Wo ein Haus mehr Eigentümer hat, soll nur 
einer aus ihnen, u, zw. der Eigentümer des grössereu Anteiles die 
Stimme haben. 

3. Die Vorsteher müssen aus der Mitte der Gemeinden ge
wählt werderi. 

4. Sie sind der Wahl nicht fähig, wenn sie nicht ein eigenes 
Haus besitzen, 

5. Für die Prager Judengemeinde sind 6 Vorsteher bestimmt, 
die Gemeinde hat also 12 Männer zu wählen. 

6. Bei der Wahl soll jedesmal ein Commissär von dem Prager 
Stadtmagistrat erscheinen, welcher mit den wirklichen Gemeindevor
stehern die Stimmensammlung gemeinschaftlich vornimmt. 

7, Die letzteren machen von den Namen derjenigen, die sie der 
Wahl fähig halten, ein Verzeichnis, dem sie ihren eigenen Namen 
beizusetzen befugt sind. Jedem Wählenden wird davon eine Abschrift 
gegeben, damit er die Namen derjenigen, denen er seine Stimme 
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erteilt, abreissen und sie dem Stimmensammler einhändigen möge. 
Die Mehrheit der Stimmen entscheidet. 

8. Von den so gewählten 12 Candidaten macht der Commissär 
dem Stadtmagistrate längstens im Verlauf von 14 Tagen die An
zeige, welche von ihm und den wirklichen Vorstehern unterschrieben 
sein muss. 

9. Aus den gewählten 12 Candi<laten schlägt der Magistrat der 
Landesstelle 6 vor, welche sie zu wirklichen Gemeindevorstehern 
ernennt, wenn sie hiezu am tauglichsten scheinen. 

10. Sollten bei der Wahl Misshelligkeiten entstehen, so wird die 
Landesstelle über den von dem Magistrate darüber zu erstattenden 
Bericht die Gemeindevorsteher aus eigener Macht bestimmen. 

11. Die ernannten Gemeindevorsteher treten jedesmal mit 1. No
vember iht· Amt an. 

12. Eine gleiche Wahl und Vorstellung der Amtswerber muss 
immer, auch dann geschehen, wenn die Gemeinde mit ihren gegen
wärtigen Vorstehern zufrieden ist und solche daher in ihrem Amte 
auf das neue bestätigen will. In diesem Falle hat sie ihren einhellig 
und durch Mehrheit der Stimmen unterfertigten Wunsch dem Stadt
magistrate schriftlich anzuzeigen, welcher, wenn nicht wichtige Ur
sachen entgegenstehen, immer darauf Rücksicht zu nehmen hat. 

13. Wenn einer von den Vorstehern stirbt oder auf andere 
Weise vom Amte kommt, so ist einer aus den übrigen ·6 Gewählten 
an dessen Stelle zu ernennen (§ 20). 

Die Pflichten der Gemeindevorsteher sind, die Gemeinde, wo es 
nötig ist, zu vertreten, in ihrem Namen sprechen, die Gerechtsame 
der Gemeinde verteidigen, für die Verpflegung der armen Juden 
sorgen, die zu den Gemeindeauslagen bestimmten Beiträge einheben, 
wenn es in unvorhergesehenen Fällen um eine neue Gemeindeauslage 
zu tun ist, sich an den Magistrat wenden, und überhaupt alles das
jenige besorgen und handhaben, was zum Wohl der Gemeinde ab
zielt. Bei diesen und allen Gemeindegeschäften und Rechnungen soll 
nur die deutsche Sprache gebraucht werden. Von den Gemeindevor
stehern haben in Amtsangelegenheiten einer für alle und alle lür einen 
zu haften, sie können daher ihre Amtsgeschäfte unter sich verteilen 
und die Besorgung unter sich abwechseln (§ 21). 

Die Gemeindevorsteher sollen von Seite der Gemeinde in Ehren 
gehalten und ihnen das Amt durch Gehorsam- und Folgsamkeit er
leichtert werden, wie der Stadtmagistrat selbst, ihnen mit Unterschei
dung zu begegnen angewiesen wird. Den Gemeindevorstehern ist eine 

8 



114 

jährliche Besoldung an Geld und anderen Vorteilen zu bestimmen, 
die Wahltaxen werden ihnen gänzlich nachgesehen. (§. 22). 

Dagegen werden sich die Gemeindevorsteher befleissen ihre 
Pflichten genau, getreu und eitrig zu erfüllen, jedes Missbrauches ihres 
Amtes enthalten, da ihre Vergehungen mit doppelter Strenge geahndet 
und ausser einer angemessenen Leibesstrafe auch die Amtsentsetzung 
und Abschafiung aus dem Lande darüber verhängt werden soll. (§ 3). 
Die Gemeindelasten sind nach einem billigen Verhältnis zu verteilen 
und nach einem, in Prag vom Gubernium, auf dem Lande aber von 
dem Kreisamte zu bestimmenden Massstabe einzuheben. Die Gemeinde
vorsteher haben besondere Rechnungen u. z. in deutscher Sprache 
zu führen. (§ 24). 

Fur etwaige Abgänge haben sie Ersatz zu leisten, wonach jene 
Obrigkeiten, die da, wo jüd. Gemeinden bestehen, ohnehin die Ge
meinderechnungen (wie bei den christl. Gemeinden der Vorschrift 
nach § 263) revidieren, sich sogleich zu richten haben. 

IX. Abschnitt. 
Politische und Rechtsbehörden, 

In politischen Angelegenheiten ist die Judenschaft der ordentli
chen Landesobrigkeit unterwarf~□. Der Jude hat eine Beschwerde 
zuerst bei seiner Grundobrigkeit, dann beim Kreisamte und endlich 
bei der La,ndesstcllc, hier jedoch immer in deutscher Sprache -
einzubringen. 

Streiligkeiten der Gemeinde unter sich hat die Orlsobrigkeit 
allein zu entscheiden und sind die Kreisämter damit nicht zu be~ 
lästigen. 

Wenn Juden mit ihrer Grundobrigkeit über die Verhältnisse des 
Untertans in Streit geraten, ist mit ihnen wie mit den übrigen Unter
tanen nach der hierüber erlassenen Verordnung vom 1. Sept. 1781 
zu verfahren (§ 67). 

In allen solchen Fällen, welche den 32. Absatz des Untertans
patentes ani,:ibt, kommt ihnen die unentgeltliche Vertretung des 
Untertansadvokaten zu statten. (Hold. vom 1. Sept. I 797), 

Wie die böbm. Judenschaft in politischen Angelegenheiten den 
Landesstellen unterworfen ist, so hat sie in Rechtssachen von 
den ordentlichen Gerichten abzuhängen. Daher wird den Rabbinern 
bei Strafe von 60 Ducaten verboten, jemand in den sogenannten 
grossen und kleinen Bann zu tun, das Halseisen anzuschlagen, irgend 
eine öffontl. Busse aufzulegen, oder was sonst immer für eine Gerichts
barkeit auszuüben. (§ 50), 
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Die Juden unterstehen daher auch in Verlassenschafts- und 
Waisensachen der Ortsobrigkeit, welche sich demnach umso mehr, 
da sie das Schutzgeld von Juden bezieht, der Erbschaft und der 
nachgebliebenen Waisen anzunehmen und die Geschäfte des adelichen 
Richteramts zu besorgen hat. (Hofd. von 28. Mai 1783), 

In Streitsachen unterliegen die Juden in der Altstadt Prag, Jung
bunzlau und Neukolin der diesen Städten zugewiesenen Klasse. (Hold. 
vom 4. April 1782.) 

Der Kreisrabbiner hat sich genau nach der Vorschrift der 
Gerichtsordnung als Schiedsrichter zu benehmen, weil er vermöge 
Normal v. J, 1778 für nichts anderes als für einen Schiedsrichter an
gesehen wird, also nur in den Fällen, wenn alle Erben volljährig, 
keineswegs aber, wo alle oder einige derselben unmündig sind, zu 
intervenieren, (Hofd, vom 28. Mai 1783). 

Den Kreisämtern als auch Landesstellen den Gerichts- und polit. 
Stellen ist es verboten Schriftstücke von den Judengemeinden an
zunehmen, wenn selbe nicht von wenigstens 10 Gemeindegliedern 
unterzeichnet sind. (§ 49). 

Alle Rechtsstreitigkeiten der Juden sollen von dem ordentlichen 
Richter der ersten Behörde, nämlich der Ortsobrigkeit, dem Magistrate 
oder wohin die Sache gehört, den allgemeinen Landesgesetzen und 
der Gerichtsordnung gemäss entschieden werden. Die weitere Berufung 
geht an das Appellationsgericht, (§ 60). 

Alle bisher von den Juden abgeforderte, sie von den Christen 
unterscheidende Leibmauten, doppelte Gerichtstaxen, Passir- und 
Repassir-, dann Mautzettelabgaben, sollen von nun an sogleich ein
gestellt und sie hierin den christl. Insassen vollkommen gleich ge
halten werden. (Hofd. vom 19. Decemb. 1781 j. 

X. A b s c h n i t t. 

Pflichten gegen den Staat, 

Da die Judenschaft gleiche Vorteile mit den christl. Untertanen 
geniessen, haben sie auch mit diesen die gemeinschaftlichen Pflichten 
gegen den Staat. Diese bestehen in öffentlichen Dienstleistungen und 
Entrichtungen, Botengänge, Wegausbesserungen, Militärvorspann, wenn 
sie Zugvieh haben, zu leisten, auch die Strassenfrohnen mit der 
Hand, wenn sie Hauseigentümer sind, durch bestimrnte Tage, entweder 
selbst, oder durch ihre jüd, Hausgenossen oder jüd. Arbeiter zu ver
richten. In Steuersachen bestehen für die Juden eigene Vorschriften 
(Pat. vom 9. Nov. 1808 und 21. Decemb. 1811). 

s• 
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Alle wegen der Recrutierung bestehenden Yorschriften sind auch 
auf die Juden anzuwenden. 

Von der Widmung und Gestellung der Juden zum Militär ist 
nur der Prager Oberrabbiner, dann der Prager• und Landesprimator 
als erste Vorsteher für sich und alle ihre Söhne gleich den Hono• 
ratoren in der Hauptstadt zu befreien, alle übrigen Rabbiner, jüd. 
Beamten und Vorsteher, Negocianten und Fabrikanten, dann Haus
besitzer sammt ihren Söhnen sind ganz nach der Vorschrift des 
Conscriptionssystems mit dem darin zwischen Lande und Städten 
bestehenden Unterschied eben so, wie es mit den Christen geschieht, 
zu beschreiben, zu classificiereo und wenn tauglich - zum Militär· 
dienste zu widmen. (Haid. vom 18. August 17t>8). 

Wenn ein Jude zum Militärstand abgeführt wird, hat das Amt 
hievon sogleich die Anzeige mit dem Beisatze zu machen, ob der• 
selbe ledig, verheiratet oder Witwer sei, ferner ob er ein bewegliches 
oder unbewegliches Vermögen besitze, oder bloss von dem betrei• 
benden Gewerbe sich ernährt habe, um sodann nach Umständen auf 
Nachsicht und auf die Sicherstellung der neuen Steuern antragen zu 
können. (V. v. 26. Decemb. 1799). 

Den jüd. Arrestanten ist überhaupt erlaubt, entweder in den 
Frohnfesten, oder wenn sie krank sind, im Spitale sich vermöge ihrer 
Religionsgebräuche die nötige Nahrung von ihren Glaubensgenossen, 
jedoch unter gehöriger Vorsicht zurichten zu lassen. (Hofd. vom 28. 
Juli 1796). 

Die zur öffentlichen Arbeit verurteilten Juden, sollen zwar an 
ihrem Sabbate und anderen Feiertagen, sowie die Christen an den 
ihrigen Feiertagen mit den öflentl. Arbeiten verschont, dagegen sowohl 
am Sonntage und den christl. Feiertagen, an welchen keine öffentl. 
Strafe Platz greift, als am Sabbat und anderen jüdischen Feiertagen 
zu den angemessenen Hausarbeiten allerdings angehalten werden, 
(Hold. von 30. Oktober 1790.) 

19. Berühmte Männer des 18. und 19. Jahrhundertes.') 
A) David Oppenheim. 

David, Sohn des Abraham Oppenheim aus Worms, wurde zum 
böhm, Landesrabbiner ernannt und in dieser seiner Würde vom Kaiser 
Carl VI. am HJ. September 1718 bestätigt. In seiner Bestätigungs• 
urkunde heisst es unter Anderem: Dass haben wir ih,n, David 

1) Nach Dr. M. H. Friedländers ,,Das Leben und Wirken der Ilervor
ragendsten rabbinischen Autoritäten Prags 1902", 
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Oppenheim, als welcher seine Integrität und um integrirten Wandels 
willen auch seiner G~lehrsamkeit halber in jüdischen Gesetzen an
gerühmt wird, die kaiserliche und königliche Gnad getan und den
selben in obberührter Oberrabbiner-Function hiemit bestätigen und 
confirmiren wollen. Thuen das Confirmiren und bestätigen ihn auch 
in Kraft dieses Briefes als regierender König Böheim. Und gebieten 
hierauf allen und jeden Unsern nachgesetzten Obrigkeiten, Magistraten, 
Inwohnern und Unterthanen, was Würden, Amtes oder Wesens, die 
in Unsern Erbkönigreichen Böheim seien, Insonderheit unserer könig
lichen Statthalterei, dass sie mehrerwähnten David Oppenheim bei 
dieser ihm erteilten und confirmirten Oberrabbinerstelle gebührend 
schützen und handhaben in die allgemeine Landesprotektion nehmen 
und selben auf allen Fall in demjenigen, was er als confirmirter Ober
rabbiner der Landesjudenschaft vermög dieser seiner Function zu ver
richten hat, assistiren und kräftigst manuteniren, auch auf keinerlei 
Weise gestatten, noch zulassen solleu, dass ihm von anderen Juden 
es seien wer sie wollen, der mindeste Eingriff oder Verhinderung 
an der Oberrabbiner Function geschehen möge, b~i Vermeidung 
unserer schweren Strafe und Ungnade. (Orient VI. 14). 

David Oppenheim war der Neffe des berühmten Hofjuden Samuel 
Oppenheim in Wien, dem er zunächst seine grosse Bibliotek, die 
sich jeizt in Oxford befindet, zu verdanken hatte. Dem gelehrten 
Nathan Adler soll, als er sich auf der k. k. Holbibliotek in Wien 
über die geringe Zahl von hebräischer Werken verwunderte, mit
geteilt worden sein, dass die meisten und kostbarsten Manuscripte 
durch den J_rl.~"n__Eug_"n, an Samuel Oppenheim gelangt wären. ), 
Samuel Oppenheim hatte sich gleich Samson W ertheimer hohe Ver
dienste um den Staat erworben, er erhielt daher am 13. März 1699 
ein Privilegium, in welchem diese seine Verdienste gebührend an
erkannt werden. Dasselbe lautet: Wir Leopold u. s. w. bekennen 
öffentlich mit diesem Brief und thuen kund, dass wir gnädiglich an
gesehen die eyfrig unverdrossen gut und erspriess!iche Dienste, welche 
Uns und unserem löbl. Erzhauss Oesterreich zu des gemeinen Wesens 
auch Unserer Hoflrnmmer Besten Unserer k. Oberfaktor und Hofjude 
Sam. Oppenheimer, wie auch seine beiden Söhne Emanuel und Wolf 
Oppenheimer bereits in die 24 Jahre in unterschiedlich Wege und 
insonderheit in vormahligen und jetzt jüngst geendigten reiynländischen, 
französischen und bei den wider Türkey geführten Krieg mit grossen 
sich au( Millionen belaufenden Geldsummen im Römischen Reich und 
in HutJgarn für Unsere allda militirte Armeen erforderlichen Proviant, 
Munition und andere dergleichen Kriegssorten, Herbeischaffung grosser 
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Geldsummen zur Auszahlung Unserer Rimonti und Recrutirung, 
Nothürften auf unsere Quecksilber, Kupfer und andere Gefälle auf
gebrachten Antizipationen, Auszahlung vieler Subsiengelder, Leistung 
namhafter Cautionen in Holland wegen unserer Schiffs-Armatur, wie 
nicht weniger eine geraume Zeitherr zu Unserem Hoff gelieferte Futter
ambts, Nothüdten bei unserer Anwesenheit zu Augsburg zu damalig 
förgewesten Krönungen zu Handt verschafften verschiedenen Noth
wendigkeiten auch zu Unserer und Unserer freundlich vielgeliebten 
Söhne des Röhmischen auch zu Hungarn Königs und Erzherzogen 
Carl Liebden Hofstätten Livereen u. s. w. (Neuzeit). 

David Oppenheim, der von seinem Onkel Samnel Oppenheim dessen 
reiche Bibliotek geerbt, war stets bemüht, dieselbe zu vergrösseren, was 
ihm tatsächlich auch gelang; denn er hatte eine Sammlung von 7000 Bän
den, Druckwerken und 100 Handschriften zusammengebracht. Die Ox
forder Bibliotek, die Bodleyana, kaufte die Oppenheirner'sche Bücher
sammlung im Jahre 1829 um den Spottpreis von 9000 Talern. David 
Oppenheim war ein Schüler des berühmten Gerson Aschkenasi, der wegen 
seiner grossen Gelehrsamkeit von den hervorragendsten Gemeinden 
Oesterreichs, wie Prossnitz, Nikolsburg und Wien zum Rabbiner gewählt 
wurde. Wie Aschkenasi zeichnete sich auch sein Schüler David 
Oppenheimer nicht nur als scharfsinniger Talmudist, sondern auch 
als vorzüglich~r Mathematiker aus. In Nikolsburg erzogen und auf 
der dortigen Rabbinerschule gebildet, war er früher Rabbiner in Brisk 
in Lithauen, später Vorstand der Talmudschulen zu Nikolsburg, dann 
mährischer Landesrabbiner. Im Jahre l 702 wurde er zum Prager Ober
rabbiner berufen, leitete hier die Talmudschule. Der Prager Gemeinde 
wurde mit Cohsistorialdekret vom 13. Juni 1702 die Aufnahme eines 
Predigers ohne behördl. Bewilligung untersagt, die Wahl Oppenheims 
musste daher die behördl. Bestätigung haben. Im Jahre 1713 wurde 
er zugleich Rabbiner mehrerer Kreise Böhmens und 1718 böhm. 
Landesrabbiner 1). Seine rabbinische Tätigkeit umfasst die Zeit eines 
halben Jahrhundertes. 

Er erfreute sich der Verehrung seiner Glaubensgenossen, stand 
aber auch bei der Regierung in hohem Ansehen. Wiederholt wurde 
er in Angelegenheit des Rabbi Jonathan Eibenschitz behördlich ein
vernommen. Es wurde ihm religiös-polizeiliche Strafgewalt einge
räumt und behördliche Assistenz hiezu zuerkannt, die Leitung und 
Beaufsichtigung der Rabbinerschulen in Böhmen wurde ihm über-

') Mit Diplom Kaiser Carl VI. dto. 19. Juli. Hofdekret vom 19. September 
und Statthalterei Intima!. vom 18. October 1718 bestätigt. 
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tragen und ihm eine eigene Haussynagoge 'gestattet. Er war sehr 
reich durch seine Familie, machte aber auch von diesem grossen 
Vermögen entsprechenden Gebrauch zu wohltätigen Zwecken, er 
unternahm weite Reisen und sammelte auf diesen Wegen Druck
schriften nnd Manuskripte theologischen und geschichtlichen Inhaltes. 
Seine grosse weltberühmte Bibliothek wurde in Hannover aufgestellt 
wegen der Censur in Oesterreich. Er starb am 23. September 1736, 
72 Jahre alt und hinterliess zwei Söhne, Hirsch Isak und Josef, 
Anschliessend Einiges über den obenbenannten : 

·B) Rabbi Jonathan Eibenschitz, 

der eine Zeit lang die Stelle eines Oberrabbiners in Prag· provisorisch 
bekleidete, wurde im Jahre 1690 in Polen (Krakau oder Pinczow) 
geboren, war der scharfsinnigste Pilpulist und gründlichste Kenner 
der Kabbala des 18. Jahrhundertes. Sein Vater Nathan, wurde von 
der Gemeinde Eiberschitz in Mähren zu ihrem Rabbiner ernannt 
und diesem Orte verdankt er seinen Familiennamen. Sein Vater 
starb zu frlih für den talentvollen, scharfsinnigen Knaben. Ein reicher 
Wiener Jude namens Samson, nahm sich des verwaisten, vielver
sprechenden Knaben an und liess ihn sorgfältigst in seinem Hause 
erziehen. Die besorgte Mutter nahm ihn jedoch von hier und gab 
ihn nach Prossnitz zu Rabb. Meier Eisenstadt, unter dessen Leitung 
er riesige Fortschritte im Talmud machte, Der damalige böhm. 
Landesrabbiner Simon Spira, der ihn zu seinem Schwiegersohne machte, 
unter dessen Leitung er seine Studien fortsetzte und es dahii:Jbrachte 
dass er 1708, l 8 Jahre alt, zum Rabbiner der Gemeinde Jungbunzla~ 
gewählt wurde. Im Jahre 1711 übersiedelte er nach Prag, verliess 
aber nach 2 Jahren Prag, ging' nach Hamburg und als er wieder 
zurückkehrte, wurde er hier Prediger einer Synagoge; doch auch 
dieses Amt befriedigte seinen Ehrgeiz nicht, trotzdem seine Vorträge 
Sensation erregten, da er die hohe Gabe besa•s, die erhabensten 
und geistreichsten Ideen in populärer Form zum Ausdrucke zu 
bringen, Er errichtete in seiner Wohnung ein Bet Hamidrasch und 
von allen Seiten kamen wissbegierige Jünglinge nach Prag, seine 
geistreichen Vorträge anzuhören. Mit besonderer Vorliebe studirte 
er die ,Geheimlehre• Kabalah, die später für ihn verhängnisvoll 
werden sollte. Er liess sich nämlich verleiten, für Kranke und Lei
dende Amulette ,Kemeos" anzufertigen, weshalb man ihn für einen 
verkappten Sabbathianer hielt. Aber als im Jahre 1 725 d_ie Sab
bathianer in Prag mit dem Banne belegt wurden, befand sich der 
damalige Prager Oberrabbiner David Oppenheim in Wien, da trug 
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die vor Kol Nidre verlesene Proclamation die Unterschrift des 
Jonathan Eibenschitz, der damals Präses des Rabbinatscollegiums 
war. Als Oppenheim im Jahre 1736 das Zeitliche segnete, wurde 
Jonathan von den Rabbinatsassesoren zu ihrem Oberhaupte ernannt, 
vertrat also eine Zeit lang provisorisch die Stelle eines Ober
rabbiners von Prag, Kurz nach dem Regierungsantritte der Kaiserin 
Maria Theresia während des österreichischen Erbfolgekrieges etwa 
1740-1741 wurde Eibenschitz des Landesverrates beschuldigt und 
aus den österreichischen Erblanden ausgewiesen. 

Er erscheint nach seinem Abgange als Schuldner per 894 11. 
80 kr. im Steuerregister eingetragen'). Von Prag kam er nach 
Metz, 1746 aber wieder nach Fürth und bereits 1750 als Oberrabbiner 
der 3 vereinigten Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbeck. Trotz 
seiner Freude, mit der er diesen neuen Posten antrat, verlebte er 
hier äusserst kummervolle Tage. Er erteilte wie in Prag und Metz 
Kemeos aus und diese waren der Grund des bitteren Hasses und 
Kampfes zwischen ihm und Jakob Emden und dieser mit noch 3 Rab
binen verfolgten Eibenschitz. Es traten von beiden Seiten Kämpfer 
auf. Der rachsüchtige Emden wollte keinen Frieden, Fanatismus und 
Vorurteil kennen keine Grenzen. Eibenschitz veröffentlichte eine 
Schrift ,Luchot Edut•, in welcher die hervorragendsten und gefeier• 
testen rabbinischen Autoritäten des 18, Jahrh. für ihn Partei ergriffen, 
ihn als unschuldig und das Treiben seiner erbitterten unversöhnlichen 
Gegner als natürliche Folge des Neides und des Hasses erklärten, 
auf das Entschiedenste verpönt und verurteilt haben, Er starb am 
20. Sept, 1764, 74 Jahre alt, allgemein betrauert. 

C) Ezechiel Landau. 

Der berühmte Verfasser der Responsen ,Noda Bijehuda" wurde 
am 6. Novemb, 1713 in Opata (Galizien) geboren. Schon frühzeitig 
wurden dem geistig hochbegabten Knaben die Pforten der religiösen 
Wissenschaften geöffnet, so das er in seinem 20. Lebensjahre zum 
Präsidenten der Gerichtscollegien in Brody ernannt wurde, 10 Jahre 
später wurde er zum Rabbiner der Gemeinde Jampol in Podolien er
nannt, Während dieser Zeit tobte der Kampf Emden-Eibenschitz, 
er trat als Vermittler zwischen beiden auf, nachdem man an ihn 
appellirt hatte und sein in ruhig-gemessener, von grosser Bescheiden
heit, Charakterfestigkeit und Klugheit zeugender Sprache abgefasstes 
Gutachten verfehlte nicht, die erhitzten Gemüter zu besänftigen und 

1) Jost. Geschichte der Juden. III, Thell. Seite 251. 
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das Feuer der Zerklüftung zu dämpfen. Dieses Gutachten wurde all
gemein als ein diplomatisches Kunststück bewundert und lenkte die 
Aufmerksamkeit des Prager Gemeindevorstandes auf Landau, da hier 
die Oberrabbinerstelle zu besetzen war; Im Alter von 89 Jahren -
dies war ein besonderer Ausnahmsfall, denn damals nahm man bei 
der Wahl eines religiösen Oberhauptes nicht auf die Jugend Rilck
sicht, - es wurde damals keine Altersgrenze für die Bewerber um ein 
solches Amt gesetzt, wie es heutigen Tages geschieht, wo die Alters
grenze des Bewerbers bei 40 Jahren endet - sondern es wurde auf 
das A I t e r besondere Rücksicht genommen. Der bereits erprobte, 
praktisch erfahrene, ältere Gelehrte hatte den Vorzug. Bei Landau 
wurde eine Ausnahme gemacht und so wurde er 1754 zum Ober
rabbiner der Prager Cultusgemeinde ernannt und 40 Jahre lang be
kleidete er dieses Amt äusserst takt- und würde,voll. Er erfreute sich 
eines Weltrufes, von allen Seiten strömten wissbegierige Jungen zu 
seinen Vorträgen. Er hatte zwar in der ersten Zeit in Prag viele 
Gegner, Es waren dies zumeist die eifrigsten Verehrer der R. Jonathan 
Eibenschitz, die diesen äusserst scharfsinnigen Talmudisten gern an 
der Spitze des Prager Rabbinates gesehen hätten. Landau gelang es 
nach und nach durch seinen edlen Charakter, seine immense Gelehr
samkeit und seinen Scharfsinn selbst die grössten Gegner sich zu 
Freunden und Verehrern zu machen. Trotz seiner strengen, asketischen 
Lebensweise war Rabbi Ezechiel Landau ein Feind der fanatischen 
Chassidäer und ebenso der Sabbathäer oder Beschter. 

Als im Jahre 1781 zum erstenmale jüdische Jünglinge assentirt 
wurden, hielt Landau an die Assentirten bevor sie ihre Heimat ver
liessen, eine zum Patriotismus und Festhalten am Glauben ermahnende 
Ansprache an dieselben. 

Wir wollen diese Ansprache, die in der Zeitschrift , Hameasef• 
Berlin 1798 erschienen, hier anführen, er sagte: 

Meine Brüder, die ihr meine Brüder wart, noch jetzt es seid 
und immer sein werdet, solange ihr fromm und rechtschaffen handelt! 
Gott und unser allgnädigster Kaiser will, dass ihr zum Militärdienst 
genommen werden sollt. Schickt Euch daher in Euer Schicksal, folgt 
ohne Murren, gehorcht eueren Vorgesetzten, seid treu aus Pflichten 
und geduldig aus Gehorsam. Vergesset aber nicht eurer Religion ; 
schämt euch nicht Juden unter so vielen Christen zu sein; betet Gott 
täglich bei eurem Aufstehen an, denn Gottesdienst geht vor Allem. 
Der Kaiser selbst ist schuldig, Gott anzubeten und alle seine Diener, 
die gegenwärtigen - hier machte er eine ·höfliche Verbeugung gegen 
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die anwesenden Officiere - und nicht gegenwärtigen, beten täglich 
zu ihrem Schöpfer, Schämt euch dieser Zeichen der jüd. Religion 
nicht -- hiebei gab er jedem ein Päckchen i,•~•~, ein Paar i'''ll/1 und 
ein ~',ci, ,,c - wenn ihr Zeit haben werdet, so betet alles das, was 
ein jeder Jude, wie ihr wisset, zu beten schuldig ist. Habt ihr aber 
nicht soviel Zeit übrig, so leset wenigstens die Parscha \.1rnv• vcrv. 
Sabbat könnt ihr auch halten, weil ihr - wie ich höre - meisten
teils an diesem Tage rasten werdet. Die Wagen schmieret immer 
Freitag vor Abend, und überhaupt alles, was ihr den Tag zuvor tun 
könnt, das tut. Lebet in Eintracht mit euren christlichen Kameraden; 
seht, dass ihr sie euch zu Freunden machet, dann werden sie für euch 
am Sabbat Dienst verrichten, ihr aber werdet Sonntag für sie arbeiten, 
da auch sie als fromme Männer und Christen den Sonntag nach 
Möglichkeit zu feiern schuldig sind, Von allen unerlaubten Speisen 
enthaltet euch solang als möglich. Der Kaiser war so gnädig zu sagen, 
dass man euch nie zwingen werde Fleisch zu essen, ihr könnt dem
nach von Eiern, Butter, Käse und anderen erlaubten Speisen immer 
so lang leben, bis ihr zu Juden kommt, wo euch dann euere menschen
freundlichen Mitsoldaten und Vorgesetzten zu ihnen hinzugehen er
lauben werden. Sollte jemand von euch krank werden, .so suche er 
sich so lange als möglich durch Thee zu erhalten, bis es die Not 
erfordert, das ihr Fleischbrühe zu euch nehmen müsst. Im übrigen 
seid immer Gott getreu im Herzen, weicht in keinem Falle von dem 
Glauben eurer Väter, und dient unserm allergnädigsten Landesfürsten 
mit gutem Willen und rastloser Tätigkeit. Erwerbt euch und unserer 
ganzen Nation Dank und Ehre, damit man sehe, dass auch unsere 
bisher unterdrückte Nation ihren Landesfürsten und Obrigkeit liebt, 
und im Falle der Noth ihr Leben aufzuopfern bereit ist. Ich hoffe, 
dass wir durch euch, wenn ihr euch ehrlich und treu, wie es jedem 
Untertan zusteht, aufführt, auch noch jener Halbfesseln werden ent
ledigt werden, die uns zum Teil noch drücken, und welchen Ruhm 
und welche Freude werdet ihr alsdann davon tragen, bei allen recht
schaffenen Menschen so gut wie euren Mitbrüclern. 

Zum Schlusse sprach der Oberrabbiner den Priestersegen in 
hebräischer Sprache. Nach geendeter Rede gab er jedem von ihnen 
4 Ducaten und jedem Mann von der Wache 1 Ducaten. 

Alles war bis zu Tränen gerührt, der Rabbi selbst konnte sich 
der Tränen nicht erwehren. Die Recruten fielen ihm zu Füssen, küssten 
seine Hände und umfassten seine Knie ; aber er ward von den Seinigen 
bewogen, sich wegzubegeben, dass er nicht vom Schmerz überwältigt 
würde. Die Recruten erhielten auch von anderen Umstehenden reich-
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liehe Geschenke an Geld und Lebensmittel und man schied mit ge
trostem Mute und tränenden Augen. 

Auf eine eigentümliche Weise kam der 1. Jude zum Militär. 
Er war der Sohn eines reichen Mannes aus Brandeis a. d. Elbe, der 
seinen erstgebornen Sohn dem Kaiser gewidmet und diese Widmung 
auch ausgeführt. Der Vater erschien selbst mit dem Sohne vor dem 
Kaiser, der sich den Hergang erzählen liess, er fragte den jungen 
Mann selbst, ob er Soldat werden will, was dieser bejahte. In der 
Schlacht bei Belgrad fand er den Heldentod. Als der Kaiser in dem 
Rapport den Namen des Gefallenen las, konnte er eine Rührung nicht 
verbergen: ,,Meine Herren," sprach er zu den umstehenden Generälen, 
"beten Sie mit mir gemeinschaftlich zu Gott für einen gefallenen 
Helden, der die Weihe zum Soldaten erhielt, ehe er noch geboren 
war. Ich will, dass dieses Blut ein 1:chrendenkmal sei, aus dem ein 
schöner Baum entspriesse, der Baum der Toleranz, unter welchem 
eine geächtete Nation nach Jahrtausenden mühevoller Wanderungen 
das Dasein eines bürge, liehen Friedens wiederfinden möge.• 

Die Feldhauptleute entblössten die Häupter und beteten mit 
dem Kaiser gemeinschaftlich für den e, sten jüdischen Krieger. (W. 
Mittheil. Jahrg. 1859 Nr. 34). 

Auch eine, die damaligen Zeitverhältnisse charakterisierende 
Verordnung, die R. Ezechiel Landau im Vereine mit dem Gemeinde
vorstande in Bezug auf den Luxus zu erlassen nötig fand, sei hier 
angeführt, um die Festlichkeiten, die nur zu oft die Kräfte des Fest
gebers überstiegen, zu steuern. Diese Commission bestand aus dem 
Oberrabbiner Ezechiel Landau, beiden Assessoren Maier Fische! und 
Löb Kassowitz, dem Präses, des Vorstandes Israel Fränkel, den beiden 
Vorstehern Isak Austerlitz und Hirsch Ellenbogen, den Gemeinde
mitgliedern Simon Neustadtl, Isak Porges und Samuel Lucka. 

Durch diese Anordnungen wurde die Zahl der zu jedem Familien
feste zu ladenden Gäste, die Anzahl und Art der Speisen und 
Getränke u. zw. nach der Höhe der Steuer, die der Betreffende zahlte, 
bestimmt. Ausserden enthält das betreffende Aktenstück noch folgende 
Anordnungen: Es darf Niemand einem jüdischen oder nichtjüdischen 
Käufer auf dem Markte mit ungeziemenden, unhöflichen Worten be
gegnen. Es darf Niemand einen Stecken oder ein spanisches Rohr 
tragen, ausser hochbetagte Leute. Das Tragen von seidenen Hals
tüchern, Bändern, Westen, Roben, gepuderten Perrücken ist nicht 
gestattet. Frauen dürfen nicht ausserhalb des Ghetto mit reichen 
Hauben, Manschetten, Handkatzen, grünen Hüten, garnierten Kleidern 
erscheinen. Ebenso ist das Tragen von gefärbten Pantoffeln und 
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Stöckeln verboten. Wenn Jemand in einem Wagen oder Kutsche 
fährt, darf sich niemand hinten aufstellen. Den Uebertretern dieser 
Vorschriften wird mit Geld- und Ehrenstrafen auch mit Arrest gedroht. 

Was würde wohl eine jetzige Cultusgemeinde dazu sagen, wenn 
ihr Rabbiner den Vorstand zu einem solchen Einschreiten veranlassen 
würde, dass er sich um den Speisszettel bei Barmizwa-, Vtrlobungen, 
Hochzeiten, Beschneidungen u. s. w. kümmere? Rabbiner und Vor
steher erfreuten sich damals der allgemeinen Hochachtung und Ver
ehrung, sie waren im Besitze der grössten moralischen Macht, denn 
sonst hätten sie es nicht wagen dürfen, mit solcher Strenge vorzu
gehen. Der Seelsorger war kein von der Laune und Willkür herrsch
süchtiger Machthaber abhängiger Cultusbeamter - sondern der ,Mora. 
de Assra. •, Herr des Ortes, als religiöses Oberhaupt, als Lehrer, 
Berater und geistiger Vater der Gemeinde betrachtet, verehrt und 
gefeiert. Freilich waren es damals Rabbiner in des Wortes bester 
Bedeutung, <!ie in erster Reihe auch ein mehr als hinlängliches rabbi
nisches Wissen bes•ssen, jeder von ihnen hatte sich ein Denkmal 
durch irgend einen Kommentar oder Gutachten zu der heil. Schrift 
selbst errichtet, sie waren Autoritäten auf diesem Gebiete ; doch in 
der Gegenwart gibt es Rabbiner, die ihr Diplom von irgend einer 
deutschen Universität bekommen - sich als Gelehrte par excellenz 
in allen möglichen Fächern bewähren - nur nicht in Rabinicis ! 

Rabbi Ezechiel Landau hatte drei gelehrte Söhne, J ekewke, 
der als reichbegüterter Mann in Brody lebte, Samuel, als Rosch besdin, 
Vorsitzender im Prager Rabbinate nach seines Vaters Tode und Israel, 
dessen Sohn der rühmlichst bekannte Schriftsteller und Gemeinde
vorsteher von Prag M. J. Landau war. 

R. Ezechiel Landau starb am 29. April 1793. Auch sein Sohn 
R. Samuel Landau starb a.m SO. Oktober 1884 als Vorsitzender des 
Rabbinats-Collegions. Ihm war in dieser Würde R. Samuel Löb Kander, 
Kreisrabbiner in Kalladei gefolgt, der aber nach etwa 2-jähriger 
Tätigkeit starb. 

D) Sala.mon Löw Rappaport. 

Als würdigen Nachfolger solcher hervorragender Capacitäten auf 
talmudischem Gebiete, wie sie bisher den Oberrabbinatssitz zu Prag 
zierten, wurde Rabbi Salomon Löw Ra.ppaport, der bereits wegen 
seiner literarischen Arbeiten einen Weltruf genoss, von der Prager 
Cultusgemeinde berufen. 

S. L. Rappaport war im Jahre 1790 in Lemberg geboren, und 
erhielt von gediegenen Fachmännern Unterricht im Talmud und· allen 
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Commentaren und machte wegen seiner wunderbaren Auffassungsgabe 
auf dem Gebiete der talmudischen Literatur staunenswerte Fortschritte, 
so, dass ihn R. Arije Leb Koben, die grösste rabbinische Autorität Polens, 
zu seinem Schwigersohne auserkor. Allein Rappaport genügte das 
blosse Talmudstudium nicht, er strebte auch nach profanen Wissen
schaften. Von grosser Gelehrsamkeit und Scharfsinn zeugen seine 
Biographien in den Bikure haitim. 

Im Jahre 1837 wurde er zum Rabbiner von Tarnopol erwählt, 
wo er mit Josef Perl segensreich wirkte. Allein die chassidäischen 
Fanatiker verketzerten ihn wegen seiner Gelehrsamkeit und bemühten 
sich, ihm das Leben nach Möglichkeit zu verbittern. Er beklagte sich 
über diese Unduldsamkeit der dortigen Juden in einem Briefe vom Jahre 
1838 an seinen Freund Salomon Rosenthal in Pest in dem er schreibt, 
dass er sich nicht so leicht entschloss sich um diese Rabbinerstclle zu 
bewerben, er verlangte vielmehr genaue Aufklärungen über alles und 
wollte nur dann darauf reflectiren, wenn ihn wenigstens der grösstc 
Teil der Mitglieder natürlich auch die einflussreichen wünschen sollten. 
Es entfielen auch bei den Wahl 83 von 86 Stimmen auf ihn, trotzdem 
er auch nicht Eine Stimme für Geld gekauft hatte, wie es in Galizien 
zu geschehen pflegte. Kaum in Tarnopol angekommen, zeigten sich Un
einigkeiten. Der bisher im Stillen glimmende Funke brach zur hellen 
Flamme auf, Bannfluche erhoben die Chassidim gegen ihre Gegner, so 
dass sich die Behörden veranlasst fanden einzuschreiten, und so ge
schah es, dass infolge von Berichten der Kreisämter an das Gubernium 
das alte und das neue Bethaus gerichtlich geschlossen wurden, Grausig 
sind die Taten jener Leute zu lesen, die wegen ihres Benehmens ge
gen den Rabbiner zu 8-14-tägigen Arrest - ja mit Zuchthaus bestraft 
wurden. Es half alles Nichts ; aber die andauernde gerichtliche Sperre 
und die endlich vor Neujahr auf Fürbitte Rappaports wieder geöffneten 
Bethäuser brachten für kurze Zeit Ruhe in die Gemüter. Allein diese· 
Ruhe dauerte nicht lange, denn schon 1840 gab es neue Ausbrüche. 
So sehnte sich Rappaport von Tarnopol weg, und über Empfehlung 
seines obbenannten Freundes Rosenthal wurde er zum Nachfolger des 
Oberjuristen Rabbi Samuel Kauders erwählt und hielt auch bald darauf 
seinen Einzug in Prag, wo er 1867 seine irdische Laufbahn beschloss. 
Nachrufe hielten ihm unter ·anderen Oberrabbiner Horowitz und Dr. 
J elinek aus Wien, letzterer feierte besonders den grossen Gelehrten, 
den Forscher auf talmudischem und philosophischen wie jüd. histo
rischem Gebiete. Sein gross angelegtes Werk .Erech hamilin eine 
talmudische Rcal-Encyclopädie, - blieb leider ein Torso, es war 
!;,lQs~ per ßuchstaqc:; Alepn ersc)ljenen, 
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E) Juda. Jeiteles 

geboren: Pra.g, den 30. März 1778, gestorben: Wien, den 6. Juni 1838. 

Die Familie J eiteles blüht urkundlich (la.ut W a.ppenbrief von 
Kaiser Ca.rl IV.) seit dem 13. Jahrhundert in Böhmen. Einer der 
berühmtesten dieser, a.n Litera.toren so reichen Familie, wa.r Dr. 
Jona.s Jeiteles, Phisicus und Gremialpräses in Prag, In dem Hause 
seines Vaters wurde Juda. Jeiteles erzogen und wiewohl sein gelehrter 
Vater nicht der gewöhnlichen jüd. Sphäre angehörte, war seine Er
ziehung doch kümmerlich genug. Der Pentateuch und der Talmud 

.. machten die Grundlage der ganzen Erziehung aus, bis sein begabter 
Bruder, der berühmte Theologe Rabbi Ba.roch J eiteles sich des fähigen 
Knaben erbarmte, ihn auf da.s methodische Studium der heiligen Ur
kunden aufmerksam machte und er durch Zufall von einem durch
reisenden hehr. Grammatiker, namens Israel Danzinger, die ersten 
Elemente der hehr. Grammatik erlernte. Der fortwährende Umgang 
mit seinem grossen Bruder, einem der gehaltvollsten und begabtesten 
Talmudgelehrten seiner Zeit, der eigentlich seiner Zeit vorgeschritten 
war, und der ihn die Schätze in den Werken Ma.imunis und Ahen 
Esra.s kennen lehrte, so wie die Lectüre gediegener deutscher Sprach
forscher und Dichter erweiterten den Kreis seiner Ideen, und gaben 
seinem wissenschaftlichen Streben eine geregelte Richtung. Hebräische 
Sprachforschung war es vorzüglich, worin sich sein Talent und seine 
Neigung aussprach, der er auch späterhin seine ganze literarische 
Wirksamkeit mit unermüdlichem Bienenfleisse zugewendet. 

Bereits in seinem 16. Jahre producirte er einige glückliche 
Abhandlungen über talmudische Stellen und übte sich in prosa.isch
poetischen Aufsätzen. Die Erscheinung der herliner Zeitschrift Meassef 
elektrisirte damals die jüd. Jugend, auch Jeiteles opferte da seine 
Erstlinge; die Jahrgänge 1794 und 1797 enthalten von ihm artige 
poetische Versuche. Im Jahre 1793 verheiratete er sich und musste 
sich dem leidigen Handel widmen ; doch weder vielfache häusliche 
Sorgen noch späterer manigfa.cher Gram und Kämpfe aller Art, 
konnten den glühend Strebenden der Wissenschaft ahwendig machen. 

Hehr. Philologie blieb immer sein Lieblingsstudium, und öfters 
überraschte die Morgensonne den Studierenden in der Studierstube. 
Die bei den Israeliten so sehr vernachlässigte chaldäische Grammatik 
zu erlernen und die darin geschriebenen Biicher Daniel, Esra. und 
Nehemia gr.ündlich zu studieren und in den tiefen Sinn der Targumen 
einzudringen machte in den Jahren 1800 bis 1810 seine Haupt
beschäftigung aus. Mühsam schuf er sich neue Regeln in der Theorie 
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dieses Sprachgegenstandes (worüber kein einziges Werk eines Israeliten 
in hehr. Sprache existiert), des Vaters Grammatik war sein einziger 
Leitfaden, dann einige lateinische Tabellen und Paradigmen der Zeit• 
und Nennwörter. 

Im Drucke ist von ihm erschienen: 
1. Sicha. Gespräch über die Secte der Sabbathianer. Brünn 1800. 
2. Mebo Laschon Aramit. Aramäisch-chaldäische Grammatik, 

Prag 1813, 
3. Minchat Jehuda, Gebete und Gesänge zur Feier des ·Geburts• 

festes Kaiser Franz I. Prag 1818, 
4. Mismor Le-Toda. Psalmen zum Lobe Gottes. Prag 1811. 
5. Bene ha-Neurim. Sammlung hehr. Sinngedichte, Fabeln, Sprüche 

und dramatischer Scenen nebst Uebersetzung der vom dem Aestsetiker 
Ignaz Jeiteles lt06 verfassten Biographie des Arztes J onas Jeiteles. 
Prag 1821 1 Bdchen. 

6. Deutsche Reden, bei Gelegenheit der Einnahme von Paris, 
.der Friedensfeier (von dem Verfasser, damals Gemeindevorsteher in 
Prag, selbst gehalten) Prag 1814. 

7. Trauerrede auf den Tod der Freiin von Arnstein. Prag 1818. 
8. Zerstreute Aufsätze in den wiener hehr. Jahrbüchern Bikure 

ha-itim. Wien 1820-1832. 
9. Bei Anton Edlen von Schmid in Wien besorgte er eine neue 

Ausgabe des alten Bundes mit Text und deutscher Uebersetzung. 
Die Bücher Samuel, der Könige, Chronik, der 12 Propheten, Ezechiel, 
Daniel, Esra und Nehemia übersetzte er neu, und commentirte 
dieselben. 

Ausser vielen vermischten Aufsätzen sind von ihm manche im 
Manuscripte teils geordnet, teils auch zum Drucke vorbereitet zur[ick
geblieben. 

20. Fernere geistige Fortschritte der Juden in der abgelaufenen 
Periode. 

Ueberblicken wir die Fortschritte in den Verhältnissen der 
Juden seit Kaiser Josefs II. Zeiten bis hieher, können wir getrost 
sagen, dass in keinem europäischen Staate für die bürgerlichen und 
moralischen Rechte der Juden so emsig vorgegangen worden, als in 
einzelnen Länder dieser Monarchie, insbesonders · in Böhmen. Eine 
solche Verträglichkeit und ein solches Hervortreten des philosopischen 
Geistes, wie die 2. Hälfte des 18 Jahrhunderts sie hervorgebracht im 
Vergleiche zu allen früheren Jahrhunderten, schreibt der berliner 
Schriftsteller (C. V. Dohm. Von. der bürgerlichen Verfassung der 
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Juden 1. Teil. Seite 76) dass diese unter den Juden eine solche 
Revolution der Geister hervorrief und die Wissenschaft so sehr 
erhoben und manche Veränderungen in den Ansichten, Sitten und 
Gebräuchen erregten, lässt sich gar nicht bezweifeln, besonders in 
Böhmen. 

Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begaben sich 
einige begabte Köpfe jüdischer Männer aus Böhmen auf fremde 
Hochschulen, Zu den ersten gehört Abraham K i s c h aus Prag; 
er studierte in Halle Medicin, erwarb ·hier den Doctorgrad der 
Medicin und Philosophie, kehrte dann in seine Heimat zurück und 
erwarb sich einen berühmten Namen als praktischer Arzt (starb zu 
Prag den 3. Juni 1763). Seine Theoria et Therapia Phtysios pulinonalis, 
Halle 17 49, welche auch in das I. Heft der medicinischen Dissertation 
(Vol I. Seite 234) aufgenommen wurde, galt als erster Versuch 
wissenschaftlicher Arbeit der Juden in Böhmen. 

Kaiserin Maria Theresia verbesserte im Jahre 1760 die Studien
ordnung für alle ihre Länder. Dadurch wurde es so manchem 
begabten Junglinge ermöglicht, dass er sich dem Hochschulstudium 
widmen konnte, die deutsche Sprache gewann die Oberhand sowohl 
im öffentlichen Leben, als in der Wissenschaft in Böhmen. Um diese 
Zeit wurde ein Schüler Gellerts Carl Heinrich Seiht an die Prager 
Universität berufen, ein Mann von freundlichem und feinem Benehmen. 
Durch seine gründliche Kenntnisse der damaligen deutschen Literatur, 
durch seine genaue Kenntnisse der Philosophie, seine schöne und 
anziehende Vortragsweise, gelang es ihm auf die studierende böbm. 
Jugend einen nachhaltigen Eindruck hervorzurufen. Unter solchen 
Verhältnissen ist es nicht zu verwundern, dass auch die talentirte 
Jugend unter den Juden dabei war, wo es möglieh war etwas Schönes 
zu lernen. Aus dunklem Gewölk talmudischer Forschung traten an 
die Oeffentlichkeit B e n e d i kt J e i t e 1 es, der Sohn des Jonas 
Jeiteles (geboren in Prag, gestorben daselbst 18. December 1813) Privat
rabbiner in Prag, wirkte, wie die öffentlichen Blätter von ihm z. B. 
die Prager Zeitung berichtet, nicht blas durch seine Schriften, Predigten, 
Reden bei verschiedenen Anlässen, sondern auch durch seine 
menschenfreundliche Handlungen, als Muster von Bildung und Fort
schritt in seinem Volke. Nach seinem Tode schrieb dieselbe Prager 
Zeitung über ihn; Er fiel als Opfer seiner Tätigkeit und seines 
Patriotismus, indem er milde Gaben zur Linderung der Schmerzen 
der bei Dresden uud Chlum Gefallenen sammeite, wobei Juden und 
Christen gemeinschaftlich für das gleiche edle Ziel gekämpft hatten. 
Dabei holte er sich eine Krankheit, die von so bösen Folgen begleitet 
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war, dass er dieser erlag. Nach der Einnahme Belgrads durch 
die Oesterreicher schrieb er eine Cantate in hebr, und deutscher 
Sprache (Prag 178fl), die letzten Worte Josefs des II. an die Soldaten 
übersetzte er ins Hebräische (Hameassef, der Sammler Jahg.1787-1797). 
Auch der ernsten Wissenschaft widmete er sich, durch Herausgabe der 
,Haoreb", polnische Briefe zweier Rabbinen in Prag; .Kibrat Hataaba 
Thessalonich", Wien 1797, .Glossen zum Commentar des Maimonides", 
hehr. 3 Bücher (Brünn 1803-1805). Einige Worte im 88. Stück des 
„Brünner Patriotischen Wochenblattes" (1805). .Das Impfen der 
Kinder• ein Wort der Belehrung an seine Glaubensgenossen. 

Jonas Jeiteles 

geboren zu Prag am 15. Mai 1735, gehörte zu den berühmtesten 
praktischen Aerzten des 18. Jahrhunderts. Anfangs Gehilfe in der 
Apotheke seines Vaters, bezog er nach gemachten propaedeutischen 
Studien die Universität zu Leipzig, wo er Schröckh, Ludewig, 
Ernesti und A. vorziiglich fleissig auch Gellerts Vorlesungen iiber 
Moral und schöne Wissenschaften hörte. 1754 ging er nach Halle 
und erhielt 1755 die medicinische Doctorwürde. Im folgenden 
Jahre kehrte er in seine Vaterstadt zurück, unterwarf sich abermals, 
um die Licenz zur Praxis zu erhalten, einer strengen Prüfung, und 
wurde hierauf der Prager medicinischen Facultät einverleibt. Er 
bewirkte zuerst nicht nur für sich allein, sondern auch für seine nach
folgenden Glaubensgenossen die Erlaubnis zu der ungehinderten 
medicinischen Praxis, und leistete nicht blos als Arzt, sondern auch 
in anderen Dienstkategorien die erspriesslichsten Dienste, da er seit 
1763 Physicus und Spitalarzt und seit 1777 Gremialpräses der Wun.d
ärzte war. Sein Eifer in der 1772 durch Teuerung entstandenen 
Epidemie machte ihn selbst van Svieten bekannt. Ein glühender 
Patriot, schlug er mehrere vorteilhafte Anträge, ja sogar den Ruf 
als 2. Leibarzt des letzten Königs von Polen aus und zog diesem 
glänzenden Posten lieber eine einfachere Lebensweise in seiner 
Geburtsstadt vor, wo er durch fünf Decennien rastlos wirkte. Seine 
ausgebreitete medicinische Praxis hemmte allerdings seine schrift
stellerische Tätigkeit, doch wurden seine "Observata quaedam 
medica • die· im Jahre 1783 zu Prag erschienen sind, von Rufeland, 
Spiernig, Vogel häufig citirt. Er starb am 18. August 1808. 

Dem Beispiele seines Grossvaters Jonas Jeiteles, folgte dessen 
Enkel I g n a z Je i t e 1 es, geboren am 13. September 1783 zu Prag. 
Er ist der Verfasser des ästhetischen Lexicons, alphabetisches Hand
buch zur Theorie der Philosophie des Schönen, nebst Erklärung der 

9 
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Kunstausdrücke aller ästhetischen Zweige (Wien 1835), veröffentlichte 
aber auch im Morgenblatte (1816-1820), in der eleganten Zeitung 
(1809--1812), in der Abendzeitung (1817), in Hormayrs Archiv 
(181:l--1813), in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur und 
Mode (1817-1820), in Beckers deutschem Anzeiger, in Andre's 
patriotischem Tagblatt und in dem Wiener Conversationsblatt, dann 
auch in verschiedenen Taschenbüchern Aufsätze, teils kritischen, teils 
historischen, teils poetischen Inhaltes. Einige seiner Satiren sind ins 
Französische und Polnische übersetzt worden. Er schrieb auch eine 
Biographie seines Grossvaters J onas J eiteles (!SOS Prag) und Bemerkungen 
über die Culturverhältnisse der Juden in Böhmen. Er übersiedelte 
nach Wien, wü er auch 1843 starb. 

Simon Gunz, 

geboren zu Augsburg 17 43, studierte in Fürth und Frankfurt den 
Talmud, lernte in seinem 20. Jahre deutsch lesen, gieng dann nach 
Berlin, wo er Mathematik zu seinem Lieblingsgegenstande wählte, 
ward 17 82 Lehrer der Rechenkunst an der israel. Hauptschule zu 
Prag. Er gab heraus: ,Praktische Bemerkungen und Vorschläge zur 
Verbesserung des Lehrfaches für angehende Haus- und Schullehrer" 
(Prag 1792) .Handbuch für Kaufleute" (Prag 1792), ,, Verhältnis
tabellen des niederösterreichischen Gewichtes, nassen und trockenen 
Masses, der Elle und Klafter gegen das altböhmische und umgekehrt, 
des altböhmischen gegen das niederösterreichische, von den kleinsten 
Unterabteilungen bis zu 1000" (Prag 1793), "Theoretisch-praktisches 
Rechenbuch für Lehrer und Lernende" (Prag 1802) (2. Aufl. 1810, 
5. Aufl. 1815) .Cours- und Wechseltabellen, erste Abteilung (Prag 1807), 
dergleichen für Banquiers und Kaufleute" (Wien 1807), "Der Arbitrageur" 
(Prag 1813), ,,Tabelle zur Uebersicht des Standes der Obligationen" 
(Prag 1818), ,Nelkenbrechers Taschenbuch für Banquicrs und Kauf
leute, liir die österreichischen Staaten brauchbar gemacht" (Prag 1818), 
,Der Lehrer der Mathematik" 3 Bände (6, Aufl. 1832). Sein Ruf als 
Mathematiker war so ausgebreitet, dass selbst Ausländer ihre Söhne 
nach Prag sandten, um bei ihm Privatunterricht zu nehmen. Er erwarb 
dadurch und durch die vielen Auflagen seines Buches ein grosses 
Vermögen, aber auch grosse Aengstlichkeit, Er starb in sehr hohem 
Alter am 11. Januar 1824 zu Prag. 

Peter Be er 

geb. 1762, nach Anderen 19. Feber 1764, in Neu-By<lschow in Böhmen, 
wurde frühzeitig zum Talmudstudium angehalten, neigte sich doch 
mehr dem Schulfache zu. Er bereitete sich in Prag für diese Be-
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stimmung vor und erhielt 1? 84 eine Anstellung bei der israel.•deutschen 
Normalschule zu Mattersdorf in Ungarn, wurde nach Jahresfrist in 
derselben Eigenschaft nach seiner Vaterstadt versetzt, und erst 1811 
wurde ihm die Stelle eines Katecheten an der israel.-deuschen Haupt
schule in Prag zu Teil urid 1812 wurde ihm auch der Unterricht in 
der Moral an die israel. Schüler der drei Prager Gymnasien über
tragen. Er zog sich aber die Abneigung der religiös-indifferenten 
Klassen, als auch der Obscuranten zu, wegen seines Verhöhnens der 
religiösen Satzungen. Diese Hessen kein Mittel unversucht, ihn bei 
den Behörden und der Geistlichkeit . zu denunzieren, aber vergeblich. 
Von seinen Werken seien hier folgende angeführt: 

a) .Geschichte des ersten Tempels", Lehrbuch für die Israel. 
Jugend in hebräischer Sprache (Prag 1796). Die erste Auflage dieses 
Buches fand viele Gegner, die es sehr ungünstig beurteilten, später 
wurde es selbst von den ortodoxesten Juden gesucht, so das bereits 
180ö die zweite und 1808 die dritte Auflage davon erschien. 
(Intelligenzblatt für Literatur und Kunst in den österreichischen 
Staaten IV. Jahrgang Mai 1805 und März 1809). 

b) .Kos jeschuos• Becher des Heils, gefüllt aus den Quellen 
der Wahrheit und innigster brüderlicher Sympathie, dargebracht der 
Israel. Jugend in den kaiserl. königl. Staaten. Lehrbuch für Israel. 
Schüler in hehr. Sprache, Prag 1802. 

c) .Das Judentum• oder Grundlagen der Israel. Religion nach 
Maimonides, Gespräche eines Vaters mit seinen Kindern. II Teile. 

d) Die Literatur der Israeliten in den österreich. Staaten im 
letzten Decennium des 18. Jahrhundert. In der Zeitschrift .Sulamit" 
2 Jahrgänge, fortgesetzt im .Intelligenzblatte• IV. Jahrgang März 1805. 

e) Ueber einige Religionssecten unter den gegenwärtigen und 
früheren Juden in der angeführten Zeitschrift I. Jahrgang. 

f) Geschichte der Juden von der Rückkehr aus der babylonischen 
Gefangenschaft bis zur Zerstörung des 2. Tempels nach Josefus 
Flavius (Wien 1808). 

Herz Homberg geboren in Lieben bei Prag, gieng 1838 in Pension 
und starb 1841 in Prag. 

Nach ihm wurde Dr. Wolfgang WesselyalsReligionslehrer angestellt 
und ihm auch mittelstDecretes vom 17. August 1839Zahl 4531 die sämmt
lithen Obliegenheiten des Israel. Schulrates Herz Homberg übertragen, 

Dr. Wessely hat auch einen Leitfaden für den ersten Religions
unterricht der Israel. Jugend nll!ll! ~•m herausgegeben, Er wurde 
später ?um Prof. des Strafrechtes an der k, k. Carl Ferdinands
Universität in Prag ernannt und starb daselbst als s·olcher, 

9• 



II. Neueste Geschichte. 

21. Die neueste Zeit. 

Kaiser Franz II. folgte sein Sohn Ferdinand V. der Gütige, 
(1835-1848). Unter dessen Regierung änderten sich die Verhältnisse 
der Juden in Böhmen, wie in Oesterreich nicht besonders. Vorurteile 
gegen die Juden begannen aber nach und nach zu schwinden. Des 
Volkes bemächtigte sich eine Gleichgiltigkeit für Alles. Erst das 
Jahre 1848, als Kaiser Ferdinand der Gütige am 2. December des• 
selben Jahres in Olmütz zu Gunsten seines Neffen, unseres glorreichen, 
gütigen Kaisers Franz Josef I. dem Trone entsagte, begann auch in 
Oesterreich ein neues, reges Leben. Von Frankreich her, wo bereits 
1830 ein revolutionärer Geist sich über alle Länder ausbreitete, kam 
auch zu uns diese Regung. Die droit de l'homme ( die Menschenrechte) 
hielten auch in die Nachbarländer Frankreichs ihren Einzug und das 
Volk rief nach Freiheit und Gleichheit. Kaiser Ferdinand, ein Regent 
von besonders gütigem Herzen, der nicht Strenge, nicht Blutvergiessen 
sehen wollte, entsagte lieber der Regierung und so trat Franz Josef I. 
ein Jüngling von 18 Jahren die Regierung der Länder Osterreichs, 
das damals noch eine ungeteilte einheitliche Monarchie war, an. 
Kaiser Ferdinand ging zunächst nach Innsbruck, dann nach Prag, 
wo er 1875 starb. 

Dieser Freiheitsdrang, die proclamirten Menschenrechte, sie 
konnten doch nicht zweierlei Staatsbürger dulden, solche mit Rechten 
und Freiheiten ausgestattete und solche, die wohl Menschen, aber 
keine Rechte und Freiheiten haben sollten. Es mussten also alle 
beschränkenden Gesetze und Verordnungen für die Juden fallen, 
namentlich die Maximalzahl der erlaubten Familien, das Schutz
geld. und a. 

Wohl wurden späterhin in den Zeiten der Reaktion neue 
Beschränkungen des Besitzrechtes der Juden angeordnet, ohne 
dieselben an weitere lästige Bedingungen zu knüpfen. Schon in den 
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fünfziger Jahren (2. Oktober 1853) gewann die Reaction die Ober
hand wieder. 

Nach den Schlachten in Italien (1859) wurde im Jahre 1860 
dieses provisorische Gesetz durch ein besseres, freieres, erträgliche
res, ersetzt. Endlich im Jahre 1867 nach dem unglückseligen Kriege 
in Böhmen und Italien wurde Oesterreich zu einer constitutionellen 
Monarchie proclamiert und die Staatsgrundgesetze eingeführt, Nach 
diesen sind alle Staatsbürger vor dem Gesetze gleich, die Erlangung 
eines öffentl. Amtes an keine Confession oder Nationalität gebunden, 
und da begann abermals jene Epoche des Aufschwunges, des Fort
schrittes, des Kampfes der Geister, da stellten die Juden auf allen 
Gebieten - keines ausgenommen ihren Mann, da zeigten die 
Juden, wessen ein freier Geist fähig ist. Handel und Wandel blühten, 
es entstanden allenthalben Unternehmungen zum Wohle des Vater
landes, zum Wohle der Menschheit. 

Auch die Juden in Böhmen taten das Ihrige. Aber nicht lange 
sollte dieser Geist der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit herr
schen, dunkle Wolken zogen und ziehen am Horizonte auf, und Neid 
und Misgunst bedecken den Himmel. Der Judenhass blüht wieder 
auf, unter den Namen Antisemitismus, wird von der christlich-sociaH 
len Partei der Jude verfolgt. Die Gesetze sind wohl schön am Pa
piere, allein ganz zum Durchbruche kommen sie nicht. Was 
eigentlich die böhm. Nation, die es doch selbst erfahren hat, was 
es heisst, wegen seines Glaubens verfolgt zu werden, veranlasst, ge
p:en den mehr als 1000 Jahre in Böhmen lebenden Juden, so auf
zutreten, die Nachkommen eines Huss und Komensky, die selbst ge
zwungen wurden ihre Heimat zu verlassen und die nackte Fremde 
ihnen zur Heimat werden sollte, die hätten wohl keinen Grund den 
Juden in Böhmen zu verfolgen, der überall da, wo er inmitten der 
übrigen Völker lebt mit seinem Gelde und seiner Arbeit zu finden 
ist, wo es gilt ein gemeinnütziges Unternehmen zu fördern, der Jude, 
der nach den Lehren des Profeten Jeremias: ,Fördert das Heil der 
Stadt, wohin ich euch zerstreuen werde, denn in ihrem Wohle ist 
auch das Eure• sich stets richtet. 

Hoffen wir, dass das Volk denn doch zur Einsicht kommen und 
sein Unrecht einsehen werde. In fast jedem Orte in Böhmen lebten 
und leben Juden, die mitunter da, wo ihrer eine grössere Zahl wohnte, 
Cultusvereine oder Cultusgemeinden bildeten, sie unterhielten Gottes
häuser, ihre eigenen Volksschulen und sonstige rituellen Anstalten. 
Die zerstreut lebenden Juden gehörten keiner Cultusgemeinde an, 
Zur Erfüllung ihrer religiösen Bedürfnisse taten sich da, wo es anging 
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je 10 erwachsene, männliche Personen zu einem Minjan zusammen 
und verrichteten an den hohen Feiertagen gemeinschaftlich ihre 
Gebete. Die genauen Eintragungen von Geburts-, Trauungs- und Sterbe
fällen war in Frage gestellt, Dieses Chaos in einen geregelten, ge
setzlichen Zustand zu bringen, veranlasste die Staatsregierung dem 
Parlamente, den schon lange vorher angekündigten Gesetzentwurf 
über die äusseren Rechtsverhältnisse der Juden vorzulegen, der auch 
von beiden Häusern des Reichsrates angenommen, am 21. März 1890 
die kaiserl, Sanction erhielt und im Reichsgesetzblatte Nr. 57 pub
licirt wurde. Das Gesetz selbst wurde von Freunden und Feinden 
des Judentums für ihre Zwecke bP,nützt1), obwohl es dazu keinen 
Anlass gibt, denn der Staat will das Judentum nicht protegiren und 
gibt ihm dadurch auch nicht die Mittel zu einer Propaganda für 
seine religiösen Zwecke, anderseits aber kann er das Judentum und 
seinen Cultus nicht ignoriren, nachdem sie einmal bestehen, Die jiid. 
Gemeinde ist da, sie erhebt Steuern, verwaltet Fonde, laufende Gel
der und Liegenschaften, führt im übertragenen Wirkungskreise des 
Staates Geburts-, Trauungs- und Sterberegister und hat endlich Or
gane, welche für die religiösen Interessen von mehr als eine Million 
Menschen Sorge zu tragen verpfl'chtet sind. Somit ist es nur eine 
Ausübung der natürlichen Freiheitsrechte des Staates, der über die 
allgemeine Rechtssicherheit zu wachen hat, wenn er sich umsieht, 
ob diese gewohnheitsmässig ausgeübten Rechte nicht dem öffent
llchen Interesse des Staates und den berechtigten Privatinteressen 
Einzelner zuwider laufen, 

Dieses Gesetz war umso nötiger, als seit beinahe anderthalb 
Jahrhunderten, die Gesetzgebung auf diesem Gebiete fast stille ge
standen hat. Die Gesetzgebung kann und darf aber nicht stille 
stehen, wenn nicht vitale Interessen des Staates und der Bevölke
rung Schaden erleiden sollten, noch weniger, wenn, wie in unserem 
Falle, die allgemeinen Verhältnisse durch die in den Staatsgrund
gesetzen gewährleistete Freiheit des religiösen Bekenntnisses eine so 
tiefgehende Aenderung erfahren haben. Dieses Gesetz hat - bei so 
manchen Mängeln, die sich erst jetzt zeigen, zwei Vorzüge: 1. dass 
es ein überflüssiges Hineinmengen der Staatsgewalt in Fragen, an 
welchen der Staat nicht beteiligt ist, vermeidet ; 2. dass es an be
reits bestehende Verhältnisse, alte Institutionen angliedert. 

Der erste Vorzug findet sich hauptsächlich im § 25, wo das 

1) Worte eines christlichen Autors: D'Elvert. Geschichte der Juden in Mäh
ren und Schlesien. 
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Gesetz von der Errichtung und dem Bestande der Bethäuser handelt. 
Das Gesetz verlangt nur, dass die Gemeinde die Grundsätze, nach 
denen sie dabei vorgeht, durch das Statut regle, vermeidet also die 
Möglichkeit, den Behörden so unangenehme und unmögliche Ver
pflichtungen aufzuerlegen, wie das in Ungarn geschah, wo noch heute 
mitunter der Stuhlrichter über Zelt des Gottesdienstes und Ordnung 
der Gebetstücke 2u entscheiden hat, wenn eine Partei in der Gemeinde 
mit den Verfügungen des Vorstandes unzufrieden ist; dabei hat das Gesetz 
auch den Fehler vermieden, welchen die preussische und ungarische 
Gesetzgebung begangen haben, die unter den Namen der Gewissens
freiheit künstlich genährte und gezüchtigte Verwirrung der Gemeinde
verhältnisse zu vermehren. In Ungarn ist es möglich, dass unter dem 
Titel oder richtiger unter dem Vorwande religiöser Bedenken eine 
Partei in der Gemeinde sich zu einer G e m e l n d e constituiren kann, 
während in Oesterreich auf einem örtlich· begrenzten Gebiete nur 
e i n e Gemeinde geduldet wird. Von Wichtigkeit ist auch die ge
setzliche Bestimmung, dass nur ö s t er r e i c h i s c h e Staatsbürger 
als Religionsdiener angestellt werden können, was früher nur von den 
Rabbinern galt, Und ganz besonders wichtig ist diese Bestimmung 
wieder gegenüber Ungarn, das an Cultusbeamten einen riesigen Ex
port entfaltet, sich aber durch die Forderung der Kenntnis der un
garischen Sprache sorgfältig gegen jede Einwanderung von jenseits 
des Leithaflusses schützt, Hlemit hat der Staat nicht nur einem Ge
bote der Selbstachtung, sondern auch seinem natürlichen Rechte auf 
dem Gebiete der jüdischen Gemeindeverwaltung in massvoller, dem 
österreichischen Patriotismus nutzbringender Weise Geltung verschafft. 
Unsere jüdischen Satzungen kennen wohl keine Ein- und Beschränk
ungen, finden wir doch in früheren Zeiten, dass hervorragende Ge
lehrte aus Böhmen nach Deutschland, Polen und aller Herrenländer be
rufen und solche von dort nach Böhmen kamen. Heute schliessen 
sich alle diese Länder gegen uns ab - nur bei uns in Böhmen geschieht es 
noch, dass man einen Rabbiner und Cantor aus Ungarn, Polen u. s. w. 
beruft. Freilich wird man - und nicht mit Unrecht - darauf hin
weisen, dass die einheimischen Kräfte nicht zu haben sind. 

Bei uns in Böhmen gilt das was vom Auslande kommt, der 
Einheimische nichts, Es gibt gerade in den grösseren Gemeinden 
Böhmeus, Rabbinen und sonstige Cultusbeamten aus Ungarn, Polen, 
ja Russland und Rumänien. 

Dass das Gesetz trotzdem Mängel hat, wollen wir nicht ver
schweigen, so insbesondere, dass die Zahl der bestimmten Cultus
gemeinden zu gross ist, es gibt einen überwiegenden Teil solcher, 
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die nicht leben und nicht sterben können, die zahlen ihrem Rabbiner, 
der auch Religionslehrer, Cantor, Kore mitunter auch Schächter sein 
muss, ein Gehalt, das zum Sterben zu viel - 7-Um Lehen zu wenig 
ist - und dara11 ist auch teil weise die diverse Concurrenz auswär
tiger Elemente schuld, sonst könnte es doch nicht vorkommen, dass 
Stellen mit 400-500 fl. und maximum 600 fl. ausgeschrieben - und 
besetzt - werden. Ein fernerer Mangel des Gesetzes ist es, dass die 
Anstellung des Rabbiners auf einen kurzen Termin - statutenmässig 
l-3 Jahre - erfolgt, Bei welchen Confessionen dürfte solches noch 
vorkommen, dass der geistliche Führer der Gemeinde jede 3 Jahre, 
wenn ein Wechsel im Cultusvorstande erfolgt, das Damoklesschwert 
der Entlassung über seinem Haupte schweben sieht. 

Ein femerer Mangel des Gesetzes ist es, dass es den Cultus• 
vorständen zusteht den k. k. Schulbehörden jene Person zu präsen
tieren, die sie als Religionslehrer der öffentl. Volks-, Bürger- und 
Mittelschulen angestellt resp. bestätigt wissen wollen, wobei die Er
fahrung lehrt, dass es selten oder äusserst selten Individuen sind, die 
sich auch nur über die geringste Kenntnis pädagogischer Wissen
schaften auszuweisen vermögen. Sollte zum jild. Religionslehrer jedes 
Individuum gut sein 1 ! - Es mangelt an einem einheitlichen Lehr• 
plane für den Religionsunterricht an allen öffentlichen Lehranstalten, 
so dass jeder Religionslehrer einem anderen Gegenstande seine be
sondere Aufmerksamkeit zuwendet. Während der Eine die biblische 
Geschichte zumeist begünstigt, wünscht der 2. die Uebersetzung ein
zelner Gebetsteilen, der 3. will bes. Glaubens- und Pflichtenlehren, 
dadurch entsteht ein Chaos auf diesem Gebiete, wie sie keine Dis
ziplin eines Lehrgegenstandes der Volks-, Bürger- und Mittelschule 
kennt. Wiederholt und wiederholt haben die Religionslehrer selbst 
Commissionen und Enquetten abgehalten, und das Ergebnis der
selben - einen Entwurf zu einem einheitlichen Lehrplane der h. k. k. 
Regierung zur Genehmigung unterbreitet ; allein vergebens ist alles 
Bitten I Hoffen wir, dass es bald· besser werden dürfte! 

In letzter Zeit soll der Centralverein zur Pflege jüd. Angelegen
heiten in Prag einen diesbezilgl. Entwurf an den Unterrichtsminister 
eingeschickt haben, welcher von diesem der Prager Kultusgemeinde
Repräsentanz zur Prüfung und Begutachtung zugemittelt wurde. Wir 
bezweifeln die Wahrheit dieser Angaben, denn, warum sollte die Prager 
Kultusgemeinde diese Angelegenheit so lange liegen lassen?! 
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22. Cullurbild des XIX. Jahrhundertes bei den Juden Böhmens. 
Die Eisdecke der harten Gesetze, die bis dahin das Leben der 

Juden, in und ausser dem Ghetto niederdrückte und ihnen nicht ge
stattete sich an der allgemeinen Cultur, an der geistigen Arbeit der 
übrigen Völker Böhmens zu beteiligen und ihr Schärf!ein zu der
selben beizutragen, sie war gebrochen. Im Jahre 1848 bekam sie die 
ersten Risse, aber erst die sechziger Jahre schafften sie weg und so 
finden wir denn Juden in Böhmen überall da am Platze, wo es gilt, 
die geistige und körperliche Arbeit derselben zur Geltung zu bringen. 
Es gibt keinen Beruf in Böhmen, kein Unternehmen im Handel und 
Gewerbe, wo nicht Juden tätig wären mit ihrem kühnen Geiste, der 
damals noch durch talmudische Gelehrsamkeit geschärft war. Als 
hervorragende Industriellen der 2. Hälfte des 19. Jahrh. nennen wir 
A. B. Pribram, Brüder Porges und L. Dormitzer und noch viele An
dere, die hier nicht angeführt sind, deren Zahl aber Legion ist. Die 
Medicin hatte und hat noch heute hervorragende Vertreter unter den 
Juden der Gegenwart, ebenso die Rechtswissenschaft - wir wollen 
die Namen der noch Wirkenden hier nicht anführen, selbst die tech
nischen Wissenschaften und die schönen Künste wie Literatur, Ma
lerei und Musik zählen Juden zu ihren hervorragenden Mitgliedern. 
Als Epiker zeichnet sich durch seine grosse Weltanschauung aus 
S e I i g m an n H e II e r, geb. 1831 zu Raudnitz 1), Ar n o I d 
Hirsch, geb. 1815 zu Horic, Dramatiker, Mich a e 1 K I a p p, 
geb. 1835 in Prag als Lustspieldichter, I s i d o r He I l er, geb. 
1816 in Jungbunzlau. 

Moritz Hartmann, geb. 1821 zu Duschnik bei PHbram, war ein 
hervorragender Lyriker. Seine unter dem Gesammttitel - Leipzig 
1845 - erschienenen Dichtungen ,Kelch und Schwert" verkünden 
ihn als glücklichen Nebenbuhler Anastasius Grüns und Lenaus. Beson
dere Begeisterung riefen die „böhm. Elegien• hervor. Während der 
Märzrevolution in Oesterreich gieng er als Deputirter der Stadt 
Leitmeritz nach Frankfurt, wo er sich zur äussersten Linken hielt. 
Er kehrte in den Oktobertagen wieder nach Wien zurück. Nach dem 
Siege der Reaction liess er seinem Grolle in der in Österreich ver
pönten: ,,Reimchronik des Pfaffen Mauritius" aus, triusste flüchten und 
lebte lange in der Verbannung. 

A 1 f red M e i s s n er, geb. zu Teplitz 1822. Sigfricd Kapper 
geb. in Smichov 1821 ein Freund Moritz Hartmanns, der das Gebet
buch mit einer böhm. Uebersetzung versah und schon damals in die 

') Seine hehr. Melodien sind ein wahrer Schatz der jüd. Literatur. 



138 

.Zeitschrift des böhm. Museums" ,,Casopis ceskeho Musea• schrieb, 
Phil. Koralek, Mathematiker, geb, J 819 zu Kolin, war Lehrer des 
s. Z. Kronprinzen von Frankreich. Lu d w i g K o m p e r t geb. 1822 
in Münchengrätz, dessen Schilderungen aus dem jüd. Volksleben eine 
glänzende Aufnahme und die weiteste Verbreitung gefunden haben. 
Sein Novellenkranz ,Aus dem Ghetto" erwarb sich verdiente Auf
merksamkeit. Im Komperts Erzählungen begegnen uns keine denk
würdigen Glaubenshelden, keine hervorragenden Bösewichter, sondern 
einfache Handelsjuden, wie sie die Prager Judengassen darbieten, 
höchstens ein „Randar" so ein Dorf Rothschild. Er starb in Wien. 

Ludwig August Frank!, geb. 18!0 zu Chrast bei Hohen
maut, studierte das Gymnasium in Leitomyschl, die Universität 
in Prag und Wien, unternahm viele Reisen in das heilige Land und 
beschrieb dasselbe in seinem Gedichte: ,,Rose von Jericho". Er schrieb 
ferner unter andern das Gedicht „Der Primator", das Dr. :Zalud in Prag 
ins Böhmische übertrug, ferner das Gedicht Columbus, das ihm eine 
italienische Auszeichnung eintrug. Er bestrebte sich um die Gründung 
von Schulen in Palästina und seinem bes. Bemühen ist es zu ver
danken, dass der munificente Baron Jonas von Königswarter auf der 
Hohen Warte bei Wien ein Institut zur Erziehung der Blinden 
errichtete, das seit mehr als 25 Jahren sehr wohltätig wirkt und heute 
etwa 50 solcher Unglücklichen Heim- uud Erziehungstätte bietet. Der 
gegenwärtige Director dieses Institutes ist S. He 11 e r, gebürtig aus 
Tachau in Böhmen, eine hervorragende Capacität auf dem Gebiete 
der Blindenerziehung, sowie als Jugendschriftsteller. Für dieses sein 
wahrhaft menschenfreundliches Streben wurde Frank! in Anerkennung 
seiner Verdienste um das allgemeine Wohl von Sr. Majestät Kaiser 
Franz Josef I. in den Ritterstand mit dem Prädikate „von Hochwart" 
erhoben. L. A. Frank!, Ritter von Hochwart starb, trotzdem er 
graduirter Dr. der Medicin war, als Sekretär der israel. Cultusgemeindc 
in Wien im Jahre 1893. 

Auch zweier Männer, die zwar als Juden in Böhmen geboren, 
aber dem Glauben ihrer Väter untreu wurden, wollen wir hier 
erwähnen, es sind dies Jos. Emanuel Veit geboren zu Kuttenplan 
1788, war eigentlich zum Rabbiner bestimmt, wurde später Domprediger 
zu St. Stefan in Wien und Johann Heinrich Löwe geb. 1808 zu 
Prag, starb daselbst als Professor der Philosophie an der k. k. 
deutschen Carl Ferdinand Universität, dürfte manchem Leser be
kannt sein, da er Prlifer für die Rabbiner war, die sich s, Z. mit 
einem Zeugnisse ihrer philosophischen Kenntnisse ausweisen mussten. 
Auf dem Gebiete der Journalistik zeichneten sich aus I g. Kur an da, 
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geb. 1808 zu Prag, Herausgeber der ,Ostdeutschen Post" in Wien, 
früher auch des Grenzboten in Leipzig wo er ihn bis 1. Juli 1848 
leitete, starb in Wien als Vorsteher der isr. Cultusgemeinde, Landtags
abgeordneter u. s. w. David Kuh, Herausgeber des Tagesbote aus 
Böhmen und A. Neustadt und Kaufmann. 

Der gewesene österr. Justitzminister Dr. Glaser wurde 1831 in 
Postelberg geboren. 

Noch seien hier einige Gelehrte Rabbinen, die teils in Böhmen 
im vorigen Jahrhunderte gebo:·en und hier gewirkt haben, genannt. 
Zunächst nennen wir Zach, Frank! geboren und erzogen in Prag, 
Rabbiner in Teplitz, dann Dresden, starb als Rector des Rabbiner• 
Seminars in Breslau, aus dessen Schule viele und bedeutende 
Rabbinen hervorgegangen sind. Rabbi Samuel Freund, ein berühmter 
Talmudgdehrter von streng conservativer Richtung. 

Dr. S. J. Kämpf, der viele Jahre als Prediger des neuen Tem
pels und als Professor der k. k. Universität in Prag gewirkt 
und hier in den achziger Jahren starb. 

In den vierziger Jahren wird eines Abraham Basch, Schulvor
stehers in Brüx erwähnt, der eine Zologie in hebr. Sprache verfasste. 

Schliesslich wollen wir noch eines Gelehrten vom Weltrufe hier 
erwähnen, der zwar kein öffeatl. Lehramt bekleidete, der sich aber 
trotzdem eines unsterblichen Rufes erfreute. Es ist dies: 

Rabbi Ahron Kornfeld, 

geboren am I 7. Ab 5555 zu Goll' Jenikau bei Caslau, als Sohn 
des R. Mordechaj Beer Kornfeld. Golc Jenikau gehörte zu jenen 
alten Gemeinden Böhmens, die wie soviele andere z. B. Kalladey, 
Hefmanmestec, u. m. A. nicht blass jüd. Volksschulen - solcher gab 
es in jeder jüd. Gemeinde bis in die neueste Zeit - sondern auch 
sogenannte J eschibos (Talmudhochschulen) besass. R. Mordechai Beer 
Kornfeld war lange Zeit selbst Rector einer solchen Jeschiba in G. Jeni
kau, wenngleich er auch kein angestellter Gemeinderabbiner war. Der 
junge Aron wurde nach der Sitte der damaligen Zeit in Bibel und 
Talmud unterrichtet, und erregte kaum 10 Jahre alt, wegen seines 
seltenen Scharfsinnes und seines Gedächtnisses die Aufmerksamkeit 
der Talmudgelehrten und ihre Bewunderung. Sein Vater zugleich 
sein Lehrer, starb 1813 und hinterliess seinem Sohne Ahron eine 
trefflich geleitete Jeschiba, die nun Ahron 18 Jahre alt selbst über
nahm und eine grosse Anzahl lernbegieriger Jünglinge, die er zu 
Aposteln des Talmudstudiums heranbilden wollte; zu seinen Schülern 
zählte er Ignaz Kuranda aus Prag (siehe oben), Simon Szanto, 
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Redakteur der ,Neuzeit", Wien, Rabbiner W. Landau, Kreisrabbiner 
Friedmann, Rabbiner Kauders, Kreisrabbiner Haller (starb in Caro
linental), Rabbiner Lengsfelder (starb in Reichenau a/K.) u, v. A. 
Ueber ihn äusserte sich der verstorbene mährische Landesrabbiner 
R. Mordechaj Benet (Markus Benedikt) der aus der Karlsbader Cur 
heimkehrend, durch G. Jenikau gefahren kam, in folgender Weise: 
In Böhmen kam ich in eine kleine Gemeinde und fand da einen kleinen 
Bücherkasten, aber voll mit Büchern - eigentlich Mole Thora, voll 
von Thora (R. Ahron war von kleiner Statur.) Nach einer andern 
Version hätte er gesagt: Ein kleiner Kasten, aber kein einziges 
Blichlein fehlte darin. R. Ahron war kein Freund jenes Pilpul, jener 
Haarspalterei, wo vor lauter Bäumen kein Wald zu sehen war, Er 
führte seine Schüler durch seinen fesselnden Vortrag bis auf die ur
sprünglichen Stellen im Talmud und Poskim (Decisoren) durch seint 
logischen Schlüsse an die Quelle der Wahrheit. Rabbi Ahron empfahl 
seinen Schülern Talmud Thora im derech erez - neben talmudischem 
Wissen sich auch solches in der Geographie, Geschichte und Mathe
matik anzueignen, da er selbst ein genauer Kenner aller dieser Wissen
schaften war, aber auch Bibel und Talmudexegese sollten nicht fehlen. 
Fast 30 Jahre leitete er diese seine Jeschiba, bis er 1843 schwer 
erkrankte und als Folgeerscheinungen dieses Uebels ein heftiges 
Kopfleiden übrig blieb, sah er sich zu seinem grössten Leidwesen 
ve;anlasst die Jeschiba aufzulassen, bis zwei Jahre später sich das 
Uebel wieder besserte, hielt er allsabbatlich in seinem Hause vor 
einem talmudisch gebildeten Publikum, und ein solches gab es damals 
hinreichend in Golc Jenikau - seine talmudischen Vorträge, bis er 
1861 von einem schweren Augenleiden befallen, und dadurch zu er
blinden drohte - auch diese Vorträge einstellen musste. Jetzt, wo 
er sein Auge schonen und nichts lesen konnte und durfte, ruhte sein 
grosser Geist noch nicht; er verfasste aus dem Gedächnisse, indem 
er es seinen Angehörigen in die Feder dictirte, ein Werkchen unter 
dem Titel ,Zijunim ledivre hakabala" (Merkzeichen für traditionelle 
Discussionen) worin mehr als 300 Decissionen und Auslegungen durch 
den Zahlenwert der betreffenden Schriftstelle mnemotechnisch dar• 
gestellt werden. Ueber dieses Werk schrieb die Kritik: Der Verfasser 
geht von der Ansicht aus, dass in Gottes Werken und Schöpfungen 
kein Zufall walten könne, dass in der Natur wie in der Geschichte 
alles in den Plan der Vorsehung gehöre, selbst die Nebenumstände 
und die äusserliche Form sind bedingt durch den letzten Endzweck 
alles Bestehenden. Nicht Zufall ist es, wenn ein Tier behaart, das 
andere nackt, das eine Wolle, das andere Federn, das Laub des 
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einen Baumes gefiedert, das des anderen gerändert oder ungerändert 
ist, sondern jede Form und jede Konstruktion ist in der Bestimmung 
und in dem individuellen Wesen - also im ursprünglichen Zwecke 
vor bedacht. 

Im Jahre 1863 wurde er von seinem Staar am linken Auge ge
heilt und begann sich mit talmudischen Tematas zu beschäftigen, es 
dauerte trotzdem noch lange, bevor er diese Meditationen, die er 
seinen Söhnen und Verwandten in die Feder dictirte, selbst ordnen 
und herausgeben konnte. Trotz seiner grossen Gelehrsamkeit, die von 
hervorragenden rabbinischen Autoritäten seiner Zeit, wie der oben 
erwähnte R. Markus Benedikt aus Nikolsburg, R. Moses Sofer in 
Pressburg, Rabbi Wolf Wertheimer in Dobruschka bewundert wurde, 
war es Niemandem gelungen ihn zur Annahme eines öffentlichen Amtes 
zu bewegen, selbst in den Vorstand der Kultusgemeinde liess er sich 
nicht wählen, er bezahlte die ihm bestimmte Kultussteuer, wie jedes 
andere Mitglied, mehr wollte er nicht sein. Es erfolgten an ihn öfter 
Rufe von Grossgemeinden zur Ueber□ahme eines Rabbinates, er lehnte 
dankend ab, er blieb seiner Heimatsgemeinde, der er mit allen Fasern 
seines reinen Herzens anhing, getreu. Nach seinem sel. Vater über
nahm er eine Brantweinbrennerei, und wendete genau den fünften 
Teil aus deren Ertägnisse wohltätigen Zwecken zu. Konnte er ver
schämte Arme unterstützen, war er besonders glücklich. Kein Opfer 
war ihm zu gross, wenn es galt Not zu mildern. Den jeweiligen Orts
rabbiner achtete und schätze er als religiöses Oberhaupt, als ,Mara 
deatra" sehr hoch, ja er liess ihm die in seinen:i-Hat.ise vorkommenden 
rituellen Fragen Schaalos zur Entscheidung vorlegen. Das ist das 
Bild eines wirklichen Gelehrten. Aber nicht blos Bescheidenheit und 
Herzensgüte, s<mdern eia unendliches Gottvertrauen, eine Gottergeben
heit zierte ihn, wie keinen Zweiten sobald. Mit stiller Ergebenheit 
und Sanftmut, gleich einem Hillel, ertrug er alle Bitternisse des Lebens, 
selbst das herbste Geschick, ohne je ein klagendes Wort über seine 
Lippen zu senden. 

Als im Jahre 1865 in Golc Jenikau eine Feuersbrunst ausbrach 
und auch sein Haus und seine Fabrik ein Opfer der verzehrenden 
Flammen wurde, stand er unverzagt und unerschütterlich da. Das 
Einzige, was er retten konnte war sein Talis, er verliess das 
brennende Gebäude und dankte dem Schöpfer dafür, dass er ihn 
heimgesucht. Als ein Freund herbeieilte den Rabbi 2u trösten, fand 
er den frommen Mann in einer lebhaften Diskussion über eine 
schwierige Rambamstelle. Wie überrascht war er, statt eines Tief
gebeugten einen gottergebenen, gottvertrauenden Mann zu finden. 
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Einige Wochen hernach am 17. Ab 1865 feierte er seinen 70. Ge
burtstag, Er beabsichtigte diesen Tag im Stillen, im engsten Familien
kreise zu begehen; allein von nah und ferne eilten Freunde, Ver
wandte und ehemalige Schüler herbei, um dem berühmten Lehrer 
Beweise ihrer Hochachtung und Verehrung zu liefern. Nach 66-jähriger 
äusserst glücklicher Ehe mit seiner edlen, frommen und wackern Gattin 
Julie, verliess sie am 18. September 1880 ihren Gatten, um einzukehren 
in die Gefilde der Seligen. Demütig rief der schwer geprüfte Gatte : 
J eh danke dir, du guter Gott, dass du mir die grosse Gnade er
wiesen hast, mir sie so lange zu schenken. Der Mann, der sich bis 
dahin der besten Gesundheit und Geistesfrische erfreute begann zu 
siechen, er fungirte zwar noch ein Jahr vor seinem Tode als Baal 
Tokea, wurde aber a.m 27. Oktober 1881 vom Schauplatze seiner 
langjährigen segensreichen Tätigkeit abberufen und erloschen war die 
Leuchte Israels, der letzte Gaon, der Mann mit dem selten guten 
Herzen und der seltenen Gelehrsamkeit. Sein Verlust ist unersetzlich 
für das Judentum im Allgemeinen unrl für das böhm. Judentum im 
Besonden. Ij kovoud rufen wir ibm nach. Dahin ist die Herrlichkeit, 
dahin der Glanz, der Ruhm Israels in Böhmen, denn das Studium der 
Bibel und des Talmuds hat in Böhmen aufgehört. 

Von der Hochachtung, Ehrfurcht und Beliebtheit deren sich 
dieser Grosse in Israel erfreute, zeugte auch dessen Begräbnis am 30. 
Oktober, Zahlreiche Gemeinden entsandten Deputationen. Aus Prag 
kam Oberrabbiner Hirsch, Rabbiner Adler, Rabbiner Dr. Back, eine 
Deputation der Chewra Kadischa, deren Ehrenmitglied er war und 
viele andere Honorationen. Auch der Rabbiner Dr. Guggenheimer, 
Kolin ; Kreisrabbin. Dr. Polatschek Polna; Rabbiner Lengsfelder; die 
Stadtvertretung, die Geistlichkeit und viele christliche Bürger. Zuerst 
sprach im Trauerhause an der Bahre der Ortsrabbiner Zach. Spitz 
bewegten Heriens, Tränen erstickt, ein Lebwohl und Dank seinem 
Lehrer, Meister, Vater und Freunde. Mein Ratgeber, meine Stütze, 
mein Stab - Mate Ahron - er liegt vor mir gebrochen, der einst 
Blüten und Früchten trug. Dir Rabbejnu Hakodausch hatte ich es zu 
verdanken, dass ich zu jener Zeit - vor 26 Jahren - als ich hieher 
kam, da wo es so viele Lomde Thora gab, meine Stellung behaupten 
konnte. Du und dein grosser Bruder Rabbi Misch! - Ihr stütztet mich, 
Ahron und Misch! tomchu jodaj - von dieser Seite Einer und von 
dieser Seite Einer. Dann wurde der Sarg gehoben und in den schwarz 
dccorirten Tempel getragen, wo zuerst Oberrabbiner Hirsch aus Prag, 
dann die Rabbinen Lengsfelder urid Polatschek dem grossen Toten 
Worte des Trostes, der Anerkennung und des Lobes sprachen und 
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seine hohen Tugenden und unvergängliche Verdienste priesen. Am 
6. April 1883 folgte Rabbiner Zacharias Spitz seinem Lehrer und 
Meister nach, der sich allgemeiner Achtung und Verehrung in Golc 
Jenikau und Umgebung zu erfreuen hatte. 

Die traurigen Verhältnisse in Böhmen gingen auch an der 
Cultusgemeinde Golii Jenikau nicht spurlos vorüber, sie zehrt heute 
nur noch von ihrem alten Ruhme. 

23. Schule und Synagoge. 
Bis in die letzte Zeit, vor wenigen Jahren •- noch, hatte jede 

israelit. Kultusgemeinde ihre confessionellc Schule, nach altem Brauche 
mit deutscher Unterrichtsprache, Da trat ein neues Geschlecht auf, 
das, wir wollen zu seiner Entschuldigung sagen - vielleicht in bester 
Absicht - sich assimiliren wollte und hiezu ein Mittel wählte, das 
dem Judentume in Böhmen den tiefsten Schlag versetzte, sie nahmen 
Anstoss daran, dass diese jüdischen Schulen in cechischen Bezirken 
aus nationalen Gründen den Judenhass, das Scheusal der Gegenwart, 
den Antisemitismus hervorrufe und die iiechische Bevölkerung provocire. 
Mit einem einer besseren Sache würdigen Eifer gingen sie an die 
Arbeit und die Stunde dieser jüdischen Schulen hatte geschlagen, 
sie wurden bis auf sehr wenige der Auflösung geopfert. An 
ihre Stelle trat ein Religionsunterricht von 1 Stunde in der Woche, 
in 14 Tagen, ja auch in 4 Wochen - 1 Stunde! - diese sollen den 
gcsammten Unterrichtstoff der ehemaligen Volksschule, wo es täglich 
mindestens 1 Stunde hebräischen Unterricht, Bibel u, s. w. gab, er
setzen. Die traurigen Folgen dieses - Zerstörungswerkes beginnen 
sich bereits zu zeigen. Es wächst ein Geschlecht heran, das wohl 
alles kennen wird, nur nicht seine Religion, Freilich geht man in 
manchen Gemeinden daran, Surrogate für die confessionelle Volks
schule zu errichten - Talmudthora-Schulen nennen sie es, wo die 
Jugend Thora lernen solle. Welcher Anachronismus! Da klagt man 
über Ueberbürdung der Jugend von einer Seite, und auf der anderen 
Seite soll das Kind nach Schluss seiner Schulstunden an der öffentl. 
rect, katholischen Schule noch 1-2 Stunden täglich an der Talmud
thora Schule zubringen, er soll seine freie Zeit opfern, lässt sich da 
Unterrichtsfreudigkeit erwarten? Allein nicht bloss die böhm. Kultus
gemeinden haben ihre Schulen au/gelöst - auch die in deutschen 
Orten gelegenen verfielen viel früher der Auflösung. Man wollte um 
jeden Preis assimiliren, aber man stösst den Juden überall von sich 
auch in deutschen Gegenden. Wir müssten hier ein trauriges Kapitel 
aufschlagen. Allein mit Wehmut muss es das Herz jedes aufrichtigen 
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Juden erfüllen, wenn er sieht, wie wahr das Wort des Propheten 
wird: Deine Zerstörer, deine Vernichter, sie werden aus deiner eige• 
nen Mitte entstehen. Heute schon findet man eine Jugend, die ihren 
verstorbenen Eltern das Kadischgebet nicht nachbeten kann. Von 
anderen rituellen Bräuchen gar nicht zu reden. Tm elterlichen Hause sieht 
das Kind wenig und Nichts jüdisches, in der katholischen Schule hört 
es seine Religion, sein Volk gelinde gesagt, schmähen, woher soll 
jüdisches Gefühl, Liebe zu seiner Religion, zu seinem Volke kommen ; 
daher leider die so zahlreichen Uebertritte. Dem Studierenden wird 
der Religionsunterricht zur Last - als Katholik aber muss er sie ler
nen. Wie lautet doch das Wort jener treuen Eltern? ,,,,,ri, ~!lic 11,;, 
c;,•nmi n,,n c;,•',i,~ c•cc,, ,,,c ,,, 1,11, ,,,,, 11,1 c;,•c• ,, c•!lirv ,i•i~. 

Lieber sollen unsere Kinder Toren bleiben so lange sie leben, als 
dass sie wie diese "Gebildeten" mit Füssen treten sollen „die Lehre, 
die Gott unseren Vätern gegeben." 

Hören wir, was ein christlicher Pädagoge Dr. Friedr. Dittes in 
seiner "Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes" über die 
Israeliten sagt. 1) "Und so haben wir denn die I s r a e! i t e n als 
das einzig wahrhaft pädagogische Volk des semitischen Stammes zu 
betrachten. Sie allein stehen noch heute als lebendiger Zweig dieses 
alten Stammes inmitten der grossen Völkerfamilie. Jahrtausende 
hindurch, unter ägyptischer, babylonischer, persischer, macedonischer, 
syrischer und römischer Knechtschaft, unter den Verfolgungen durch 
Heiden, Christen und Muhamedaner unter dem Drucke harter Gesetze, 
unter der Verachtung der Nationen, unter der aussaugenden und 
entwürdigenden Staatskunst der Regenten, haben sie ihr Eigenleben 
bis auf den heutigen Tag behauptet; ihre Freiheit, ihre Rechte, ihre 
Arbeit, ihre Existenz standen fast immer und überall in Frage, ihr 
Vaterland, fast auch ihre Sprache haben sie verloren, aber ihr Blut, 
ihren Charakter, ihr Selbstgefühl, ihren Nationalstolz, ihren Glauben 
haben sie bewahrt, Wenn irgend ein Volk auf dem weiten Erden
runde, so haben die Israeliten bewiesen, w e I c h e M a c h t i n e i n e r 
c o n s e q u e n t e n Erziehung liegt. Denn nur aus der systemati• 
sehen Fortpflanzung des Judentums von Geschlecht zu Geschlecht ist 
die beispiellose Zähigkeit und Dauer derselben begreiflich. Sie wissen 
sich in die Zeit, in die Menschen, in die Umstände zu schicken, und 
unter allem Wechsel des äusseren Daseins ihre Eigenart zu behaupten; 
sie verschliessen sich gegen keine Neuerung, und ihre Geschichte 
ist im Grossen und Ganzem eine Geschichte des Fortschrittes, nicht 

1) Geschichte der Erziehung und des Unterrichts von Dr. F. Dittes, Leipzig, 
Klinkhart. 
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des Rückganges, der steten:Verjüngung nicht des tötlichen Siechtums, 
Das Familienleben ist seine Basis, die Familienerziehung die Grund
form seiner pädagogischen Praxis; der Familiensinn, das feste Zu
sam_menhalten der Blutsvervandten, bildet einen Grundzug der israel. 
Nationalität.• 

• Das Vorbild und das bei.ehrende Wort der Eltern waren die 
Quellen, aus denen die Kinder ihren religiösen Glauben, ihre sittlichen 
Lebensregeln, ihr Volksbewusstsein schöplten. • 

,Aber im Ganzen haben die unter allen Völkern zerstreuten 
Israeliten immer ein hervorragendes Interesse für intellektuelle Arbeit 
an den Tag gelegt, und Jahrhunderte lang sind sie die wichtigsten 
Pfleger der Wissenschaften, der Mathematik, Astronomie, Medicin, 
Geschichte, Sprachkunde und Philosophie gewesen.• 

,Noch jetzt zeichnen sich die Juden durch grosse Regsamkeit 
auf allen Gebieten des geistigen Lebens aus. Insbesondere ist auch 
ihre Beteiligung am Schulwesen meist eine sehr eifrige. Die 
Eltern halten ihre Kinder nachdrücklich zum Lernen an und 
bekümmern sich sorgfältig um deren Fortschritte; die Kinder 
stehen nicht selten an Wissbegierde und zähem Fleisse ihren christl. 
Schulgenossen voran. Auch an werktätiger Menschenfreundlichkeit zur 
Erziehung der vom Schicksale oder von der Natur vernachlässigten 
Kinder (der Waisen, Tauben, Blinden) fehlt es den Israeliten nicht.• 

Hören wir was der Talmud über den Wert und die Wichtigkeit 
der jüdischen Schulen schreibt : • Die Schulen gleichen den lieblichen 
Gärten, und die Schulkinder daselbst den lieblichen Früchten." ,Eine 
Stadt ohne Schule soll zerstört und verbrannt werden.• ,Die schönste 
Zierde der Menschheit bilden die Lehrer und die sie umgebende 
Schuljugend, welche den kostbarsten Perlenreihen - zum Schmucke 
der Königinnen bestimmt - gleichen, und den vornehmsten Platz in 
der Gesellschaft einzunehmen würdig sind.• ,Die Lehrer und ihre 
Schulen werden die Wächter und Erhalter der Stadt genannt .. • (Midr. 
R. zu Hohenliede K. 5, 7, zu Klagelied K. 3, Jeruschalmi Chag. 2. Ab
schnitt.) Dort wird erzählt: ,Als Rabbi Jehuda II. zum Patriarchen er
nannt wurde, war sein Augenmerk darauf gerichtet das Schulwesen, 
das damals tief darniei!er lag, zu heben, Er schickte B berühmte 
Lehrer aus, das Land zu bereisen, die Schulen zu inspiciren und da 
wo es keine gab, solche zu gründen. Da kamen sie in eine Stadt, 
die gar keine Schule hatte. Sie gingen zur Repräsentanz der Ge
meinde und verlangten, dass man ihnen die Wächter der Stadt 
,Neture Karta• vorstelle; es erschienen darauf die Senatoren 
,Santure Karta" und die bewaffneten Sicherheitsorgane. Das sindja 

10 
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nicht die Stadtwächter, sondern die Zerstl:irer der Stadt • Charube 
Karta" riefen die Rabbinen. Wer sollen denn dann die Wächter der 
Stadt sein, wenn diese es nicht sind 1 Die Rabbinen aber erklärten: 
Die Wächter der Stadt sind die Jugendbildner und Erzieher, von 
denen es in der Schrift heisst: Wenn Gott nicht die Stadt bewacht, 
vergeblich ist das Bemiihen der Wächter. Die Schule ist der Ort, 
wo die Jugend frühzeitig das Gute und Treffliche, das Hohe und 
Erhabene achten, schätzen und würdigen, das Niedrige, Gemeine und 
Lasterhafte verachten und verurteilen lernt." 

,Jede Gemeinde, die 25 Mitglieder -- ja nach einer anderen 
Ansicht, selbst unter dieser Zahl - zählt, muss eine Jugendschule 
errichten (Talm. Tr. B. B. 21. Jore Dea 245, 2)." 

,Man darf die Synagoge in ein Lehrhaus umwandeln, aber nicht 
ein Lehrhaus in ein Bethaus, weil man nicht ein hllheres in ein 
niederes Heiligtum umwandeln darf." 

Diesen talmudischen Grundsätzen gemäss gab es in Bl:ihmen 
keine Kultusgemeinde, die nicht ihre Schule und ihren Lehrer gehabt 
hätte, ja des Rabbiners entbehrte die kl. Gemeinde, aber einen 
Jugendlehrer hatte sie. Kein Opfer war den Gemeindemitgliedern zu 
gross, wenn es galt, die religiöse Erziehung und Belehrung der 
Jugend zu fördern. Selbst der von Dorf zu Dorf mit alter und neuer 
Ware wandernde und hausierende, unter der Wucht der schweren 
Last keuchende und ächzende Jude, der, um sich und die Seinen 
notdürftig erhalten zu können, des Winters Frost und des Sommers 
Sonnenglut sich preisgeben musste, fühlte sich vor Allem verpflichtet, 
insofern von seiner väterlichen Fürsorge entsprechende Proben zu 
liefern, als er die ersten im Schweisse seines Angesichtes er
worbenen Sparpfennige zum Nutzen und Frommen der Erziehung 
seiner Kinder verwendete. Die Schule wurde immer als das kostbarste 
Gut, das grösste Heiligtum der Gemeinde betrachtet, das anzugreifen 
Niemand gewagt hätte, weil er sich sonst der Gefahr ausgesetzt hätte, 
als Verräter des Judentums betrachtet und allgemein verurteilt und 
verachtet zu werden. 

Erst der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, dieses herostra
tische Stück auszuführen. Allein der Dank, den die Betreffenden da
für empfiengen, dürften sie sich nicht unter Glas und Rahmen geben. 
Trotzdem das Volksschulgesetz vom 14. Mai 1869 im § l als Ziel der 
allgemeinen Volksschule die religiös-sittliche Erziehung der Jugend 
als obersten Grundsatz aufstellt, werden die jüdischen Schüler dieser 
Wohltat wenig teilhaftig. Soll sie vielleicht der kath. Lehrer jüdisch
religiös erziehen?! Sagen wir es kurz: Der religiöse Unterricht, die 
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religiöse Erziehung der jlld. Jugend in Böhmen liegt sehr im Argen. 
Hoffen wir, dass die Kultusgemeinden sich noch bei Zeiten ermannen 
werden ·diesem .Uebel abzuhelfen. 

Während die Schulen dem Untergange geweiht wurden, entstanden 
und entstehen allenthalben herrliche in den verschiedensten Stilarten 
erbaute .Gotteshäuser, in denen deutsche und cechische Predigten mit 
Choral• und Vokalgesang abwechseln. Für die Acquisiton . eines guten 
Kanzelredners und eines vorzüglichen Cantors, die beide zumeist 
aus Ungarn und Polen zu uns kommen, Ist kein Opfer zu gross. Es 
soll dies dem Judentume nicht zur Unehre sein; allein die schönen, 
herrlichen Gotteshäuser stehen das ganze Jahr leer, alle Magnete 
ziehen nicht, tcilnamslos steht Jung und Alt beim Gottesdienste. Ein 
alter Jude sagte einst: Früher hatten wir einen grossen Sidur und 
einen kleinen Tempel, wir beteten fleissig; jetzt haben wir einen kleinen 
Sidur und einen grossen Tempel und - beten Nichts! 

24. Die Judensteuer in Böhmen'). 

Die Judensteuer Böhmens - auch in Oesterreich, J\,Jähren, Schle
sien, und Galizien und Bukovina gab es eine solche - dann in Hanover 
und einigen kleinen italienischen Staaten, sonst kannte man eine 
Steuer, die den Angehörigen einer bestimmten Confession - eben wegen 
dieser Zugehörigkeit vorgeschrieben würde - nirgends in Europa. Sie 
betrug bis zum ,Jahre 1826 im bestimmten Ausmasse 216.000 fl. fürs 
Ärar und etwa 46.000 II. für die Regie, zusammen 261.000 II. Diese 
Steuer ist als eine concrete declarirt, welche die böhm. Judenschaft 
als E i n Körper ohne Rücksicht auf die Zahl der Individuen - also 
selbst in jedem Falle leisten musste, wenn nur ein einziger Jude im 
Lande lebte: So wird im Jahre 1840 erzälilt, dass die Bitte der 
böhm. Juden um Abstellung der Steuerrepartition der abgehenden Fa
milien auf die verbleibenden, abgewiesen wurde und der Kaiser habe 
seine entschiedene Abneigung vor dergleichen Bitten mit den W or
ten ausgesprochen : • Wenn auch n u r z w e i J u d e n in ganz Böh
men verblieben, so haben diese die ganze Summe allein zu bezahlen". 

Sie zerfällt in 3 Steuergattungen, der Vermögens-, Familien- und 
Verzehrungssteuer, welche insgesammt gegen das Pauschale, unter 
genau verzeichneten Normen über die Verteilungs- und Erhebungsart 
einer besoldeten Steuerdirektion zur Einforderung überlassen wurden. 
Da die Vermögens- und Familiensteuer eng mit einander verbunden 
erschienen, so trennen wir sie auch nicht von einander. Das Steuer-

') Die Juden in Oesterreich, II. B. Seite 290 11. s. w. 
10' 
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regulativ vom 9. November 1809 setzt die Vermögenssteuer auf 1'!,°I. 
von dem an Eidesstatt fatierten Vermögen fest, allein dermal·· wird 
dieselbe nach dem Census von sieben und ein viertel Procent er
hoben I Diese Erhöhung entstand im Laufe der Zeit dadurch, dass die 
Fassionssumme abnahm, und daher die zahlbare Steuerquote durch 
einen erhöhten Census eingehoben wurde. Hiezu kommt aber nun 
auch die Familiensteuer, welche sich nach der Vermögensfassion in 
einem steigenden Verhältnisse richtet, wie z. B. 
auf eine Fassion von 160 ß. wo die Familiensteuer 

300, 
300 bis 400 

• 400 bis 600 
u. s, w. in gradaliter Steigerung. 

beginnt, bis 
fl. 4.-

5.30 
• 7.15 

Der Betrag dieser Familiensteuer ist in dem erwähnten Patente 
auf die Summe von 43.000 II. angesetzt und ist sofort damals nach 
dem eingelaufenen Fassionsstande zu obigen Verhältnissen gestattet 
worden. So zahlt z. B. ein Fatent von 300 II. 
Vermögen zu 71/,'/o Vermögenssteuer . ß. 21.45 
dann die nach dieser Fassion bemessene Familiensteuer • 5.30 

ß, 27.15 
oder circa 9° /0 sage neun Procent ! 

Vom Jahre 1826 an erwirkte die Steuerdirection, aus dem be
reits erwähnten Umstande, dass die Fassionsziffer immer abnahm, 
von der Regierung unter der Bezeichnung Zuschlag eine neuerliche 
Erhöhung, die beiläufig ein Procent beträgt, und mit Ausnahme der 
Fatenten von 150 II. und darunter durchgehends erhoben wurde. Es 
zahlte sonach ein Fatent von 300 II. zu den bereits nachgewie-
senen F. 27.15 
noch den Nominalzuschlag zur Vermögensfassion 
pr. 800 11. mit 

Zusammen 

II. 2.571/ 4 

fl 30.12¼ 

wodurch die vereinte Vermögens- und Familiensteuer 10'/o vom 
fattirten Vermögen jeder Nominalfassion übersteigt. Bei den höhe
ren Fassionen erhebt sich die Vermögenssteuer mittelst der Grada
tion der Familiensteuer und des Zuschlages bis auf 12'/,°/ 0 • 

Diese beispiellos empfindliche Steuer wird aber durch Ver
teilung und Einhebung noch drückender gemacht. Die Familien
fassionen gefährden die Ruhe der Steuerpflichtigen, indem sie die
jenigen, die sich nicht mit den Steuerdirektoren mittelst einer Pau
schalsumme abfinden, fortwährende Angebereien und Ueberfällen 
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preisgeben. Eine derartige Aufmunterung zur Denunciantion ist aber 
von jeher als höchst demoralisierend betrachtet worden, Ebenso ist 
es die Art und Weise, wodurch die Steuerpflichtigen den Chicanen 
und Vexationen der Steuerdirektoren ausgesetzt bleiben. Am aller
meisten aber ist es wohl die Vorschrift der Erklärungen an Eides
statt bei einem Census, der im auffa\lenden Widerspruche mit aller 
Billigkeit steht und keine andere Wahl als zwischen Ruin und frevel
haftem Spiel mit Erklärungen, welche die Stelle des Eides vertreten 
sollen. Das Schreckliche einer solchen Wahl tritt besonders da hervor, 
wo der Sterbende sich veranlasst sieht, sein Vermögen nahmhaft zu ma• 
chen, und dadurch sich entschliessen muss, entweder die Seinigen ruinie
ren zu lassen oder mit einer Lüge aus der Welt zu gehen. Dabei drückt 
diese Steuer weit mehr auf die Armen, als auf die Reichen, ungeachtet 
es durch den steigenden Census den Anschein vom Gegenteil erhält. 
Allein namentlich sind es die Vermöglicheren, welche mittelst Pauschal
betrages sich mit der Steuerdirection abzufinden suchen, und da die 
Erfahrung diese belehrte, dass allzu weit getriebene Strenge völligen 
Abfall herbeifilhren könne, so lässt sie sich zu solchen Abfindungen, 
die oft weit unter dem Census der Unbemittelteren stehen, bereitwillig 
herbei. Anderseits muss der angehende Kleinhändler ein Vermögen 
von 70 f!. und der Handwerker von 300 fl. ausweisen und ist daher 
oft in dem Falle, wirklich sein ganzes Vermögen, ja sogar darüber 
anzugeben und auf solche enorme Weise zu besteuern 1), während der 
Reiche diesem zu entgehen weiss. Endlich ist es kaum zu verkennen, 
wie Vermögensbekenntnisse für den Handelsmann immer eine miss
liche Sache sind, und sowohl für Creditverhältoisse als für das Innere 
des Familienlebens mannigfache Nachteile mit sich bringen, Einen 
grossen Fehler hatte diese Steuer, dass die Regiekosten einen so be
deutenden Teil davon absorbirten; allein die schon oll: beantragte 
Einstellung derselben scheiterte an den Umtrieben der Steuerdirektoren 
und anderer dabei Beteiligten, sowie Einzelne nicht durchzudringen 
vermochten, welche selbst geset21iche Steuerdispensen in Anspruch 
nahmen. 

Ausser dieser Vermögens- und Familiensteuer setz( das Steuer
patent vom Jahre 1808 auch noch eine Verzehrungssteuer von 
Koscherfleisch und Schlachtvieh per Pfund und Stück fest, und verweist 
jene Juden, welche vereinzelt wohnen, zur Fleischabnahme an die 

1) Diese unverhältnismässige Besteuerung, welcher diejenigen, die sich in 
den Ehestand begeben, unterliegen, erscheint wie eine Prämie, welche auf ein 
unsittliches Zusammenleben gesetzt ist, wogegen der Weg der Sittlichkeit und 
Zucht verwehrt resp. behindert ist, 
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nächste Gemeinde, wo diese Steuer zn Randen der Steuerdirektion 
eingehoben wird oder zur Pauschalierung bei dieser Gemeinde, wobei 
die kleinste Pauschalierung auf jährliche fl. 2·30 C. M. festgesetzt 
ist, die jeder verheiratete Jude, s e I b s t wenn er kein F I ei s eh 
g e nies s t, und gar nichts fatirt, also arm ist, als Minimum gesetzlich 
zu zahlen verpflichtet ist. Diese auf den Fleischgenuss und Nichtgenuss 
gesetzte Steuer. drückt wieder vornehmlich den Armen, indem sie, um 
nur von den wenigst entbehrlichen Nahrungsmittel, dem Rindfleische, 
zu sprechen: dasselbe um ein volles Drittel des Ma rktp reise s 
erhöht und während sie es ihm dadurch unerschwinglich macht, dessen 
Consumtion dennoch voraussetzt. 

Ferner ist zu bemerken, dass die Häusersteuer, welcher die böhm. 
Juden gleich allen andern christlichen Steuerträgern unterworfen sind, 
nach einem ungleich drückenden Verhältnisse, nämlich von einem Er
trägnis erhoben wird, welches schon bei der Bemessung der Vermö
genssteuer in Anspruch genommen wurde. 

Was die Judentaxe anbelangt, so ist es zwar dankbar anzu
erkennen, dass die auf das Gebet im Hause früher gelegten, so wie 
die bedeutenden Auswanderungstaxen durch die neuesten Verordnungen 
eingestellt wurden. Dagegen bestehen noch immer bedeutende Taxen 
für jüdische Bedienstungen in Böhmen und namentlich fiir die Dispen
sation der Verehelichung bei zweit- und drittgeborenen Söhnen, in
dem dieselbe bei Handelsleuten 15 von 1000, bei Professionisten 
10 von 300 fl. betrug, 

Endlich ist die Prager Judenschaft noch einer besonderen 
Domesticalsteuer unterworfen, welche zur Bestreitung der jüd. Gemeinde
auslagen dient, als zur Erhaltung der Normalschule, Pflasterung der 
Judengasse, Beleuchtung der Judenstadt, wobei zu bemerken ist, dass 
der Prager Jude noch dazu diP. christliche Gemeindesteuer nach 
Verhältnis seines Gewerbes und Erwerbes zu zahlen hat. 

Auch die mährische Judensteuer war eine für die Zahl und den 
geringen Wohlstand der jüdischen Bevölkerung eine höchst drückende 
Last, sie betrug etwa 185.000 fl. Sie wurde nicht wie in Böhmen und 
Galizien durch Steuerpächter und Direktoren, sondern unmittelbar 
durch die Behörden erhoben. 

Welchen Chicanen die Juden in Oesterreich überhauP.t bei Ein
treibung dieser Steuern ausgesetzt waren, sei hier ein Beispiel an
geführt: Wenn nämlich gegen den Steuerpflichtigen ein auf erhebliche 
Inzichten gegründeter Verdacht eintritt, so kann ihm ein- oder selbst 
zweimal im Jahre der Reinigungseid aufgetragen werden. Dieser Eid 
ist mit allen möglichen Feierlichkeiten zu leisten und wird in der 
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Synagoge im Beisein eines Kreiskommissärs durch den Rabbiner un
entgeltlich abgenommen. Der Mann hat hiebei im Sterbehemd , Kittel) 
und im Tales zu erscheinen, eine Frauensperson aber in jenen Kleidern, 
worin sie am Versöhnungstage in der Synagoge zu erscheinen pflegt. 
Das Kreisamt, welches das Erkenntnis zu schöpfen hat, legt dem 
Gelällpächter die Inzichten vor, und nur wer sich mit diesem auf ein 
ganzes Jahr abfindet, ist vom Eide befreit. Weigert sich die Partei 
den Eid abzulegen, so wird sie dazu vom Kreisamte nach Erfordernis 
der Umstände mit Geld, Arrest oder anderen den öffentlichen Behörden 
zur Vollziehung ihrer Befehle eingeräumten Leibesstrafen verhalten. 
Durch solche häufige Eidesabnahme wird aber der Heiligkeit der 
Eide Eintrag getan und Anlass zu Missbräuchen gegeben. 

Die Gefällspächter, die Einnehmer, Unterpächter und Manipulanten 
waren aber auch berechtigt, sofern der Gefällsvorteil es rätlich er
scheinen lässt, bei den Steuerpflichtigen unversehens häusliche Unter
suchungen mit Zuziehung einer Gerichtsperson vorzunehmen. 

Dabei waren die Juden aller Länder und Orten gezwungen, die 
bedeutenden Ausgaben zur Bestreitung ihres sämmtlichen Kultus- und 
Schulwesens, Fleischbank, Reinigungsbad und Wohltätigkeitsanstalten 
umfassenden Communalbedürfnisse ohne sonstige Unterstülzung ganz 
allein zu tragen. Wie bereits oben erzählt, hatte der Jude noch einen 
Leibzoll in Form einer Bolletentaxe far den Aufenthalt in einer 
anderen Stadt zu zahlen, Dieser Leibzoll ist aber kein Ueberbleibsel 
alter Barbarei, sondern wurde erst am 12. Oktober 1792, also 5 Jahre 
später als er in Preussen abgeschafft wurde, bei uns eingeführt. Diese 
Steuer macht den Menschen zur Sache - ja, nach Ausspruch eines 
gelehrten, mutigen Kämpen, der sich gegenüber einem hochgestellten 
Staatsmann ausdrückte, zum Lasttier herabgewürdigt und auch mit 
dem§ 16 des Allgem. bürgerl. Gesetzbuches, welcher jeden Menschen 
als eine Person betrachtet wissen will - collidirt. Dieses sollte noch 
um die Mitte des 19. Jahrh. in Oesterreich bestehen. (!) 

Unter dem 28. December 1815 richtete die Pforte an die Wiener 
Polizei-Oberdirektion eine Note, welche die merkwürdigen Worte 
enthält: ,Ein Unterschied der türkischen Juden von anderen Unter
tanen der ottomanischen Pforte erscheint jedoch mit den bestehenden 
Tractaten und Normalien n ich t vereinbarlich, da selbe immer nur 
von türkischen Untertanen ohne Ausnahme sprechen, und hiebei nur 
der Begriff der B o tmä s s igke i t, nie ht der Religion oder des 
Commerzes zum Grunde liegt, daher selbe auch immer gleich behandelt 
wurden. 

Im Jahre 17:JG machte ein Prager Handelsmann David Heinrich 
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Lehmann der Regierung den Vorschlag, man solle die von den Juden zur 
Zeit des Laubhüttenfestes gebrauchten Esrogim mit einer besonderen 
Maut belegen. Diese Steuer wurde mit 40.000 fl. bemessen und zwar 
sollten die böhm. Juden '/,., die mährischen •;,. und die schlesischen 1/,. 

hierzu beitragen. Bei der Höhe der ohnehin schon auf den Juden 
lastenden Steuern war die Paradiesäpfelabgabe .in diesem Umfange 
nicht einzutreiben, Am 24. Juli 177 l reichte der im 82. Lebensjahre 
stehende ursprüngliche Projektant D. H. Lehmann um Auszahlung 
der ihm als Remuneration zukommenden 1000 Dukaten ein. Nach 
seinem vorliegenden Gesuche stand er vor dem Zwange ,den Bettel
stab anzutreten.• Sein erfinderischer Kopf hat also für ihn selbst 
keine Erfolge gebracht. 

25. Die Repräsentanz der böhm. Landesjudenschaft und die von ihr 
geleiteten WohUahrtseinrichtungen. ') 

Bis zum Jahre 1846 dauerte die Einhebung dieser separaten 
Judensteuer. Mit Allerhöchster Entschliessung Sr. Majestät Kaiser 
Ferdinand des Gütigen vom 22. Juni 1846 wurde die gesammte Juden
schaft des Königr. Böhmen von der Zahlung dieser Juden-Steuer be
freit. In Ausführung dieses Allerhöchsten Gnadenaktes wurde infolge 
Hofkanzleidekretes vom II. Feber 1846 Zahl 41ll61 zwischen dem. 
bestandenen k. k. Landesgubernium im Namen des hohen Aerars 
einerseits und der bestandenen Pachtungsgesellschaft des böhm. 
jüdischen Steuergefälles anderseits behufs Auseinandersetzung des 
zwischen dieser Gesellschaft und dem hohen Aerar bis dahin bestan
denen Verhältnisses ein Vertrag abgeschlossen, welcher unter anderem 
die Bedingung enthielt, dass die Steuer-U~berschüsse nach Wegfall 
der Pensions-Bezugsrechte der wirklichen Beamten der gewesenen 
Steuerdirektion einem für der böhmischen Judenschaft gemeinnützig 
wirkenden Zweck zu widmen seien, dessen nähere Bestimmung dem 
mit Genehmigung der Behörden seinerzeit zu fassenden Beschlusse 
der Judenschaft-Repräsentanz des Landes und der Hauptstadt Prag, 
im Verhältnis der eingeflossenen Steuerbeträge vom Lande und von 
Prag überlassen bleiben solle, Nach langjährigen Verhandlungen über 
die Realisierung dieser hocherzigen Entschliessung erfolgte schliesslich 
in der am 17. Juni 1860 stattgehabten Sitzung der Abgeordneten der 
ehemaligen Steuerpachtungs-Gesellschaft und der Repräsentanz der 
böhm, Landesjudenschaft und der Prager Kultusgemeind,; ~ine E,inigung 

') Wir verdanken diese Daten der löbl. Repräsentanz der böhm. Landesjuden
schaft resp. Ihrem Herrn Sekretär Dr: Wolin In Prag. 
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und Antragstellung worauf S. Majestät Kaiser Franz Josef I. zu be
fehlen geruhte, dass die Steuerüberschüsse zur Errichtung eines der 
Prager und der Landesjudenschaft gemeinsamen Waisenhauses, das den 
Namen Kaiser Ferdinand und Franz Josef Waisenhaus zu führen ver
wendet werden solle. Bei dem zur weiteren Durchführung zwischen den 
beiden Repräsentanzen gepflogenen Verhandlungen wurde neuerlichen 
Schwierigkeiten begegnet, indem die Prager israel. Kultusgemeinde
Repräsentanz, trot,dem ihr lediglich der Anspruch auf ein Drittteil der 
Steuerüberschüsse gebührte, während der Judenschaft des Landes zwei 
Drittel davon zukamen, darauf bestand, das ihr die gleiche Stimmen
anzahl im Curatorium eines zu errichtenden Waisenhauses eingeräumt 
werden solle, während die Landesjudenschafts-Repräsentanz sich nicht 
für berechtigt hielt, diese ihr für die Landesjudenschaft abträglich 
erschienene Anforderungen der Prager Kultusgemeinde zu concediren. 
Nach abermaligen langjährigen Verhandlungen zwischen den beiden 
Repräsentanzen wurde die Angelegenheit neuerlich an die Stufen 
des Tranes gebracht. 

Seine k. k. Apostolische Majestät Kaiser Franz Josef I. geruhte 
nun mittelst Allerhöchster Entschliessung vom 27. December 1866 zu 
bewilligen, dass das aus den Ueberschüssen des bestandenen Juden• 
steuergefälles in Böhmen gebildete Vermögen zwischen der Judenschaft 
des Landes Böhmen und jener der Hauptstadt Prag nach Mass ihres• 
beiderseitigen Anspruches auf dieses Vermögen zu teilen sei und dass 
über die Verwendung des der Landesjudenschaft zukommenden An
teiles an dem genannten Vermögen zu einem für dieselbe gemeinnützig 
wirkenden Zwecke erst der Antrag ihrer gesetzlichen Vertretung ein
geholt werde. 

Die Repräsentanz des Landesjudenschaft hat nun am 13. Juli 
1868 beschlossen: von der Errichtung eines Waisenhauses infolge 
des mit der Errichtung und Erhaltung eines solchen verbundenen 
Kostenaufwandes abzusehen, und die der Landesjudenschaft zufallen
den zwei Drittel des aus der bestandenen Judensteuer herrührenden 
Ueberschuss-Vermögens zur Begründung von Stiftungsplätzen für 
israel. Waisenkinder zwischen 6 und 13 Jahren, die in einer politi
schen Gemeinde Böhmens mit Ausschluss Prags heimatsberechtigt sind, 
verwendet werden sollen. 

Dieser Beschluss erhielt die Allerhöchste Genehmigung, die 
Stiftung wurde sohin mit einem Kapital von fl, 202.300 in k, k. Staats• 
schuldverschreibungen und fl. 13,432·17 in Privatkapitalien und Bar
geld gegründet, und der von dem seincrzeitigen Obmann der Reprä• 
sentanz Herrn Carl Lederer und den Mitgliedern Michael Gratum und 
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S. Fische! ausgestellte Stiftsbrief über diese den Namen : .Landesjuden
schaft!. Steuerstiftung für isr, Waisenknaben im Königreiche Böhmen" 
führende Stiftung mittelst Decretes der h. k. k. Statthalterei vom 
24. November 1869 Nr. 68344 bestätigt, 

Das Stiftungskapital hat durch wiederholte Transaktionen 
Aenderungen erfahren und beziffert sich gegenwärtig auf 417.100 K 
nominal. Die Stiftsbriefbestimmungen wurden seither in der Richtung 
abgeändert, dass auf den Genuss der Stipendien Waisenknaben im 
Alter von 6 bis 14 Jahren und ausserdem solche im Alter von 14 
bis 18 Jahren, welche sich einem Handwerk widmen, Anspruch haben, 

Aus eben denselben Steuerüberschüssen wurde auch mit einem 
Kapital von 3000 fl. nominal die Kaiser Franz Josef-Invalidenstiftung, 
deren Stiftsbrief mit dem Erlasse der h, k. k. Statthalterei vom 
24. September 1870 Nr. 44509 bestätigt wurde, gegründet. Aus dieser 
Stiftung werden an erwerbsunfähig gewordene Invaliden jüdischer 
Confession, welche nach Böhmen ausserhalb Prag zuständig sind, 
Stiftungplätze mit der jährl. Dotation von 60 K verliehen. 

Ausser diesen Steuerüberschüssen befand sich noch ein weiteres, 
unter dem Namen ,Reservefond" verwaltetes Vermögen, an welchem 
die beiden Repräsentanzen gleichfalls im Verhältniss von 2: 1 parti
cipieren in der Verwahrung der Prager israel. Kultusgemeinde
Repräsentanz. Dieses gelangte im Jahre 1888 zur Aufteilung und hat 
die Landesjudenschafts-Repräsentanz dasselbe in nachstehender Weise 
verwendet: 

Ein Betrag von 40.000 fl. wurde der Kaiser Franz Josef- Jubiläums
Stiftung für israel. Lehrer, deren Witwen und Waisen gewidmet, 
deren Vermögen sich gegenwärtig auf 254.862 K 65 h nominal be
ziffert. Diese Stiftung wurde von der Repräsentanz der böhm. Landes
judenschaft aus Anlass des 26-jährigen Regierungsjubiläums Sr, Majestät 
Kaiser Franz Josef I. 1873 mit einem Kapitale von 8000 fl. begründet. 
Zu diesem Fonde tragen die activen Mitglieder desselben - die Lehrer 
u. s. w. jährlich einen statutenmässig normirten Betrag bei. Aber auch 
viele Private und Kultusgemeinden tragen zu diesem Fonde bei, freilich, 
nicht in dem Masse, als dies notwendig und wünschenswert wäre, da die 
Pensionen, welche der Fond derzeit zu verleihen vermag, kaum 40"/o 
der statutenmässig normirten Summe betragen. Die Stiftung wird unter 
der Oberaufsicht der Repräsentanz der böhm. Landesjudenschaft von 
einem Verwaltungsausschusse geleitet, dem 5 Mitglieder des Lehrer
standes angehören und 4 von der Repräsentanz gewählte Herren. Ein 
weiterer Betrag von 5000 fl. nom. wurde der oben angeführten Invali• 
denstiftung zugeführt, deren Stammfond gegenwärtig 21.900K beträgt. 
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Der aus dem Reservefonde gebl:cbene Rest wurde zur Creirung 
einer Mädchen-Waisenstiftung für nacl. Böhmen ausserhalb Prags 
zuständige Waisenmädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren und solche, 
die sich einem Gewerbe widmen im Alter von 14 bis 18 Jahren. 

Diese den Namen Kaiser Franz Josef I. Regierungs-Jubiläums
Stiftung für isreal. Waisenmädchen führende Stiftung, verfügt derzeit 
über ein Stiftungskapital von 119.400 K. 

Ausserdem stehen in der Verwaltung der Repräsentanz der böhm. 
Landesjudenschaft eine von Herrn Abraham Stransky errichtete 
Idiotenstiftung und eine von Joachim Löwit angeordnete Stiftung zur 
Erziehung armer isracl. Waisenkinder. 

Aus Anlass der Vermählung Ihrer kaiserl. Hoheit der Frau 
Erzherzogin Giscla hat die Landesjudenschafts-Repräsentanz im Jahre 
1873 mit einem Kapitole von fl. 4000 eine den Namen Erzherzogin 
Gisela führende Stiftung für ein Waisenmächen im Alter von 6 bis 
13 Jahren gegründet. Mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit des 
Fondes wurde die Stiftungs-Verleihung bis zu einem Zeitpunkte sistiert, 
bis derselbe die Höhe von fl. 20 000 erreicht haben wird. Gegen
wärtig beträgt er fl. 15.000 

Anlässlich des allerh. 50,jähr. Regierungsjubiläums Sr, Majestät des 
Kaisers hat die Repräsentanz mit einem Kapital von 5000 fl. eine Stiftung 
für israel. Kultusbeamte, die nicht der Kaiser Franz Josef Jubil.-Stiftung 
angehören, gegründet, welche jedoch bisher nicht ins Leben getreten ist. 

Ausserdem verwaltet die Repräsentans den so genanten Domestikal
fond, dessen Erträgnisse zur Deckung der Verwaltungsauslagen dienen 
und zur Gewährung von Subventionen an wohltätige Anstalten ver
wendet werden. Weiters den sogenannten Rabbiner-Seminär-Mietzins
fond mit einem Kapital von fl. 15,000, dessen Zinzen der jüd. 
theologischen Facultät in Wien zugeführt werden. 

In Mähren wurde mittelst Patentes vom 17. Nov. 1787 der Mähr. 
jüd. Landesmassafond gegründet und hatte ein Kapital von fl, 911.841;-79 
mit einem Erträgnisse von fl. 40.252·86. Es wurds über dessen 
V crwaltung und Verwendung eine eigene Ordnung beraten und von 
der k. k. Regierung genehmigt. Das Erträgniss dieses Fondes wurde 
zur Unterstützung von kleinen Gemeinden, Lehrern und Schulen ver
wendet. Das betreffende Statut wurde am 10. Oktober 1869 bestätigt. 
Im Jahre 1878 betrug der Fond fl. 1,006.530·82, im Jahre 188[ bereits 
fl. 1,021.081-99 und im Jahre 1895 betrug das Erträgniss fl. 60.467·63 
die Ausgaben fl. 50.293·26 u. z. für Schulen II. 14.100, Gemeinden 
fl. 12 500, Personalunterstützung fl. 10.600, Stipendien fl. 600, Bildungs
und Humanitätsanstalten fl. 4000, 
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26. Altertümer der Prager Judenstadt. 
Wir haben oben am Anfange dieses Buches darauf hingewiesen, 

dass die ersten bekannten Ansiedelungen der Juden in Böhmen am 
Vysehrad in Prag waren, dass sie sich von hier ausbreiteten, später 
auch am Pofic in der innerhalb der Altstadt gelegenen Judenstadt, 
auch am Aujezd und auf der Kleinseite gewohnt hatten, Die hier 
erbaute Synagoge wurde zerstört und die Grabsteine des auf dem 
Strahover Berge gelegenen Friedhofes wurden zum Baue des Klosters 
und der Kirche am Strahow und zum Te:le zu den Brückenpfeilern 
der Karlsbrücke verwendet. Nur die innerhalb der eigentlichen Ju• 
denstad gelegenen Bauten haben sich zumeist bis auf der heutigen 
Tag erhalten. Wir nennen hier den alten Friedhof, die Altneusyna
goge, die Meiselsynagoge, die Pinkassynagoge, die Klaussynagoge 
und m, A. Wenden wir uns zunächst zu dem 

A) A 1 t e n Pr a g e r j ü d i s c h e n Fr i e d h o f. 

Ehrfurcht dem Altertum - Achtung dem Eigentum - Ruhe 
den Toten! dem erhabensten, merkwürdigsten und vielleicht äl
testen Objekte der Juden in Böhmen, Ruhm und Ehre gebührt der 
israel. Beerdigungsbruderschaft (Chewra Kadischa gemilus chasodim) 
in Prag, sowie der israel. Kultusgemeinde daselbst, da sie seit Jahren 
tapfer für die Erhaltung dieses alten Friedhofes gekämpft. Trotzdem 
droht ihm gegenwärtig abermals grosse Gefahr einen Teil an die 
Assanierung zu verlieren, die jetzt die Prager Judenstadt trifft. Eine 
grosse Zahl jener alten, schmalen, finstern Judenhäuser sind bereits vom 
Erdboden verschwunden und über viele hängt das Damoklesschwert 
der Zerstörung. Wohl sind an deren Stelle hie und da neue Häuser 
entstanden; allein für die Judenstadt als solche hat das letzte Stünd, 
!ein geschlagen. Wenn wir auch dem Ghetto kein" Träne nachwei
nen, so ist es das historische und archäologische Interesse, das un
sere Teilnahme für diese erweckt. Ueber die Entstehung des alten 
Friedhofes sind keine historisch nachweisbaren Daten. Aber auch 
höheren Orts weiss man die Bedeutung dieser Totenstadt für die 
Archäologie im Allgemeinen und für die Wissenschaft des Judentums 
besonders zu schätzen, Wiederholt ist seitens der Stadtvertretung der 
Versuch gemacht worden, dem Friedhofe seinen idillischen Charakter 
zu nehmen. Zwei Strassen sollten durch den alten Gottesacker füh
ren. Es fanden sich aber auch in ihrer Mitte erleuchtete Männer, 
Säulen des Staates und der Kirche, welche für die Instandhaltung 
desselben eintraten. Man verwies zunächst auf das Privilegium des 
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Königs Premysl Ottokar II. von 29. März 1268 Art. Vlll. in Bestä
tigung der Bulle des Papstes Innocenz des IV, vom Jahre 12531) in 
welchem die Unverletzlichkeit des _jüdischen Friedhofes auf das Nach
drücklichste garantirt und jede Verletzung und Störung unter Strafe 
gestellt wird. Diesem es ist zu danken, dass Prag in dem alten jüd. Fried
hofe eine historische, archäologische Denkwiirdigkeit besitzt, wie solche 
keine zweite Stadt aufuzuweisen hat. 

Im Jahre 1613 verordnet die böhm. Kammer mit Beziehung auf die 
Bullen Papst Innocenz IV. und Pius II. über Einraten des Prager Erzhi• 
schof und der Bischöfe Art. I. Die Einfriedungen jüd. Friedhöfe nicht zu 
verletzen, Art. II, Gräber nicht aufzuwühlen, Leichen nicht zu schänden, 
Grabsteine nicht zu zertrümmern, kein Vieh dorthin auf der Weide zu 
treiben, öffentlichen, freien Durchgang daselbst nicht zu gestatten und 
überhaupt alles zu meiden, was die Toten mishandelt und den Lebenden 
Aergernis gibt. Der Fürstcrzbischof von Prag Ritter v. Chlumeansky und 
fiestavlk, und der Oberstburggraf, später k. k. Staats- und Conferenz
minister Franz Graf v. Kolovrat Liebsteinsky fanden sich im Jahre 
1816 bewogen, aus Anlass eines ähnlichen Projektes diesen Friedhof 
in Augenschein zu nehmen. Ein solches Ansinnen fand nicht seine 
Billigung, er legte es dem Kultusvorstande nahe, dieses Altertum, das er 
eine Zierde Böhmens nannte, zu erhalten. Auch Sr. Majestät Wailand 
Kaiser Franz II, wies das Projekt auch nur einer teil weiser Rasierung ab. 

Wenn jemals das Wort des Römers am Platze war, so ist es 
hier saxa loquntur ! Die Steine mögen reden! Ja diese alten Grab
steine reden eine gewaltige Sprache ; sie erzählen mit Flammenzungen 
von den entsetzlichen Leiden und Martern vergangener Jahrhunderte, 
von den Judenverfolgungen undMassenmorden und dass das Christentum 
der Fanatiker und Eiferer, ad majorem Dei gloriam zur grossen 
Ehre Gottes unschuldige Menschen hinschlachtete. 

Ist kein Schliemann da? sagt Kohut in seinem „Alten Prager 
jüdischen Friedhofe" - oder will man heutzutage diese Sprache nicht 
mehr hören 1 Die Inschriften dieser alten Grabsteine erweisen sich 
als kurzgefasste Chroniken von untrüglicher Wahrheit, denn am 
Grabe verstummt die Lüge und die Fälschung. Die jüdischen Ge
meinden sollten es als heilige Pflicht betrachten ihre alten Fried
höfe nach Möglichkeit zu erhalten, nicht blos die Gräber, sondern 
und dies ganz besonders die hie und da bereits versunkenen Grab
steine an die Oberfläche zu befördern, wodurch Geschichtsmaterial, 
an dem es leider sehr oft mangelt, da solche Urkunden in zahl-

'J A. Kohut. Prager alte jüd. Friedhof. 
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reichen Gemeinden durch Ausweisungen, Brände und vandalische 
Verwüstungen vernichtet wurden, gesammelt würde. 

Wenn sich die Gräber öffneten') wenn die Erde ihre steinernen 
Schätze von sich gäbe, würde die Welt staunend bewundern die 
Kostbarkeiten - nicht glitzernde Prachtgeräte und Gewänder, keine 
pompejanischen Altertümer aus Gold, Silber und Marmor, aber un
schätzbares wissenschaftliches Material für die Kulturgeschichte des 
Judentums. Dieser Friedhof erfreut sich aber auch der Achtung und 
Ehrfurcht aller hervorragenden Geister, die ihre Bewunderung in Wort 
und Schrift Ausdruck gaben. Das beweist aber auch die grosse Zahl 
jener allerhöchsten und höchsten Personen und illustren Gelehrten, 
Denker und Dichter, aller Nationalitäten und Confessionen, die diesen 
Gottesacker besuchten. So besuchte im Jahre 1771 der grosse Volks
kaiser Josef II. diesen Friedhof. 

Kaiser Franz Josef I. den uns Gott noch lange, lange Jahre er
halten möge, besuchte 2 Jahre vor seiner Tronbesteigung in Beglei, 
tung seiner Brüder der Herrn Erzherzoge Carl und Ferdinand den 
Friedhof und schrieben ihre Namen in das aufgelegte Gedenkbuch 
ein, das deshalb als Sehens- und Merkwürdigkeit aufbewahrt wird. 
Ebenso besuchte ihn Ershcrzog Maximilian, der spätere Kaiser von 
Mexiko, der Kronprinz Erzherzog Rudolf, Erzherzog Karl Stefan 
Erzherzog Karl Ludwig, Erzherzog Albrecht sammt durchlauchtigster 
Familie, Ihre kaiserl. Hoheiten Erzherzog Franz Karl und höchst 
Seine Gemahlin Frau Erzherzogin Sophie - die Eltern unseres erhabenen 
Kaisers, - Erzherzog Otto mit seiner erlauchsten Gemahlin Maria 
Josefa und a. m. Von auswärtigen souveränen Häuptern nennen wir 
noch König Friedrich Wilhelm IV. von Prcussen, den Kronprinzen 
und späteren Kaiser Friedrich III. nebst seiner erhabenen Gemahlin 
und seinem Sohne, dem gegenwärtigen Kaiser Wilhelm II., welche 
am 23. April 1873 den Gottesacker besuchten und sich in das oben 
bezeichnete Gedenkbuch „Friedrich Wilhelm, Kronprinz des deutschen 
Reiches und von Preussen, Victoria, Kronprinzessin des deutschen 
Reiches und von Preussen, Princess Royal von Grossbritanien und 
Irland" und Wilhelm, Prinz von Prcussen eintrugen. Ferner weilten 
dort: König Ludwig von Baiern, 13. September 1859. - König 
Johann von Sachsen, 25. Juni 1866. - Ernst August, König von 

· Hannover, 17, Oktober 1857. - König Georg V. von Hannover mit der 
Königin Maria, 9. Oktober 1867. - Friedrich Franz, Grossherzog von 
Meklenburg-Strelitz, 10. Juni 18 7 3 - die Kaiserin von Russland, Alexandra 

1) Veleslav. l(alaend. Hist. in archiv urb. vet-Prag. 
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Feodorowna mit ihrer Tochter, der Grossfürstin Olga, der Grossfürst 
Nikolaus von Russland, Sophie Matilde, die Königin. der Niederlande, 
Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Hessen-Cassel mit Gertrude, Fürstin 
von Hanau, Prinz Friedrich Karl von Preussen, Prinz Alexander von 
Sachsen, Prinz Georg von Preussen (der berühmte Dichter G. Conrad), 
Art_hur Prinz von Grössbritanien und Irland, Frcderik, Kronprinz von 
Dänemark, Karl Anton, Fürst von Hohenzollern, Prinz Reuss, Adel
heid von Schleswig-Holstein, Mutter der deutschen Kaiserin Auguste 
Victoria, der Erbprinz und spätere Vicekönig von Egypten Abbas 
Bey, Prinz Jerome Napoleon, Leopold, Prinz von Baiern u. m. andere 
fürstliche Persönlichkeiten. Alle Persönlichkeiten aus aller Herren 
Ländern anzuführen, würde zu weit führen. Wir wollen aus der Fülle 
derselben blos einige besonders markante Namen anfuhren. So Graf 
Ed. Taafe, ehern. Ministerpräsidenten, Graf Carlos Auersperg, gleich
falls österr, Premierminister, Gautsch v. Frankenthurm ehern. österr. 
Cultusminister, Ernest Picard, Ministerpräsident in Frankreich, Fürst 
Paul Metternich, Gral Eulenburg, Josef Rajecsich, serbischer Patriarch 
und Erzbischof von Carlowitz, Jacob Allioli, Herausgeber der nach 
ihm benannten Bibel ,Die Vulgata" (Er schrieb sich ins Gedenkbuch 
in hebräischer Sprache ii·cci•ui ,·v,, JO i~' ,,,,,,11 ,pv·) 4, Juli 1854, 
Cardinal Graf von Ledochovsky, Anna, Gräfin von Roon, Witwe des 
Kriegsministers und Fcldmarschals in Preusen u. v. a. 

Die Barone von Rothschild u. z. die Barone James, S. · ,J. und 
Baron E. v, Rothschild 13. Sept. 1854, der grosse Philantrop Sir 
Moses Montefiore aus London 8. Sivan 5615 sammt Gemahlin Lady 
Judith Montefiore, David Salamons, der erste jüd, Bürgermeister von 
London, Dr, Albert Cohn aus Paris, der Sekretär Rothschilds und 
Präsident des pariser Consistoriums, Dr. L. Löwe, Baron Günzburg, 
Dr. Ignaz Kuranda-Publicist, Parlamentarier, Vorsteher der Wiener 
Kultusgemeinde, ein geborener Prager. - Die Dichter Ludwig August 
Frank!, Alfred Meissner, Freiherr von Fouque, die Dichterin Elise 
Polko, der Nordpolfahrer Graf Wilczek, der Egyptologe Heinrich Brugsch
Pascha, der Gelehrte Constantin Ritter. v. Wurzbach-Tannenberg, der 
Maler Paul Meyerheim, Varnhagen von Ense und seine Nichte Lud
mila Assing, die Politiker Dr. Eduard Herbst und Dr. Rieger und 
der berühmte Philantrop Baron Hirsch. Hervorragende Dichter und 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben dem alten Prager Juden
friedhofe poetische und prosaische Ergüsse geweiht, so Alfred Meiss
ner, Heinrich Zschokke, Carl Herlossohn, Frhr. von Fonque, Elisc Polko. 

Der älteste Grabstein auf dem Friedhofe hat die Inschrift 
mv~n,, ~'N' ,,,ii• = 366 im fünften Jahrtausend, was ins Jahr G06 
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christl. Zeitrechnung gleicht ; doch hat der gelehrte Prager Ober
rabbiner S. L. Rappoport ihm dies Alter abgesprochen und versetzt 
lhn in d~s 17. Jahrh. (Vorrede zu Gai Ed). Dei Geschichtsschreiber 
unfl Altertumsforscher Gelasius Dobner gibt in seinen Hajekschen 
Jahrbücheren 4. Band für die Ausgrabung dieses Leichensteines das 
Jahr 1752. Jaroslav Schaller (Topographie von Prag Bd. III) und Jo
sef Schiffner (böhm. Seltenheiten 6. Band) urteilen, dass dieser Grab
stein 71 Jahre vor der Ankunft der Slaven in Böhmen, und beiläufig 
120 Jahre vor Erbauung Prags gesetzt wurde (? ?) 

Wir haben einige Namen sammt Lebensbeschreibung Verstor
bener angeführt, die in Prag gelebt und gewirkt und auf diesem 
Friedhofe ihre - ihnen auf Erden mlsgönnte - Ruhe fanden ; frei
lich haben wir blass die Bedeutendsten und historisch Merkwürdigsten 
angeführt. 

Äusser den bereits angeführten, ruhen hier noch : 

Ra b b i M e "i r Fis c h 1, Rabbiner und Talmudist, 17 70 gestorben, 
dem der berühmte Oberrabbiner Ezechiel Landau eine tiefempfundene 
Leichenrede hielt, welche mit den Worten des Profeten Amos 8, 9 
begann: ,An diesem Tage, spricht der Herr, will ich die Sonne am 
Mittage untergehen und das Land am selben Tage finster werden 
lassen•. Fischl hatte eine talmudische Lehrkanzel gestiftet, an welcher 
er fast ein halbes Jahrhundert gelehrt. 

J o s e f Sa 1 o m o de l M e d i g o aus Candia, gestorben am 
16. Oktober 1655. Rabbiner Dr, .A. Hübsch, früher in Prag, gestorben 
als Rabbiner in Amerika, .beschrieb sein Leben und Schaffen in 
trefflicher Weise. Ausser den talmudischen Wissenschaften beherrschte 
de! Medigo auch die damaligen modernen Sprachen, war ein vortrefflicher 
Mathematiker und Naturforscher, studirte auch Medicin. In jungen 
Jahren noch schrieb er bedeutsame Werke, so ,Jaar Lebanon" !!nd 
,,Igereth Achusa; er hatte auch grosse Reisen unternommen u. zw. 
nach Egypten, der Türkei, Russland, Polen und Litthauen, wodurch 
er Orts- und Menschenkenntnisse erwarb. Darum sagt Hübsch von ihm, 
dass sein umherirrendes Leben, seine reiche literarische Productivität, 
die Gründlichkeit und Tiefe seines kritischen Urteiles ihm viel Aehnlich- · 
keit mit Abraham Ibn Esra gaben, den De! Medigo in seinen Schriften 
hoch feiert. 

Rabbi n er Sa m u e I Sc h m e I k es, gestorben 1632, war 
Prediger und Rabbinatsactuar unter R. Efrajim Lenczycz, verfasste 
zahlreiche volkstümliche Werke u. A. "C'rl'l ,,c. Frauenregeln n,n Mil 
,,p,,,,, auch ein ,Ein-mal eins' in jüdisch-deutscher Sprache. Ein 
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Schwiegersohn des R, Löwe und Vater des Frankfurter und Posener 
Rabbiners Chajini Cohen und des Lubliner Rabbiners Naftali Cohen. 

J izch ok, So hil Sch im s eh o n C ohe n s, Verfasser vieler 
Werke kabbalistischen Inhaltes, liegt auch hier begraben. Er hatte 
eine sehr gelehrte, geistreiche Tochter, die ati den Rabbiner Abrahatp. 
Samuel Bachrach zu Worms verheiratet war. Sie schrieb und verstand 
vortrefflich hebräisch und aramäisch. Sie starb auf dem Wege nach 
Palästina in Sophia. 

Auch der berühmte ••rv, (Rabbi Salomo Jizchaki) soll der Sage 
nach unter dem Namen Jarchi auch hier begrabet1 sein. 

Noch viele andere rabbinische und gelehrte Männer ruhen auf 
diesem Friedhofe - z, B. Rabbi Pinchas, der am Vorabende des 
Versöhnungstages 1495 als Sohn eines wegen seiner Religion Hinge
richteten, starb. Zwei weitere Märtyrer Israel, Sohn des Lewiten 
Jesaias Horowitz und sein Schwiegersohn Moses, Sohn Joel r.uhen 
neben einander, wie sie gleichzeitig den Scheiterhaufen mit dem Rufe 
,Schma Isroel" mutig bestiegen und Freitag Abend 17. Dec. 1568 
den Tod erlitten. - Ferner Jizchak Eisik, Sohn des Jesaias aus 
Melnik, der 30 J'ahre in Prag fungierte, gest. 3. Mai 1583. 

Aron Meschullam, Sohn des Isaias Horwitz, der 1535 die Pinkas
synagoge (siehe weiter ~nten) renovieren Jiess. 

Mo s e s J i z c h a k, Sohn J echiel Michel Spiros, Enkel des Ober
rabbiners Simon Spiro und Schwiegervater des berühmten Jonathan 
Eibeschitz, wahrscheinlich nach dem Tode Oppenheims, Landrabbiner 
in Böhmen, gestorben Ende 1749, 

Elias, Sohn des böhm. Landrabbiners Wolf Spiro, gest, 1712, 
der auch zahlreiche unedirte Schriften hinterliess, die aber durchwegs 
bei dem grossen Brande 1754 verzehrt wurden. 

Si m o n Backofen, zuerst Rabbiner und Schulrektor in Raudnitz, 
dann Rabbiner in der Pfalz und zuletzt Prediger in Prag. 

Simon Wo J f A u erb ach, Sohn David Feivels, wahr~cheinlicher 
Nachfolger des von der Regierung abgesetzten Lippmann Hellers, 
Er starb 12, November 1631. 

Men a ehe m, Sohn Davids, auch Mendel Wolf genannt, 
Mitbegründer des Beerdigungsvereines im Jahre 156J. Er starb 1581. 

Beer, Sohn Salomo Fanta Kobens, Jahre lang Juden
richter, wirksamer Anwalt und Fürsprecher der Gemeinde bei den 
hohen Landesbehörden. 

Mo r d e c h a i und sein Sohn B e z a J e 1, beide Buchdrucker aus 
der Druckerfamilie der Gersoniden. Mordechai war es, der nach Rom 
zum Papste Pius IV. im strengsten Winter pilgerte, um von diesem 

11 
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die Lösuug des Gelübdes Ferdinands I., die Juden austreiben zu müssen, 
zu erbitten, was ihm auch golungen ist. Er starb hochbetagt als 
Gemeindevorsteher und Mitbegründer des Beerdigungsvereines im 
Jabre 1591. 

Simon, S oh n d es J u da L ö w K u h, er war ,kaiserlicher 
Hoffaktor", errichtete in seinem Hause eine Lehrschule für Talmudisten 
und gründete eine Stiftung für mittellose Rabbiner, 

D a v i d, S o h n de s Mo s e s K o r e f, ein einfacher Fleisch
hauer, war die verkörperte Wohltätigkeit, erzog Waisen, unterstützte 
Gelehrte, verteilte jeden Festtag so viel Fleisch unter die Armen, als 
seine sämtlichen· Rinder gewogen, spendete ganzjährig das Oe! für 
das Ner tomid (Ewiges Licht) . 

. Im südlichen Teile des Friedhofes ist der Grabeshügel der 
unschuldigen Kinder, deren so zahlreiches Hinsterben durch die 
Sünde eines Ehepaares, das in der vom Volke benannten Beleles
gasse seinen Wohnsitz hatte. Erst nachdem Rabbi Löwe dieses Ehe
paar bestrafen lie ;s, hatte die unter den unschuldigen Kindlein wü
tende Pest aufgenört, 

Auch die Namen einiger hervorragender Frauen in Israef, 
die auf diesem alten Friedhofe ihre letzte Ruhestätte gefunden, wollen 
wir hier kurz erwähnen. Wir nennen zunächst: He n de 1, die zweite 
Gattin des Gemeindevorstehers Jakob Baschewy von Treuenberg, Sie 
war, laut ihrer Grabsteinsinschrift, eine Mutter der Dürftigen u, Leidenden, 
erzog Waisen, unterstützte Gelehrte und Forscher, schenkte die Be
leuchtung in Gotteshäusern und Schulen, beschränkte aber ihre Wohl
tätigkeit nicht auf Prag, sondern spendete auch nach Oesterreich, 
Mähren und andere Länder, zu Beginn des dreissigjährigen Krieges, 
zu hunderten gottesdienstliche Requisiten· und Gebetbücher. 

Ch a ja, Tochter des frommen Gelehrten Abraham Maul aus 
Wien und Gattin des Prager Oberrabbiners Jesaias der Levite. Sie 
war nach ihrem Epitaph eine n,,,~ ,ii,n, (einzig dastehend). Frau 
Be I u s c h, Tochter des Wiener Obberrabiners Abraham Chajim, Gattin 
des Moses, Sohn des Obberrabbiners in Krakau, Lippmann Heller. 

V ö g e I e, die Tochter des hohen Rabbi Löw, sie war die Gattin 
des Dajan Jizchak ben Simson Koben und war selbst eine ausgezeichnete 
Talmudistin, wie ihre Tochter Ch a w a, Gattin des Rabbiners Abraham 
Samuel Bachrach in Worms. Beide schrieben einen sehr• schönen 
heb,. Styl, verstanden aramäisch, lasen die Targumim und Midraschim. 

Sa r a, Tochter. des Moses Salkind aus Krakau und Gattin des 
OberrabbiDers Mendel, starb im Herbste 1622, ihre Tochter Edc 
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war Schriftstellerin, schrieb in jüdisch-deutscher Sprache ein Compcn
dium zu Jossipon II"~' pc•cr ,,i:•p (Krakau 1679). 

Zwei Grabsteine seien noch angeführt wegen ihres hohen Alters 
und zwar der der S a r a, Gattin des Josef Koben und S c h ö n d e 1, 
Gattin des Gelehrten Gabriel. Irrtümlich wurde das Alter des ersten 
auf das Jahr 606 - statt 1606 nach Gai Ed - und das der zweiten, 
nach Gai Ed starb Schände] 979 nach den Altertümen der Prager 
Josefstadt 980. 

Im 16, u. 16. Jahrh. finden wir Grabsteine mit ganz böhmischen 
Namen z. B Krasa, za:Iud, Cerny - Ludmila, Slava, Dobruschka, 
Sladka, Libuscha lLiebisch) was auf die Zugehörigkeit der Juden 
zur böhm. Nation hinweist, 

Im Jahre 1781 wurde der Judenfriedhof auf Befehl Kaiser 
Josefs II, geschlossen, 

Die hier in Prag• so oft vorkommenden auf ... eles endigenden 
Namen der Juden, sind sogenannte Matronymika, d, h. die Bezeich
nung der Abstammung von der Mutter eines bestimmten Namens, 
z. B. Dworeles - Sohn der Dvora (Debora), Jeiteles - Sohn der 
Jittel, Pereks - Sohn der Perl, Taubeles - Sohn der Taube u. s. w. 
Allein die alles nivellirende Neuzeit hat es bewirkt, dass viele Juden, 
ohne Kenntnis der Ursache für ihren Namen, denselben, den sie als 
Erinnerung an ihre Vorfahren in Ehren halten sollten, vertauschen 
und die Karpeles verwandeln sich in Kari, die Pereles in Peres oder 
Perlsee, Stösseles in Stössel. 

B) Alt-Neu Synagog~.') 

Aus dem alten: Friedhofe heraustretend fällt unser Blick auf die· 
Alt-Neu-Synagoge, über deren Entstehung ebenfalls ein m.istisches 
Dunkel lagert. Soweit als die sparsamen geschichtlichen Notizen,· 
Sagen und Ueberlieferungen reichen, stets treffen wfr diese Synagoge 
an. Die Sage will ihre Grundfesten aus Steinen des jerusalemischen 
Tempels erbaut wissen. Einzelne Historiker behaupten, sie stammen 
aus dem 13. Jahrh, Die Vorhalle mit ihrer aus unbehauenen Steinen 
gebildeten Wölbung zeigt auf ein viel höheres Alter. Ihrer isolirten 
Stellung, der aufopfernden Pietät ihrer zahlreichen Verehrer, verdankt 
sie es nebst Gottes allmächtigem Schutze, der über dieses sein Haus 
besonders wacht, dass sie trotz zahlreichen Bränden, Verheerungen 
und Ueberschwemmungen, die diesen niedrigen am Flusse gelegenen 
Stadtteil oft heimsuchten, erhalten blieb ... Unbekümmert um die sie 

') Podiebrad-foges. Altertümer der Prager Josefstadt 93. 
11• 
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u!!Jg.ebenile El!;gaµz · der Nngen:m Welt, steht sie selbstbewusst da, 
ein. Wahrzeichen grauen j\.lt~rs. Vor einigen Jahren musste sie. doch 
ei.11 wenig renovirt werden von Aussen und von Innen getüncht. Den 
W11rten -<les Psal!]li~ten eµtspreche11d: ,Aus den Tiefen rufe ich dich 
a!l" ~teigen wir 9 St~fen hinab und gelangen durch die dunkle Vorhalle 
v.ermittelst eines altertümlichen mit Sculpturen verzierten Einganges, 
in das ·von schmalen, gotischen Fenstern spärlich beleuchtete, länglich 
viereckige Schiff mit dunklen Wänden. Als Grund hiefür wird an• 
gege~en, · dass :in <lenselben Blutspuren der Märtyrer kleben, weshalb 
sjclj seit dem Jahre 1389 alle nachfolgenden Rabbinen jeder Renoviruug 
wider~etzen, weil diese vermischt werden könnten und weil ferner die 
Verächter frommer Scheu bei Restaur.irungsversuchen verünglückt seien. 

Treten wir nämliclj, von der Mittagssonne begünstigt, in diesen 
katakombenartigen Bau, so zeigen uns die von Süden einfallenden Strahlen 
aµ per clell) Eingange gegeQüber stehenden Nordwand eine mit 
sch)V;irzen Lettern auf schwarzem Wandgrund getünchte, kaum lesbare 
In~chrm inic 1~rv1 inic 'M (Gott ist einzig - sein !iame ist einzig) die 
a11f Erbauung, Einweihung und Umhau dieser Synagoge Bezug haben 
ßl;>g. Pie Punktation des Wortes 1tl!V1 ergibt die kleine Zahl 85~ d. 
E;, <I. W,. Pie l3ezeichnung des Jahrtal!sendes fehlt aber, und es besteht 
k~jne Tradition, da~• im 16. Jahrhunderte, wenn das Jahr 1692 dem 
J. 1)6~ gleichen sollte, diiss dje Synagoge um diese Zeit rest:iurirt ge
wqrcle!l wäre, da wie scholl erwähnt, die R;iblii!len sich stets einer 
solchen widersetzen, weil an den Wänden das· Blut der Märtyrer von 
1389 haften sollte. 

Auch der s. Z. lebende Chronist David Gans, der alle Synagogen
lia!!ten die~es Jahrhuq!)ertes gen;iu registrirt, macht von ein!)r Reno
vir4ng cl11r Alt-Neu-Synagoge kein·e Erwähnung, was er sonst gewiss 
niclit - unterlassen Jii\tte. 

Sq!!te <las Gebäucle ;ibc;r i111 16, Jahrh. restaurirt worden sein, 
ßlÜ~St~ e!ie~ ;m <!em I!;1ustile jcn~r Zeit cle11tliph ~u erkennep sein, 
wie sqlcl:Jer an clen jn der Rqclolfinischen Zeit erbaut~n und restaurirten 
Gi'.>tte~l!äl!s.ern zu erken!len ist. Dr;r U111bau, welcher Veranlassung zu 
der :B,e11en11t1ng ,Al\sNeu• g;i.b, fällt entweder kurz nach 1\42 oder 
gege!l H!l6; !le11 i!l l!!'i!l!in gena,mten J!lbren ware!l grosse Brände; 
w~!che !'fie gaqze Ji!deq~tadt 1111!1 die ~rnagqge!l in Asclic legten, 
-da!Jer 'CJ111· '!~d Net1~aqten 11otwendig machten, Von er~terem Jahre 
w\rcl (Mon.;,.cl;il!§ $;iz1'ya p. 1!~11, 'Cos111as 2'i'l!, Cos!llas con\iq ~(!9, 11iehc;, 
Tq111e.k I. 'fli. ß. 2,4 \!qQ Hf) i:-emeldet: Ei!le Zl!fällij\" e11s.t;i.nde11e ,Fe11ers
brunst äscherte die Judenstadt ein, die Synagoge und viele Häuser 
brannten ab. Zu jener Zeit hatte die Judenstadt, .wegen ihres sehr 
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beschränkten Raumes nur Judengasse, (die Gasse auch blos genannt) 
nur eine Synagoge, welche in Folge des Brandes einer Wieder
herstellung bedurfte; dass es aber eine andere als eben diese älteste 
gewesen wäre, die einer Wiederherstellung bedurft" hätte, ist ganz 
ausgeschlossen. Für diese Behauptung spricht auch das von dem 
Cultusvorsteher in Prag Ernst Wehli in Nr. 11 des Ben Chananja 
Jahrg. 1861 veröffentlichte Bruchstück der Ramsch. Chronik, das·.!la 
lautet, <lass die Altneuschule N":>p1111 1171 nach einer in Prag aus
gebrochenen Feuersbunst, welche bloss 11 Judenhäuser verschonte, 
von Samuel Mizrachi umgebaut wurde. (Ramsch. Chronik Nr. 94.) 

Am 24. and 26. April 1316 gab es wieder Brände, die ihre 
Verheerungen bis zum Bergstein, damals ,Martinstor• genannt, reichten; 
abermals wurde die Judenstadt und die Synagogen verbrannt und 
jene Zeit war es, wo, - wie oben erzählt - König Johann von Luxen
burg in den Ruinen nach Edelmetallen der abgebrannten Synagogen
Paramente graben und in die Münze wegführen liess. (Benes von 
Weitmühl metrop. p. 271 ), Schon zu Carls IV. ~eiten galt die Altneu
synagoge als die älteste, wohin auch die von ihm den Juden ge
schenkte Fahne gebracht wurde. Schon in den ältesten Zeiten dachten 
viele fromme Juden dass die Altneuschule gar nicht von Juden erbaut 
worden sei, sondern dasselbe schon bei ihrer Einwanderung vorge
funden worden wäre, andere huldigten der Ansicht die Grundsteine 
hiezu seien dem Tempel von Jerusalem entnommen. 

Die hier aufbewahrte Fahne, deren Schaft mit den österreichischen 
Landesfarben geziert, hat eine Scharlachrote, mit Gold überdruckte 
Flagge, innerhalb welcher ein sechseckiger Stern (i,, jll.l) uncl ein 
Schwedenhut - von Kaiser Ferdinand II. den Juden wegen ihrer 
Tätigkeit bei Abwehr des Feindes während der Schwedenbelagcrung 
zuerkanntes Wappen und die Inschrift 1357: y,11n ,:i N?l.l /1\M:lll " ,i, c•,n, JNi!l:i c•i,n•, 11,i,n 4. ,v, o,,11,11p ,c·pn jl1l 11,mv p"ll? l"'P ,,,:i:i 
u•i,,11 ~,:i:i, winm nnv, ; ,p,pl1l c•1.1• :im, n·v ,c•p ,i11i•i,, •1.1•:i w,nni, 
11lw:i ll"11.1, n·,• c,,,11t11v, ;11~,v,,:.,v ,i:i n,',:i n"i• 6. ,v, o,,11,11p ic•pn 
p•~, i111.1 \/1\:l?l.l jl:111, Herr der Welten, dessen Herrlichkeit clie ganze 
Erde füllet. Im Jahre 117 d. E. d. W. kl. Z. = 1357 verliehen Seine 
Majestät Kaiser Carl IV, den Juden Prags die Auszeichnung eine 
Fahne führen zu dürfen. Dieselbe wurde unter Weiland Kaiser Fer• 
dinand er11euert. Durch die Länge der Zeit beschädigt, wird dieselbe 
nun zur Ehre unseres Herrn, Kaisers ·catl VI. Majestät, Gott vermehre 
seipe !ierrli~hileil ! aus An.lass der Geburt des allerhöchst dess1>n er
habenen Sohnes Erzherzogs Leopold erneuert im Jahre Sein Reich 
wird ewig (p:111 1716) l!estehen. 
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C) Die Pink as syn agoge, 

Von der die Gasse, in der sie steht, den Namen Pinkasgasse 
erhielt ; ist eine der ältesten Synagogen Prags. Die meisten Gassen 
der Judenstadt hatten ihre Namen nach den in denselben situirten 
Synagogen, ·so der Altschulbezirk von der Altschule ; die Meiselgasse 
vcin der ·daselbst b.efindli~hen Meiselsynagoge; die Zigeunergasse von 
der Zigeunersynagoge, welche Salkind Zigeuner, 1) dessen Gattin 
Golde 1613 gestorben und In Prag begraben ist. Die Hofsynagoge 
bekam wieder den Namen von dem ehemalig~n grossen Hofe des 
Treuenberg. Die Neusynagoge in der· Breitengasse, die jüngste der 
Prager Synagogen brannte 1754 ab, sie war Privateigentum des 
Gumprecht Duschenes. David. Löw Kuh liess sie später wieder auf
bauen. Sie wurde höchstwahrscheinlich im 13. Jahrh. durch Rabbi 
Pinkas Horowitz aus Krakau erbaut, welcher gegen das Ende des 
13. Jahrh. gelebt. Im Jahre 1535 wurde sie von Ahron Meschullam, 
Sohn Jesaia Halevi Horowitz, einem Nachkommen deren Gründers 
welcher am 17. Augu~t i 550 starb, restaurirt. Die Mauerinschrift an 
der Westseite dieser Synagoge lautet : 

7,n 0,10: n,11 n:•iJn m, t1•,11c: ,c,12'0 pn11 102'1 •1, t1•:ll !l'•M ,,,, 
lflll'M:1 ,C'l'l: (:) fliM!llllM nrn flt!l,,, t1•: m:1 ,C'llCni c,,,cln 1•t11,11 ,,p11: 
M~M,t:iM ,nn ,,:ii, fll'll' ,MClVlM pi,r ,1:11,1 ml, ,n11, ncnl ,c '"I CMlll ., t1: 
•, 'lll. n,•1111cn ,11,D nwipn t1,np Mil ,n,mn ,,:,,1 •,11t1• c!l'n ,1:,, M'it:1~.li 
y-11,1n m1,cn ,·r ,,,n n•11,v• n•: 0,12'0 1in11 Mi'll'll' 011 n,•,r· n•,11, wobei die 
ursprüngliche Quadratform in ein längliches Viereck vergrössert wurde. 
Bei dem Brande ·1754 blieb sie ganz 'verschont,' auch die hier oft 
auftretenden Uebeischwemlnungen ·haben sie nicht wesentlich beschä
digt. ·1m Jahre 1862 erst wurde sie· einem Verschönerungsbaue unter
zogen.· Bis in. die Mitte des 18. Jahrh. hatte diese Synagoge eine 
übertragbare Orgel, die jedoch nur bei Festlichkeiten beniltzt wurde, 
zuletzt war dies 17 4 l - bei dem aus Anlass der Geburt des Erz• 
herzogs, späteren Kaisers ·Josef II. ·von d~m Primator Simon Franke! 
veranstalteten feierlichen Aufzuges. Sie wurde dem Chor der Sänger 
voraus getragen, an mehreren vorher bestlminten Plätzen. aufgestellt 
und · bei dem Choralgesängen zur ·Begleitung verwendet. 

Zur besonderen Merkwürdigkeit dieser ·Synagogen gehören die 
daselbst verwahrten Reliquien nach dem in Lissabon geborenen, in 
Mantua verbrannten Märtyrer Salomo~ Molcho u, z. ein Kaftan von 
weissen Linnen mit gestickter :Seidenbordure von gleicher Farbe, ferner. 
ein Fähnlein· von roter Vamastseide, ~it Psalmversen mit gelber Seide 

1) Siehe L. A, Frank!: Grabschriften Wiens Nr. 571; dann Seite XXI .. 



167 

eingewirkt. Diese Gegenstände, die er in allen Bedrängnissen mit 
besonderer Sorgfalt bewahrt, wurden, ·nachdem ihr Besitzer. · einge' 
kerkert ward, ·nach Prag zur Aufbewahrung gesandt, wie dies R. Löwi 
Lippman Heller Wallerstein erzählt. Als er einst 1624-1627. die 
Pinkassynagoge besuchte hier ein 11,~i, ))JiN aus Seide mit Schaufäden 
von gleichem Stoffe und gleicher Farbe sah, mit dem sich einst der 
Märtyrer Salomon Molcho bekleidete. Dieses wurde von Regensburg 
nebst zwei ihm gehörige Fähnlein, dann dessen Sarginus (?) hieher 
gebracht. Statt C1l'l1C soll es wahrscheinlich heissen c•i•,c. (Richter 
Kap. 14, 12.) Verwechslung .durch Ae□lichkeit der Buchstaben ent, 
standen. 

D) D i e Klaus s y n a g o g e. 

Sie gehört zu den grössten und schönste□ Synagogen der. Prager 
Kultusgemeinde. Ihre Gründung fällt in die zweite Hälfte des 16. Jahrh. 
Sie soll nach Angabe des ersten Obe~juristen und Religionsvorstehers 
Rabbi Eleasar., fle.ckeles,._ zum Andenke□ an die ausserorde□tliche 

Gnade des ruhmgekrönten Kaisers Maximilian II. erbaut worden se'@ 
Der grosse Gelehrte, dem auch eine hervorragende Kenntnis der 
jüdischen Chronik und der vaterländische□ Geschichte nac.hgerühmt 
wird, entschied aus Anlass der von der Prager Kultusgemeinde zu ver
anstaltenden Fest- und Jubelfeier wegen der glücklichen Genesung 
Kaiser Franz II. im Jahre 1826, dass diese,Feier in der Klaussynagoge 
abgehalten werden solle, weil sie - wie oben. bemerkt - zur Erinnerung 
kaiserlicher Gnade erbaut wurde. Kaiser Maximilian II. beabsichtigte 
der Judenschaft in Prag ein besonderes Merl<mal seiner Huld zu geben 
dadurch, dass er - 1671 - rnit seiner erlauchten Gemahlin Kaiserin 
Maria, dem ganzen Hofstaate und den höchsten Wiirdenträgern des 
Reiches die Strassen der Judenstadt zu Fuss durchschritt, wobei der 
damalige Rabbiner mit der heil, Thora unter dem Baldachin die kaiser
lichen Gäste feierlichst begrüsste und segnete, welchen religiösen Akt 
das allerh. Kaiserpaar huldvollst aufnahm. Kaiser Maximilian ·wollte 
durch diesen allerh. Gnadenakt den Juden seine besondere Gnade 
beweisen für die, durch die Seines kaiserl. Vaters Ferdinand I. er
folgte Ausweisung der Juden bei dem übrigen Volke eingetretene 
Geringschätzung derselben. Dadurch und die du,'ch seinen Tron
erben Kaiser Rudolf IV. und Kaiser Mathias den Juden bewiesene 
Huld und Gewogenheit, trat eine minder gehässigte Stimmung des 
Volkes gegen die Juden ein, so dass die im Jahre 1574 in Mähren 
ausgebrochene fanatische Judenverfolgung in Böhmen ohne Nach
ahmung verlief und auch während des 30-jährigen Krieges keine 
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Verfolgungen zu erdulden hatten, Kaiser Maxmilian U. den Balbin den 
mildesten, gütigsten und friedlit;hsten Fürsten nennt, von dessen Gnaden 
Strahlen in die W.ohnungel\ der Juden fielen, war aber auch von allen 
Confessionen geliebt, wie nicht leicht ein -Anderer, 

Mit Dekret der böhm. Kammer vom 19. November 1700 wurden 
die Rabbinen Elio Spira 1n::, n•,10 und Baruch Austerlitz a!s Prediger 
dieser Synagoge bestätigt, so wie dieser Synagoge in jeder Beziehung 
die besondere Aufmerksamkeit zugewendet wurde. Am 26. Juni 1724 
wurde mittelst Kammerdekret dem Kaiserrichter aufgetragen sich über 
die strittigen Angelegenheiten der Klaussynagoge zu informiren und in 
Folge dieses Berichtes ,;.urde dem Gegner des Predigers Baruch Austerlitz 
durch Dekret der böhm. Kammer vom 17. Juni 1724 ein Verweis 
erteilt, Im Jahre 1694 wurde die Synagoge teilweise umgebaut. Im 
November des Jahres 1741 vor der Einnahme Prags durch die Baiern 
und Sachsen wurde an diese Synagoge die Aufforderung gestellt, sie 
ihrer religiösen Bestimmung zu entziehen und ihre grossen Räumlich· 
keiten in ein Getreidemagazin zu verwandeln. Die Gemeinde löste 
diese Bedingung durch den Betrag von 1900 fl, ab. Die Umgebung 
dieser Synagoge - der sogenannte Hahnpass - sowie sie selust, 
blieben von dem grossen Brande 1754 unberührt, und ist durch ihre 
hohe ·Lage von Hochwasser gesichert. 

E) D a s R a t h a u s. 

Der Erbauer Meise! brachte die an dem Rathause ebenfalls von 
ihm erbaute Hochsynagoge in Verbindung, sie diente den Gemeinde
räten als eine Art Hauskapelle und der mit der Rechtspflege ver
bundenen religiösen Funktionen. Für die ökonomischen Zwecke der 
Gemeinde erwarb er ein anderes Gebäude (Josefsstädtcr Hauptschule) 
damals Gemeindehaus genannt, so dass das Rathaus ursprünglich der 

. Sitz des Gerichtes war, denn es bestanden seit den ältesten Zeiten 
jüdische Gerichte. Cosmas spricht -- 205 - im zehnten Jahrhundert von 
majores natu judaei, welche nach mosaisehen Gesetzen Recht sprachen. 
In dem Privilegium Ottokars IL de ano 1268 (Siehe Rösslers, Prager 

._ Stadtrecht 171) werden die Juden von der Gerichtsbarkeit der Schöffen 
der Altstadt (siehe oben) losgesagt, und ein judex judaeorum, . welcher 
in juribus et criminalibus zu entscheiden hatte, statuirt (Art. a). Diesem 
wurden dieselben Taxen wie jedem andern Richter zuerkannt. Gerichts• 
ort war die Synagoge, welche kraft desselben Privilegiums als un
verletzlich galt. 

Weil nach codicis rabbinicis Recht gesprochen wurde, musste 
der Judex Judacorum ein Rabbinat i":lN sein. Seit Erbauung des Rat-
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hauses gegen Ende d~s 16. Jahrh. wurde die Rechlsprechu11g in das-· 
selbe übertragen und die Synagoge ihrer· religiösen Bestimmung 
wieder gegeben. · 

Der Bau des Turmes mit hehr .. und arabischem Zifferblatte, fällt 
in eine spätere Zeir, weil in dem an der Spitze des Turmes ange-. 
brachten Siegel Salomons der Sch wedenhut sich befindet, der auf 
Ferdinand U. hinwei,st. Nach dem Brande. 175l wurde das Rathaus 
umgebaut und die Turmglocke umgegossen. 

Kaiser Ferdina11d II. erhob 1627 die Judenstndt zu einer ab
gesonderten Prager Stadt mit abgesondertem Magistrat und Juris
diktion. Nach Vereinigung der Pra.ger Städte unter einen Magistrat 
1784 diente das Rathaus als Amtsort des Gemeindevorstandes, 
welcher aber als Organ des städt. Magistrates eine untergeordnete, 
zum Teil exekutircnde Verwaltungsbehörde bildete. Die jüdische Ge
meinde Prags hatte von 1 784 bis 18.19 eine Art Gemeindeverfassung, 
allein ohne jede Selbständigkeit; denn Verwaltung und Gebahrung 

. wurden. bis ins kleinste vom Stadtmagistrate bevormundet und ge• 
leitet, die ganze Gemeindeselbständigkeit beschränkte sich auf die 
Selbständigkeit der Bezahlung aJler Erfordernisse dieses Stadtteils. 
Seit Anschluss der Judenstadt an die Hauptgemeide (1849) benützt 
die Kultusgemeinc!e-Repräsentanz die Räume des· ehemaligen jüdischen 
Rathauses zu ihren Amtskanzleien und Sitzungssälen. 

F) Die Prager israel. Beerdigungsbrllderschaft. 

c•icn n,~•t:1J 1uv•ip n,~n. 
Wir können die historischen Denkwürdigkeiten der Prager Ju

dengemeinde nicht besser beschliessen, als wenn wir noch eine 
gedrängte historische Skizze einer altehrwürdigen Institution dieser 
Gemeinde, die als Vorbild der gleichen Institutionen in aJlen Kultus
gemeinden Böhmens und auch anderer Länder gedient hat, widmen. 
Es ist das die Prager isracl. Beerdigungsbruderschaft, die einem 
unabweisbaren Bedürfnisse ihrer Entstehung verdankt. 

Die Leichenbestattung bei allen civilisierten Völkern war und 
ist noch heute mit einem sehr oft die Mittel des Verstorbenen 
weit übersteigenden Aufwande verbunden, der Verlust des geliebten " 
Hingesehiedenen war manchmal minder empfindlich als das Opfor der 
letzten materiellen Mittel, die für die Bestattung verausgabt werden 
mussten. So wie die Leichenbestattung bei aJlen anderen Völkern 
meh.r oder minder von diesem Übel begleitet war, so war sie auch 
ehedem bei den Juden zur Zelt ihre.r Selbstständigkeit. Wir woJlen 
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hier nicht alle erkiinstelten Bcdiirfnisse den religiösen Anforderungen 
gan·z fernliegenden Prunk anführen, mit denen ein anständiges jiidi
scl1es Begräbnis verbunden war, Der ärmste Ehegatte hatte als 
Minimum der Anforderungen die Pflicht zwei Pfeifenbläser, zwei 
Trauersängerinnen zur Bestattung seiner Gattin zu bestellen, friiher 
auch noch ein seidenes Leichengewatid zu besorgen. Diese Bedürfnisse 
erreichten eine solche Macht, dass die Erfüllung derselben einen 
unerlässlichen Bestandteil des Ehevertrages bildeten, Je nach Stellung, 
Rang und Würde wurden diese Bedürfnisse ins Unendliche erweitert, 
so dass den Tod des Familiengliede.s das Ende des Fan,ilienwohl
standes bedeutete. Die Armen, die ihren verstorbenen Angehörigen 
dieses zu leisten nicht in der Lage waren, trugen ihre Leichen hinaus 
und legten sie auf die Strasse hin, dass sich jemand fände, der sie 
anständig begrabe. 

Der erste, der diesem widersinnigen Verfahren ·entgegen trat, 

war Ra:bbi Gamaliel der ii.Itere. 67) Er starb im 50. Jahre der 
christlichen Zeitrechnung in Jerusalem zu einer Zeit, als die absterbende 
Wohlhabenheit des unter dem Römerjochc ausröchelnden jüdischen 
Staates die Folgen dieses erkünstelten Uebels, mehr denn je empfand. 
Dieser Präses des· hohen Senates war es, welcher vor seinem Hin
scheiden zur allgemeinen Nachahmung den Befehl hinterliess bei ihm 
allen Leichenprunk einzustellen, seine Hülle in Leincngewand zu be
statten. Diese Entsagung, die der erste Mann aus fürstlichem Stamme 
aussprach, fand Nachahmung, und der bald darauf hereingebrochene 
staatliche Untergang, dann die weisen Verordnungen der Rabbinen 
haben diese~ Übel getilgt. Aber mit der Naturalisation der Exilanten 
in den verschiedenen Reichen der Welt, lebte, nach den Gebräuchen 
ihrer neuen Umgebungen, das alte Übel wieder in dem Verhältnisse 
auf, als •sich die Juden den Sitten der um sie wohnenden Bevölkerung, 
mehr ·oder weniger, zu nähern trachteten. 'Üb oder in wieweit der 
Prunk mit den Leichen bei den Juden in Böhmen wieder um sich 
griff, lässt sich wegen der durch Brände, Exile und Plünderungen 
verloren gegangenen Nachrichten, nicht mit Gewissheit angeben, aber 
die Leichenbestattung muss nach gewissen Richtungen hin abermals 
zu einem bedeutenden Übel angewachsen sein, sie muss den Character 
der Pietät verloren haben, und zu einem einträglichen Gewerbe für 
Spekulanten herabgesunken sein, wenn hervorragende Gelehrte des 
XVII. Jahrhundertes wie Rabbi Elieser Aschkenasi 1564 und Rabbi 
Löwe bar Bezallcl (1573 bis JG09) es als ihre Lebensaufgabe betrach
teten, diese Entartung 'in die von R. Gamaliel und seinen weisen 
Nachfolgern gesetzten Schranken zurück zu weisen und ein strenges 
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Leichenbestaltungs·Stalut einzuführen genötigt ,varen. Die inneren 
Zustände der Prager Gemeinde, wie die der Juden vom Lande müssen 
sehr traurige gewesen sein. Am 9. April 1542 bis 1544 und später 155!J 
wurden sie wieder ausgetrieben, aber alsbald wieder iuriickberu(en, 
verfolgt von Grausamkeiten, erregten die schrecklichste V erwirrunj?". 
Es finden sich Aufaeichnungen, welche diese traurigen Zustände düster 
beleuchten und Veranlassung waren zur Errichtung eines Beerdigungs
institutes, da zu jener Zeit das Beerdigungswesen einer gewissenlosen 
Privatindustrie verfallen war. 

Diese beiden Rabbi stifteten unter dem Namen ~w•ip n,:in 
c•,cn 111,•p; ,Heiliger Verein zur Ausübung unvergeltbaren Wohltuns" 
eine Art Orden, in welchen Personen beiderlei Geschlechtes, von un
zweifelhafter Sittlichkeit und Frömmigkeit aufgenommen wurden, deren 
Bestimmung es war, nicht nur die Leichenbestattung auf vorgeschriebene 
prunklose Art, ohne allen Unterschied der Person gleichmässig zu 
besorgen, sondern dem Sterbenden vor Eintritt des Todes bis zur 
letzten Schaufel Erde, eifrigen religiösen Beistand unentgeltlich zu leisten. 

Diese frommen Verrichtungen wurden als Ehrensache erklärt. 
Hingegen blieb jeder diesem Liebesvereine nicht einverleibte Israelite, 
wessen Standes und welcher Stellung immer, Rabbiner, Primalor, 
Gemeindevorsteher von aller Tätigkeit bei diesem Liebesdienste un
bedingt ausgeschlossen. Für die Mitglieder dieses Vereines bestanden 
und bestehen noch abgesonderte Versammlungen und besondere 
rabbinische Vortrüge, welche über Vereinszwecke handeln, sie halten 
für andere unzugängliche Vereinsfeste und Bussübungen. Der V crein 
ist aber auch seiner Devise „Ausübung unvcrgeltbaren Wohltuns 1' 

seit seiner Entstehung unverbrüchlich treu geblieben ; denn weder 
Vorstand noch Mitglieder nehmen jemals trotz der oft mit Lebens
gefahr verbundenen Ausübung der Liebesdienste einen materiellen 
Vorteil in Anspruch. Alle Ueberschüsse an Einnahmen werden 2ur 
Herabminderung der Funeratgebühren verwendet. 

Diese ausscrordentlich humanitären Leistungen treten da be~onders 
deutlich hervor, wenn ausserordentliche Sterblichkeitsverhältnisse ein
treten. So wird nachgewiesen, dass während der Pest 1680 über 
3000 Leichen und 1713 noch mehr, die alle mit gleicher Sorgfalt be
stattet wurden; im 19. Jahrhundert in den Typhus-Epidemien, der ; 
Kriegsjahre 1813 u. 1814, dann während der Cholera 1831 u. 1866 trat 
die Erspriesslichkeit der Vereinstätigkeit deutlich hervor. 

Der mächtige Einfluss dieser Institution auf Religiosität und 
Humanität blieb nicht auf Prag allein beschränkt, sondern fand überall 
Nachahmung, wo es israelitische Kultusgemeinden gab. Es dürfte 
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selten in Böhmen eine Kultusgemeinde geben, die nicht eine Chevra 
Kadischa 'hätte, deren Statuten denen der Prager entsprächen, ja die 
hier geltenden Normen sind massgebend in ganz Böhmen und weit 
über seine Grenzen hinaus. Nicht braucht mehr der Sterbende, nicht 
die Zurlickgebliebenen bangen und sorgen und fürchten den Moment 
da der Erde wieder gegeben werden solle, was der Erde gehört. 

Arm und reich, sie werden alle gleich_ - ohne Vorzug, ·ohne 
Zurlicksetzung, von derselben liebevollen Hand des Mitgliedes ge
waschen, bekleidet, eingesargt und begraben. 

Die gleichmässige Sorgfalt, mit der dieser Verein seinen Liebes
dienst übt, enthebt Unbemittelte jeder Sorge um ehrenhafte und ritual
mässige Bestattung ihrer Dahingeschiedenen. Es ist dieses ein nicht 
zu unterschätzendes sittliches Moment, weil das Gegenteil bei der 
Armut tatsächlich die Anschauung ausbildet, dass das Seelenheil, die 
Menschenwürde nur durch materielle Mittel erreichbar seien. 

Diesem Muster entsprechend wurden die Arimathea Vereine, die 
ebenso heilbringend wirken, begründet. 

Es hat also dieser, vor nahezu 300 Jahren gegründete und unter 
wechselnden und abenteuerlichen Geschicken aufrecht erhaltene is
raelitische Verein, die Genugtuung, dass sein humanitäres Wirken auch 
ausserhalb des Kreises seiner Glaubensgenossen Würdigung und 
Nachahmung findet. 


